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Allgemeine Geschäftsbedingungen Ziffer 1
Fassung 1. November 2009

Grundregeln für die Beziehung
zwischen Kunde und Bank

1. Geltungsbereich und Änderungen 
dieser Geschäftsbedingungen und der
Sonderbedingungen für einzelne
Geschäftsbeziehungen
1.1 Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten
für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen
dem Kunden und den inländischen Geschäfts-
stellen der Santander Bank, Zweigniederlassung
der Santander Consumer Bank AG (im Folgen-
den „Bank“ genannt). Daneben gelten für einzel-
ne Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel für das
Wertpapiergeschäft, den Zahlungsverkehr und
für den Sparverkehr) Sonderbedingungen, die
Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen All-
gemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie
werden bei der Kontoeröffnung oder bei Ertei-
lung eines Auftrages mit dem Kunden verein-
bart. Unterhält der Kunde auch Geschäftsbe-
ziehungen zu ausländischen Geschäftsstellen,
sichert das Pfandrecht der Bank (Nr. 14 dieser
Geschäftsbedingungen) auch die Ansprüche
dieser ausländischen Geschäftsstellen.

1.2 Änderungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und
der Sonderbedingungen werden dem Kunden
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Text-
form angeboten. Hat der Kunde mit der Bank
im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elek-
tronischen Kommunikationsweg vereinbart 
(z.B. das Onlinebanking), können die Änderun-
gen auch auf diesem Wege angeboten werden.
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt,
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmi-
gungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Ange-
bot besonders hinweisen. Werden dem Kunden
Änderungen von Bedingungen zu Zahlungsdiens-
ten (z.B. Überweisungsbedingungen) angebo-
ten, kann er den von der Änderung betroffenen
Zahlungsdiensterahmenvertrag vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündi-
gen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

1.3 Änderungen Nicht-Verbraucher
Die Bank wird dem Kunden, wenn er kein Ver-
braucher ist (im Folgenden „Nicht-Verbraucher“
genannt) über Änderungen der Geschäftsbedin-
gungen und Sonderbedingungen informieren.
Diese Änderungen werden dem Nicht-Verbrau-
cher spätestens einen Monat vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens 
in der vereinbarten Form angeboten.
Die Zustimmung des Nicht-Verbrauchers gilt als
erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in
ihrem Angebot besonders hinweisen.

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft
2.1 Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle
kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen
verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt
(Bankgeheimnis). Informationen über den Kun-
den darf die Bank nur weitergeben, wenn ge-
setzliche Bestimmungen dies gebieten oder
der Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur
Erteilung einer Bankauskunft befugt ist.

2.2 Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene
Feststellungen und Bemerkungen über die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine
Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betrags-
mäßige Angaben über Kontostände, Spargut-
haben, Depot- oder sonstige der Bank anver-
traute Vermögenswerte sowie Angaben über
die Höhe von Kreditinanspruchnahmen werden
nicht gemacht.

2.3 Voraussetzungen für die Erteilung einer
Bankauskunft
Die Bank ist befugt, über juristische Personen
und im Handelsregister eingetragene Kaufleute
Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die An-
frage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht.
Die Bank erteilt jedoch keine Auskünfte, wenn
ihr eine anderslautende Weisung des Kunden
vorliegt. Bankauskünfte über andere Personen,
insbesondere über Privatkunden und Vereinigun-
gen, erteilt die Bank nur dann, wenn diese ge-
nerell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt
haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn
der Anfragende ein berechtigtes Interesse an
der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt
hat und kein Grund zu der Annahme besteht,
dass schutzwürdige Belange des Kunden der
Auskunftserteilung entgegenstehen.

2.4 Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kun-
den sowie anderen Kreditinstituten für deren
Zwecke oder die ihrer Kunden.

3. Haftung der Bank; 
Mitverschulden des Kunden
3.1 Haftungsgrundsätze
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflich-
tungen für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter
und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer
Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonder-
bedingungen für einzelne Geschäftsbeziehun-
gen oder sonstige Vereinbarungen etwas Ab-
weichendes regeln, gehen diese Regelungen
vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten (z.B. durch Verletzung der in Nr. 11
dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mit-
wirkungspflichten) zu der Entstehung eines
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tra-
gen haben.

3.2 Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischer-
weise in der Form ausgeführt wird, dass die
Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung
betraut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch,
dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten
weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies
betrifft zum Beispiel die Einholung von Bank-
auskünften bei anderen Kreditinstituten oder die
Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren
im Ausland. In diesen Fällen beschränkt sich
die Haftung der Bank auf die sorgfältige Aus-
wahl und Unterweisung des Dritten.

3.3 Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch
höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereig-
nisse oder durch sonstige von ihr nicht zu ver-
tretende Vorkommnisse (z.B. Streik, Aussper-
rung, Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher
Hand im In- oder Ausland) eintreten.

4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis 
des Kunden
Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank
nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

5. Verfügungsberechtigung nach dem 
Tod des Kunden
Nach dem Tod des Kunden kann die Bank zur
Klärung der Verfügungsberechtigung die Vorle-
gung eines Erbscheins, eines Testamentsvoll-
streckerzeugnisses oder weiterer hierfür not-
wendiger Unterlagen verlangen; fremdsprachi-
ge Urkunden sind auf Verlangen der Bank in
deutscher Übersetzung vorzulegen. Die Bank
kann auf die Vorlage eines Erbscheins oder
eines Testamentsvollstreckerzeugnisses ver-
zichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder eine
beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfü-
gung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöri-
ger Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die
Bank darf denjenigen, der darin als Erbe oder
Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Be-
rechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und
insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn
leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt
ist, dass der dort Genannte (z.B. nach Anfech-
tung oder wegen Nichtigkeit des Testaments)
nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn 
ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt
geworden ist.

6. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand
bei kaufmännischen und öffentlich-recht-
lichen Kunden
6.1 Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem
Kunden und der Bank gilt deutsches Recht.

6.2 Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige
Geschäftsbeziehung dem Betriebe seines Han-
delsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank
diesen Kunden an dem für die kontoführende
Stelle zuständigen Gericht oder bei einem
anderen zuständigen Gericht verklagen; dassel-
be gilt für eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts und für öffentlich-rechtliche Son-
dervermögen. Die Bank selbst kann von diesen
Kunden nur an dem für die kontoführende Stel-
le zuständigen Gericht verklagt werden.

6.3 Gerichtsstand für Auslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für
Kunden, die im Ausland eine vergleichbare ge-
werbliche Tätigkeit ausüben, sowie für auslän-
dische Institutionen, die mit inländischen juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts oder
mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen vergleichbar sind.

Kontoführung

7. Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrent-
konten (Konten in laufender Rechnung) 
7.1 Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto,
sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, je-
weils zum Ende eines Kalenderquartals einen
Rechnungsabschluss; dabei werden die in die-
sem Zeitraum entstandenen beiderseitigen An-
sprüche (einschließlich der Zinsen und Entgelte
der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den
Saldo, der sich aus der Verrechnung ergibt,
nach Nr. 12 dieser Geschäftsbedingungen oder
nach der mit dem Kunden anderweitig getroffe-
nen Vereinbarung Zinsen berechnen.
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7.2 Frist für Einwendungen; 
Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit eines Rechnungsabschlusses 
hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs
Wochen nach dessen Zugang zu erheben;
macht er seine Einwendungen in Textform 
geltend, genügt die Absendung innerhalb der
Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzei-
tiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf
diese Folge wird die Bank bei Erteilung des
Rechnungsabschlusses besonders hinweisen.
Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine 
Berichtigung des Rechnungsabschlusses ver-
langen, muss dann aber beweisen, dass zu 
Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zu-
stehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

8. Storno- und Berichtigungsbuchungen
der Bank
8.1 Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten
(z.B. wegen einer falschen Kontonummer) darf
die Bank bis zum nächsten Rechnungsabschluss
durch eine Belastungsbuchung rückgängig
machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch
gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung).
Der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belas-
tungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe
der Gutschrift bereits verfügt hat.

8.2 Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst
nach einem Rechnungsabschluss fest und steht
ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kun-
den zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs
sein Konto belasten (Berichtigungsbuchung).
Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbu-
chung Einwendungen, so wird die Bank den
Betrag dem Konto wieder gutschreiben und
ihren Rückzahlungsanspruch gesondert geltend
machen.

8.3 Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird
die Bank den Kunden unverzüglich unterrichten.
Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich der
Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor,
an dem die fehlerhafte Buchung durchgeführt
wurde.

9. Einzugsaufträge
9.1 Erteilung von Vorbehaltsgutschriften 
bei der Einreichung
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks
und Lastschriften schon vor ihrer Einlösung gut,
geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlö-
sung, und zwar auch dann, wenn diese bei der
Bank selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde an-
dere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem
Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu
beschaffen (z.B. Zinsscheine), und erteilt die
Bank über den Betrag eine Gutschrift, so steht
diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den
Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann,
wenn die Schecks, Lastschriften und anderen
Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Wer-
den Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst
oder erhält die Bank den Betrag aus dem Ein-
zugsauftrag nicht, macht die Bank die Vor-
behaltsgutschrift rückgängig. Dies geschieht
unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein
Rechnungsabschluss erteilt wurde.

9.2 Einlösung von Lastschriften und vom 
Kunden ausgestellten Schecks
Einzugsermächtigungs- und Abbuchungsauf-
tragslastschriften sowie Schecks sind einge-
löst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätes-

tens am zweiten Geschäftstag gemäß „Preis-
und Leistungsverzeichnis“ nach ihrer Vornahme
rückgängig gemacht wird. Für Lastschriften
aus anderen Verfahren gelten die Einlöseregeln
in den hierfür vereinbarten Sonderbedingungen.
Barschecks sind bereits mit Zahlung an den
Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch
schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzel-
fall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks,
die über die Abrechnungsstelle der Bundesbank
vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn sie
nicht bis zu dem von der Bundesbank festge-
setzten Zeitpunkt zurückgegeben werden.

10. Fremdwährungsgeschäfte und Risiken
bei Fremdwährungskonten
10.1 Auftragsausführung bei Fremdwährungs-
konten
Fremdwährungskonten des Kunden dienen
dazu, Zahlungen an den Kunden und Verfügun-
gen des Kunden in fremder Währung bargeldlos
abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf
Fremdwährungskonten (z.B. durch Überweisun-
gen zu Lasten des Fremdwährungsguthabens)
werden unter Einschaltung von Banken im 
Heimatland der Währung abgewickelt, wenn 
sie die Bank nicht vollständig innerhalb des
eigenen Hauses ausführt.

10.2 Gutschriften bei Fremdwährungs-
geschäften mit dem Kunden
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft
(z.B. ein Devisentermingeschäft) ab, aus dem
sie die Verschaffung eines Betrages in fremder
Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwährungs-
verbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto
des Kunden in dieser Währung erfüllen, sofern
nicht etwas anderes vereinbart ist.

10.3 Vorübergehende Beschränkung der
Leistung durch die Bank
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer
Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungsgut-
habens (Nr. 10.1) oder zur Erfüllung einer Fremd-
währungsverbindlichkeit (Nr. 10.2) ist in dem
Umfang und so lange ausgesetzt, wie die Bank
in der Währung, auf die das Fremdwährungs-
guthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen
politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse
im Lande dieser Währung nicht oder nur einge-
schränkt verfügen kann. In dem Umfang und
solange diese Maßnahmen oder Ereignisse an-
dauern, ist die Bank auch nicht zu einer Erfül-
lung an einem anderen Ort außerhalb des Lan-
des der Währung, in einer anderen Währung
(auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung von
Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank
zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines
Fremdwährungsguthabens ist dagegen nicht
ausgesetzt, wenn sie die Bank vollständig im
eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des
Kunden und der Bank, fällige gegenseitige For-
derungen in derselben Währung miteinander zu
verrechnen, bleibt von den vorstehenden Rege-
lungen unberührt.

10.4 Wechselkurs
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremd-
währungsgeschäften ergibt sich aus dem „Preis-
und Leistungsverzeichnis“. Bei Zahlungsdiens-
ten gilt zusätzlich der Zahlungsdiensterahmen-
vertrag. 

Mitwirkungspflichten des Kunden

11. Mitwirkungspflichten des Kunden
11.1 Mitteilungen von Änderungen 
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Ge-
schäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der
Kunde der Bank Änderungen seines Namens
und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder
die Änderung einer gegenüber der Bank erteil-
ten Vertretungsmacht (insbesondere einer Voll-
macht) unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungs-
pflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungs-
macht in ein öffentliches Register (z.B. in das
Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlö-
schen oder ihre Änderung in dieses Register
eingetragen wird. Darüber hinaus können sich
weiter gehende gesetzliche Mitteilungspflichten,
insbesondere aus dem Geldwäschegesetz,
ergeben.

11.2 Klarheit von Aufträgen 
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erken-
nen lassen. Nicht eindeutig formulierte Aufträge
können Rückfragen zur Folge haben, die zu Ver-
zögerungen führen können. Vor allem hat der
Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit seiner Angaben insbesondere der
Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN1 und
BIC2 sowie der Währung zu achten. Änderungen,
Bestätigungen oder Wiederholungen von Auf-
trägen müssen als solche gekennzeichnet sein.

11.3 Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit
der Ausführung eines Auftrags 
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auf-
trags besondere Eile für nötig, hat er dies der
Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig
erteilten Aufträgen muss dies außerhalb des
Formulars erfolgen.

11.4 Prüfung und Einwendungen bei 
Mitteilungen der Bank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierab-
rechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen,
sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Aus-
führung von Aufträgen sowie Informationen über
erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) auf
ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich
zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.

11.5 Benachrichtigung der Bank bei 
Ausbleiben von Mitteilungen
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstel-
lungen dem Kunden nicht zugehen, muss er die
Bank unverzüglich benachrichtigen. Die Benach-
richtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben
anderer Mitteilungen, deren Eingang der Kunde
erwartet (Wertpapierabrechnungen, Kontoaus-
züge nach der Ausführung von Aufträgen des
Kunden oder über Zahlungen, die der Kunde
erwartet).

Kosten der Bankdienstleistungen

12. Zinsen, Entgelte und Auslagen
12.1 Zinsen und Entgelte im Privatkunden-
geschäft
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im 
Privatkundengeschäft üblichen Kredite und 
Leistungen ergibt sich aus dem „Preisaushang
– Regelsätze im standardisierten Privatkunden-
geschäft“ und ergänzend aus dem „Preis- und
Leistungsverzeichnis“. Wenn ein Kunde einen
dort aufgeführten Kredit oder eine dort aufge-

Ziffer 1, Seite 2
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führte Leistung in Anspruch nimmt und dabei
keine abweichende Vereinbarung getroffen
wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preis-
aushang oder Preis- und Leistungsverzeichnis
angegebenen Zinsen und Entgelte. Für die Ver-
gütung der darin nicht aufgeführten Leistungen,
die im Auftrag des Kunden oder in dessen mut-
maßlichem Interesse erbracht werden und die,
nach den Umständen zu urteilen, nur gegen
eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit
keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die
gesetzlichen Vorschriften.

12.2 Zinsen und Entgelte außerhalb des 
Privatkundengeschäfts
Außerhalb des Privatkundengeschäfts bestimmt
die Bank, sofern keine andere Vereinbarung ge-
troffen wurde und gesetzliche Bestimmungen
dem nicht entgegenstehen, die Höhe von Zinsen
und Entgelten nach billigem Ermessen (§ 315
Bürgerliches Gesetzbuch).

12.3 Nicht entgeltfähige Leistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank
kraft Gesetzes oder aufgrund einer vertrag-
lichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie
im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank
kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist ge-
setzlich zulässig und wird nach Maßgabe der
gesetzlichen Regelungen erhoben.

12.4 Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht
des Kunden bei Erhöhung 
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem
veränderlichen Zinssatz erfolgt aufgrund der
jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kun-
den. Die Bank wird dem Kunden Änderungen
von Zinsen mitteilen. Bei einer Erhöhung kann
der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist,
die davon betroffene Kreditvereinbarung inner-
halb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe
der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen.
Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zin-
sen für die gekündigte Kreditvereinbarung nicht
zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung
eine angemessene Frist einräumen.

12.5 Änderung von Entgelten bei typischer-
weise dauerhaft in Anspruch genommenen 
Leistungen
Änderungen von Entgelten für solche Leistun-
gen, die vom Kunden im Rahmen der Geschäfts-
verbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch
genommen werden (z.B. Konto- und Depot-
führung), werden dem Kunden spätestens zwei
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kom-
munikationsweg vereinbart (z.B. Onlinebanking),
können die Änderungen auch auf diesem Wege
angeboten werden. Die Zustimmung des Kun-
den gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung
nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat.
Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen angeboten,
kann er den von der Änderung betroffenen Ver-
trag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungs-
recht wird ihn die Bank in ihrem Angebot be-
sonders hinweisen. Kündigt der Kunde, wird
das geänderte Entgelt für die gekündigte Ge-
schäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt. 

12.6 Auslagen
Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Auslagen
in Rechnung zu stellen, die anfallen, wenn die
Bank in seinem Auftrag oder seinem mutmaß-
lichen Interesse tätig wird (insbesondere für
Ferngespräche, Porti) oder wenn Sicherheiten

bestellt, verwaltet, freigegeben oder verwertet
werden (insbesondere Notarkosten, Lagergel-
der, Kosten der Bewachung von Sicherungs-
gut).

12.7 Besonderheiten bei Verbraucherdarle-
hensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen
mit Verbrauchern für Zahlungen innerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) 
in einer EWR-Währung 
Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zah-
lungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zah-
lungen innerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raumes (EWR)3 in einer EWR-Währung4 richten
sich die Zinsen und die Kosten (Entgelte, Aus-
lagen) nach den jeweiligen vertraglichen Verein-
barungen und Sonderbedingungen sowie ergän-
zend nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Sicherheiten für die Ansprüche der
Bank gegen den Kunden

13. Bestellung oder Verstärkung 
von Sicherheiten
13.1 Anspruch der Bank auf Bestellung 
von Sicherheiten
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bank-
mäßigen Geschäftsverbindung die Bestellung
bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und zwar
auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind
(zum Beispiel Aufwendungsersatzanspruch
wegen der Inanspruchnahme aus einer für den
Kunden übernommenen Bürgschaft). Hat der
Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Ver-
bindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank
übernommen (z.B. als Bürge), so besteht für
die Bank ein Anspruch auf Bestellung oder Ver-
stärkung von Sicherheiten im Hinblick auf die
aus der Haftungsübernahme folgende Schuld
jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

13.2 Veränderungen des Risikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen
gegen den Kunden zunächst ganz oder teilwei-
se davon abgesehen, die Bestellung oder Ver-
stärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann
sie auch später noch eine Besicherung fordern.
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Umstän-
de eintreten oder bekannt werden, die eine er-
höhte Risikobewertung der Ansprüche gegen
den Kunden rechtfertigen. Dies kann insbeson-
dere der Fall sein, wenn
– sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des

Kunden nachteilig verändert haben oder sich
zu verändern drohen oder

–  sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig
verschlechtert haben oder zu verschlechtern
drohen.

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht
nicht, wenn ausdrücklich vereinbart ist, dass
der Kunde keine oder ausschließlich im Einzel-
nen benannte Sicherheiten zu bestellen hat. 
Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht ein
Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung
von Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten
im Kreditvertrag angegeben sind; wenn der
Nettokreditbetrag 75.000,– a übersteigt,
besteht der Anspruch auf Bestellung oder Ver-
stärkung auch dann, wenn der Kreditvertrag
keine oder keine abschließenden Angaben 
über Sicherheiten enthält.

13.3 Fristsetzung für die Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicher-
heiten wird die Bank eine angemessene Frist
einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem
Recht zur fristlosen Kündigung nach Nr. 19.3

dieser Geschäftsbedingungen Gebrauch zu
machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung
zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherhei-
ten nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn
zuvor hierauf hinweisen.

14. Vereinbarung eines Pfandrechts
zugunsten der Bank
14.1 Einigung über das Pfandrecht
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig,
dass die Bank ein Pfandrecht an den Wertpa-
pieren und Sachen erwirbt, an denen eine in-
ländische Geschäftsstelle im bankmäßigen Ge-
schäftsverkehr Besitz erlangt hat oder noch
erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht
auch an den Ansprüchen, die dem Kunden ge-
gen die Bank aus der bankmäßigen Geschäfts-
verbindung zustehen oder künftig zustehen
werden (z.B. Kontoguthaben).

14.2 Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller beste-
henden, künftigen und bedingten Ansprüche,
die der Bank mit ihren sämtlichen in- und aus-
ländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßi-
gen Geschäftsverbindung gegen den Kunden
zustehen. Hat der Kunde gegenüber der Bank
eine Haftung für Verbindlichkeiten eines ande-
ren Kunden der Bank übernommen (z.B. als
Bürge), so sichert das Pfandrecht die aus der
Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch
erst ab ihrer Fälligkeit.

14.3 Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der
Maßgabe in die Verfügungsgewalt der Bank,
dass sie nur für einen bestimmten Zweck ver-
wendet werden dürfen (z.B. Bareinzahlung zur
Einlösung eines Wechsels), erstreckt sich das
Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte.
Dasselbe gilt für die von der Bank selbst aus-
gegebenen Aktien (eigene Aktien) und für die
Wertpapiere, die die Bank im Ausland für den
Kunden verwahrt. Außerdem erstreckt sich 
das Pfandrecht nicht auf die von der Bank
selbst ausgegebenen eigenen Genussrechte/
Genussscheine und nicht auf die verbrieften
und nicht verbrieften nachrangigen Verbindlich-
keiten der Bank.

14.4 Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpa-
piere, ist der Kunde nicht berechtigt, die Her-
ausgabe der zu diesen Papieren gehörenden
Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

15. Sicherungsrechte bei Einzugspapieren
und diskontierten Wechseln
15.1 Sicherungsübereignung
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug einge-
reichten Schecks und Wechseln im Zeitpunkt
der Einreichung Sicherungseigentum. An dis-
kontierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeit-
punkt des Wechselankaufs uneingeschränktes
Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel
dem Konto zurück, so verbleibt ihr das Siche-
rungseigentum an diesen Wechseln.
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3 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich 
von Großbritannien und Nordirland, Zypern.

4  Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: 
Euro, Britisches Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, 
Dänische Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, 
Lettischer Lats, Litauischer Litas, Norwegische Krone, 
Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone,
Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer
Forint.



15.2 Sicherungsabtretung
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks
und Wechseln gehen auch die zugrunde liegen-
den Forderungen auf die Bank über; ein Forde-
rungsübergang findet ferner statt, wenn andere
Papiere zum Einzug eingereicht werden (z.B.
Lastschriften, kaufmännische Handelspapiere).

15.3 Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maß-
gabe eingereicht, dass ihr Gegenwert nur für
einen bestimmten Zweck verwendet werden
darf, erstrecken sich die Sicherungsübereig-
nung und die Sicherungsabtretung nicht auf
diese Papiere.

15.4 Gesicherte Ansprüche der Bank
Das Sicherungseigentum und die Sicherungs-
abtretung dienen der Sicherung aller Ansprüche,
die der Bank gegen den Kunden bei Einrei-
chung von Einzugspapieren aus seinen Konto-
korrentkonten zustehen oder die infolge der
Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere
oder diskontierter Wechsel entstehen. Auf An-
forderung des Kunden nimmt die Bank eine
Rückübertragung des Sicherungseigentums an
den Papieren und der auf sie übergegangenen
Forderungen an den Kunden vor, falls ihr im
Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden
Ansprüche gegen den Kunden zustehen oder
sie ihn über den Gegenwert der Papiere vor
deren endgültiger Bezahlung nicht verfügen
lässt.

16. Begrenzung des Besicherungsan-
spruchs und Freigabeverpflichtung
16.1 Deckungsgrenze
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung
oder Verstärkung von Sicherheiten so lange 
geltend machen, bis der realisierbare Wert 
aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller
Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäfts-
verbindung (Deckungsgrenze) entspricht.

16.2 Freigabe
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten
die Deckungsgrenze nicht nur vorübergehend
übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Kun-
den Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben,
und zwar in Höhe des die Deckungsgrenze über-
steigenden Betrages; sie wird bei der Auswahl
der freizugebenden Sicherheiten auf die berech-
tigten Belange des Kunden und eines dritten
Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten
des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht
nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank auch
verpflichtet, Aufträge des Kunden über die dem
Pfandrecht unterliegenden Werte auszuführen
(z.B. Verkauf von Wertpapieren, Auszahlung von
Sparguthaben).

16.3 Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer
Bewertungsmaßstab als der realisierbare Wert
oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist
eine andere Grenze für die Freigabe von Sicher-
heiten vereinbart, so sind diese maßgeblich.

17. Verwertung von Sicherheiten
17.1 Wahlrecht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehre-
ren Sicherheiten die Wahl. Sie wird bei der Ver-
wertung und bei der Auswahl der zu verwerten-
den Sicherheiten auf die berechtigten Belange
des Kunden und eines dritten Sicherungsge-
bers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden
Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen.

17.2 Erlösgutschrift nach dem Umsatz-
steuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatz-
steuer unterliegt, wird die Bank dem Kunden
über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als
Rechnung für die Lieferung der als Sicherheit
dienenden Sache gilt und den Voraussetzungen
des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kündigung

18. Kündigungsrechte des Kunden
18.1 Jederzeitiges Kündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbin-
dung oder einzelne Geschäftsbeziehungen (z.B.
den Scheckvertrag), für die weder eine Laufzeit
noch eine abweichende Kündigungsregelung ver-
einbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist kündigen.
Der Nicht-Verbraucher kann die gesamte Ge-
schäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbe-
ziehungen, für die weder eine Laufzeit noch
eine abweichende Kündigungsregelung verein-
bart ist, unter Einhaltung einer einmonatigen
Frist ordentlich gegenüber der Bank kündigen.

18.2 Kündigung aus wichtigem Grund

Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit
oder eine abweichende Kündigungsregelung
vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur
dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein
wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden,
auch unter Berücksichtigung der berechtigten
Belange der Bank, unzumutbar werden lässt,
die Geschäftsbeziehung fortzusetzen.

18.3 Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19. Kündigungsrechte der Bank
19.1 Kündigung unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung
oder einzelne Geschäftsbeziehungen, für die
weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kün-
digungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter
Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist
kündigen (z.B. den Scheckvertrag, der zur Nut-
zung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der
Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank
auf die berechtigten Belange des Kunden Rück-
sicht nehmen. Für die Kündigung eines Zahlungs-
diensterahmenvertrages (z.B. laufendes Konto
oder Kartenvertrag) und eines Depots beträgt
die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate.

19.2 Kündigung unbefristeter Kredite
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine
Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsre-
gelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.
Die Bank wird bei der Ausübung dieses Kündi-
gungsrechts auf die berechtigten Belange des
Kunden Rücksicht nehmen. Soweit das Bürger-
liche Gesetzbuch Sonderregelungen für die
Kündigung eines Verbraucherdarlehensvertra-
ges vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe
dieser Regelungen kündigen.

19.3 Kündigung aus wichtigem Grund ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Ge-
schäftsverbindung oder einzelner Geschäfts-
beziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger
Grund vorliegt, der der Bank deren Fortset-
zung, auch unter Berücksichtigung der berech-
tigten Belange des Kunden, unzumutbar wer-
den lässt. Ein wichtiger Grund liegt insbeson-
dere vor, 

– wenn der Kunde unrichtige Angaben über
seine Vermögenslage gemacht hat, die für
die Entscheidung der Bank über eine Kredit-
gewährung oder über andere mit Risiken für
die Bank verbundene Geschäfte (z.B. Aushän-
digung der Zahlungskarte) von erheblicher
Bedeutung waren, oder

– wenn eine wesentliche Verschlechterung der
Vermögensverhältnisse des Kunden oder der
Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder ein-
zutreten droht und dadurch die Rückzahlung
des Darlehens oder die Erfüllung einer sons-
tigen Verbindlichkeit gegenüber der Bank –
auch unter Verwertung einer hierfür bestehen-
den Sicherheit – gefährdet ist oder

– wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Be-
stellung oder Verstärkung von Sicherheiten
nach Nr. 13.2 dieser Geschäftsbedingungen
oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung
nicht innerhalb der von der Bank gesetzten
angemessenen Frist nachkommt. Besteht der
wichtige Grund in der Verletzung einer ver-
traglichen Pflicht, ist die Kündigung erst nach
erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe angemes-
senen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung
zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Be-
sonderheiten des Einzelfalles (§ 323 Absatz
2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches) ent-
behrlich.

19.4 Kündigung von Verbraucherdarlehens-
verträgen
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderrege-
lungen für die Kündigung wegen Verzuges mit
der Rückzahlung eines Verbraucherdarlehens-
vertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maß-
gabe dieser Regelungen kündigen.

19.5 Abwicklung nach einer Kündigung
Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist
wird die Bank dem Kunden für die Abwicklung
(insbesondere für die Rückzahlung eines Kre-
dits) eine angemessene Frist einräumen, soweit
nicht eine sofortige Erledigung erforderlich ist
(zum Beispiel bei der Kündigung des Scheck-
vertrages die Rückgabe der Scheckvordrucke). 

Schutz der Einlagen

20. Einlagensicherungsfonds
20.1 Schutzumfang
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des
Bundesverbandes deutscher Banken e.V. ange-
schlossen. Der Einlagensicherungsfonds sichert
alle Verbindlichkeiten, die in der Bilanzposition
„Verbindlichkeiten gegenüber Kunden“ auszu-
weisen sind. Hierzu zählen Sicht-, Termin- und
Spareinlagen einschließlich der auf den Namen
lautenden Sparbriefe. Die Sicherungsgrenze 
je Gläubiger beträgt 30 % des für die Einlagen-
sicherung jeweils maßgeblichen haftenden
Eigenkapitals der Bank. Diese Sicherungsgren-
ze wird dem Kunden von der Bank auf Verlan-
gen bekannt gegeben. Sie kann auch im Inter-
net unter www.bankenverband.de abgefragt
werden. Sofern es sich bei der Bank um eine
Zweigniederlassung eines Instituts aus einem
anderen Staat des Europäischen Wirtschafts-
raumes handelt, erbringt der Einlagensiche-
rungsfonds Entschädigungsleistungen nur,
wenn und soweit diese Verbindlichkeiten nicht
vom Schutzumfang der Heimatlandeinlagen-
sicherung umfasst sind. Der Umfang der Hei-
matlandeinlagensicherung kann im Internet 
auf der Webseite der jeweils zuständigen 
Sicherungseinrichtung abgefragt werden, 
deren Adresse dem Kunden auf Verlangen 
von der Bank mitgeteilt wird. 
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20.2 Ausnahmen vom Einlegerschutz
Nicht geschützt sind Forderungen, über die 
die Bank Inhaberpapiere ausgestellt hat, wie
z.B. Inhaberschuldverschreibungen und Inhaber-
einlagenzertifikate, sowie Verbindlichkeiten ge-
genüber Kreditinstituten.

20.3 Ergänzende Geltung des Statuts des 
Einlagensicherungsfonds
Wegen weiterer Einzelheiten des Sicherungs-
umfangs wird auf § 6 des Statuts des Einlagen-
sicherungsfonds verwiesen, das auf Verlangen
zur Verfügung gestellt wird.

20.4 Forderungsübergang
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein
von ihm Beauftragter Zahlungen an einen Kun-
den leistet, gehen dessen Forderungen gegen
die Bank in entsprechender Höhe mit allen Ne-
benrechnungen Zug um Zug auf den Einlagen-
sicherungsfonds über.

20.5 Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungs-
fonds oder einem von ihm Beauftragten alle in
diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünf-
te zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu
stellen.

21. Außergerichtliche Streitschlichtung
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der
Bank besteht für Verbraucher die Möglich-
keit, den Ombudsmann der privaten Banken
anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand
eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich
des Zahlungsdiensterechts (§§ 675 c bis 676 c
des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch
Kunden, die nicht Verbraucher sind, den Om-
budsmann der privaten Banken anrufen. Nähe-
res regelt die „Verfahrensordnung für die
Schlichtung von Kundenbeschwerden im deut-
schen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Ver-
fügung gestellt wird oder im Internet unter
www.bankenverband.de abrufbar ist. 

Die Beschwerde ist schriftlich an die Kunden-
beschwerdestelle beim Bundesverband deut-
scher Banken e. V., Postfach 04 02 07, 
10062 Berlin, zu richten. Ferner besteht für
den Verbraucher die Möglichkeit, sich jederzeit
schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn,
und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt, über Ver-
stöße der Bank gegen das Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675 c bis 676 c
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder ge-
gen Art. 248 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu be-
schweren.
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1. Scheckvordrucke

Die Bank gibt an den Kunden Scheckvordrucke
zur Teilnahme am Scheckverkehr aus. Für den
Scheckverkehr dürfen nur die vom bezogenen
Institut zugelassenen Scheckvordrucke verwen-
det werden.

2. Sorgfaltspflichten

Scheckvordrucke und Schecks sind mit beson-
derer Sorgfalt aufzubewahren. Das Abhanden-
kommen von Scheckvordrucken und Schecks
ist der Bank, möglichst der kontoführenden
Stelle, unverzüglich mitzuteilen.

Die Scheckvordrucke sind deutlich lesbar aus-
zufüllen. Der Scheckbetrag ist in Ziffern und in
Buchstaben unter Angabe der Währung so ein-
zusetzen, dass nichts hinzugeschrieben werden
kann. Hat sich der Kunde beim Ausstellen eines
Schecks verschrieben oder ist der Scheck auf
andere Weise unbrauchbar geworden, so ist er
zu vernichten.

Bei Beendigung des Scheckvertrages sind 
nicht benutzte Vordrucke unverzüglich entweder
an die Bank zurückzugeben oder entwertet
zurückzusenden.

Bedingungen für den Scheckverkehr Ziffer 2
Fassung 1. April 2001

3. Haftung von Kunde und Bank

Die Bank haftet für die Erfüllung ihrer Verpflich-
tungen aus dem Scheckvertrag. Hat der Kunde
durch ein schuldhaftes Verhalten, insbesondere
durch eine Verletzung seiner Sorgfaltspflichten,
zur Entstehung eines Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mit-
verschuldens, in welchem Umfang Bank und
Kunde den Schaden zu tragen haben.

Löst die Bank Schecks ein, die dem Kunden
nach der Ausstellung abhanden gekommen
sind, so kann sie das Konto des Kunden nur
belasten, wenn sie bei der Einlösung nicht grob
fahrlässig gehandelt hat.

4. Verhalten der Bank bei mangelnder
Kontodeckung

Die Bank ist berechtigt, Schecks auch bei man-
gelndem Guthaben oder über einen zuvor für
das Konto eingeräumten Kredit hinaus einzulö-
sen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem
Konto führt zu einer geduldeten Kontoüberzie-
hung. Die Bank ist berechtigt, in diesem Fall
den höheren Zinssatz für geduldete Kontoüber-
ziehungen zu verlangen. 

5. Scheckwiderruf

Der Scheck kann widerrufen werden, solange
er von der Bank nicht eingelöst ist. Der Wider-
ruf kann nur beachtet werden, wenn er der
Bank so rechtzeitig zugeht, dass seine Berück-
sichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen
Arbeitsablaufes möglich ist.

6. Zusätzliche Regelungen für Order-
schecks

Der Aussteller von Orderschecks steht allen
Kreditinstituten, die am Einzug der von ihm be-
gebenen Orderschecks beteiligt sind, für deren
Bezahlung ein. Jedes dieser Kreditinstitute kann
gegen Vorlage der innerhalb der Vorlegungs-
frist vorgelegten und nicht bezahlten Schecks
Zahlung vom Aussteller verlangen. Die vor-
stehenden Bestimmungen gelten auch für nach
Beendigung des Scheckvertrages ausgestellte
Orderschecks.
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A. Garantierte Zahlungsformen

I. Geltungsbereich
Der Karteninhaber kann die Karte, soweit diese
entsprechend ausgestattet ist, für folgende Zah-
lungsdienste nutzen

1. In Verbindung mit der persönlichen
Geheimzahl (PIN) in deutschen Debit-
kartensystemen
a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten

im Rahmen des deutschen Geldautomaten-
systems, die mit dem girocard-Logo gekenn-
zeichnet sind,

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleis-
tungsunternehmen an automatisierten Kas-
sen im Rahmen des deutschen electronic
cash-Systems, die mit dem girocard-Logo
gekennzeichnet sind,

c) Zum Aufladen der GeldKarte an Ladetermi-
nals, die mit dem GeldKarte-Logo gekenn-
zeichnet sind.

2. In Verbindung mit der persönlichen
Geheimzahl (PIN) in fremden Debitkarten-
systemen

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten
im Rahmen eines fremden Geldautomaten-
systems, soweit die Karte entsprechend aus-
gestattet ist. 

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleis-
tungsunternehmen an automatisierten Kas-
sen im Rahmen eines fremden Systems
soweit die Karte entsprechend ausgestattet
ist. 

In einigen Ländern kann je nach System anstelle
der PIN die Unterschrift gefordert werden. 
Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines frem-
den Systems erfolgt unter dem für das fremde
System geltenden Akzeptanzlogo.

3. Ohne Einsatz der persönlichen Geheim-
zahl (PIN)
Als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an au-
tomatisierten Kassen des Handels- und Dienst-
leistungsbereiches im Inland, die mit dem Geld-
Karte-Logo gekennzeichnet sind (GeldKarte-Ter-
minals).

II. Allgemeine Regeln

1. Karteninhaber und Vollmacht

Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto.
Sie kann nur auf den Namen des Kontoinhabers
oder einer Person ausgestellt werden, der der
Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn
der Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft,
ist er dafür verantwortlich, dass die an den Be-
vollmächtigten ausgegebene Karte an die Bank
zurückgegeben wird. Die Bank wird die Karte
nach Widerruf der Vollmacht für die Nutzung an
Geldautomaten und automatisierten Kassen so-
wie für die Aufladung der GeldKarte elektronisch
sperren. Solange die Rückgabe der Karte nicht
erfolgt ist, besteht die Möglichkeit, dass sie
weiterhin zum Verbrauch der noch in der Geld-
Karte gespeicherten Beträge verwendet wird. 

2. Finanzielle Nutzungsgrenzen
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner
Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder
eines vorher für das Konto eingeräumten Kre-
dits vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber

diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen
nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz
der Aufwendungen zu verlangen, die aus der
Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung sol-
cher Verfügungen auf dem Konto führt zu einer
geduldeten Kontoüberziehung; 

3. Umrechnung von Fremdwährungs-
beträgen

Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügun-
gen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto
gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des
Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt
sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
Eine Änderung des in der Umrechnungsrege-
lung genannten Referenzwechselkurses wird un-
mittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung
des Kontoinhabers wirksam.

4. Rückgabe der Karte

Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist
nicht übertragbar. Die Karte ist nur für den auf
der Karte angegebenen Zeitraum gültig.
Mit Aushändigung der neuen Karte, spätestens
aber nach Ablauf der Gültigkeit der Karte ist die
Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlan-
gen.
Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen,
vorher (zum Beispiel durch Kündigung der Kon-
toverbindung oder des Kartenvertrages), so hat
der Karteninhaber die Karte unverzüglich an 
die Bank zurückzugeben. Ein zum Zeitpunkt der
Rückgabe noch in der GeldKarte gespeicherter
Betrag wird dem Karteninhaber erstattet.

5. Sperre und Einziehung der Karte

(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Ein-
zug der Karte (zum Beispiel an Geldautomaten)
veranlassen,
– wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag

aus wichtigem Grund zu kündigen,
– wenn sachliche Gründe im Zusammenhang

mit der Sicherheit der Karte dies rechtferti-
gen oder

– wenn der Verdacht einer nicht autorisierten
oder betrügerischen Verwendung der Karte
besteht.

Die Bank wird den Kontoinhaber unter Angabe
der hiefür massgeblichen Gründe möglichst vor,
spätestens jedoch unverzüglich nach der Sper-
re über die Sperre unterrichten. Die Bank wird
die Karte entsperren oder diese durch eine
neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die
Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber
unterrichtet sie den Kontoinhaber unverzüglich. 
(2) Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der
GeldKarte gespeicherte Beträge werden dem
Kontoinhaber erstattet.

6. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des
Karteninhabers

6.1 Unterschrift
Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht,
hat der Karteninhaber die Karte nach Erhalt
unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unter-
schreiben.

6.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzube-
wahren, um zu verhindern, dass sie abhanden
kommt und missbräuchlich verwendet wird. 
Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt 
im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie

(z.B. im Rahmen des girocard-Systems) miss-
bräuchlich eingesetzt werden kann. Darüber hin-
aus kann jeder, der im Besitz der Karte ist, den
in der GeldKarte gespeicherten Betrag verbrau-
chen.

6.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheim-
zahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen,
dass keine andere Person Kenntnis von der per-
sönlichen Geheimzahl erlangt. Die Geheimzahl
darf insbesondere nicht auf der Karte vermerkt
oder in anderer Weise zusammen mit dieser
aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die
persönliche Geheimzahl kennt und in den Besitz
der Karte kommt, hat die Möglichkeit, zu Las-
ten des auf der Karte angegebenen Kontos Ver-
fügungen zu tätigen (zum Beispiel Geld an Geld-
automaten abzuheben).

6.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder
Diebstahl seiner Karte, die missbräuchliche Ver-
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte
Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die
Bank, und zwar möglichst die kontoführende
Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen (Sperr-
anzeige). 
Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch
jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannah-
medienst abgeben. In diesem Fall ist eine Kar-
tensperre nur möglich, wenn der Name der
Bank – möglichst mit Bankleitzahl – und die Kon-
tonummer angegeben werden. Der Zentrale
Sperrannahmedienst sperrt alle für das betref-
fende Konto ausgegebenen Karten für die wei-
tere Nutzung an Geldautomaten und automati-
sierten Kassen. 
Zur Beschränkung der Sperre auf die abhanden
gekommene Karte muss sich der Kontoinhaber
mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführen-
den Stelle, in Verbindung setzen. 
Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperranzei-
ge abgegeben werden kann, werden dem Kon-
toinhaber gesondert mitgeteilt. Der Karteninha-
ber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unver-
züglich bei der Polizei anzuzeigen.
(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass
eine andere Person unberechtigt in den Besitz
seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisier-
te Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss
er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.
(3) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich
nach Feststellung einer nicht autorisierten oder
fehlerhaft ausgeführten Kartenzahlung zu unter-
richten.

7. Autorisierung von Kartenzahlungen
durch den Karteninhaber

Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Kartenin-
haber die Zustimmung (Autorisierung) zur Aus-
führung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätz-
lich eine PIN oder die Unterschrift erforderlich
ist, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz
erteilt. Nach Erteilung der Zustimmung kann der
Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr
widerrufen.

8. Ablehnung von Kartenzahlungen durch
die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung ab-
zulehnen, wenn
– sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN

legitimiert hat
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– der für die Kartenzahlung geltende Verfü-
gungsrahmen oder die finanzielle Nutzungs-
grenze nicht eingehalten ist oder

– die Karte gesperrt ist. 
Hierüber wird der Karteninhaber über das Termi-
nal, an dem die Karte eingesetzt wird, unterrich-
tet.

9. Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsemp-
fänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungs-
auftrages bei der Bank ist diese verpflichtet
sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag
spätestens an dem im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers ein-
geht.

10. Entgelte 
(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank
geschuldeten Entgelte ergeben sich aus dem
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.
(2) Änderungen der Entgelte werden dem Kon-
toinhaber spätestens zwei Monate vor dem Zeit-
punkt ihres Wirksamwerdens in Textform ange-
boten. Hat der Kontoinhaber mit der Bank im
Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektro-
nischen Kommunikationsweg vereinbart (z.B.
das Online Banking), können die Änderungen
auch auf diesem Wege angeboten werden. Die
Zustimmung des Kontoinhabers gilt als erteilt,
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmi-
gungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Ange-
bot besonders hinweisen.
(3) Werden dem Kontoinhaber Änderungen der
Entgelte angeboten, kann er diese Geschäftsbe-
ziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Änderungen auch
fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kün-
digungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Ange-
bot besonders hinweisen.
(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zah-
lungen von Kontoinhabern, die nicht Verbrau-
cher sind, bleibt es bei den Regelungen in 
Nr. 12 Abs. 2 bis 6 AGB Banken.

11. Information des Kontoinhabers über
den Kartenzahlungsvorgang
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindes-
tens einmal monatlich über die mit der Karte
getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für Kon-
toinformationen vereinbarten Weg. Kontoinha-
ber, die keine Verbraucher sind, informiert die
Bank zum vereinbarten Zeitpunkt auf dem ver-
einbarten Rechnungsabschluss. Über die mit
der GeldKarte getätigten einzelnen Bezahlvor-
gänge und den Zahlungsempfänger unterrichtet
die Bank den Kontoinhaber nicht.
Die mit der GeldKarte getätigten Bezahlvorgän-
ge kann der Karteninhaber mit Hilfe eines Chip-
kartenlesers nachvollziehen.

12. Erstattungs- und Schadensersatzan-
sprüche des Kontoinhabers

12.1 Erstattung bei nicht autorisierter Karten-
verfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfü-
gung in Form der
– Abhebung von Bargeld an einem Geldauto-

maten,

– Verwendung der Karte an automatisierten
Kassen von Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen,

– Aufladung der GeldKarte
hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen
Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. 
Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den
Betrag unverzüglich und ungekürzt zu erstatten.
Wurde der Betrag dem Konto des Kunden be-
lastet, bringt die Bank dieses wieder auf den
Stand, auf dem es sich ohne die nicht autori-
sierte Kartenverfügung befunden hätte.

12.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehler-
hafter Ausführung einer autorisierten Kartenver-
fügung 

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaf-
ten Ausführung einer autorisierten Kartenverfü-
gung in Form der
– Abhebung von Bargeld an einem Geldauto-

maten,
– Verwendung der Karte an automatisierten

Kassen von Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen,

– Aufladung der GeldKarte
kann der Kontoinhaber von der Bank die unver-
zügliche und ungekürzte Erstattung des Verfü-
gungsbetrages insoweit verlangen, als die Kar-
tenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war.
Wurde der Betrag dem Konto des Kunden be-
lastet, bringt die Bank dieses wieder auf den
Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte
oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden 
hätte.
(2) Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1
hinaus von der Bank die Erstattung der Entgelte
und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kar-
tenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem
Konto belastet wurden.
(3) Besteht die fehlerhafte Ausführung darin,
dass die Kartenverfügung beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers erst nach
Ablauf der Ausführungsfrist in Nr. 9 eingeht 
(Verspätung), sind die Ansprüche des Kontoin-
habers nach den Absätzen 1 und 2 ausge-
schlossen. Ist dem Kontoinhaber durch die Ver-
spätung ein Schaden entstanden, haftet die
Bank nach Nr. 12.3.
(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung
nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank
die Kartenverfügung auf Verlangen des Kontoin-
habers nachvollziehen und ihn über das Ergeb-
nis unterrichten.

12.3 Schadensersatzansprüche des Konto-
inhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfü-
gung oder im Falle einer nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung einer autorisierten 
Kartenverfügung kann der Kontoinhaber von 
der Bank einen Schaden, der nicht bereits von
Nr. 12.1 oder 12.2 erfasst ist, ersetzt verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflicht-
verletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat
hierbei ein Verschulden, das einer zwischenge-
schalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Ver-
schulden zu vertreten, es sei denn, dass die
wesentliche Ursache bei einer zwischengeschal-
teten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorge-
geben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinha-
ber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt 
der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb
Deutschlands und des Europäischen Wirt-
schaftsraumes (EWR) (Drittstaat1) oder in der
Währung eines Staates außerhalb des EWR

(Drittstaatenwährungszahlung2), beschränkt sich
die Haftung die Bank für das Verschulden einer
an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs betei-
ligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und
Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der 
Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten
zur Entstehung des Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mit-
verschuldens, in welchem Umfang Bank und
Kontoinhaber den Schaden zu tragen haben.
Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 
12.500,– u je Kartenzahlung begrenzt. 
Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung
gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenzahlungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der

Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders über-

nommen hat, und
– für den dem Kontoinhaber entstandenen 

Zinsschaden, soweit der Kontoinhaber 
Verbraucher ist. 

12.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nr. 12.1 bis
12.3 sind ausgeschlossen, wenn der Kunde 
die Bank nicht spätestens sechs Wochen nach
Rechnungsabschluss darüber unterrichtet hat,
dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht
erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung han-
delt. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die
Bank den Kunden über die aus der Kartenverfü-
gung resultierenden Belastungsbuchung ent-
sprechend dem für Umsatzinformationen verein-
barten Weg, spätestens innerhalb eines Monats
nach Belastungsbuchung unterrichtet hat; an-
derenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der
Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche
nach Nr. 12.3 kann der Kunde auch nach Ablauf
der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist
verhindert war. 
Hat der Kunde nicht bereits innerhalb der oben
genannten Frist die Buchungen genehmigt, 
so sind Ansprüche der Bank nach Nr. 12.1 bis
12.3 ausgeschlossen, wenn der Kunde die
Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem
Tag der Belastung mit der Kartenverfügung 
darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine
nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte
Kartenverfügung handelt. Der Lauf der Frist
beginnt auch hier nur, wenn die Bank den Kun-
den über die aus der Kartenverfügung resultie-
renden Belastungsbuchung entsprechend dem
für Umsatzinformationen vereinbarten Weg,
spätestens innerhalb eines Monats nach Belas-
tungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist
für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung
maßgeblich.

1 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes (derzeit: die EU-Mitgliedsstaaten Belgien,
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumä-
nien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien
und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechten-
stein und Norwegen).

2 Drittstaatenwährungen sind alle Währungen außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Euro, Britisches
Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische
Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas,
Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu,
Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische 
Krone, Ungarischer Forint).
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(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die
Bank sind ausgeschlossen, wenn die einen
Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorherseh-

baren Ereignis beruhen, auf das die Bank 
keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz
Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr
nicht hätten vermieden werden können, oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen
Verpflichtung herbeigeführt wurden.

13. Haftung des Kontoinhabers für nicht
autorisierte Kartenverfügungen

13.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperr-
anzeige
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder
PIN oder werden sie ihm gestohlen und kommt
es dadurch zu einer nicht autorisierten Karten-
verfügung in Form der 
– Abhebung von Bargeld an einem Geldauto-

maten,
– Verwendung der Karte an automatisierten

Kassen von Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen, 

– Aufladung der GeldKarte 
so haftet der Kontoinhaber für Schäden, die 
bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht
werden, in Höhe von maximal 150,– u, ohne
dass es darauf ankommt, ob den Karteninhaber
an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigen Ab-
handenkommen ein Verschulden trifft.
(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer
nicht autorisierten Kartenverfügung, ohne dass
ein Verlust oder Diebstahl der Karte oder PIN
vorliegt, haftet der Kontoinhaber für die hier-
durch entstandenen Schäden bis zu einem
Betrag von maximal 150,– u, wenn der Karten-
inhaber seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung
von Karte oder PIN schuldhaft verletzt hat.
(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht
um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz
der Karte in einem Land außerhalb Deutsch-
lands und des Europäischen Wirtschaftsraumes
(EWR) (Drittstaat3) oder in der Währung eines
Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwäh-
rungszahlung4) trägt der Kontoinhaber den auf-
grund einer nicht autorisierten Kartenverfügung
entstehenden Schaden nach Abs. 1 und 2 auch
über einen Betrag von maximal 150,– u hinaus,
wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen
Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig
verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung
ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens
beigetragen, haftet die Bank für den entstande-
nen Schaden im Umfang des von ihr zu vertre-
tenden Mitverschuldens.
(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des
Schadens nach Abs. 1 bis 3 verpflichtet, wenn
der Karteninhaber die Sperranzeige nicht abge-
ben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit
zur Entgegennahme der Sperranzeige sicherge-
stellt hatte und der Schaden dadurch eingetre-
ten ist.
(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer
nicht autorisierten Verfügung und hat der Kar-
teninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen
Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt oder in betrügerischer Absicht gehan-
delt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch ent-
standenen Schaden in vollem Umfang. Grobe
Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbe-
sondere dann vorliegen, wenn 
– er den Verlust, Diebstahl oder die miss-

bräuchliche Verfügung der Bank oder dem
Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft
nicht unverzüglich mitgeteilt hat,

– die persönliche Geheimzahl auf der Karte
vermerkt oder zusammen mit der Karte 
verwahrt war (zum Beispiel im Originalbrief,
in dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt 
wurde),

– die persönliche Geheimzahl einer anderen
Person mitgeteilt und der Missbrauch
dadurch verursacht wurde.

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des
Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt,
verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf
den für die Karte geltenden Verfügungsrahmen.

13.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperr-
anzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperran-
nahmedienst der Verlust oder Diebstahl der Kar-
te, die missbräuchliche Verwendung oder eine
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte
oder PIN angezeigt wurde, übernimmt die Bank
alle danach durch Verfügungen in Form der
– Abhebung von Bargeld an einem Geldauto-

maten, 
– Verwendung der Karte an automatisierten

Kassen von Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen und 

– Aufladung der GeldKarte 
entstehenden Schäden. 
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer
Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach
der Sperranzeige entstehenden Schäden.

13.3 Haftung des Kontoinhabers für den in der
GeldKarte gespeicherten Betrag
Eine Sperrung der GeldKarte für das Bezahlen
an automatisierten Kassen ist nicht möglich. 
Bei Verlust, Diebstahl sowie im Falle der miss-
bräuchlichen Verwendung oder einer sonstigen
nicht autorisierten Nutzung der GeldKarte zum
Bezahlen an automatisierten Kassen erstattet
die Bank den in der GeldKarte gespeicherten
Betrag nicht, denn jeder, der im Besitz der Kar-
te ist, kann den in der GeldKarte gespeicherten
Betrag ohne Einsatz der PIN verbrauchen.

III. Besondere Regeln für einzelne 
Nutzungsarten

1. Geldautomaten-Service und Einsatz an
automatisierten Kassen von Handels- und
Dienstleistungsunternehmen

1.1 Verfügungsrahmen der Karte
Verfügungen an Geldautomaten, automatisier-
ten Kassen und die Aufladung der GeldKarte
sind für den Karteninhaber nur im Rahmen des
für die Karte geltenden Verfügungsrahmens
möglich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geld-
automaten und automatisierten Kassen wird
geprüft, ob der Verfügungsrahmen der Karte
durch vorangegangene Verfügungen bereits
ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der
Verfügungsrahmen überschritten würde, werden
unabhängig vom aktuellen Kontostand und
einem etwa vorher zum Konto eingeräumten
Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber darf den
Verfügungsrahmen nur im Rahmen des Konto-
guthabens oder eines vorher für das Konto ein-
geräumten Kredits in Anspruch nehmen.
Der Kontoinhaber kann mit der kontoführenden
Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens
für alle zu seinem Konto ausgegebenen Karten
vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Kar-
te erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung für
diese Karte vereinbaren.

1.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an au-
tomatisierten Kassen, an denen im Zusammen-
hang mit der Verwendung der Karte die PIN ein-
gegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt
werden, wenn die persönliche Geheimzahl drei-
mal hintereinander falsch eingegeben wurde. 
Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit
seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden
Stelle, in Verbindung setzen.

1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; 
Reklamationen
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von
Geldautomaten und automatisierten Kassen ver-
traglich verpflichtet, die Beträge, über die unter
Verwendung der an den Karteninhaber ausgege-
benen Karte verfügt wurde, an die Betreiber 
zu vergüten. Einwendungen und sonstige Bean-
standungen des Karteninhabers aus dem Ver-
tragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei dem
bargeldlos an einer automatisierten Kasse be-
zahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber 
diesem Unternehmen geltend zu machen.

2. GeldKarte

2.1 Servicebeschreibung
Die mit einem Chip und dem GeldKarten-Logo
ausgestattete Karte kann auch als GeldKarte 
eingesetzt werden. Der Karteninhaber kann an
GeldKarten-Terminals des Handels- und Dienst-
leistungsbereiches bargeldlos bezahlen.

2.2 Aufladen und Entladen der GeldKarte
Der Karteninhaber kann seine GeldKarte an den
mit dem GeldKarten-Logo gekennzeichneten La-
determinals innerhalb des ihm von seiner Bank
eingeräumten Verfügungsrahmens (Abschnitt lll
Nr. 1.1) zu Lasten des auf der Karte angegebe-
nen Kontos bis zu einem Betrag von maximal
200,– u aufladen. Vor dem Aufladevorgang 
muss er seine persönliche Geheimzahl (PIN) ein-
geben. Der Karteninhaber kann seine GeldKarte
auch gegen Bargeld sowie im Zusammenwirken
mit einer anderen Karte zu Lasten des Kontos,
über das die Umsätze mit dieser Karte abgerech-
net werden, aufladen. Aufgeladene Beträge, über
die der Karteninhaber nicht mehr mittels GeldKar-
te verfügen möchte, können nur bei der karten-
ausgebenden Bank entladen werden. Die Entla-
dung von Teilbeträgen ist nicht möglich. Bei einer
Funktionsunfähigkeit der GeldKarte erstattet die
kartenausgebende Bank dem Karteninhaber den
nicht verbrauchten Betrag. Benutzt der Kartenin-
haber seine Karte, um seine GeldKarte oder die
GeldKarte eines anderen aufzuladen, so ist die
persönliche Geheimzahl (PIN) am Ladeterminal
einzugeben. Die Auflademöglichkeit besteht nicht
mehr, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch
eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich
in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der
kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

3 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes (derzeit: die EU-Mitgliedsstaaten Belgien,
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumä-
nien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien
und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechten-
stein und Norwegen).

4 Drittstaatenwährungen sind alle Währungen außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Euro, Britisches
Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische
Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas,
Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu,
Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische 
Krone, Ungarischer Forint).
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2.3 Sofortige Kontobelastung des Lade-
betrages
Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine
GeldKarte oder die GeldKarte eines anderen auf-
zuladen, so wird der Ladebetrag dem Konto, das
auf der Karte angegeben ist, belastet.

2.4 Zahlungsvorgang mittels GeldKarte
Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die PIN nicht
einzugeben.
Bei jedem Bezahlvorgang vermindert sich der in
der GeldKarte gespeicherte Betrag um den ver-
fügten Betrag.

B. Von der Bank angebotene andere
Service-Leistungen

1. Besondere Bedingungen
Für weitere von der Bank für die Karte bereitge-
stellte Service-Leistungen gelten besondere Be-
dingungen, die vor Inanspruchnahme mit dem
Kontoinhaber vereinbart werden.

2. Vereinbarung über die Nutzungsarten
Die Bank vereinbart mit dem Kontoinhaber, 
welche Dienstleistungen er mit der Karte in An-
spruch nehmen kann.

C. Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ergänzend zu diesen Bestimmungen, insbeson-
dere in Bezug auf die Änderung der Geschäfts-
bedingungen und die außergerichtliche Streit-
schlichtung und sonstigen Beschwerdemöglich-
keiten, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Bank.

Stand: 01.11
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Bedingungen für Sparkonten

1.1 Die Bank stellt dem Sparkontoinhaber ein
auf dessen Namen lautendes Sparbuch aus. Im
Sparbuch vermerkt die Bank Einzahlungen und
Auszahlungen, alle übrigen Gutschriften und
Belastungen sowie den jeweiligen Kontostand.
Wenn Gutschriften oder Belastungen im Spar-
buch noch nicht nachgetragen sind, können
sich Abweichungen zwischen dem Kontostand
in den Geschäftsbüchern der Bank und den Ein-
tragungen im Sparbuch ergeben.

1.2 Der Sparkontoinhaber hat sein Sparbuch
sorgfältig aufzubewahren und einen Verlust
unverzüglich der Bank, möglichst der kontofüh-
renden Stelle, anzuzeigen.

1.3 Bei Auszahlungen ist das Sparbuch vorzu-
legen. 

1.4 Die Bank ist befugt, an den Vorleger des
Sparbuches fällige Zahlungen zu leisten, sofern
ihr nicht die fehlende Berechtigung des Vor-
legers bekannt war oder infolge grober Fahrläs-
sigkeit unbekannt geblieben ist.

2.1 Das Sparkonto dient der Geldanlage und
darf nicht für Zwecke des Zahlungsverkehrs 
(z. B. Scheckziehung) verwendet werden.

2.2 Der Kunde kann Sparguthaben, soweit
nichts anderes vereinbart ist, mit einer Frist
von drei Monaten kündigen (Kündigungsfrist).

2.3 Von Sparkonten mit einer Kündigungsfrist
von 3 Monaten können, soweit keine andere
Vereinbarung getroffen ist, innerhalb eines
Kalendermonats bis zu 2.000,– e ohne  Kün-
digung abgehoben werden. 

2.4 Stimmt die Bank unabhängig von der in
Nr. 2.3 genannten Verfügungsmöglichkeit einer
vorzeitigen Rückzahlung ausnahmsweise zu, so
kann sie für diese Rückzahlung einen Vorfällig-
keitspreis verlangen. Die jeweilige Höhe des
Vorfälligkeitspreises ergibt sich aus dem „Preis-
aushang“ der kontoführenden Stelle.

2.5 Wenn der Kunde den zur Rückzahlung
gekündigten Betrag nicht innerhalb eines
Monats abhebt oder keine anderweitige Verein-
barung getroffen wird, wird der Sparvertrag für
den gekündigten Betrag mit einer Kündigungs-
frist von drei Monaten fortgesetzt; für dieses
Sparguthaben werden sodann die für Sparkon-
ten mit dreimonatiger Kündigungsfrist maßgeb-
lichen Zinsen vergütet. Sie können niedriger
sein, als für den gekündigten Betrag vereinbart
war. Die Bank wird die Kündigung gegenüber
dem Kunden schriftlich bestätigen und ihn hier-
bei darauf hinweisen, dass sie von seiner Zu-
stimmung zur Fortsetzung des Sparvertrages
ausgeht, wenn er über den gekündigten Betrag
nicht innerhalb eines Monats verfügt.

3.1 Die Höhe der jeweils maßgeblichen Zinsen
und Entgelte ergibt sich aus dem „Preisaus-
hang – Regelsätze im standardisierten Privat-
kundengeschäft“ der kontoführenden Stelle und
ergänzend aus deren „Preisverzeichnis“.

3.2 Zinsen werden, sofern nichts anderes ver-
einbart ist, zum Ende des Kalenderjahres gut-
geschrieben. Der Kunde kann hierüber ohne
Einhaltung von Kündigungsfristen verfügen.
Wird über die Zinsen nicht innerhalb von zwei
Monaten nach Gutschrift verfügt, werden sie
der Spareinlage zugerechnet. Sie unterliegen
ab diesem Zeitpunkt der Kündigungsregelung
gemäß Nr. 2.2 dieser Bedingungen.

Bedingungen für den Sparverkehr Ziffer 4
Fassung 1. Januar 2002

Bedingungen für Sparkonten
(Loseblatt-System)

1.1 Die Bank richtet dem Sparkontoinhaber
ein auf dessen Namen lautendes Sparkonto ein
und erteilt über Gutschriften und Belastungen
Sparkontoauszüge. Die Sparkontoauszüge sind
Sparurkunden. In der Sparurkunde vermerkt die
Bank Einzahlungen und Auszahlungen, alle übri-
gen Gutschriften und Belastungen sowie den
jeweiligen Kontostand. Maßgebliche Sparurkun-
de ist jeweils die zuletzt erteilte Sparurkunde.
Wenn Gutschriften oder Belastungen dem Kun-
den in der zuletzt erteilten Sparurkunde noch
nicht mitgeteilt worden sind, können sich
Abweichungen zwischen dem Kontostand in
den Geschäftsbüchern der Bank und den Ein-
tragungen in der letzten Sparurkunde ergeben.
Die Bank darf mehrere Buchungen in einem
Kontoauszug zusammenfassen. Sie wird min-
destens einmal im Jahr einen Kontoauszug
erteilen. Soweit nach Erteilung des letzten Kon-
toauszuges weitere Buchungen angefallen sind,
kann der Sparer jederzeit eine Sparurkunde
verlangen, die alle zwischenzeitlichen Buchun-
gen erfasst.

1.2 Die Sparurkunden sind vom Sparer sorg-
fältig aufzubewahren. Ein Verlust der maßgeb-
lichen Sparurkunde ist unverzüglich der Bank,
möglichst der kontoführenden Stelle, anzuzei-
gen.

1.3 Bei Auszahlungen ist die maßgebliche
Sparurkunde vorzulegen.

1.4 Die Bank ist befugt, an den Vorleger der
maßgeblichen Sparurkunde fällige Zahlungen 
zu leisten, sofern ihr nicht die fehlende Berech-
tigung des Vorlegers bekannt oder infolge 
grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist.

2.1 Das Sparkonto dient der Geldanlage und
darf nicht für Zwecke des Zahlungsverkehrs 
(z. B. Scheckziehung) verwendet werden.

2.2 Der Kunde kann Sparguthaben, soweit
nichts anderes vereinbart ist, mit einer Frist
von drei Monaten kündigen (Kündigungsfrist).

2.3 Von Sparkonten mit einer Kündigungsfrist
von 3 Monaten können, soweit keine andere
Vereinbarung getroffen ist, innerhalb eines
Kalendermonats bis zu 2.000,– e ohne  Kün-
digung abgehoben werden. 

2.4 Stimmt die Bank unabhängig von der in
Nr. 2.3 genannten Verfügungsmöglichkeit einer
vorzeitigen Rückzahlung ausnahmsweise zu, so
kann sie für diese Rückzahlung einen Vorfällig-
keitspreis verlangen. Die jeweilige Höhe des
Vorfälligkeitspreises ergibt sich aus dem „Preis-
aushang“ der kontoführenden Stelle.

2.5 Wenn der Kunde den zur Rückzahlung
gekündigten Betrag nicht innerhalb eines
Monats abhebt oder keine anderweitige Verein-
barung getroffen wird, wird der Sparvertrag für
den gekündigten Betrag mit einer Kündigungs-
frist von drei Monaten fortgesetzt; für dieses
Sparguthaben werden sodann die für Sparkon-
ten mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist
maßgeblichen Zinsen vergütet. Sie können nied-
riger sein, als für den gekündigten Betrag ver-
einbart war. Die Bank wird die Kündigung gegen-
über dem Kunden schriftlich bestätigen und ihn
hierbei darauf hinweisen, dass sie von seiner
Zustimmung zur Fortsetzung des Sparvertra-
ges ausgeht, wenn er über den gekündigten
Betrag nicht innerhalb eines Monats verfügt.

3.1 Die Höhe der jeweils maßgeblichen Zinsen
und Entgelte ergibt sich aus dem „Preisaus-
hang – Regelsätze im standardisierten Privat-
kundengeschäft“ der kontoführenden Stelle und
ergänzend aus deren „Preisverzeichnis“.

3.2 Die Zinsen werden, sofern nichts anderes
vereinbart ist, zum Ende des Kalenderjahres
gutgeschrieben. Der Kunde kann hierüber ohne
Einhaltung von Kündigungsfristen verfügen.
Wird über die Zinsen nicht innerhalb von zwei
Monaten nach Gutschrift verfügt, werden sie
der Spareinlage zugerechnet. Sie unterliegen
ab diesem Zeitpunkt der Kündigungsregelung
gemäß Nr. 2.2 dieser Bedingungen.

Bedingungen für Sparkonten
(Loseblatt-Sparbücher)

1.1 Die Bank händigt dem Sparkontoinhaber
einen Loseblatt-Umschlag, in den die Sparkonto-
auszüge abzuheften sind, aus. Umschlag und
Sparkonto lauten auf den Namen des Sparers.
Der Umschlag und der letzte Sparkontoauszug
bilden gemeinsam die Sparurkunde. In den
Sparkontoauszügen vermerkt die Bank Einzah-
lungen und Auszahlungen, alle übrigen Gut-
schriften und Belastungen sowie den jeweiligen 
Kontostand. Wenn Gutschriften oder Belastun-
gen dem Kunden in dem zuletzt erteilten Spar-
kontoauszug noch nicht mitgeteilt sind, können
sich Abweichungen zwischen dem Konstostand
in den Geschäftsbüchern der Bank und den Ein-
tragungen auf dem letzten Sparkontoauszug
ergeben.

Die Bank darf mehrere Buchungen in einem
Kontoauszug zusammenfassen. Sie wird min-
destens einmal im Jahr einen Kontoauszug
erteilen. Soweit nach Erteilung des letzten Kon-
toauszuges weitere Buchungen angefallen sind,
kann der Sparer jederzeit einen Sparkontoaus-
zug verlangen, der alle zwischenzeitlichen
Buchungen erfasst.

1.2 Der Sparkontoinhaber hat seine Spar-
urkunde sorgfältig aufzubewahren und einen
Verlust unverzüglich der Bank, möglichst der
kontoführenden Stelle, anzuzeigen.

1.3 Bei Auszahlungen ist die Sparurkunde vor-
zulegen.

1.4 Die Bank ist befugt, an den Vorleger der
Sparurkunde fällige Zahlungen zu leisten,
sofern ihr nicht die fehlende Berechtigung des
Vorlegers bekannt oder infolge grober Fahrläs-
sigkeit unbekannt geblieben ist.

2.1 Das Sparkonto dient der Geldanlage und
darf nicht für Zwecke des Zahlungsverkehrs 
(z. B. Scheckziehung) verwendet werden.

2.2 Der Kunde kann Sparguthaben, soweit
nichts anderes vereinbart ist, mit einer Frist
von drei Monaten kündigen (Kündigungsfrist).

2.3 Von Sparkonten mit einer Kündigungsfrist
von 3 Monaten können, soweit keine andere
Vereinbarung getroffen ist, innerhalb eines
Kalendermonats bis zu 2.000,– e ohne  Kün-
digung abgehoben werden.

2.4 Stimmt die Bank unabhängig von der in
Nr. 2.3 genannten Verfügungsmöglichkeit einer
vorzeitigen Rückzahlung ausnahmsweise zu, so
kann sie für diese Rückzahlung einen Vorfällig-
keitspreis verlangen. Die jeweilige Höhe des
Vorfälligkeitspreises ergibt sich aus dem „Preis-
aushang“ der kontoführenden Stelle.
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2.5 Wenn der Kunde den zur Rückzahlung
gekündigten Betrag nicht innerhalb eines
Monats abhebt oder keine anderweitige Verein-
barung getroffen wird, wird der Sparvertrag für
den gekündigten Betrag mit einer Kündigungs-
frist von drei Monaten fortgesetzt; für dieses
Sparguthaben werden sodann die für Sparkon-
ten mit dreimonatiger Kündigungsfrist maßgeb-
lichen Zinsen vergütet. Sie können niedriger
sein, als für den gekündigten Betrag vereinbart

war. Die Bank wird die Kündigung gegenüber
dem Kunden schriftlich bestätigen und ihn hier-
bei darauf hinweisen, dass sie von seiner
Zustimmung zur Fortsetzung des Sparvertrages
ausgeht, wenn er über den gekündigten Betrag
nicht innerhalb eines Monats verfügt.

3.1 Die Höhe der jeweils maßgeblichen Zinsen
und Entgelte ergibt sich aus dem „Preisaus-
hang – Regelsätze im standardisierten Privat-
kundengeschäft“ der kontoführenden Stelle und
ergänzend aus deren „Preisverzeichnis“.

3.2 Die Zinsen werden, sofern nichts anderes
vereinbart ist, zum Ende des Kalenderjahres
gutgeschrieben. Der Kunde kann hierüber ohne
Einhaltung von Kündigungsfristen verfügen.
Wird über die Zinsen nicht innerhalb von zwei
Monaten nach Gutschrift verfügt, werden sie
der Spareinlage zugerechnet. Sie unterliegen
ab diesem Zeitpunkt der Kündigungsregelung
gemäß Nr. 2.2 dieser Bedingungen.
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Sonderbedingungen für 
Wertpapiergeschäfte

Ziffer 5
Fassung 1. November 2007

Diese Sonderbedingungen gelten für den Kauf
oder Verkauf sowie für die Verwahrung von
Wertpapieren, und zwar auch dann, wenn die
Rechte nicht in Urkunden verbrieft sind (nach-
stehend: „Wertpapiere“).

Geschäfte in Wertpapieren

1. Formen des Wertpapiergeschäfts

1.1 Kommissions-/Festpreisgeschäfte

Bank und Kunde schließen Wertpapiergeschäfte
in Form von Kommissionsgeschäften (1.2) oder
Festpreisgeschäften (1.3) ab.

1.2 Kommissionsgeschäfte

Führt die Bank Aufträge ihres Kunden zum Kauf
oder Verkauf von Wertpapieren als Kommissio-
närin aus, schließt sie für Rechnung des Kun-
den mit einem anderen Marktteilnehmer oder
einer Zentralen Gegenpartei ein Kauf- oder Ver-
kaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab, oder
sie beauftragt einen anderen Kommissionär
(Zwischenkommissionär), ein Ausführungsge-
schäft abzuschließen. Im Rahmen des elektroni-
schen Handels an einer Börse kann der Auftrag
des Kunden auch gegen die Bank oder den
Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt
werden, wenn die Bedingungen des Börsenhan-
dels dies zulassen.

1.3 Festpreisgeschäfte

Vereinbaren Bank und Kunde miteinander für
das einzelne Geschäft einen festen oder be-
stimmbaren Preis (Festpreisgeschäft), so kommt
ein Kaufvertrag zustande; dementsprechend
übernimmt die Bank vom Kunden die Wert-
papiere als Käuferin, oder sie liefert die Wert-
papiere an ihn als Verkäuferin. Die Bank be-
rechnet dem Kunden den vereinbarten Preis,
bei verzinslichen Schuldverschreibungen zu-
züglich aufgelaufener Zinsen (Stückzinsen).

2. Ausführungsgrundsätze für 
Wertpapiergeschäfte

Die Bank führt Wertpapiergeschäfte nach ihren
jeweils geltenden Ausführungsgrundsätzen aus.
Die Ausführungsgrundsätze sind Bestandteil
der Sonderbedingungen. Die Bank ist berech-
tigt, die Ausführungsgrundsätze entsprechend
den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu ändern.
Über die Änderungen der Ausführungsgrund-
sätze wird die Bank den Kunden jeweils infor-
mieren.

Besondere Regelungen für das 
Kommissionsgeschäft

3. Usancen/Unterrichtung/Preis

3.1 Geltung von Rechtsvorschriften/
Usancen/Geschäftsbedingungen

Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den für
den Wertpapierhandel am Ausführungsplatz gel-
tenden Rechtsvorschriften und Geschäftsbedin-

gungen (Usancen); daneben gelten die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen des Vertrags-
partners der Bank.

3.2 Unterrichtung 

Über die Ausführung des Auftrags wird die Bank
den Kunden unverzüglich unterrichten. Wurde
der Auftrag des Kunden im elektronischen Han-
del an einer Börse gegen die Bank oder den 
Zwischen-Kommissionär unmittelbar ausgeführt,
bedarf es keiner gesonderten Benachrichtigung.

3.3 Preis des Ausführungsgeschäfts/ 
Entgelt/Auslagen

Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden den
Preis des Ausführungsgeschäfts ab; sie ist be-
rechtigt, ihr Entgelt und ihre Auslagen einschließ-
lich fremder Kosten in Rechnung zu stellen.

4. Erfordernis eines ausreichenden 
Kontoguthabens/Depotbestandes

Die Bank ist zur Ausführung von Aufträgen oder
zur Ausübung von Bezugsrechten nur insoweit
verpflichtet, als das Guthaben des Kunden, ein
für Wertpapiergeschäfte nutzbarer Kredit oder
der Depotbestand des Kunden zur Ausführung
ausreichen. Führt die Bank den Auftrag ganz
oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kun-
den unverzüglich unterrichten.

5. Festsetzung von Preisgrenzen

Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von
Aufträgen Preisgrenzen für das Ausführungs-
geschäft vorgeben (preislich limitierte Aufträge).

6. Gültigkeitsdauer von unbefristeten 
Kundenaufträgen

6.1 Preislich unlimitierte Aufträge

Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt entspre-
chend den Ausführungsgrundsätzen (Punkt 2.)
nur für einen Handelstag; ist der Auftrag für
eine gleichtägige Ausführung nicht rechtzeitig
eingegangen, so dass seine Berücksichtigung
im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsab-
laufs nicht möglich ist, so wird er für den nächs-
ten Handelstag vorgemerkt. Wird der Auftrag
nicht ausgeführt, so wird die Bank den Kunden
hiervon unverzüglich benachrichtigen.

6.2 Preislich limitierte Aufträge

Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letz-
ten Handelstag des laufenden Monats gültig
(Monats-Ultimo). Ein am letzten Handelstag
eines Monats eingehender Auftrag wird, sofern
er nicht am selben Tag ausgeführt wird, ent-
sprechend den Ausführungsgrundsätzen (Punkt
2.) für den nächsten Monat vorgemerkt. Die
Bank wird den Kunden über die Gültigkeitsdau-
er seines Auftrags unverzüglich unterrichten.

7. Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum
Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten

Preislich unlimitierte Aufträge zum Kauf oder
Verkauf von Bezugsrechten sind für die Dauer
des Bezugsrechtshandels gültig. Preislich limi-
tierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Be-
zugsrechten erlöschen mit Ablauf des vorletz-

ten Tages des Bezugsrechtshandels. Die Gültig-
keitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Ver-
kauf ausländischer Bezugsrechte bestimmt 
sich nach den maßgeblichen ausländischen
Usancen. Für die Behandlung von Bezugsrech-
ten, die am letzten Tag des Bezugsrechtshan-
dels zum Depotbestand des Kunden gehören,
gilt Nr. 15.1.

8. Erlöschen laufender Aufträge

8.1 Dividendenzahlungen, sonstige Aus-
schüttungen, Einräumung von Bezugsrechten, 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln

Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Ver-
kauf von Aktien an inländischen Ausführungs-
plätzen erlöschen bei Dividendenzahlung, sons-
tigen Ausschüttungen, der Einräumung von Be-
zugsrechten oder einer Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln mit Ablauf des Handelsta-
ges, an dem die Aktien letztmalig einschließlich
der vorgenannten Rechte gehandelt werden,
sofern die jeweiligen Regelungen des Ausfüh-
rungsplatzes ein Erlöschen vorsehen. Bei Ver-
änderung der Einzahlungsquote teileingezahlter
Aktien oder des Nennwertes von Aktien und im
Falle des Aktiensplittings erlöschen preislich
limitierte Aufträge mit Ablauf des Handelstages
vor dem Tag, an dem die Aktien mit erhöhter
Einzahlungsquote bzw. mit dem veränderten
Nennwert bzw. gesplittet notiert werden.

8.2 Kursaussetzung

Wenn an einem inländischen Ausführungsplatz
die Preisfeststellung wegen besonderer Um-
stände im Bereich des Emittenten unterbleibt
(Kursaussetzung), erlöschen sämtliche an die-
sem Ausführungsplatz auszuführenden Kunden-
aufträge für die betreffenden Wertpapiere, so-
fern die Bedingungen des Ausführungsplatzes
dies vorsehen.

8.3 Ausführung von Kundenaufträgen an 
ausländischen Ausführungsplätzen

Bei der Ausführung von Kundenaufträgen 
an ausländischen Ausführungsplätzen gelten 
insoweit die Usancen der ausländischen Aus-
führungsplätze.

8.4 Benachrichtigung

Von dem Erlöschen eines Kundenauftrags wird
die Bank den Kunden unverzüglich benachrich-
tigen.

9. Haftung der Bank bei Kommissions-
geschäften

Die Bank haftet für die ordnungsgemäße Erfül-
lung des Ausführungsgeschäfts durch ihren 
Vertragspartner oder den Vertragspartner des
Zwischenkommissionärs. Bis zum Abschluss
eines Ausführungsgeschäfts haftet die Bank bei
der Beauftragung eines Zwischenkommissio-
närs nur für dessen sorgfältige Auswahl und
Unterweisung.
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Erfüllung der Wertpapiergeschäfte

10. Erfüllung im Inland als Regelfall

Die Bank erfüllt Wertpapiergeschäfte im Inland,
soweit nicht die nachfolgenden Bedingungen
oder eine anderweitige Vereinbarung die An-
schaffung im Ausland vorsehen.

11. Anschaffung im Inland

Bei der Erfüllung im Inland verschafft die Bank
dem Kunden, sofern die Wertpapiere zur Giro-
sammelverwahrung bei der deutschen Wert-
papiersammelbank (Clearstream Banking AG)
zugelassen sind, Miteigentum an diesem Sam-
melbestand – Girosammel-Depotgutschrift (GS-
Gutschrift). Soweit Wertpapiere nicht zur Giro-
sammelverwahrung zugelassen sind, wird dem
Kunden Alleineigentum an Wertpapieren ver-
schafft. Diese Wertpapiere verwahrt die Bank
für den Kunden gesondert von ihren eigenen
Beständen und von denen Dritter (Streifband-
verwahrung).

12. Anschaffung im Ausland

12.1 Anschaffungsvereinbarung

Die Bank schafft Wertpapiere im Ausland an,
wenn sie als Kommissionärin Kaufaufträge in 
in- oder ausländischen Wertpapieren im Ausland
ausführt, oder sie dem Kunden im Wege eines
Festpreisgeschäftes ausländische Wertpapiere
verkauft, die im Inland weder börslich noch
außerbörslich gehandelt werden oder sie als
Kommissionärin Kaufaufträge in ausländischen
Wertpapieren ausführt oder dem Kunden aus-
ländische Wertpapiere im Wege eines Festpreis-
geschäftes verkauft, die zwar im Inland börslich
oder außerbörslich gehandelt, üblicherweise
aber im Ausland angeschafft werden.

12.2 Einschaltung von Zwischenverwahrern

Die Bank wird die im Ausland angeschafften
Wertpapiere im Ausland verwahren lassen. 
Hiermit wird sie einen anderen in- oder auslän-
dischen Verwahrer (z. B. Clearstream Banking
AG) beauftragen oder eine eigene ausländische
Geschäftsstelle damit betrauen. Die Verwah-
rung der Wertpapiere unterliegt den Rechtsvor-
schriften und Usancen des Verwahrungsorts
und den für den oder die ausländischen Ver-
wahrer geltenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen.

12.3 Gutschrift in Wertpapierrechnung

Die Bank wird sich nach pflichtgemäßem Ermes-
sen unter Wahrung der Interessen des Kunden
das Eigentum oder Miteigentum an den Wertpa-
pieren oder eine andere im Lagerland übliche,
gleichwertige Rechtsstellung verschaffen und
diese Rechtsstellung treuhänderisch für den
Kunden halten. Hierüber erteilt sie dem Kun-
den Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-
Gutschrift) unter Angabe des ausländischen 
Staates, in dem sich die Wertpapiere befinden
(Lagerland).

12.4 Deckungsbestand

Die Bank braucht die Auslieferungsansprüche
des Kunden aus der ihm erteilten WR-Gutschrift
nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen
Deckungsbestand zu erfüllen. Der Deckungs-
bestand besteht aus den im Lagerland für die
Kunden und für die Bank verwahrten Wertpa-
pieren derselben Gattung. Ein Kunde, dem eine
WR-Gutschrift erteilt worden ist, trägt daher an-
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teilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nach-
teile und Schäden, die den Deckungsbestand
als Folge von höherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs-
und Naturereignissen oder durch sonstige von
der Bank nicht zu vertretende Zugriffe Dritter
im Ausland oder im Zusammenhang mit Verfü-
gungen von hoher Hand des In- oder Auslands
treffen sollten.

12.5 Behandlung der Gegenleistung

Hat ein Kunde nach Absatz 4 Nachteile und
Schäden am Deckungsbestand zu tragen, so
ist die Bank nicht verpflichtet, dem Kunden den
Kaufpreis zurückzuerstatten.

Die Dienstleistungen im Rahmen 
der Verwahrung

13. Depotauszug

Die Bank erteilt mindestens einmal jährlich
einen Depotauszug.

14. Einlösung von Wertpapieren/
Bogenerneuerung

14.1 Inlandsverwahrte Wertpapiere

Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt
die Bank für die Einlösung von Zins-, Gewinn-
anteil- und Ertragscheinen sowie von rückzahl-
baren Wertpapieren bei deren Fälligkeit. Der
Gegenwert von Zins-, Gewinnanteil- und Ertrag-
scheinen sowie von fälligen Wertpapieren jeder
Art wird unter dem Vorbehalt gutgeschrieben,
dass die Bank den Betrag erhält, und zwar
auch dann, wenn die Papiere bei der Bank
selbst zahlbar sind. Die Bank besorgt neue
Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinbogen
(Bogenerneuerung).

14.2 Auslandsverwahrte Wertpapiere

Diese Pflichten obliegen bei im Ausland ver-
wahrten Wertpapieren dem ausländischen Ver-
wahrer.

14.3 Auslosung und Kündigung von 
Schuldverschreibungen

Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibun-
gen überwacht die Bank den Zeitpunkt der
Rückzahlung infolge Auslosung und Kündigung
anhand der Veröffentlichungen in den „Wert-
papier-Mitteilungen“. Bei einer Auslosung von
im Ausland verwahrten rückzahlbaren Schuld-
verschreibungen, die anhand deren Urkunden-
nummern erfolgt (Nummernauslosung), wird 
die Bank nach ihrer Wahl den Kunden für die
ihm in Wertpapierrechnung gutgeschriebenen
Wertpapiere entweder Urkundennummern für
die Auslosungszwecke zuordnen oder in einer
internen Auslosung die Aufteilung des auf den
Deckungsbestand entfallenden Betrages auf 
die Kunden vornehmen. Diese interne Auslo-
sung wird unter Aufsicht einer neutralen Prü-
fungsstelle vorgenommen; sie kann stattdessen
unter Einsatz einer elektronischen Datenver-
arbeitungsanlage durchgeführt werden, sofern
eine neutrale Auslosung gewährleistet ist.

14.4 Einlösung in fremder Währung

Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheine
sowie fällige Wertpapiere in ausländischer Wäh-
rung oder Rechnungseinheiten eingelöst, wird
die Bank den Einlösungsbetrag auf dem Konto
des Kunden in dieser Währung gutschreiben,
sofern der Kunde ein Konto in dieser Währung
unterhält. Andernfalls wird sie dem Kunden hier-
über eine Gutschrift in Euro erteilen, soweit
nicht etwas anderes vereinbart ist.

14.a Wiederanlage von Ertrags-
ausschüttungen bei Investmentfonds

Ertragsausschüttungen von Investmentfonds
sollen grundsätzlich wieder investiert werden.
Dazu werden sie, sofern von der Bank für die
automatische Wiederanlage zugelassen, in An-
teilen des jeweiligen Fonds zum Ausgabepreis
für den Kunden wieder angelegt. Eine Auszah-
lung durch Gutschrift erfolgt in diesen Fällen
nur, wenn der Kunde die Bank schriftlich an-
weist.

15. Behandlung von Bezugsrechten/
Optionsscheinen/Wandelschuld-
verschreibungen

15.1 Bezugsrechte

Über die Einräumung von Bezugsrechten wird
die Bank den Kunden benachrichtigen, wenn
hierüber eine Bekanntmachung in den „Wert-
papier-Mitteilungen“ erschienen ist. Soweit die
Bank bis zum Ablauf des vorletzten Tages des
Bezugsrechtshandels keine andere Weisung
des Kunden erhalten hat, wird sie sämtliche
zum Depotbestand des Kunden gehörenden
inländischen Bezugsrechte bestens verkaufen;
ausländische Bezugsrechte darf die Bank
gemäß den im Ausland geltenden Usancen
bestens verwerten lassen.

15.2 Options- und Wandlungsrechte

Über den Verfall von Rechten aus Optionsschei-
nen oder Wandlungsrechten aus Wandelschuld-
verschreibungen wird die Bank den Kunden mit
der Bitte um Weisung benachrichtigen, wenn
auf den Verfalltag in den „Wertpapier-Mitteilun-
gen“ hingewiesen worden ist.

16. Weitergabe von Nachrichten

Werden in den „Wertpapier-Mitteilungen“ Infor-
mationen veröffentlicht, die die Wertpapiere
des Kunden betreffen, oder werden der Bank
solche Informationen vom Emittenten oder von
ihrem ausländischen Verwahrer/Zwischenver-
wahrer übermittelt, so wird die Bank dem Kun-
den diese Informationen zur Kenntnis geben,
soweit sich diese auf die Rechtsposition des
Kunden erheblich auswirken können und die
Benachrichtigung des Kunden zur Wahrung sei-
ner Interessen erforderlich ist. So wird sie ins-
besondere Informationen über – gesetzliche
Abfindungs- und Umtauschangebote, – freiwilli-
ge Kauf- und Umtauschangebote, – Sanierungs-
verfahren zur Kenntnis geben. Eine Benachrich-
tigung kann unterbleiben, wenn die Information
bei der Bank nicht rechtzeitig eingegangen ist
oder die vom Kunden zu ergreifenden Maßnah-
men wirtschaftlich nicht zu vertreten sind, weil
die anfallenden Kosten in einem Missverhältnis
zu den möglichen Ansprüchen des Kunden 
stehen.

17. Prüfungspflicht der Bank

Die Bank prüft anhand der Bekanntmachungen
in den „Wertpapier-Mitteilungen“ einmalig bei
der Einlieferung von Wertpapierurkunden, ob
diese von Verlustmeldungen (Opposition), Zah-
lungssperren und dergleichen betroffen sind.
Die Überprüfung auf Aufgebotsverfahren zur
Kraftloserklärung von Wertpapierurkunden er-
folgt auch nach Einlieferung.
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18. Umtausch sowie Ausbuchung und 
Vernichtung von Urkunden

18.1 Urkundenumtausch

Die Bank darf ohne vorherige Benachrichtigung
des Kunden einer in den „Wertpapier-Mitteilun-
gen“ bekannt gemachten Aufforderung zur Ein-
reichung von Wertpapierurkunden Folge leisten,
wenn diese Einreichung offensichtlich im Kun-
deninteresse liegt und damit auch keine Anlage-
entscheidung verbunden ist (wie z. B. nach der
Fusion der Emittentin mit einer anderen Gesell-
schaft oder bei inhaltlicher Unrichtigkeit der
Wertpapierurkunden). Der Kunde wird hierüber
unterrichtet.

18.2 Ausbuchung und Vernichtung nach 
Verlust der Wertpapiereigenschaft

Verlieren die für den Kunden verwahrten Wert-
papierurkunden ihre Wertpapiereigenschaft
durch Erlöschen der darin verbrieften Rechte,
so können sie zum Zwecke der Vernichtung aus
dem Depot des Kunden ausgebucht werden. Im
Inland verwahrte Urkunden werden soweit mög-
lich dem Kunden auf Verlangen zur Verfügung
gestellt. Der Kunde wird über die Ausbuchung,
die Möglichkeit der Auslieferung und die mög-

liche Vernichtung unterrichtet. Erteilt er keine
Weisung, so kann die Bank die Urkunden nach
Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach Ab-
sendung der Mitteilung an den Kunden vernich-
ten.

19. Haftung

19.1 Inlandsverwahrung

Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland
haftet die Bank für jedes Verschulden ihrer Mit-
arbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit dem
Kunden eine GS-Gutschrift erteilt wird, haftet die
Bank auch für die Erfüllung der Pflichten der
Clearstream Banking AG.

19.2 Auslandsverwahrung

Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Aus-
land beschränkt sich die Haftung der Bank auf
die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des
von ihr beauftragten ausländischen Verwahrers
oder Zwischenverwahrers. Bei einer Zwischen-
verwahrung durch die Clearstream Banking AG
oder einen anderen inländischen Zwischenver-
wahrer sowie einer Verwahrung durch eine
eigene ausländische Geschäftsstelle haftet die
Bank für deren Verschulden.

20. Sonstiges

20.1 Auskunftsersuchen

Ausländische Wertpapiere, die im Ausland an-
geschafft oder veräußert werden oder die ein
Kunde von der Bank im Inland oder im Ausland
verwahren lässt, unterliegen regelmäßig einer
ausländischen Rechtsordnung. Rechte und
Pflichten der Bank oder des Kunden bestimmen
sich daher auch nach dieser Rechtsordnung,
die auch die Offenlegung des Namens des Kun-
den vorsehen kann. Die Bank wird entsprechen-
de Auskünfte an ausländische Stellen erteilen,
soweit sie hierzu verpflichtet ist; sie wird den
Kunden hierüber benachrichtigen.

20.2 Einlieferung/Überträge

Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn
der Kunde der Bank in- oder ausländische Wert-
papiere zur Verwahrung effektiv einliefert oder
Depotguthaben von einem anderen Verwahrer
übertragen lässt. Verlangt der Kunde die Ver-
wahrung im Ausland, wird ihm eine WR-Gut-
schrift nach Maßgabe dieser Sonderbedingun-
gen erteilt.



Grundsätze für die Ausführung von
Aufträgen in Finanzinstrumenten

Ziffer 5a
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A. Vorbemerkung

1. Anwendungsbereich

Diese Grundsätze gelten für die Ausführung 
von Aufträgen, die der Kunde der Santander
Bank, Zweigniederlassung der Santander Consu-
mer Bank AG, nachfolgend Santander genannt,
zum Zwecke des Erwerbs oder der Veräuße-
rung von Wertpapieren oder anderer Finanzin-
strumente (z. B. Optionen) erteilt. Ausführung in
diesem Sinne bedeutet, dass die Santander auf
Grundlage des Kundenauftrages für Rechnung
des Kunden mit einer anderen Partei auf einem
dafür geeigneten Markt ein entsprechendes
Ausführungsgeschäft abschließt (Kommissions-
geschäft). Schließen Santander und Kunde un-
mittelbar einen Kaufvertrag über Finanzinstru-
mente (Festpreisgeschäft), gilt Nr. 7. Diese
Grundsätze gelten auch, wenn die Santander in
Erfüllung ihrer Pflichten aus einem Vermögens-
verwaltungsvertrag mit dem Kunden für Rech-
nung des Kunden Finanzinstrumente erwirbt
oder veräußert.

2. Ziel der Auftragsausführung

2.1 Kundenaufträge können regelmäßig über
verschiedene Ausführungswege oder an ver-
schiedenen Ausführungsplätzen ausgeführt wer-
den, z. B. an Börsen oder an sonstigen Handels-
plätzen, im Inland oder im Ausland oder im 
Präsenzhandel einerseits, im elektronischen
Handel andererseits. In den nachfolgenden Ab-
schnitten werden die Ausführungswege und
möglichen Ausführungsplätze in den maßgeb-
lichen Arten von Finanzinstrumenten beschrie-
ben, die im Regelfall gleich bleibend eine best-
mögliche Ausführung im Interesse des Kunden
erwarten lassen und über welche die Santander
daher die Aufträge des Kunden ausführen wird.

2.2 Bei der Festlegung konkreter Ausführungs-
plätze geht die Santander davon aus, dass der
Kunde vorrangig den – unter Berücksichtigung
aller mit dem Ausführungsgeschäft verbunde-
nen Kosten – bestmöglichen Preis erzielen will.
Da Wertpapiere im Regelfall Kursschwankungen
unterliegen und deshalb im Zeitverlauf nach der
Auftragserteilung eine Kursentwicklung zum
Nachteil des Kunden nicht ausgeschlossen 
werden kann, werden vor allem solche Ausfüh-
rungsplätze berücksichtigt, an denen eine voll-
ständige Ausführung wahrscheinlich und zeitnah
möglich ist. 

Die Santander wird im Rahmen der vorgenannten
Maßstäbe ferner andere relevante Kriterien (z. B.
Marktverfassung, Sicherheit der Abwicklung) be-
achten.

3. Vorrang von Weisungen

Der Kunde kann der Santander Weisung ertei-
len, an welchen Ausführungsplätzen sein Auf-
trag ausgeführt werden soll. Solche Weisungen
gehen diesen Ausführungsgrundsätzen vor.

Hinweis:
Liegt eine Weisung vor, wird die Bank den
Auftrag nicht gemäß diesen Grundsätzen
zur bestmöglichen Ausführung ausführen.

4. Weiterleitung von Aufträgen

In bestimmten Fällen wird die Santander den
Auftrag des Kunden nicht selbst ausführen,
sondern ihn unter Wahrung dieser Grundsätze
an Unternehmen im Santander Konzern oder
ein anderes Finanzdienstleistungsunternehmen
zur Ausführung weiterleiten. Weitergeleitet wer-
den zum Beispiel Aufträge für Wertpapiere, die
an einer ausländischen Wertpapierbörse gehan-
delt werden, an der die Santander keine eigene
Börsenmitgliedschaft hat.

Der Auftrag des Kunden wird dann nach Maß-
gabe der Vorkehrungen des Unternehmens im
Santander Konzern oder des anderen Finanz-
dienstleistungsunternehmens zur Erreichung
einer bestmöglichen Ausführung abgewickelt.

5. Abweichende Ausführung im Einzelfall

Soweit außergewöhnliche Marktverhältnisse
oder eine Marktstörung eine abweichende 
Ausführung erforderlich machen, führt die 
Santander den Auftrag im Interesse des Kun-
den (§ 384 HGB) aus.

6. Festpreisgeschäfte

Diese Ausführungsgrundsätze gelten nur einge-
schränkt, wenn die Santander und der Kunde
miteinander einen Kaufvertrag über Finanzin-
strumente zu einem festen oder bestimmbaren
Preis schließen (Festpreisgeschäft). In diesem
Fall entfällt eine Ausführung im o. g. Sinne; 
vielmehr sind Santander und Kunde entspre-
chend der vertraglichen Vereinbarung unmittel-
bar verpflichtet, die geschuldeten Finanzinstru-
mente zu liefern und den Kaufpreis zu zahlen.
In den nachfolgenden Ausführungsgrundsätzen
wird angegeben, wann die Santander den Ab-
schluss solcher Festpreisgeschäfte regelmäßig
anbietet. 

Dies gilt entsprechend, wenn die Santander 
im Rahmen eines öffentlichen oder privaten
Angebots Wertpapiere zur Zeichnung anbietet
oder wenn sie und Kunden miteinander Verträ-
ge über Finanzinstrumente abschließen (z. B.
Optionsgeschäfte), die nicht an einer Börse
handelbar sind.
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B. Ausführungsgrundsätze in
unterschiedlichen Arten von Finanz-
instrumenten

7. Verzinsliche Wertpapiere

Die Santander bietet die Möglichkeit an, ver-
zinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkupon-
anleihen) direkt bei der Santander zu erwerben
oder wieder an sie zu verkaufen. Das aktuelle
Angebot, insbesondere der Preis, kann jeweils
bei der Santander erfragt werden. Erwerb und

Veräußerung erfolgen zu einem mit der Santan-
der fest vereinbarten Preis (Festpreisgeschäft).

Hinweis:
Bei Festpreisgeschäften ist der Ertragsanteil der
Santander im Festpreis enthalten. Weitere Kos-
ten (z. B. Maklercourtage o. ä.) entstehen nicht. 

Soweit ein Festpreisgeschäft zwischen Santan-
der und Kunde nicht zustande kommt, führt die
Santander Kundenaufträge im Wege der Kom-
mission wie folgt aus:

Wertpapierart

Bundesanleihen, Bundesobligationen

Pfandbriefe und sonstige verzinsliche 
Wertpapiere

Ausführungsplatz*

Ausführung an einer inländischen Börse

Ausführung an einer inländischen Börse

Ist die Ausführung an einer inländischen Börse nicht möglich (z. B. mangels Liquidität), werden wir
Ihre Order gegebenenfalls im Interbankenhandel mit einer anderen Bank oder einem anderen Aus-
führungsplatz ausführen. Hierzu ist Ihre Zustimmung erforderlich.
Liegt Ihre Zustimmung zur außerbörslichen Ausführung nicht vor, oder ist eine Ausführung im In-
terbankenhandel nicht möglich, werden wir Ihre Order an einer in- oder ausländischen Börse zur
Ausführung weiterleiten.

* Die Liste der Ausführungsplätze, an denen die Santander Wertpapierorders ausführt, ist in der Anlage zu diesen Bestimmungen aufgeführt. 



8. Aktien

Die Santander führt Aufträge im Wege der
Kommission wie folgt aus:

Die Santander führt Aufträge zum Erwerb 
oder zur Veräußerung von Anteilen in Invest-
mentfonds grundsätzlich nach Maßgabe des
Investmentgesetzes aus. Aufträge in Exchange
Traded Funds werden, soweit diese in 

Deutschland börsengehandelt sind, an einer
inländischen Börse zur Ausführung gebracht.
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Soweit im Einzelfall der Umfang des Auftrags 
eine abweichende Ausführung erforderlich 
erscheinen lässt, führt die Santander den Auf-
trag im Interesse des Kunden aus.

9. Anteile an Investmentfonds

Die Ausgabe von Anteilen an Investmentfonds
zum Ausgabepreis sowie deren Rückgabe zum
Rücknahmepreis nach Maßgabe des Investment-
gesetzes unterliegt nicht den gesetzlichen Re-
gelungen zur besten Ausführung. 

Aktien

An einer inländischen Börse handelbar

Nicht an einer inländischen Börse handelbar

Ausführungsplatz*

Ausführung an einer inländischen Börse

Im Regelfall Ausführung an der Börse des Landes, in dem die betroffene Gesellschaft ihren Sitz
hat.

Ein anderer Börsenplatz wird von uns gewählt, wenn der Haupthandelsplatz hiervon abweicht,
Abwicklungsgründe insbesondere beim Verkauf von im Ausland belegenen Aktien oder die Sicher-
heit der Erfüllung dies in Ihrem Interesse angezeigt sein lassen.

Zertifikate/Optionsscheine/
vergleichbare Wertpapiere

An einer inländischen Börse handelbar

Nicht an einer inländischen Börse handelbar

Ausführungsplatz*

Ausführung an einer inländischen Börse – Ausnahme (bei unzureichender Marktliquidität): 
Ausführungsgeschäft mit dem jeweiligen Emittenten oder einem sonstigen Handelspartner, der
den Abschluss von Geschäften in dem entsprechenden Wertpapier anbietet (sog. Market Maker). 
Hierzu ist Ihre Zustimmung erforderlich.

Ausführungsgeschäft mit dem Emittenten oder einem sonstigen Handelspartner, der den
Abschluss von Geschäften in dem entsprechenden Wertpapier anbietet (sog. Market Maker). 
Hierzu ist Ihre Zustimmung erforderlich.

Finanzderivate

Börsengehandelt

Nicht börsengehandelt
– Devisentermingeschäfte
– Optionen
– Swaps

Ausführungsplatz*

Ausführung an der Börse, an der die Geschäftsform (Kontrakt) gehandelt wird, für die der Kunde
den Auftrag erteilt hat.

Geschäft zwischen Santander und Kunde
(Festpreisgeschäft)

11. Finanzderivate

Hierunter fallen u. a. auch Finanztermingeschäf-
te, die unter standardisierten Bedingungen an
einer Börse gehandelt werden oder die außer-
börslich zwischen Kunde und Santander indivi-
duell vereinbart werden.

Je nach Finanzinstrument kommen hierfür be-
sondere Bedingungen oder spezielle Verträge
zum Einsatz (Sonderbedingungen für Termin-
geschäfte, Rahmenvertrag für Finanzterminge-
schäfte).

* Die Liste der Ausführungsplätze, an denen die Santander Wertpapierorders ausführt, ist in der Anlage zu diesen Bestimmungen aufgeführt. 

10. Zertifikate – Optionsscheine

Die Santander bietet Zertifikate und Optionsschei-
ne eigener sowie ausgewählter fremder Emissio-
nen selbst zur Zeichnung oder zum Erwerb (und
ggf. zum Rückkauf) zu einem festen Preis an 

(Festpreisgeschäft). Soweit es nicht zu einem
Festpreisgeschäft kommt, wird die Santander
den Auftrag des Kunden wie folgt ausführen:
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Anlage zu Grundsätzen für die 
Ausführung von Aufträgen in Finanz-
instrumenten

Die Santander führt Aufträge in Finanzinstru-
menten an folgenden Handelsplätzen aus:

1. Inländische Börsen

Elektronische Börsen:

XETRA (Deutsche Börse AG)
EUREX (Gruppe Deutsche Börse AG)

Regionalbörsen:

Frankfurter Wertpapierbörse FWB AG
Börse München (Bayerische Börse AG)
Börse Stuttgart AG
Börse Düsseldorf AG
BÖAG Hamburg/Hannover
Börse Berlin (Berliner Börse AG)

2. Ausländische Börsen

Die Santander besitzt nicht an allen Handels-
plätzen eigene Börsenzulassungen und behält
sich vor diese Geschäfte an andere Handels-
häuser und Intermediäre weiterzuleiten.

Dies gilt grundsätzlich für die Ausführung von
Wertpapierorders an ausländischen Handels-
plätzen.

3. Sonstige Handelsplätze

Die Santander benutzt neben Börsen auch 
andere Finanzdienstleister und außerbörsliche
Handelsplätze, z. B. elektronische Handelsplätze
wie MTS, Trade Web.
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Bedingungen für die Geschäfte an den
deutschen Wertpapierbörsen (Auszug)

Ziffer 6
Fassung 1. April 2004

§ 1 Geltungsbereich

Geschäfte in in den amtlichen Markt oder in
den geregelten Markt eingeführten Werten, die
an der Börse zwischen an ihr zugelassenen
Unternehmen während der Börsenzeit getätigt
werden oder zwischen einem zugelassenen
Unternehmen und der Eurex Clearing AG wäh-
rend der Börsenzeit zustande kommen, gelten
als unter den nachfolgenden Bedingungen ab-
geschlossen. Im Einzelfall können abweichende
Vereinbarungen getroffen werden, soweit eine
ordnungsgemäße Preisfeststellung und die Ab-
wicklung der Börsengeschäfte dadurch nicht
beeinträchtigt werden.

§ 2 Art der Aufträge

(1) Aufträge können dem Makler limitiert oder
unlimitiert (billigst oder bestens) erteilt werden.

(2) Aufträge ohne Kursangabe gelten als billigst
oder bestens erteilt.

(3) Aufträge können für einen bestimmten Preis
(Eröffnungs- und Einheitspreis) erteilt werden.

§ 6 Behandlung laufender Aufträge 

(1) Dividendenzahlungen/Änderung 
der Wertpapier-Kennnummer/sonstige
Ausschüttungen
Laufende Aufträge in deutschen Aktien erlöschen
bei Dividendenzahlungen und sonstigen Aus-
schüttungen am ersten Börsentag nach dem
Tag der Hauptversammlung. Tag der Hauptver-
sammlung ist der erste Tag, zu dem die Haupt-
versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde.
Laufende Aufträge in ausländischen Aktien erlö-
schen am ersten Börsentag nach dem Tag, an
dem die Aktien letztmalig einschließlich Dividen-
de oder des Rechts auf sonstige Ausschüttun-
gen an der Heimatbörse gehandelt wurden. Die
Geschäftsführung kann weitere Fälle bestim-
men, in denen laufende Aufträge zum in Satz 1
genannten Zeitpunkt erlöschen, soweit dies zur
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Bör-
senhandels erforderlich ist. Dies ist vorab in ge-
eigneter Weise bekannt zu machen.

(2) Bezugsrechte/Kapitalberichtigung
Bei der Einräumung eines Bezugsrechts 
erlöschen sämtliche Aufträge mit Ablauf des
letzten Börsentages vor dem Beginn des Be-
zugsrechtshandels. Das gleiche gilt bei einer
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit
der Maßgabe, dass an die Stelle des Beginns
des Bezugsrechtshandels der Beginn der Frist
zur Einreichung der Berechtigungsnachweise
tritt. Unbeschadet von Sonderregelungen bei
der Einräumung von Bezugsrechten versteht
sich der Handel „ex Bezugsrecht“ oder „ex
Berichtigungsaktien“ vom ersten Tage des
Bezugsrechtshandels bzw. der Frist zur Ein-
reichung des Berechtigungsnachweises an.

(3) Veränderung der Einzahlungsquote/
des Nennwertes und Aktien-Splitting
Bei Veränderungen der Einzahlungsquote 
teileingezahlter Aktien oder des Nennwertes
von Aktien, insbesondere im Falle des Aktien-
Splittings, erlöschen sämtliche Aufträge mit
Ablauf des Börsentages vor dem Tag, an dem
die Aktien mit erhöhter Einzahlungsquote mit
dem veränderten Nennwert bzw. gesplittet
notiert werden.

(4) Aussetzung der Preisnotierung
Wird wegen besonderer Umstände im Bereich
des Emittenten die Preisnotierung ganztägig
oder zeitweise ausgesetzt, erlöschen im Prä-
senzhandel sämtliche Aufträge. Sie erlöschen
ferner, wenn aus den in Satz 1 erwähnten Grün-
den der Handel im elektronischen Handelssys-
tem vor Beginn der Präsenzhandelszeit ausge-
setzt wird. Unterbrechungen nach § 25 Abs. 2
BörsO lassen die Wirksamkeit vorliegender Auf-
träge unberührt.

(5) Auslosungen
Aufträge in auslosbaren Wertpapieren erlöschen
mit Ablauf des letzten Notierungstages vor der
Auslosung.

(6) Kündigungen
Aufträge in gesamtfälligen oder gekündigten
Schuldverschreibungen sowie in Wandelschuld-
verschreibungen, Optionsanleihen und Options-
scheinen erlöschen am letzten Notierungstag
(§ 28 Abs. 2).

(7) Rücknahme der Lieferbarkeit
Bei Rücknahme der Lieferbarkeit einer Wert-
papiergattung oder bestimmter Stücke oder
Stückelungen (z.B. § 28 Abs. 4) erlöschen die
Aufträge, soweit sie erkennbar nicht ausge-
führt werden können.

(8) Erlöschen
Aufträge in Schuldverschreibungen erlöschen
im Fall der Redenominierung in Euro mit Ablauf
des letzten Notierungstages vor der Redenomi-
nierung.

§ 7 Ausführung der Aufträge

(1) Aufträge in Wertpapieren, die nur zur Notie-
rung zum Einheitskurs zugelassen sind, müssen
zu diesem ausgeführt werden.

(2) Aufträge in Wertpapieren, die fortlaufend
notiert werden, sind zum fortlaufenden Preis
auszuführen, soweit sich der im Auftrag ange-
gebene Betrag (Stückzahl oder Nennbetrag)
mit dem Ein- oder Mehrfachen des für die fort-
laufende Notierung festgesetzten Mindestbe-
trags*) deckt. Ein hierdurch nicht teilbarer 
Rest wird zum Einheitskurs ausgeführt. Ist bis
zur Feststellung des Einheitspreises eine fort-
laufende Notierung nicht zustande gekommen,
zu der der Auftrag hätte ausgeführt werden
können, ist der Auftrag mangels anderweitiger
Weisung in die Errechnung des Einheitskurses
einzubeziehen.

(3) Der Auftraggeber kann verlangen, dass
sein gesamter Auftrag nur zum Einheitskurs
ausgeführt wird, sofern die Geschäftsleitung
die Feststellung eines Einheitspreises be-
stimmt hat.

(4) Nicht limitierte Aufträge werden zum nächs-
ten nach Ihrem Eingang festgestellten Preis aus-
geführt, welcher ihre Berücksichtigung zulässt.
Limitierte Aufträge sind zum nächsten Preis aus-
zuführen, mit dem das Limit erreicht wird oder
zugunsten des Auftraggebers über- bzw. unter-
schritten wird.

(5) Ist ein Auftrag für einen nicht handelbaren
Betrag erteilt, ist er mit der nächstniedrigen
handelbaren Stückzahl oder mit dem nächst-
niedrigen darstellbaren Nennbetrag auszuführen.

(6) Kleinstaufträge sollen ganz ausgeführt 
werden, sofern sich die Zuteilungsquote hier-
durch nicht wesentlich ändert. Bei variabel
erteilten Aufträgen kann die Zuteilung bei der
Einheitspreisfeststellung dergestalt beschränkt
werden, dass der nicht zugeteilte Rest in vol-
lem Umfang variabel handelbar bleibt.

(7) Skontoführer sind nicht verpflichtet, 
Aufträge im elektronischen Handelssystem 
(§§ 32 bis 42) auszuführen.  

§ 15 Zeitpunkt der Erfüllung der 
Geschäfte

(1) Börsengeschäfte sind am zweiten Börsen-
tag nach dem Tage des Geschäftsabschlusses
zu erfüllen, Aufgabegeschäfte am zweiten Bör-
sentag nach dem Tag, an dem die fehlende
Partei vom Makler benannt worden ist (Aufga-
benschließung); für Börsengeschäfte in Wert-
papieren, die in Fremdwährung oder in Rech-
nungseinheit notiert und abgewickelt werden,
kann die Geschäftsführung abweichende Rege-
lungen erlassen.

(2) Der Käufer ist bei Lieferung zur Zahlung
des Gegenwertes der gehandelten Wertpapiere
verpflichtet, frühestens jedoch am zweiten Bör-
sentag nach Geschäftsabschluss.

(3) Findet an einem Bankarbeitstag keine Bör-
senversammlung statt, zählt er bei der Fristbe-
rechnung mit und gilt auch als Erfüllungstag.

§ 19 Lieferungsarten

(1) Die Lieferung muss in Anteilen an einem
Girosammelbestand oder in börsenmäßig liefer-
baren effektiven Stücken erfolgen. Zwischen-
scheine sind nicht lieferbar.

(2) ...

(3) Die Lieferung in einer bestimmten Liefe-
rungsart oder Stückelung oder von Stücken
einer bestimmten Serie oder Gruppe kann nicht
verlangt werden.

§ 20 Stückzinsenberechnung

(1) Bei Geschäften in Schuldverschreibungen
werden, wenn die Geschäftsführung nichts an-
deres bekannt gemacht hat, Stückzinsen in der
Höhe berechnet, in der das Wertpapier zu ver-
zinsen ist.

(2) Die Stückzinsen stehen dem Verkäufer bis
einschließlich des Kalendertages vor der Valu-
tierung zu. Die Berechnungsmethode wird von
der Geschäftsführung festgesetzt. 

§ 21 Ersatz eines Gewinnanteil- oder 
Zinsscheines

(1) Bei Lieferung von Wertpapieren darf der –
auf den Abschlusstag bezogen – nächstfolgen-
de Gewinnanteilschein oder nächstfällige Zins-
schein durch einen anderen Gewinnanteil- oder
Zinsschein des gleichen Wertpapieres dessel-
ben Emittenten und der gleichen Stückelung
ersetzt werden, sofern er zu demselben Zeit-
punkt fällig ist. 

Stand: 01.11

*) Der festgesetzte Mindestbetrag beträgt i.d.R.: 
– 1 Stück bei Aktien,
– 1 Million DM oder Euro Nominalwert bei Schuldver-

schreibungen. Ausnahmen werden für die jeweilige
Notierung gesondert bekannt gemacht.



(2) Bei der Lieferung von Wertpapieren darf
der nächstfällige Zinsschein fehlen, wenn sein
Wert vergütet wird; bei nicht auf Deutsche Mark
oder Euro lautenden Anleihen ohne festen Um-
rechnungspreis ist für die Berechnung des 
Wertes der amtliche Devisenmittelpreis am Ab-
schlusstag maßgebend. Dies gilt nicht für „flat“
gehandelte Anleihen, da in diesen keine Stück-
zinsen berechnet werden.

(3) Bei der Belieferung von Geschäften in Op-
tionsanleihen darf der getrennte Optionsschein
gleicher Art und Stückelung, sofern er selbst-
ständig handelbar ist, eine andere Stückenum-
mer tragen als die gelieferte Optionschuldver-
schreibung.

(4) Ein nach der Hauptversammlung getrennter
Gewinnanteilschein kann bei der Lieferung in
bar verrechnet werden, falls er außer dem Divi-
dendenanspruch nicht noch andere Rechte ver-
brieft. Bei Auslandsaktien ist der Verrechnung
des Gewinnanteilscheins der amtliche Devisen-
mittelkurs des Zahlbarkeitstages der Dividende
zugrunde zu legen; ist dieser Tag kein Börsen-
tag, ist für die Berechnung der Devisenmittel-
kurs des nächstfolgenden Börsentages maßge-
bend.

§ 22 Neue Mäntel und Bogen

(1) Werden neue Mäntel oder Bogen ausgege-
ben, sind vorbehaltlich anderweitiger Festset-
zung durch die Geschäftsführung einen Monat
nach Beginn der Ausgabe nur noch die neuen
Urkunden lieferbar.

(2) Wird die Ausgabe neuer Bogen zu einem
Zeitpunkt angekündigt, zu dem noch ein Zins-
oder Gewinnanteilschein am Stück haftet, tritt
mangels anderweitiger Regelung der Zeitpunkt
der Abtrennung des letzten Zins- oder Gewinn-
anteilscheines an die Stelle des in Absatz 1 ge-
nannten Termins.

§ 23 Nicht lieferbare Wertpapiere; 
Ersatzurkunden

(1) Nicht lieferbar sind Wertpapiere, die

a) gefälscht oder verfälscht sind,

b) unvollständig oder unvollständig ausgefertigt
sind,

c) wesentliche Beschädigungen aufweisen,
oder

d) aufgeboten oder mit Opposition belegt sind;
nach der Verkehrsauffassung gelten als mit
Opposition belegt auch solche, die in der
Oppositionsliste der „Wertpapier-Mitteilun-
gen“ aufgeführt sind.

(2) – (5) ...

§ 25 Geschäfte in Namensaktien

Ist die Übertragung von Namensaktien an die
Zustimmung der Gesellschaft gebunden (§ 68
Abs. 2 AktG) oder können die Rechte des Er-
werbers erst nach Eintragung in das Aktien-
buch ausgeübt werden (§ 67 Abs. 2 AktG), gibt
die Verweigerung der Zustimmung oder der

Umschreibung dem Käufer keinen Anspruch 
auf Rückzahlung des Kaufpreises oder auf
Schadenersatz, es sei denn, dass die Verwei-
gerung auf einem Mangel beruht, der den
Indossamenten, der Blankozession oder dem
Blankoumschreibungsantrag anhaftet. Der Er-
werber ist zur Übertragung der Namensaktie
an einen Dritten ermächtigt.

§ 26 Lieferbarkeit von Namensaktien

(1) Namensaktien sind lieferbar, wenn die 
letzte Übertragung (§ 68 Abs. 1 AktG) und nur
diese durch ein Blankoindossament ausge-
drückt ist.

(2) Namensaktien, die nur mit Zustimmung 
der Gesellschaft übertragen werden können 
(§ 68 Abs. 2 AktG), sind auch lieferbar, wenn
die letzte Übertragung und nur diese durch
Blankozession erfolgte oder wenn den Aktien
Blankoumschreibungsanträge des Verkäufers
beigefügt sind.

§ 27 Geschäfte in nicht voll eingezahlten
Aktien

(1) Betrifft ein Geschäft nicht voll eingezahlte
Aktien, hat der Käufer innerhalb von zehn Bör-
sentagen nach Lieferung dem Verkäufer nach-
zuweisen, dass er die Umschreibung auf den
neuen Aktionär bei der Gesellschaft beantragt
hat. Kommt der Käufer dieser Pflicht nicht
nach, kann der Verkäufer von ihm Sicherheits-
leistung in Höhe der noch nicht geleisteten Ein-
zahlung verlangen. Auch bei rechtzeitiger An-
tragstellung hat der Käufer dem Verkäufer auf
dessen Verlangen Sicherheit zu leisten, wenn
die Aktien nicht innerhalb von acht Wochen
nach Lieferung auf den neuen Aktionär umge-
schrieben worden sind.

(2) Die Verpflichtung zur Sicherheitsleistung
gegenüber dem Verkäufer entfällt, wenn 
der Käufer bereits der Gesellschaft Sicherheit
geleistet hat, um die Umschreibung zu er-
reichen.

(3) Eine dem Verkäufer geleistete Sicherheit
wird frei, sobald der neue Aktionär im Aktien-
buch eingetragen ist. Zum Nachweis der Eintra-
gung genügt eine entsprechende Erklärung der
Gesellschaft.

(4) Die Kosten der Umschreibung hat der 
Käufer zu tragen.

§ 28 Geschäfte in auslosbaren, gesamt-
fälligen und kündbaren Wertpapieren

(1) Die Preisnotierung von Schuldverschrei-
bungen wird zwei Börsentage vor dem von der
Geschäftsführung mitgeteilten Auslosungster-
min ausgesetzt. Am zweiten Börsentag nach
dem Auslosungstag wird die Notierung wieder
aufgenommen.

(2) Die Notierung gesamtfälliger oder gekün-
digter Schuldverschreibungen wird zwei Börsen-
tage vor Fälligkeit eingestellt. Das gilt auch für
Wandelschuldverschreibungen und Optionsan-
leihen; bei Optionsscheinen wird die Notierung
mindestens zwei Börsentage vor dem Ablauf
des Optionsrechts eingestellt. Im Einzelfall kann
die Geschäftsführung hiervon abweichende

Regelungen treffen. Bei Wandelanleihen, bei
denen das Wandelrecht vor dem Tag der Ein-
stellung der amtlichen Notierung wegen End-
fälligkeit endet, wird im Kursblatt bis zur Notie-
rungseinstellung darauf hingewiesen, dass sich
die Notierung der Anleihe „ex Wandelrecht“ ver-
steht.

(3) Bei der Mitteilung von freiwilligen Rück-
kauf- oder Umtauschangeboten sowie von vor-
zeitigen Kündigungen oder Teilkündigungen von
Schuldverschreibungen wird die amtliche No-
tierung für die betreffenden Wertpapiere sofort
bis einschließlich zwei Börsentage nach der
öffentlichen Bekanntgabe einer solchen Maß-
nahme ausgesetzt.

(4) Bei der Mitteilung der Kündigung bestimm-
ter Stücke oder Stückelungen wird die Liefer-
barkeit dieser Stücke oder Stückelungen sofort
zurückgenommen.

(5) Bei Auslosungen und Teilkündigungen 
müssen Geschäfte, die vor der Aussetzung der
Notierung abgeschlossen wurden, am Tage vor
der Auslosung bzw. der Teilkündigung erfüllt
sein.

(6) Sind Stücke geliefert, die nach dem Ab-
schlusstag bis zum Tag vor der Lieferung aus-
gelost oder gekündigt sind, hat der Käufer das
Recht, binnen zehn Börsentagen nach dem 
Lieferungstag den Umtausch gegen nicht aus-
geloste bzw. nicht gekündigte Stücke zu ver-
langen.

(7) Hat der Verkäufer bis zum Tage vor der
Auslosung weder die Stücke geliefert noch
schriftlich oder fernschriftlich Nummernaufgabe
erteilt und ist dem Käufer dadurch der Vorteil
der Auslosung bzw. der Kündigung entgangen,
kann der Käufer hierfür eine Entschädigung ver-
langen. Die Höhe der Entschädigung errechnet
sich aus dem Betrag, der sich als Differenz 
zwischen dem Rückzahlungskurs und dem
Preis des betreffenden Geschäfts ergibt, multi-
pliziert mit dem Verhältnis zwischen Rückzah-
lungssumme und Restumlauf vor Auslosung
bzw. Kündigung.

§ 29 Nebenrechte und -pflichten

Mangels anderweitiger Vereinbarungen oder
Regelungen sind Wertpapiere mit den Rechten
und Pflichten zu liefern, die bei Geschäftsab-
schluss bestanden. Für die mit der Eurex 
Clearing AG zustande kommenden Geschäfte
bestimmt sich die Behandlung der Rechte und
Pflichten aus Wertpapieren nach den Clearing-
Bedingungen der Eurex Clearing AG.

§ 46 Börsentage

(1) Als Börsentag gilt jeder Tag, an dem eine
Börsenversammlung stattfindet und die Mög-
lichkeit bestand, alle zum Börsenhandel zuge-
lassenen Wertpapiere zu handeln, unabhängig
davon, ob für einzelne Wertpapiere die amtliche
Notierung bzw. Preisfeststellung ausgesetzt
war.

(2) Für den Handel in Devisen und in Edel-
metallen gilt Absatz 1 entsprechend.
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A. Garantierte Zahlungsformen

I. Geltungsbereich

In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl
(PIN) kann der Karteninhaber die Karte in deut-
schen Debitkartensystemen zum Abheben von
Bargeld an Geldautomaten im Rahmen des deut-
schen Geldautomatensystems, die mit dem
girocard-Logo gekennzeichnet sind, nutzen.

II. Allgemeine Regeln

1. Karteninhaber und Vollmacht

Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Kon-
to. Sie kann nur auf den Namen des Kontoinha-
bers oder einer Person ausgestellt werden, der
der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat.
Wenn der Kontoinhaber die Kontovollmacht
widerruft, ist er dafür verantwortlich, dass die
an den Bevollmächtigten ausgegebene Karte
an die Bank zurückgegeben wird. Die Bank 
wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht für
die Nutzung an Geldautomaten elektronisch
sperren. 

2. Finanzielle Nutzungsgrenzen

Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner
Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder
eines vorher für das Konto eingeräumten Kre-
dits vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber
diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen
nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Er-
satz der Aufwendungen zu verlangen, die aus
der Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung
solcher Verfügungen auf dem Konto führt zu
einer geduldeten Kontoüberziehung.

3. Rückgabe der Karte

Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist
nicht übertragbar. Die Karte ist nur für den auf
der Karte angegebenen Zeitraum gültig.

Mit Aushändigung der neuen Karte, spätestens
aber nach Ablauf der Gültigkeit der Karte ist 
die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzu-
verlangen.

Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen,
vorher (zum Beispiel durch Kündigung der Kon-
toverbindung oder des Kartenvertrages), so hat
der Karteninhaber die Karte unverzüglich an die
Bank zurückzugeben. 

4. Sperre und Einziehung der Karte

Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug
der Karte (zum Beispiel an Geldautomaten) ver-
anlassen,
– wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag

aus wichtigem Grund zu kündigen,
-– wenn sachliche Gründe im Zusammenhang

mit der Sicherheit der Karte dies rechtfer-
tigen oder

– wenn der Verdacht einer nicht autorisierten
oder betrügerischen Verwendung der Karte
besteht.

Die Bank wird den Kontoinhaber unter Angabe
der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst
vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der
Sperre über die Sperre unterrichten. Die Bank
wird die Karte entsperren oder diese durch
eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für

die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hier-
über unterrichtet sie den Kontoinhaber unver-
züglich. 

5. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 
des Karteninhabers

5.1 Unterschrift

Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht,
hat der Karteninhaber die Karte nach Erhalt un-
verzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unter-
schreiben.

5.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte

Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzube-
wahren, um zu verhindern, dass sie abhanden
kommt und missbräuchlich verwendet wird. 
Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie miss-
bräuchlich eingesetzt werden kann. 

5.3 Geheimhaltung der persönlichen 
Geheimzahl (PIN)

Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen,
dass keine andere Person Kenntnis von der
persönlichen Geheimzahl erlangt. Die Geheim-
zahl darf insbesondere nicht auf der Karte ver-
merkt oder in anderer Weise zusammen mit
dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person,
die die persönliche Geheimzahl kennt und in
den Besitz der Karte kommt, hat die Möglich-
keit, zu Lasten des auf der Karte angegebenen
Kontos Geld am Geldautomaten abzuheben.

5.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten

(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder
Diebstahl seiner Karte, die missbräuchliche Ver-
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte
Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die
Bank, und zwar möglichst die kontoführende
Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen (Sperr-
anzeige). 

Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch
jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannah-
medienst abgeben. In diesem Fall ist eine Kar-
tensperre nur möglich, wenn der Name der
Bank – möglichst mit Bankleitzahl – und die
Kontonummer angegeben werden. Der Zentrale
Sperrannahmedienst sperrt alle für das betref-
fende Konto ausgegebenen Karten für die weite-
re Nutzung an Geldautomaten. 

Zur Beschränkung der Sperre auf die abhanden
gekommene Karte muss sich der Kontoinhaber
mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführen-
den Stelle, in Verbindung setzen. 

Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperranzei-
ge abgegeben werden kann, werden dem Kon-
toinhaber gesondert mitgeteilt. Der Karteninha-
ber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unver-
züglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass
eine andere Person unberechtigt in den Besitz
seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisier-
te Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss
er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

(3) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich
nach Feststellung einer nicht autorisierten oder
fehlerhaft ausgeführten Kartenzahlung zu unter-
richten.

6. Autorisierung von Kartenzahlungen
durch den Karteninhaber

Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Kartenin-
haber die Zustimmung (Autorisierung) zur Aus-

führung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätz-
lich eine PIN erforderlich ist, wird die Zustim-
mung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach Ertei-
lung der Zustimmung kann der Karteninhaber
die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

7. Ablehnung von Kartenzahlungen 
durch die Bank

Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung ab-
zulehnen, wenn
– sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN

legitimiert hat,
– der für die Kartenzahlung geltende Verfü-

gungsrahmen oder die finanzielle Nutzungs-
grenze nicht eingehalten ist oder

– die Karte gesperrt ist. 

Hierüber wird der Karteninhaber über das 
Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird,
unterrichtet.

8. Ausführungsfrist

Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsemp-
fänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungs-
auftrages bei der Bank ist diese verpflichtet
sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag
spätestens an dem im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingeht.

9. Entgelte 

(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank
geschuldeten Entgelte ergeben sich aus dem
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.

(2) Änderungen der Entgelte werden dem Kon-
toinhaber spätestens zwei Monate vor dem Zeit-
punkt ihres Wirksamwerdens in Textform ange-
boten. Hat der Kontoinhaber mit der Bank im
Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elek-
tronischen Kommunikationsweg vereinbart 
(z.B. das Onlinebanking), können die Änderun-
gen auch auf diesem Wege angeboten werden.
Die Zustimmung des Kontoinhabers gilt als er-
teilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in
ihrem Angebot besonders hinweisen.

(3) Werden dem Kontoinhaber Änderungen der
Entgelte angeboten, kann er diese Geschäftsbe-
ziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungs-
recht wird ihn die Bank in ihrem Angebot beson-
ders hinweisen.

(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zah-
lungen von Kontoinhabern, die nicht Verbrau-
cher sind, bleibt es bei den Regelungen in 
Nr. 12 Abs. 2 bis 6 AGB Banken.

10. Information des Kontoinhabers über
den Kartenzahlungsvorgang

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindes-
tens einmal monatlich über die mit der Karte
getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für Kon-
toinformationen vereinbarten Weg. Kontoinha-
ber, die keine Verbraucher sind, informiert die
Bank zum vereinbarten Zeitpunkt auf dem ver-
einbarten Rechnungsabschluss. 

Bedingungen für Kundenkarten Ziffer 7
Fassung 1. November 2009
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11. Erstattungs- und Schadensersatz-
ansprüche des Kontoinhabers

11.1 Erstattung bei nicht autorisierter 
Kartenverfügung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfü-
gung in Form der Abhebung von Bargeld an
einem Geldautomaten hat die Bank gegen den
Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung
ihrer Aufwendungen. 

Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber 
den Betrag unverzüglich und ungekürzt zu
erstatten. Wurde der Betrag dem Konto des
Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder
auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht
autorisierte Kartenverfügung befunden hätte.

11.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder 
fehlerhafter Ausführung einer autorisierten 
Kartenverfügung 

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaf-
ten Ausführung einer autorisierten Kartenverfü-
gung in Form der Abhebung von Bargeld an
einem Geldautomaten kann der Kontoinhaber
von der Bank die unverzügliche und ungekürzte
Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit
verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolg-
te oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem
Konto des Kunden belastet, bringt die Bank 
dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich
ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Karten-
verfügung befunden hätte.

(2) Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1
hinaus von der Bank die Erstattung der Entgel-
te und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese
im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kar-
tenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem
Konto belastet wurden.

(3) Besteht die fehlerhafte Ausführung darin,
dass die Kartenverfügung beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers erst nach Ab-
lauf der Ausführungsfrist in Nr. 8 eingeht (Ver-
spätung), sind die Ansprüche des Kontoinha-
bers nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlos-
sen. Ist dem Kontoinhaber durch die Verspätung
ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach
Nr. 11.3.

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung
nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank
die Kartenverfügung auf Verlangen des Kontoin-
habers nachvollziehen und ihn über das Ergeb-
nis unterrichten.

11.3 Schadensersatzansprüche des 
Kontoinhabers

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfü-
gung oder im Falle einer nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kar-
tenverfügung kann der Kontoinhaber von der
Bank einen Schaden, der nicht bereits von 
Nr. 11.1 oder 11.2 erfasst ist, ersetzt verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflicht-
verletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat
hierbei ein Verschulden, das einer zwischenge-
schalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Ver-
schulden zu vertreten, es sei denn, dass die
wesentliche Ursache bei einer zwischengeschal-
teten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorge-
geben hat. 

Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht 
um einen Verbraucher, beschränkt sich die Haf-
tung der Bank für das Verschulden einer an der
Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten
Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterwei-

sung einer solchen Stelle. Hat der Karteninha-
ber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entste-
hung des Schadens beigetragen, bestimmt sich
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Kontoinhaber den
Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach
diesem Absatz ist auf 12.500,– u je Karten-
zahlung begrenzt. 

Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung
gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenzahlungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

der Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders 

übernommen hat, und
– für den dem Kontoinhaber entstandenen

Zinsschaden, soweit der Kontoinhaber 
Verbraucher ist. 

11.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nr. 11.1
bis 11.3 sind ausgeschlossen, wenn der Kunde 
die Bank nicht spätestens sechs Wochen nach
Rechnungsabschluss darüber unterrichtet hat,
dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht
erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung han-
delt. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn 
die Bank den Kunden über die aus der Karten-
verfügung resultierende Belastungsbuchung
entsprechend dem für Umsatzinformationen
vereinbarten Weg, spätestens innerhalb eines
Monats nach Belastungsbuchung unterrichtet
hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag
der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprü-
che nach Nr. 11.3 kann der Kunde auch nach
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen,
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung
dieser Frist verhindert war. 

Hat der Kunde nicht bereits innerhalb der oben
genannten Frist die Buchungen genehmigt, so
sind Ansprüche der Bank nach Nr. 12.1 bis 12.3
ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Be-
lastung mit der Kartenverfügung darüber unter-
richtet hat, dass es sich um eine nicht autori-
sierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Karten-
verfügung handelt. Der Lauf der Frist beginnt
auch hier nur, wenn die Bank den Kunden über
die aus der Kartenverfügung resultierende Be-
lastungsbuchung entsprechend dem für Umsatz-
informationen vereinbarten Weg, spätestens
innerhalb eines Monats nach Belastungsbuchung
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbe-
ginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich.

(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die
Bank sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorherseh-

baren Ereignis beruhen, auf das die Bank
keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz
Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr
nicht hätten vermieden werden können, oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen
Verpflichtung herbeigeführt wurden.

12. Haftung des Kontoinhabers für nicht
autorisierte Kartenverfügungen

12.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur 
Sperranzeige

(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder
PIN oder werden sie ihm gestohlen und kommt
es dadurch zu einer nicht autorisierten Karten-
verfügung in Form der Abhebung von Bargeld

an einem Geldautomaten, so haftet der Konto-
inhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der
Sperranzeige verursacht werden, in Höhe von
maximal 150,– u, ohne dass es darauf an-
kommt, ob den Karteninhaber an dem Verlust,
Diebstahl oder sonstigen Abhandenkommen ein
Verschulden trifft.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer
nicht autorisierten Kartenverfügung, ohne dass
ein Verlust oder Diebstahl der Karte oder PIN
vorliegt, haftet der Kontoinhaber für die hier-
durch entstandenen Schäden bis zu einem
Betrag von maximal 150,– u, wenn der Kar-
teninhaber seine Pflicht zur sicheren Aufbewah-
rung von Karte oder PIN schuldhaft verletzt
hat.

(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht
um einen Verbraucher, trägt der Kontoinhaber
den aufgrund einer nicht autorisierten Karten-
verfügung entstehenden Schaden nach Abs. 1
und 2 auch über einen Betrag von maximal
150,– u hinaus, wenn der Karteninhaber die
ihm nach diesen Bedingungen obliegenden
Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank
durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entste-
hung des Schadens beigetragen, haftet die
Bank für den entstandenen Schaden im Umfang
des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.

(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des
Schadens nach Abs. 1 bis 3 verpflichtet, wenn
der Karteninhaber die Sperranzeige nicht abge-
ben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit
zur Entgegennahme der Sperranzeige sicherge-
stellt hatte und der Schaden dadurch eingetre-
ten ist.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer
nicht autorisierten Verfügung und hat der Kar-
teninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen
Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt oder in betrügerischer Absicht gehan-
delt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch ent-
standenen Schaden in vollem Umfang. Grobe
Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbe-
sondere dann vorliegen, wenn 
– er den Verlust, Diebstahl oder die miss-

bräuchliche Verfügung der Bank oder dem
Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft
nicht unverzüglich mitgeteilt hat,

– die persönliche Geheimzahl auf der Karte
vermerkt oder zusammen mit der Karte ver-
wahrt war (zum Beispiel im Originalbrief, in
dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt
wurde),

– die persönliche Geheimzahl einer anderen
Person mitgeteilt und der Missbrauch
dadurch verursacht wurde.

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des
Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt,
verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf
den für die Karte geltenden Verfügungsrahmen.

12.2 Haftung des Kontoinhabers 
ab Sperranzeige

Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperran-
nahmedienst der Verlust oder Diebstahl der
Karte, die missbräuchliche Verwendung oder
eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von
Karte oder PIN angezeigt wurde, übernimmt 
die Bank alle danach durch Verfügungen in
Form der Abhebung von Bargeld an einem
Geldautomaten entstehenden Schäden. 

Handelt der Karteninhaber in betrügerischer
Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach
der Sperranzeige entstehenden Schäden.
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III. Besondere Regeln für einzelne 
Nutzungsarten

1. Geldautomaten-Service 

1.1 Verfügungsrahmen der Karte

Verfügungen an Geldautomaten sind für den
Karteninhaber nur im Rahmen des für die Karte
geltenden Verfügungsrahmens möglich. Bei je-
der Nutzung der Karte an Geldautomaten wird
geprüft, ob der Verfügungsrahmen der Karte
durch vorangegangene Verfügungen bereits
ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der
Verfügungsrahmen überschritten würde, wer-
den unabhängig vom aktuellen Kontostand und
einem etwa vorher zum Konto eingeräumten
Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber darf den
Verfügungsrahmen nur im Rahmen des Konto-
guthabens oder eines vorher für das Konto ein-
geräumten Kredits in Anspruch nehmen.

Der Kontoinhaber kann mit der kontoführenden
Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens
für alle zu seinem Konto ausgegebenen Karten
vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Kar-
te erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung für
diese Karte vereinbaren.

1.2 Fehleingabe der Geheimzahl

Die Karte kann an Geldautomaten, an denen im
Zusammenhang mit der Verwendung der Karte
die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr
eingesetzt werden, wenn die persönliche Ge-
heimzahl dreimal hintereinander falsch eingege-
ben wurde. 

Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit
seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden
Stelle, in Verbindung setzen.

1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank

Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern
von Geldautomaten vertraglich verpflichtet, die
Beträge, über die unter Verwendung der an den
Karteninhaber ausgegebenen Karte verfügt
wurde, an die Betreiber zu vergüten. 

B. Von der Bank angebotene andere 
Service-Leistungen

1. Besondere Bedingungen

Für weitere von der Bank für die Karte bereit-
gestellte Service-Leistungen gelten besondere
Bedingungen, die vor Inanspruchnahme mit
dem Kontoinhaber vereinbart werden.

2. Vereinbarung über die Nutzungsarten

Die Bank vereinbart mit dem Kontoinhaber, 
welche Dienstleistungen er mit der Karte in
Anspruch nehmen kann.

C. Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ergänzend zu diesen Bestimmungen, insbeson-
dere in Bezug auf die Änderung der Geschäfts-
bedingungen und die außergerichtliche Streit-
schlichtung und sonstigen Beschwerdemöglich-
keiten, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Bank.
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Bedingungen für die Annahme
von Verwahrstücken

Ziffer 8
Fassung 1. Juni 1994

1. Einlieferung

1.1 Der Hinterleger hat das Verwahrstück so
zu verschließen und so zu versiegeln oder zu
plombieren, dass es ohne Verletzung des Sie-
gels oder der Plombe nicht geöffnet werden
kann. Name und Anschrift des Hinterlegers sind
auf dem Verwahrstück deutlich zu vermerken.

1.2 Die Bank versieht jedes Verwahrstück mit
einer Nummer und erteilt eine Empfangsbestäti-
gung.

2. Aufbewahrungsstelle

Die Bank wird das Verwahrstück möglichst bei
der Einlieferungsstelle verwahren; die Verwah-
rung bei einer anderen Geschäftsstelle ist eben-
falls zulässig.

3. Vollmacht und deren Widerruf

Eine Vollmacht zur Entgegennahme des Ver-
wahrstückes kann nur von allen Hinterlegern
gleichzeitig erteilt werden. Der Widerruf durch
einen der Hinterleger führt zum Erlöschen der
Vollmacht. Über einen Widerruf ist die Bank
unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst
schriftlich zu unterrichten.

4. Verantwortlichkeit für den Inhalt des
Verwahrstückes

4.1 Die Bank nimmt von dem Inhalt des Ver-
wahrstückes und den Rechten daran keine
Kenntnis; der Hinterleger hat dafür zu sorgen,
dass die von ihm im Verwahrstück aufbewahr-
ten Sachen nicht durch in ihnen selbst be-
gründete Schadensursachen – wie z. B. durch
Feuchtigkeit, Rost oder Motten – leiden.

4.2 Der Hinterleger darf in dem Verwahrstück
keine gefährlichen – insbesondere feuergefähr-
lichen – Sachen aufbewahren.

5. Herausgabe

Die Bank gibt das Verwahrstück gegen Quittie-
rung eines Empfangsberechtigten heraus. Sie
ist nicht verpflichtet, den Inhalt oder Teile des
Inhalts zu übersenden.

6. Kündigung

6.1 Der Hinterleger bzw. sein Bevollmächtigter
kann das Verwahrstück jederzeit von der Bank
zurückfordern. Die Bank kann die Rücknahme
des Verwahrstückes mit einer Frist von drei
Monaten verlangen.

6.2 Nimmt der Hinterleger das Verwahrstück
nicht innerhalb von drei Monaten zurück, so ist
die Bank berechtigt, das Verwahrstück in
Gegenwart eines Zeugen unter Aufnahme eines
Protokolls öffnen zu lassen. Sie wird sich
bemühen, den Hinterleger vorher zu benach-
richtigen. Sie darf das Verwahrstück bei einer
Hinterlegungsstelle hinterlegen.

Stand: 01.11



Stand: 01.11

Bedingungen für die Vermietung
von Schrankfächern

Ziffer 9
Fassung 1. Juni 1994

1. Einzelzutrittsrecht, Widerruf

1.1 Ist das Schrankfach von mehreren Perso-
nen gemietet, ist jeder allein zutrittsberechtigt.

1.2 Jeder Mieter kann die Einzelzutrittsberech-
tigung des anderen Mieters jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft der Bank gegenüber wider-
rufen. Über den Widerruf ist die Bank unverzüg-
lich und aus Beweisgründen möglichst schrift-
lich zu unterrichten. Sodann sind die Mieter nur
noch gemeinsam zutrittsberechtigt.

2. Zutritt

Die Bank kann den Zutritt zum Schrankfach
davon abhängig machen, dass der Mieter oder
ein Bevollmächtigter seine Zutrittsberechtigung
nachweist (z. B. durch Vorlage eines amtlichen
Ausweises sowie einer Einlasskarte).

3. Pflichten des Mieters

3.1 Der Mieter hat die Schlüssel und sonstige
Zutrittsmedien sorgfältig aufzubewahren und
bei Vertragsende zurückzugeben. Ein Verlust ist
der Bank unverzüglich anzuzeigen.

3.2 Ist für den Zutritt des Schrankfaches eine
Geheimzahl zu verwenden, hat der Mieter zur
Vermeidung von Missbräuchen dafür Sorge zu
tragen, dass keine andere Person Kenntnis von
der Geheimzahl erlangt. Die Geheimzahl darf
insbesondere nicht auf der Karte vermerkt oder
in anderer Weise zusammen mit dieser aufbe-
wahrt werden.

4. Verantwortlichkeit für den 
Schrankfachinhalt

Die Bank nimmt von dem Schrankfachinhalt
keine Kenntnis; der Mieter hat dafür zu sorgen,
dass der Schrankfachinhalt nicht durch in den
eingegebrachten Gegenständen selbst begrün-
dete Schadensursachen – wie z. B. durch
Feuchtigkeit, Rost oder Motten – leidet. Der
Mieter darf das Schrankfach nicht zur Aufbe-
wahrung von gefährlichen – insbesondere feu-
ergefährlichen – Sachen benutzen.

5. Vollmacht und deren Widerruf

Eine Schrankfachvollmacht kann nur von allen
Mietern gemeinsam erteilt werden. Der Wider-
ruf durch einen der Mieter führt zum Erlöschen
der Vollmacht. Über einen Widerruf ist die Bank
unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst
schriftlich zu unterrichten.

6. Mietdauer, Kündigung

6.1 Das Mietverhältnis kann vom Mieter jeder-
zeit, von der Bank unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von drei Monaten gekündigt werden.
Mehrere Mieter können das Kündigungsrecht
nur gemeinsam ausüben.

6.2 Räumt der Mieter das Schrankfach inner-
halb von drei Monaten nach Vertragsende nicht,
so ist die Bank berechtigt, das Schrankfach auf
Kosten des Mieters in Gegenwart eines Zeugen
unter Aufnahme eines Protokolls öffnen zu las-
sen. Sie wird sich bemühen, den Mieter vorher
zu benachrichtigen und darf den Inhalt des
Schrankfachs hinterlegen.
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Allgemeine Regeln und Begriffsbe-
stimmungen

Artikel 1: Anwendbarkeit der ERI 522 

1. Die Einheitlichen Richtlinien für Inkassi, Revi-
sion 1995, ICC-Publikation 522, gelten für alle
Inkassi wie in Artikel 2 definiert, soweit sie in
den Text eines „Inkassoauftrags“ gemäß Artikel
4 einbezogen sind und sind für alle Beteiligten
bindend, sofern nicht ausdrücklich anderweitige
Vereinbarungen getroffen worden sind oder
nicht nationale, staatliche oder örtliche Gesetze
und/oder Verordnungen entgegenstehen, von
denen nicht abgewichen werden darf. 

2. Banken sind nicht verpflichtet, ein Inkasso
oder irgendeine Inkassoweisung oder spätere
sich darauf beziehende Weisungen zu bearbei-
ten.

3. Wenn eine Bank sich aus irgendeinem
Grund entschließt, ein erhaltenes Inkasso oder
sich darauf beziehende Weisungen nicht zu
bearbeiten, muss sie unverzüglich denjenigen
Beteiligten, von dem sie das Inkasso oder die
Weisungen erhalten hat, durch Telekommuni-
kation oder, wenn dies nicht möglich ist, auf
anderem schnellen Wege davon unterrichten.

Artikel 2: Definition des Inkasso 

Im Sinne dieser Richtlinien bedeuten: 

1. „Inkasso“ die Bearbeitung von nachstehend
unter Artikel 2.2 definierten Dokumenten durch
Banken in Übereinstimmung mit erhaltenen 
Weisungen um: 

1.1 Zahlung und/oder Akzeptierung zu erhal-
ten oder 

1.2 Dokumente gegen Zahlung und/oder
Akzeptierung auszuhändigen oder 

1.3 Dokumente unter anderen Bedingungen
auszuhändigen. 

2. „Dokumente“ Zahlungspapiere und/oder
Handelspapiere: 

2.1 „Zahlungspapiere“ Wechsel, Solawechsel,
Schecks oder andere ähnliche zum Erlangen
von Zahlungen dienende Dokumente;

2.2 „Handelspapiere“ Rechnungen, Transport-
dokumente, Dispositions- oder andere ähnliche
Dokumente sowie irgendwelche andere Doku-
mente, die keine Zahlungspapiere darstellen. 

3. „Einfaches Inkasso“ das Inkasso von Zah-
lungspapieren, die nicht von Handelspapieren
begleitet sind. 

4. „Dokumentäres Inkasso“ das Inkasso von:

4.1 Zahlungspapieren, die von Handelspapie-
ren begleitet sind; 

4.2 Handelspapieren, die nicht von Zahlungs-
papieren begleitet sind.

Artikel 3: Beteiligte an einem Inkasso

1. Im Sinne dieser Richtlinien sind die „Beteilig-
ten“: 

1.1 der „Auftraggeber“, das ist derjenige, der
eine Bank mit der Bearbeitung eines Inkassos
betraut; 

1.2 die „Einreicherbank“, das ist die vom Auf-
traggeber mit der Bearbeitung des Inkassos
betraute Bank; 

1.3 die „Inkassobank“, das ist jede mit der
Durchführung des Inkassos befasste Bank mit
Ausnahme der Einreicherbank; 

1.4 die „vorlegende Bank“, das ist diejenige
Inkassobank, die gegenüber dem Bezogenen
die Vorlegung vornimmt.

2. Der „Bezogene“ ist derjenige, demgegen-
über in Übereinstimmung mit dem Inkassoauf-
trag die Vorlegung zu erfolgen hat.

Form und Gliederung von Inkassi

Artikel 4: Inkassoauftrag

1.

1.1 Alle zum Inkasso übersandten Dokumente
müssen von einem Inkassoauftrag begleitet
sein, der angibt, dass das Inkasso den ERI 522
unterliegt und in dem vollständige und genaue
Weisungen erteilt werden. Banken sind nur be-
rechtigt, gemäß den in einem solchen Inkasso-
auftrag erteilten Weisungen sowie in Überein-
stimmung mit diesen Richtlinien zu verfahren. 

1.2 Banken werden Dokumente nicht auf darin
enthaltene Weisungen prüfen.

1.3 Sofern im Inkassoauftrag nicht anderweitig
ermächtigt, werden Banken Weisungen von
einem anderen Beteiligten/einer anderen Bank
als dem Beteiligten/der Bank, von welchem/
welcher sie das Inkasso erhalten haben, keine
Beachtung schenken.

2. Ein Inkassoauftrag sollte die folgenden
Informationen, soweit anwendbar, enthalten:

2.1 Einzelheiten über die Bank, von der das
Inkasso zuging einschließlich des vollständigen
Namens, Postanschrift, SWIFT Adresse, Telex-,
Telefon-, Telefax-Nummern und Referenz.

2.2 Einzelheiten über den Auftraggeber ein-
schließlich des vollständigen Namens, Postan-
schrift und gegebenenfalls Telex-, Telefon-, Tele-
fax-Nummern.

2.3 Einzelheiten über den Bezogenen ein-
schließlich des vollständigen Namens, Postan-
schrift oder der Domizilstelle, bei der die Vorle-
gung zu erfolgen hat und gegebenenfalls Telex-,
Telefon-, Telefax-Nummern.

2.4 Einzelheiten über die etwaige vorlegende
Bank einschließlich des vollständigen Namens,
Postanschrift und gegebenenfalls Telex-, Tele-
fon-, Telefax-Nummern.

2.5 Einzuziehende(r) Beträge (Betrag) und
Währung(en).

2.6 Auflistung der beigefügten Dokumente und
Angabe der Anzahl jedes einzelnen Dokumen-
tes.

2.7

2.7.1 Bedingungen, unter denen Zahlung
und/oder Akzeptierung zu erhalten ist. 

2.7.2 Bedingungen für die Aushändigung von
Dokumenten gegen:

2.7.2.1 Zahlung und/oder Akzeptierung

2.7.2.2 andere Bedingungen.

Der Beteiligte, der den Inkassoauftrag erstellt,
ist verantwortlich dafür, dass die Bedingungen
für die Aushändigung von Dokumenten klar und
eindeutig angegeben sind, anderenfalls über-
nehmen Banken für daraus resultierende Folgen
keine Verantwortung.

2.8 Einzuziehende Gebühren mit der Angabe,
ob oder ob nicht auf sie verzichtet werden
kann.

2.9 Falls zutreffend, einzuziehende Zinsen mit
der Angabe, ob oder ob nicht auf sie verzichtet
werden kann, einschließlich:

2.9.1 Zinssatz 

2.9.2 Berechnungszeitraum 

2.9.3 Art der anzuwendenden Zinsberechnun-
gen (z. B. das Jahr zu 360 oder 365 Tagen).

2.10 Art der Zahlung und Form des Zahlungs-
avises.

2.11 Weisungen für den Fall von Nichtzahlung,
Nichtakzeptierung und/oder Nichterfüllung
anderer Weisungen.

3.

3.1 Inkassoweisungen sollen die vollständige
Anschrift des Bezogenen enthalten oder die
Domizilstelle, bei der die Vorlage zu erfolgen
hat. Wenn die Anschrift unvollständig oder
unrichtig ist, kann die Inkassobank ohne eigene
Haftung und Verantwortlichkeit versuchen, die
richtige Anschrift festzustellen.

3.2 Die Inkassobank ist nicht haftbar oder ver-
antwortlich für Verzögerungen aufgrund unvoll-
ständiger/unrichtiger Adresse.

Form der Vorlegung

Artikel 5: Vorlegung

1. Im Sinne dieser Richtlinien bedeutet Vor-
legung das Verfahren, mit dem die vorlegende
Bank die Dokumente dem Bezogenen wei-
sungsgemäß verfügbar macht.

2. Der Inkassoauftrag sollte die genaue Frist
angeben, innerhalb derer der Bezogene Maß-
nahmen zu ergreifen hat.
Ausdrücke wie „erster“, „prompt“, „unverzüg-
lich“ und ähnliche sollten nicht im Zusammen-
hang mit der Vorlegung oder in bezug auf eine
Frist verwendet werden, innerhalb der die Doku-
mente aufzunehmen sind oder der Bezogene
anderweitige Maßnahmen zu ergreifen hat.
Wenn solche Ausdrücke verwendet werden,
werden die Banken sie nicht beachten.

3. Dokumente müssen dem Bezogenen in der
Form vorgelegt werden, in der sie empfangen
worden sind. Banken sind jedoch berechtigt,
etwa notwendige Stempelmarken anzubringen,
und zwar, sofern keine anderen Weisungen
erteilt worden sind, auf Kosten des Beteiligten,
von dem ihnen das Inkasso zugegangen ist,
und etwa erforderliche Indossamente vorzuneh-
men oder irgendwelche Stempel oder andere
Erkennungszeichen oder -symbole anzubringen,
die für den Inkassovorgang üblich oder erfor-
derlich sind.

4. Um die Weisungen des Auftraggebers aus-
zuführen, betraut die Einreicherbank als Inkasso-
bank die vom Auftraggeber benannte Bank.
Mangels einer solchen Benennung wird die Ein-
reicherbank eine Bank nach eigener Wahl oder
Wahl einer anderen Bank im Lande der Zahlung
oder Akzeptierung oder in dem Land, in dem
andere Bedingungen zu erfüllen sind, betrauen.

5. Dokumente und Inkassoauftrag können von
der Einreicherbank direkt oder über eine zwi-
schengeschaltete andere Bank der Inkassobank
übersandt werden.
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6. Falls die Einreicherbank keine spezielle vor-
legende Bank benennt, kann sich die Inkasso-
bank einer vorlegenden Bank nach eigener
Wahl bedienen.

Artikel 6: Sicht/Akzeptierung

Bei Sicht zahlbare Dokumente muss die vorle-
gende Bank unverzüglich zur Zahlung vorlegen.

Nicht bei Sicht zahlbare Dokumente muss die
vorlegende Bank im Falle verlangter Akzeptie-
rung unverzüglich zur Akzeptierung und im
Falle verlangter Zahlung nicht später als am
betreffenden Fälligkeitsdatum zur Zahlung vor-
legen.

Artikel 7: Freigabe von Handelspapieren
Dokumente gegen Akzept (D/A) und
Dokumente gegen Zahlung (D/P)

1. Inkassi sollten keine erst später fälligen
Wechsel mit Weisungen enthalten, dass die
Handelspapiere gegen Zahlung auszuhändigen
sind.

2. Wenn ein Inkasso einen erst später fälligen
Wechsel enthält, sollte im Inkassoauftrag
bestimmt werden, ob die Handelspapiere dem
Bezogenen gegen Akzeptierung (D/A) oder
gegen Zahlung (D/P) freizugeben sind.

Fehlt eine solche Bestimmung, werden Handels-
papiere nur gegen Zahlung freigegeben, und
die Inkassobank ist nicht verantwortlich für jeg-
liche Folgen irgendwelcher Verzögerungen in
der Aushändigung der Dokumente.

3. Wenn ein Inkasso einen erst später fälligen
Wechsel enthält und der Inkassoauftrag angibt,
dass Handelspapiere gegen Zahlung freizuge-
ben sind, werden die Dokumente nur gegen
entsprechende Zahlung freigegeben, und die
Inkassobank ist nicht verantwortlich für jegliche
Folgen irgendwelcher Verzögerungen in der
Aushändigung der Dokumente.

Artikel 8: Erstellung von Dokumenten

Hat die Inkassobank oder der Bezogene gemäß
Weisung der Einreicherbank Dokumente zu
erstellen (Wechsel, Solawechsel, Trust Receipts,
Verpflichtungsschreiben oder andere Doku-
mente), die nicht dem Inkasso beigefügt waren,
müssen Form und Wortlaut derartiger Doku-
mente von der Einreicherbank vorgeschrieben
werden; anderenfalls ist die Inkassobank für
Form und Wortlaut solcher von ihr und/oder
dem Bezogenen gelieferten Dokumente nicht
haftbar oder verantwortlich.

Haftung und Verantwortlichkeit

Artikel 9: Treu und Glauben und 
angemessene Sorgfalt

Banken handeln nach Treu und Glauben und mit
angemessener Sorgfalt.

Artikel 10: Dokumente und Waren/
Dienstleistungen/Leistungen

1. Waren sollten nicht direkt an die Adresse
einer Bank oder zur Verfügung oder an die
Order einer Bank versandt werden, ohne dass
diese Bank zuvor zugestimmt hat.

Wenn der Bank dennoch ohne ihre vorherige
Zustimmung Waren direkt an ihre Adresse oder
zu ihrer Verfügung oder an ihre Order zwecks
Freigabe an einen Bezogenen gegen Zahlung,
Akzeptierung oder unter anderen Bedingungen
zugesandt werden, ist diese Bank nicht zur Ent-
gegennahme der Waren verpflichtet, für welche
Gefahr und Verantwortlichkeit beim Absender
verbleiben.

2. Banken sind nicht verpflichtet, irgendwelche
Maßnahmen hinsichtlich der Waren zu ergreifen,
auf die sich das dokumentäre Inkasso bezieht,
einschließlich ihrer Einlagerung und Versiche-
rung, selbst wenn spezielle Weisungen, dies zu
tun, erteilt wurden. Banken werden derartige
Maßnahmen nur ergreifen, wenn und in dem
Ausmaß, in dem sie dazu im Einzelfall bereit
sind. Ungeachtet der Bestimmungen des Arti-
kels 1.3 findet diese Regelung auch bei Fehlen
einer diesbezüglichen Benachrichtigung durch
die Inkassobank Anwendung.

3. Falls Banken dennoch, ob beauftragt oder
nicht, Maßnahmen zum Schutze der Waren
ergreifen, übernehmen sie keine Haftung oder
Verantwortlichkeit für Schicksal und/oder
Zustand der Waren und/oder irgendwelche
Handlungen und/oder Unterlassungen Dritter,
die mit der Verwahrung und/oder dem Schutz
der Waren betraut wurden. Die Inkassobank
muss jedoch diejenige Bank, von der ihr der
Inkassoauftrag zuging, unverzüglich über alle
ergriffenen Maßnahmen benachrichtigen.

4. Alle Gebühren und/oder Auslagen, die den
Banken im Zusammenhang mit irgendeiner
Maßnahme zum Schutze der Ware entstanden
sind, gehen zu Lasten des Beteiligten, von dem
sie das Inkasso erhalten haben.

5.

5.1 Wenn die Waren, ungeachtet der Bestim-
mungen des Artikels 10 (1.), zur Verfügung der
Inkassobank oder an deren Order gesandt wer-
den, und der Bezogene das Inkasso durch Zah-
lung, Akzeptierung oder andere Bedingungen
honoriert hat und die Inkassobank die Freigabe
der Ware veranlasst, gilt die Inkassobank als
von der Einreicherbank hierzu ermächtigt.

5.2 Wenn eine Inkassobank auf Weisungen der
Einreicherbank oder nach den vorstehenden
Bedingungen von Artikel 10 (5.1) die Freigabe
der Waren veranlasst, muss die Einreicherbank
diese Inkassobank für alle entstandenen Schä-
den und Auslagen entschädigen.

Artikel 11: Haftungsausschluss für 
Handlungen einer beauftragten Partei

1. Bedienen sich Banken einer oder mehrerer
anderer Banken, um die Weisungen des Auf-
traggebers auszuführen, tun sie dies für Rech-
nung und Gefahr dieses Auftraggebers.

2. Die Banken übernehmen keine Haftung oder
Verantwortung, wenn die von ihnen übermittel-
ten Weisungen nicht ausgeführt werden sollten,
auch wenn sie selbst die Auswahl dieser ande-
ren Bank(en) getroffen haben.

3. Ein Beteiligter, der einen anderen Beteilig-
ten beauftragt, Leistungen zu erbringen, muss
alle Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten
übernehmen, die auf ausländischen Gesetzen
und Gebräuchen beruhen, und er muss den
beauftragten Beteiligten für alle hieraus resultie-
renden Folgen schadlos halten.

Artikel 12: Haftungsausschluss für 
erhaltene Dokumente

1. Die Banken müssen prüfen, ob die erhalte-
nen Dokumente den im Inkassoauftrag aufgelis-
teten Dokumenten zu entsprechen scheinen
und vom Fehlen irgendwelcher Dokumente,
oder, wenn andere als die aufgelisteten festge-
stellt wurden, denjenigen Beteiligten, von dem
ihnen der Inkassoauftrag zuging, unverzüglich
durch Telekommunikation oder, wenn dies nicht
möglich ist, auf anderem schnellen Wege be-
nachrichtigen.
Banken haben in dieser Hinsicht keine weitere
Verpflichtung.

2. Wenn die Dokumente nicht aufgelistet zu
sein scheinen, kann die Einreicherbank nicht
Art und Anzahl der von der Inkassobank erhal-
tenen Dokumente bestreiten.

3. Unter Berücksichtigung der Artikel 5 (3.)
und 12 (1.) und 12 (2.) werden Banken Doku-
mente wie erhalten, ohne weitere Prüfung, vor-
legen.

Artikel 13: Haftungsausschluss für 
Wirksamkeit von Dokumenten

Die Banken übernehmen keine Haftung oder
Verantwortung für Form, Vollständigkeit, Genau-
igkeit, Echtheit, Verfälschung oder Rechtswirk-
samkeit von Dokumenten oder für die allgemei-
nen und/oder besonderen Bedingungen, die in
den Dokumenten angegeben oder denselben
hinzugefügt sind. Sie übernehmen auch keine
Haftung oder Verantwortung für Bezeichnung,
Menge, Gewicht, Qualität, Beschaffenheit, Ver-
packung, Lieferung, Wert oder Vorhandensein
der durch Dokumente ausgewiesenen Waren,
oder für Treu und Glauben oder Handlungen
und/oder Unterlassungen sowie für Zahlungs-
fähigkeit, Leistungsvermögen oder Ruf der Ab-
sender, Frachtführer, Spediteure, Empfänger
oder Versicherer der Waren oder irgendwelcher
anderer Personen.

Artikel 14: Haftungsausschluss für 
Verzögerungen, Verlust bei Übermittlung
und Übersetzung

1. Die Banken übernehmen keine Haftung oder
Verantwortung für die Folgen von Verzögerun-
gen und/oder Verlusten bei Übermittlung von
Nachrichten, Briefen oder Dokumenten, sowie
für Verzögerung, Verstümmelung oder sonstige
Irrtümer, die aus der Übermittlung einer Tele-
kommunikation resultieren oder für Irrtümer bei
der Übersetzung und/oder Auslegung von tech-
nischen Ausdrücken.

2. Banken sind nicht haftbar oder verantwort-
lich für Verzögerungen, die aus der Notwendig-
keit der Klärung erhaltener Weisungen resultie-
ren.

Artikel 15: Höhere Gewalt

Die Banken übernehmen keine Haftung oder
Verantwortung für die Folgen der Unterbre-
chung ihrer Geschäftstätigkeit durch Fälle höhe-
rer Gewalt, Unruhen, Aufruhr, Aufstand, Kriege
oder irgendwelche anderen Ursachen, die außer-
halb ihrer Kontrolle liegen, sowie durch Streiks
oder Aussperrungen.
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Zahlung

Artikel 16: Unverzügliche Zahlung

1. Eingezogene Beträge (gegebenenfalls ab-
züglich Gebühren und/oder Aufwendungen und/
oder Auslagen) müssen in Übereinstimmung mit
dem Inkassoauftrag unverzüglich dem Beteilig-
ten zur Verfügung gestellt werden, von dem
der Inkassoauftrag zuging.

2. Ungeachtet der Bestimmungen des Artikels
1 (3.) wird die Inkassobank, sofern sie keiner
anderweitigen Vereinbarung zugestimmt hat,
Zahlung des eingezogenen Betrages nur zu 
gunsten der Einreicherbank vornehmen.

Artikel 17: Zahlung in inländischer 
Währung

Dokumente, die in der Währung des Zahlungs-
landes (inländische Währung) zahlbar sind, darf
die vorlegende Bank, sofern im Inkassoauftrag
keine anderen Weisungen erteilt worden sind,
dem Bezogenen nur dann gegen Zahlung in
inländischer Währung freigeben, wenn diese
Währung gemäß der im Inkassoauftrag vorge-
schriebenen Art sofort verfügbar ist.

Artikel 18: Zahlung in ausländischer 
Währung

Dokumente, die in einer anderen Währung als
der des Zahlungslandes (ausländische Wäh-
rung) zahlbar sind, darf die vorlegende Bank,
sofern im Inkassoauftrag keine anderen Weisun-
gen erteilt worden sind, dem Bezogenen nur
dann gegen Zahlung in der betreffenden auslän-
dischen Währung freigeben, wenn diese aus-
ländische Währung gemäß der im Inkassoauf-
trag erteilten Weisungen sofort verfügbar ist.

Artikel 19: Teilzahlungen

1. Bei einfachen Inkassi können Teilzahlungen
angenommen werden, wenn und soweit Teilzah-
lungen nach dem am Zahlungsort geltenden
Recht gestattet sind. Die Zahlungspapiere wer-
den dem Bezogenen erst nach Erhalt der vollen
Zahlung freigegeben. 

2. Bei dokumentären Inkassi werden Teilzahlun-
gen nur angenommen, wenn der Inkassoauf-
trag eine ausdrückliche Ermächtigung hierzu
enthält. Jedoch wird die vorlegende Bank,
sofern keine anderen Weisungen erteilt worden
sind, die Dokumente dem Bezogenen erst nach
Erhalt der vollen Zahlung freigeben, und die
vorlegende Bank ist nicht verantwortlich für Fol-
gen von Verzögerungen in der Aushändigung
von Dokumenten.

3. In allen Fällen werden Teilzahlungen nur ent-
sprechend den jeweils anwendbaren Bestim-
mungen der Artikel 17 oder 18 angenommen.

Angenommene Teilzahlungen werden gemäß
den Bestimmungen des Artikels 16 behandelt.

Zinsen, Gebühren und Auslagen

Artikel 20: Zinsen

1. Wenn der Inkassoauftrag angibt, dass Zin-
sen einzuziehen sind und der Bezogene deren
Bezahlung verweigert, kann die vorlegende
Bank das (die) Dokument(e) je nach Lage des
Falles gegen Zahlung oder Akzeptierung oder

unter anderen Bedingungen ohne Einzug sol-
cher Zinsen aushändigen, sofern nicht Artikel
20 (3.) Anwendung findet.

2. In Fällen, in denen solche Zinsen einge-
zogen werden sollen, muss der Inkassoauftrag
den Zinssatz, den Berechnungszeitraum und
die Art der Zinsberechnung angeben.

3. In Fällen, in denen der Inkassoauftrag aus-
drücklich vorschreibt, dass auf die Zinsen nicht
verzichtet werden darf und der Bezogene sich
weigert, solche Zinsen zu zahlen, wird die vor-
legende Bank die Dokumente nicht aushändi-
gen und keine Verantwortung für Folgen von
Verzögerungen in der Aushändigung der Doku-
mente tragen. Wenn die Zahlung von Zinsen
verweigert wurde, muss die vorlegende Bank
unverzüglich die Bank, von der der Inkassoauf-
trag zuging, durch Telekommunikation oder,
wenn dies nicht möglich ist, auf anderem
schnellen Wege unterrichten.

Artikel 21: Gebühren und Auslagen

1. Wenn der Inkassoauftrag angibt, dass Inkas-
sogebühren und/oder Auslagen zu Lasten des
Bezogenen gehen und der Bezogene deren
Zahlung verweigert, kann die vorlegende Bank
das (die) Dokument(e) je nach Lage des Falles
gegen Zahlung oder Akzeptierung oder unter
anderen Bedingungen ohne Einzug der Inkasso-
gebühren und/oder Auslagen aushändigen,
sofern nicht Artikel 21 (2.) Anwendung findet.

Wird so auf Inkassogebühren und/oder Aus-
lagen verzichtet, gehen diese zu Lasten des
Beteiligten, von dem das Inkasso zuging und
dürfen vom Erlös abgezogen werden.

2. In Fällen, in denen der Inkassoauftrag aus-
drücklich vorschreibt, dass auf die Gebühren
und/oder Auslagen nicht verzichtet werden darf
und der Bezogene sich weigert, solche Gebüh-
ren und/oder Auslagen zu zahlen, wird die vor-
legende Bank die Dokumente nicht aushändi-
gen und keine Verantwortung für Folgen von
Verzögerungen in der Aushändigung der Doku-
mente tragen. Wenn die Zahlung von Gebühren
und/oder Auslagen verweigert worden ist, muss
die vorlegende Bank unverzüglich die Bank, 
von der der Inkassoauftrag zuging, durch Tele-
kommunikation oder, wenn dies nicht möglich
ist, auf anderem schnellen Wege unterrichten.

3. Sind gemäß den ausdrücklichen Bedingun-
gen des Inkassoauftrags oder nach diesen
Richtlinien Aufwendungen und/oder Auslagen
und/oder Inkassogebühren vom Auftraggeber
zu tragen, ist (sind) die Inkassobank(en) berech-
tigt, sich für ihre Aufwendungen, Auslagen und
Gebühren sofort bei der Bank zu erholen, von
der ihr (ihnen) der Inkassoauftrag zuging; die
Einreicherbank ist berechtigt, sich für solche
von ihr geleisteten Zahlungen sowie für eigene
Aufwendungen, Auslagen und Gebühren unab-
hängig vom Ergebnis des Inkassos sofort beim
Auftraggeber zu erholen.

4. Banken behalten sich das Recht vor, von
dem Beteiligten, von dem ihnen der Inkasso-
auftrag zuging, Zahlung von Gebühren und/
oder Auslagen im voraus zu verlangen, um Kos-
ten abzudecken, die im Zusammenhang mit der
Ausführung von Weisungen entstehen; sie be-
halten sich das Recht vor, solche Weisungen
bis zum Erhalt dieser Zahlung nicht auszufüh-
ren.

Andere Regeln

Artikel 22: Akzeptierung

Die vorlegende Bank ist dafür verantwortlich,
darauf zu achten, dass die Form der Akzeptie-
rung eines Wechsels vollständig und richtig
erscheint, jedoch ist sie für die Echtheit von
Unterschriften oder für die Zeichnungsberechti-
gung irgendeines Unterzeichners des Akzeptes
nicht verantwortlich.

Artikel 23: Solawechsel und andere 
Dokumente

Die vorlegende Bank ist für die Echtheit von
Unterschriften oder für die Zeichnungsberechti-
gung irgendeines Unterzeichners eines Sola-
wechsels, einer Quittung oder anderer Doku-
mente nicht verantwortlich.

Artikel 24: Protest

Der Inkassoauftrag sollte spezielle Weisungen
hinsichtlich des Protestes (oder eines entspre-
chenden rechtlichen Verfahrens) im Falle der
Nichtzahlung oder Nichtakzeptierung enthalten.

Bei Fehlen solcher speziellen Weisungen sind
die mit dem Inkasso befassten Banken nicht
verpflichtet, die Dokumente wegen Nichtzah-
lung oder Nichtakzeptierung protestieren (oder
einem entsprechenden rechtlichen Verfahren
unterwerfen) zu lassen.

Alle Gebühren und/oder Auslagen, die den Ban-
ken im Zusammenhang mit einem solchen Pro-
test oder entsprechenden rechtlichen Verfahren
entstehen, gehen zu Lasten des Beteiligten,
von dem ihnen der Inkassoauftrag zuging.

Artikel 25: Notadresse

Wenn der Auftraggeber einen Vertreter bestellt,
der als Notadresse bei Nichtzahlung und/oder
Nichtakzeptierung tätig werden soll, dann sollte
der Inkassoauftrag die Befugnisse einer sol-
chen Notadresse klar und vollständig angeben.
Bei Fehlen einer solchen Angabe nehmen die
Banken keinerlei Weisungen der Notadresse
entgegen.

Artikel 26: Benachrichtigungen

Inkassobanken sind gehalten, Benachrichtigun-
gen nach folgenden Regeln vorzunehmen:

1. Form der Benachrichtigung 
Sämtliche Meldungen oder Nachrichten seitens
der Inkassobank an diejenige Bank, von der ihr
der Inkassoauftrag zuging, müssen geeignete
Einzelheiten enthalten, und zwar in jedem Fall
auch die Referenznummer des Inkassoauftrags
der letzteren Bank.

2. Art der Benachrichtigung
Die Einreicherbank ist verantwortlich dafür,
dass der Inkassobank Weisungen über die Art
der Übermittlung der in den Absätzen 3.1, 3.2
und 3.3 dieses Artikels beschriebenen Benach-
richtigungen erteilt werden. Bei Fehlen solcher
Weisungen wird die Inkassobank die Benach-
richtigung nach eigener Wahl auf Kosten der
Bank, von der ihr der Inkassoauftrag zuging,
vornehmen.

3.1 Bezahltmeldung
Die Inkassobank muss derjenigen Bank, von
der ihr der Inkassoauftrag zuging, unverzüglich
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eine Bezahltmeldung zusenden mit detaillierter
Angabe des eingezogenen Betrags oder der
eingezogenen Beträge, der gegebenenfalls ab-
gezogenen Gebühren und/oder Aufwendungen
und/oder Auslagen sowie der Art der Verfüg-
barstellung des Erlöses.

3.2 Akzeptmeldung
Die Inkassobank muss derjenigen Bank, von
der ihr der Inkassoauftrag zuging, unverzüglich
eine Akzeptmeldung zusenden.

3.3 Meldung über Nichtzahlung und/oder Nicht-
akzeptierung

Die vorlegende Bank sollte versuchen, die
Gründe einer solchen Nichtzahlung und/oder
Nichtakzeptierung festzustellen, und diejenige
Bank unverzüglich entsprechend benachrichti-
gen, von der ihr der Inkassoauftrag zuging.

Die vorlegende Bank muss derjenigen Bank,
von der ihr der Inkassoauftrag zuging, unver-
züglich eine Meldung über Nichtzahlung und/
oder Nichtakzeptierung zusenden.

Bei Erhalt einer solchen Benachrichtigung muss
die Einreicherbank geeignete Weisungen hin-
sichtlich der weiteren Behandlung der Doku-
mente erteilen. Falls die vorlegende Bank sol-
che Weisungen nicht innerhalb von 60 Tagen
nach ihrer Meldung über Nichtzahlung und/oder
Nichtakzeptierung erhält, können die Dokumen-
te ohne eine weitere Verantwortlichkeit seitens
der vorlegenden Bank derjenigen Bank zurück-
gesandt werden, von der ihr der Inkassoauftrag
zuging.
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Allgemeine Regeln und 
Begriffsbestimmungen

Artikel 1: Anwendbarkeit der ERA

Die Einheitlichen Richtlinien und Gebräuche für
Dokumenten-Akkreditive, Revision 2007, ICC-
Publikation Nr. 600 („ERA“), sind Regeln, die für
jedes Dokumenten-Akkreditiv („Akkreditiv“) gel-
ten (einschließlich, soweit anwendbar, für jeden
Standby Letter of Credit), wenn der Wortlaut
des Akkreditivs ausdrücklich besagt, dass es
diesen Regeln unterliegt. Sie sind für alle Betei-
ligten bindend, soweit sie im Akkreditiv nicht
ausdrücklich geändert oder ausgeschlossen
sind.

Artikel 2: Definitionen

Im Sinne dieser Regeln bedeutet:

avisierende Bank die Bank, die das Akkreditiv
im Auftrag der eröffnenden Bank avisiert;

Auftraggeber die Partei, in deren Auftrag das
Akkreditiv eröffnet wurde;

Bankarbeitstag ein Tag, an dem eine Bank an
dem Ort, an dem eine Handlung unter diesen
Regeln auszuführen ist, üblicherweise geöffnet
ist;

Begünstigter die Partei, zu deren Gunsten das
Akkreditiv eröffnet ist; 

konforme Dokumentenvorlage eine Doku-
mentenvorlage in Übereinstimmung mit den Ak-
kreditiv-Bedingungen, den anwendbaren Bestim-
mungen dieser Regeln und dem Standard inter-
nationaler Bankpraxis;

Bestätigung eine feststehende Verpflichtung
der bestätigenden Bank, zusätzlich zu derjeni-
gen der eröffnenden Bank, eine konforme Doku-
mentenvorlage zu honorieren oder negoziieren;

bestätigende Bank die Bank, die einem Akkre-
ditiv aufgrund Ermächtigung oder im Auftrag der
eröffnenden Bank ihre Bestätigung hinzufügt;

Akkreditiv jede wie auch immer benannte oder
bezeichnete Vereinbarung, die unwiderruflich ist
und dadurch eine feststehende Verpflichtung der
eröffnenden Bank begründet, eine konforme
Dokumentenvorlage zu honorieren;

Honorieren 

1. bei Sicht zu zahlen, wenn das Akkreditiv
durch Sichtzahlung benutzbar ist, 

2. eine Verpflichtung zur hinausgeschobenen
Zahlung zu übernehmen und bei Fälligkeit zu
zahlen, wenn das Akkreditiv durch hinausge-
schobene Zahlung benutzbar ist, 

3. einen vom Begünstigten gezogenen Wech-
sel („Tratte“) zu akzeptieren und diesen bei 
Fälligkeit zu zahlen, wenn das Akkreditiv durch 
Akzeptleistung benutzbar ist; 

eröffnende Bank die Bank, die ein Akkreditiv
im Auftrag des Auftraggebers oder in eigenem
Interesse eröffnet; 

Negoziierung der Ankauf von Tratten (die auf
eine andere Bank als die benannte Bank gezo-
gen sind) und/oder von Dokumenten aus einer
konformen Dokumentenvorlage durch die be-
nannte Bank unter Vorleistung oder Übernahme

einer Verpflichtung zur Vorleistung von Geldmit-
teln an den Begünstigten vor oder an dem Bank-
arbeitstag, an dem der Rembours an die be-
nannte Bank fällig ist; 

benannte Bank die Bank, bei der das Akkre-
ditiv benutzbar gestellt ist, oder im Fall eines
Akkreditivs, das bei jeder Bank benutzbar ge-
stellt ist, jede Bank. 

Dokumentenvorlage entweder die Vorlage
der Dokumente unter einem Akkreditiv bei der
eröffnenden Bank oder der benannten Bank
oder die vorgelegten Dokumente selbst; 

Einreicher ein Begünstigter, eine Bank oder
ein Dritter, der eine Dokumentenvorlage tätigt. 

Artikel 3: Auslegungen

Im Sinne dieser Regeln gilt: 

Wo immer anwendbar, schließen Worte im 
Singular den Plural ein, und Worte im Plural
schließen den Singular ein. 

Ein Akkreditiv ist selbst dann unwiderruflich,
wenn es keine dementsprechende Angabe ent-
hält. 

Ein Dokument kann handschriftlich, durch 
Faksimile-Unterschrift, perforierte Unterschrift,
Stempel, Symbol oder durch irgendeine andere
mechanische oder elektronische Authentisie-
rungsmethode unterzeichnet sein. 

Eine Bedingung, wonach ein Dokument lega-
lisiert, mit einem Sichtvermerk versehen, be-
glaubigt sein muss oder ähnliches, gilt als er-
füllt durch irgendeine Unterschrift, ein Zeichen,
einen Stempel oder Aufkleber auf dem Doku-
ment, wodurch diese Bedingung erfüllt zu sein
scheint. 

Filialen einer Bank in unterschiedlichen Ländern
gelten als separate Banken. 

Begriffe wie „erstklassig“, „gut bekannt“, „qua-
lifiziert“, „unabhängig“, „offiziell“, „kompetent“
oder „örtlich“, die zur Beschreibung eines Aus-
stellers eines Dokuments verwendet werden,
lassen jeden Aussteller mit Ausnahme des Be-
günstigten für die Ausstellung dieses Doku-
ments zu. 

Worte wie „prompt“, „unverzüglich“ oder „bald-
möglichst“ werden nicht beachtet, soweit nicht
gefordert ist, dass sie in einem Dokument zu
verwenden sind. 

Der Begriff „am oder um den“ oder ähnliche
Begriffe werden als eine Bestimmung ausge-
legt, wonach ein Ereignis innerhalb eines Zeit-
raums von fünf Kalendertagen vor bis fünf
Kalendertagen nach dem angegebenen Datum
eintreten muss, wobei der erste und letzte Tag
eingeschlossen sind. 

Die Worte „bis“, „bis zum“, „ab“ und „zwischen“
schließen, wenn sie zur Bestimmung einer Ver-
ladefrist verwendet werden, das angegebene
Datum oder die angegebenen Daten ein, und
die Worte „vor“ und „nach“ schließen das ange-
gebene Datum aus. 

Die Worte „ab“ und „nach“ schließen, wenn sie
zur Bestimmung eines Fälligkeitsdatums ver-
wendet werden, das angegebene Datum aus. 

Die Begriffe „erste Hälfte“ und „zweite Hälfte“
eines Monats bedeuten „1. bis 15. einschließ-
lich“ bzw. „16. bis letzter Tag des Monats ein-
schließlich“. 

Die Begriffe „Anfang“, „Mitte“ oder „Ende“ eines
Monats bedeuten „1. bis 10. einschließlich“,
„11. bis 20. einschließlich“ bzw. „21. bis letzter
Tag des Monats einschließlich“. 

Artikel 4: Akkreditive im Verhältnis 
zu Verträgen 

1. Ein Akkreditiv ist seiner Natur nach ein von
dem Kauf- oder anderen Vertrag, auf dem es
möglicherweise beruht, getrenntes Geschäft.
Banken haben in keiner Hinsicht etwas mit
einem solchen Vertrag zu tun und sind durch ihn
auch nicht gebunden, selbst wenn im Akkreditiv
irgendein Bezug darauf enthalten ist. Folglich ist
die Verpflichtung einer Bank zu honorieren, ne-
goziieren oder irgendeine andere Verpflichtung
unter dem Akkreditiv zu erfüllen, nicht abhängig
von Ansprüchen oder Einreden des Auftragge-
bers, die sich aus seinen Beziehungen zur eröff-
nenden Bank oder zum Begünstigten ergeben. 

Ein Begünstigter kann sich keinesfalls auf die ver-
traglichen Beziehungen berufen, die zwischen
den Banken oder zwischen dem Auftraggeber
und der eröffnenden Bank bestehen. 

2. Eine eröffnende Bank sollte jedem Versuch
des Auftraggebers, Kopien des zugrunde 
liegenden Vertrags, Proforma-Rechnung und
Ähnliches als integralen Bestandteil des Akkre-
ditivs aufzunehmen, entgegentreten. 

Artikel 5: Dokumente im Verhältnis zu
Waren, Dienstleistungen oder Leistungen 

Banken befassen sich mit Dokumenten und
nicht mit Waren, Dienstleistungen oder Leistun-
gen, auf die sich die Dokumente möglicher-
weise beziehen. 

Artikel 6: Benutzbarkeit, Verfalldatum 
und Ort für die Dokumentenvorlage 

1. Ein Akkreditiv muss die Bank angeben, bei
der es benutzbar ist, oder, ob es bei jeder Bank
benutzbar ist. Ein bei einer benannten Bank be-
nutzbares Akkreditiv ist auch bei der eröffnen-
den Bank benutzbar. 

2. Ein Akkreditiv muss angeben, ob es durch
Sichtzahlung, hinausgeschobene Zahlung,
Akzeptleistung oder Negoziierung benutzbar ist. 

3. Ein Akkreditiv darf nicht durch eine Tratte
gezogen auf den Auftraggeber benutzbar ge-
stellt sein. 

4.1 Ein Akkreditiv muss ein Verfalldatum für
die Dokumentenvorlage angeben. Ein für die
Honorierung oder Negoziierung angegebenes
Verfalldatum gilt als Verfalldatum für die Doku-
mentenvorlage. 

4.2 Der Ort der Bank, bei der das Akkreditiv
benutzbar ist, ist der Ort für die Dokumenten-
vorlage. Der Ort für die Dokumentenvorlage
unter einem bei jeder Bank benutzbaren Akkre-
ditiv ist der Ort jeder Bank. Ein Ort für die Doku-
mentenvorlage, der vom Ort der eröffnenden
Bank abweicht, gilt zusätzlich zum Ort der er-
öffnenden Bank. 

5. Vorbehaltlich der Bestimmung von Artikel 29
(1.) muss eine Dokumentenvorlage durch oder
für den Begünstigten am oder vor dem Verfall-
datum erfolgen. 
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Artikel 7: Verpflichtung der eröffnenden
Bank 

1. Werden die vorgeschriebenen Dokumente
der benannten Bank oder der eröffnenden Bank
vorgelegt und stellen eine konforme Dokumen-
tenvorlage dar, muss die eröffnende Bank hono-
rieren, wenn das Akkreditiv benutzbar ist durch: 

1.1 Sichtzahlung, hinausgeschobene Zahlung
oder Akzeptleistung bei der eröffnenden Bank;

1.2 Sichtzahlung bei einer benannten Bank und
diese benannte Bank nicht zahlt; 

1.3 hinausgeschobene Zahlung bei einer be-
nannten Bank und diese benannte Bank keine
Verpflichtung zur hinausgeschobenen Zahlung
übernimmt oder, falls sie eine Verpflichtung zur
hinausgeschobenen Zahlung übernommen hat,
bei Fälligkeit nicht zahlt; 

1.4 Akzeptleistung bei der benannten Bank
und diese benannte Bank eine auf sie gezogene
Tratte nicht akzeptiert oder, nachdem sie die
Tratte akzeptiert hat, bei Fälligkeit nicht zahlt; 

1.5 Negoziierung bei einer benannten Bank
und diese benannte Bank nicht negoziiert. 

2. Eine eröffnende Bank ist ab dem Zeitpunkt
der Eröffnung des Akkreditivs unwiderruflich zur
Honorierung verpflichtet. 

3. Eine eröffnende Bank verpflichtet sich, die
benannte Bank, die eine konforme Dokumenten-
vorlage honoriert oder negoziiert und die Doku-
mente an die eröffnende Bank versandt hat, zu
remboursieren. Rembours in Höhe des Betrags
der konformen Dokumentenvorlage unter einem
Akkreditiv, das durch Akzeptleistung oder hin-
ausgeschobene Zahlung benutzbar ist, ist bei
Fälligkeit zu leisten, unabhängig davon, ob die
benannte Bank vor Fälligkeit gezahlt oder ange-
kauft hat. Die Verpflichtung der eröffnenden
Bank, die benannte Bank zu remboursieren, ist
unabhängig von der Verpflichtung der eröffnen-
den Bank gegenüber dem Begünstigten. 

Artikel 8: Verpflichtung der bestätigenden
Bank 

1. Werden die vorgeschriebenen Dokumente
der bestätigenden Bank oder einer anderen be-
nannten Bank vorgelegt und stellen eine kon-
forme Dokumentenvorlage dar, muss die bestä-
tigende Bank: 

1.1 honorieren, wenn das Akkreditiv benutzbar
ist durch 

1.1.1 Sichtzahlung, hinausgeschobene Zahlung
oder Akzeptleistung bei der bestätigenden Bank; 

1.1.2 Sichtzahlung bei einer anderen benann-
ten Bank und diese benannte Bank nicht zahlt; 

1.1.3 hinausgeschobene Zahlung bei einer
anderen benannten Bank und diese benannte
Bank keine Verpflichtung zur hinausgeschobe-
nen Zahlung übernimmt oder, falls sie eine Ver-
pflichtung zur hinausgeschobenen Zahlung über-
nommen hat, bei Fälligkeit nicht zahlt; 

1.1.4 Akzeptleistung bei einer anderen be-
nannten Bank und diese benannte Bank eine auf
sie gezogene Tratte nicht akzeptiert oder, nach-
dem sie die Tratte akzeptiert hat, bei Fälligkeit
nicht zahlt; 

1.1.5 Negoziierung bei einer anderen benann-
ten Bank und diese benannte Bank nicht nego-
ziiert. 

1.2 ohne Regress negoziieren, wenn das Ak-
kreditiv durch Negoziierung bei der bestätigen-
den Bank benutzbar ist. 

2. Eine bestätigende Bank ist ab dem Zeit-
punkt der Hinzufügung ihrer Bestätigung zu dem
Akkreditiv unwiderruflich zur Honorierung oder
Negoziierung verpflichtet. 

3. Eine bestätigende Bank verpflichtet sich,
eine andere benannte Bank, die eine konforme
Dokumentenvorlage honoriert oder negoziiert
und die Dokumente an die bestätigende Bank
versandt hat, zu remboursieren. Rembours in
Höhe des Betrags der konformen Dokumenten-
vorlage unter einem Akkreditiv, das durch Ak-
zeptleistung oder hinausgeschobene Zahlung
benutzbar ist, ist bei Fälligkeit zu leisten, unab-
hängig davon, ob die benannte Bank diesen
Betrag vor Fälligkeit gezahlt oder angekauft
hat. Die Verpflichtung einer bestätigenden Bank,
eine andere benannte Bank zu remboursieren,
ist unabhängig von der Verpflichtung der bestä-
tigenden Bank gegenüber dem Begünstigten. 

4. Wenn eine Bank von der eröffnenden Bank
ermächtigt oder beauftragt ist, ein Akkreditiv 
zu bestätigen, hierzu aber nicht bereit ist, muss
sie die eröffnende Bank unverzüglich davon un-
terrichten und kann das Akkreditiv ohne Bestä-
tigung avisieren. 

Artikel 9: Avisierung von Akkreditiven und
Änderungen 

1. Ein Akkreditiv und jegliche Änderung kann
dem Begünstigten durch eine avisierende Bank
avisiert werden. Eine avisierende Bank, die nicht
bestätigende Bank ist, avisiert das Akkreditiv
und jegliche Änderungen, ohne irgendeine Ver-
pflichtung zu honorieren oder zu negoziieren. 

2. Durch die Avisierung des Akkreditivs oder
der Änderung gibt die avisierende Bank zu er-
kennen, dass sie sich der augenscheinlichen
Echtheit des Akkreditivs oder der Änderung ver-
gewissert hat und dass das Avis die Bedingun-
gen des ihr zugegangenen Akkreditivs oder der
ihr zugegangenen Änderung genau wieder gibt. 

3. Eine avisierende Bank kann sich einer ande-
ren Bank („zweite avisierende Bank“) zur Avisie-
rung des Akkreditivs und jeglicher Änderung an
den Begünstigten bedienen. Durch die Avisie-
rung des Akkreditivs oder der Änderung gibt die
zweite avisierende Bank zu erkennen, dass sie
sich der augenscheinlichen Echtheit des bei ihr
eingegangenen Avises vergewissert hat und
dass ihr Avis die Bedingungen des ihr zugegan-
genen Akkreditivs oder der ihr zugegangenen
Änderungen genau wieder gibt. 

4. Eine Bank, die sich der Dienste einer avisie-
renden oder zweiten avisierenden Bank zur 
Avisierung eines Akkreditivs bedient, muss die-
selbe Bank zur Avisierung von jeder Änderung
dazu benutzen. 

5. Wenn sich eine Bank, die mit der Avisierung
eines Akkreditivs oder einer Änderung beauf-
tragt ist, entschließt, dies nicht zu tun, muss sie
darüber unverzüglich die Bank unterrichten, von
der sie das Akkreditiv, die Änderung oder das
Avis erhalten hat. 

6. Wenn eine Bank mit der Avisierung eines
Akkreditivs oder einer Änderung beauftragt ist,
sich jedoch nicht der augenscheinlichen Echt-
heit des Akkreditivs, der Änderung oder des Avi-
ses vergewissern kann, muss sie unverzüglich
die Bank, von der sie den Auftrag erhalten zu
haben scheint, davon unterrichten. Wenn die

avisierende oder zweite avisierende Bank sich
dennoch zur Avisierung des Akkreditivs oder
der Änderung entschließt, muss sie den Begüns-
tigten oder die zweite avisierende Bank davon
unterrichten, dass sie sich nicht der augen-
scheinlichen Echtheit des Akkreditivs oder der
Änderung oder des Avises vergewissern 
konnte. 

Artikel 10: Änderungen 

1. Soweit Artikel 38 nichts anderes vorsieht,
kann ein Akkreditiv ohne die Zustimmung der
eröffnenden Bank, der möglicherweise vorhan-
denen bestätigenden Bank und des Begünstig-
ten weder geändert noch annulliert werden. 

2. Eine eröffnende Bank ist ab dem Zeitpunkt
der Erstellung einer Änderung unwiderruflich an
die Änderung gebunden. Eine bestätigende
Bank kann ihre Bestätigung auf eine Änderung
erstrecken und ist ab dem Zeitpunkt ihrer Avi-
sierung der Änderung unwiderruflich verpflich-
tet. Eine bestätigende Bank kann jedoch dem
Begünstigten eine Änderung auch avisieren,
ohne ihre Bestätigung darauf zu erstrecken,
und muss dann die eröffnende Bank unverzüg-
lich und den Begünstigten in ihrer Avisierung
unterrichten. 

3. Die Bedingungen des ursprünglichen Akkre-
ditivs (oder eines Akkreditivs mit zuvor ange-
nommenen Änderungen) bleiben für den Be-
günstigten in Kraft, bis der Begünstigte seine
Annahme der Änderung der Bank mitteilt, die
ihm die Änderung avisiert hat. Der Begünstigte
sollte mitteilen, ob er eine Änderung annimmt
oder ablehnt. Wenn der Begünstigte diese Mit-
teilung unterlässt, gilt die Dokumentenvorlage,
die dem Akkreditiv und jeglicher noch nicht 
angenommener Änderung entspricht, als Mit-
teilung der Annahme der Änderung durch den
Begünstigten. Ab diesem Zeitpunkt ist das Ak-
kreditiv geändert. 

4. Eine Bank, die eine Änderung avisiert, sollte
die Bank, von der sie die Änderung erhalten hat,
von jeglicher Mitteilung über die Annahme oder
Ablehnung informieren. 

5. Eine teilweise Annahme einer Änderung ist
nicht erlaubt und gilt als Mitteilung über die Ab-
lehnung der Änderung. 

6. Eine Bestimmung in einer Änderung des
Inhalts, dass die Änderung wirksam werden soll,
sofern der Begünstigte sie nicht binnen einer
bestimmten Frist ablehnt, wird nicht beachtet. 

Artikel 11: Akkreditive und Änderungen
per Telekommunikation und Voravis 

1. Eine authentisierte Telekommunikation eines
Akkreditivs oder einer Änderung gilt als das ope-
rative Akkreditiv oder als die operative Ände-
rungsmitteilung; eine darauf folgende briefliche
Bestätigung wird nicht beachtet. 

Wenn eine Telekommunikation den Hinweis „voll-
ständige Einzelheiten folgen“ (oder Worte ähn-
licher Bedeutung) enthält oder angibt, dass die
briefliche Bestätigung das operative Akkreditiv
oder die operative Änderungsmitteilung sein
soll, dann wird die Telekommunikation nicht als
das operative Akkreditiv oder die operative Än-
derungsmitteilung angesehen. Die eröffnende
Bank muss dann unverzüglich das operative
Akkreditiv oder die operative Änderungsmittei-
lung erstellen mit Bedingungen, die der Tele-
kommunikation nicht widersprechen. 
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2. Eine Voranzeige („Voravis“) über die Eröff-
nung oder Änderung eines Akkreditivs soll nur
versendet werden, wenn die eröffnende Bank
bereit ist, das operative Akkreditiv oder die ope-
rative Änderungsmitteilung zu erstellen. Die er-
öffnende Bank, die ein Voravis versendet, ist
unwiderruflich verpflichtet, das operative Akkre-
ditiv oder die operative Änderungsmitteilung un-
verzüglich, mit Bedingungen, die dem Voravis
nicht widersprechen, zu erstellen. 

Artikel 12: Nominierung 

1. Sofern die benannte Bank nicht die bestä-
tigende Bank ist, begründet die Ermächtigung
zu honorieren oder zu negoziieren, keine Ver-
pflichtung der benannten Bank zur Honorierung
oder Negoziierung, es sei denn, die benannte
Bank hat diese ausdrücklich übernommen und
dies dem Begünstigten mitgeteilt. 

2. Durch die Benennung einer Bank zur Akzep-
tierung einer Tratte oder zur Übernahme einer
Verpflichtung zur hinausgeschobenen Zahlung
ermächtigt die eröffnende Bank diese benannte
Bank, ihr Akzept oder ihre eingegangene Ver-
pflichtung zur hinausgeschobenen Zahlung im
Voraus zu zahlen oder anzukaufen. 

3. Erhalt oder Prüfung und Weiterleitung von
Dokumenten durch eine benannte Bank, die 
keine bestätigende Bank ist, verpflichtet die be-
nannte Bank nicht zur Honorierung oder Negozi-
ierung, stellt aber auch keine Honorierung oder
Negoziierung dar. 

Artikel 13: Bank-zu-Bank Rembours-
vereinbarungen 

1. Wenn ein Akkreditiv bestimmt, dass Rem-
bours seitens der nominierten Bank („Rembours
beanspruchende Bank“) durch Anforderung bei
einer anderen Partei („Remboursbank“) erlangt
werden soll, muss das Akkreditiv angeben, ob
der Rembours den ICC-Regeln für Bank-zu-Bank
Rembourse unterliegen soll, die zum Zeitpunkt
der Eröffnung des Akkreditivs in Kraft sind. 

2. Wenn ein Akkreditiv nicht angibt, dass der
Rembours den ICC-Regeln für Bank-zu-Bank
Rembourse unterliegt, gilt Folgendes: 

2.1 Eine eröffnende Bank muss der Rembours-
bank eine Remboursermächtigung erteilen, die
mit der Benutzbarkeit des Akkreditivs in Ein-
klang steht. Die Remboursermächtigung sollte
kein Verfalldatum tragen. 

2.2 Von einer Rembours beanspruchenden
Bank soll nicht verlangt werden, der Rembours-
bank eine Bestätigung über die Erfüllung der
Akkreditiv-Bedingungen zu übermitteln. 

2.3 Eine eröffnende Bank haftet für jeglichen
Zinsverlust sowie jegliche Auslagen, wenn der
Rembours von der Remboursbank nicht auf
erstes Anfordern gemäß den Akkreditiv-Bedin-
gungen geleistet wird. 

2.4 Die Spesen der Remboursbank gehen zu
Lasten der eröffnenden Bank. Wenn jedoch die
Spesen zu Lasten des Begünstigten gehen,
liegt es in der Verantwortung der eröffnenden
Bank, einen entsprechenden Hinweis in das
Akkreditiv und die Remboursermächtigung auf-
zunehmen. Wenn die Spesen der Rembours-
bank zu Lasten des Begünstigten gehen, müs-
sen sie bei Leistung des Rembourses von dem
an die Rembours beanspruchende Bank zu zah-
lenden Betrag abgezogen werden. Wenn kein
Rembours geleistet wird, bleibt die eröffnende
Bank für die Spesen der Remboursbank haftbar. 

3. Eine eröffnende Bank wird von ihren Ver-
pflichtungen zur Remboursleistung nicht befreit,
wenn die Remboursbank nicht auf erstes Anfor-
dern Rembours leistet. 

Artikel 14: Grundsatz der Dokumenten-
prüfung 

1. Eine benannte Bank, die gemäß ihrer Benen-
nung handelt, eine möglicherweise vorhandene
bestätigende Bank und die eröffnende Bank
müssen die Dokumentenvorlage prüfen, um
allein aufgrund der Dokumente zu entscheiden,
ob die Dokumente ihrer äußeren Aufmachung
nach eine konforme Dokumentenvorlage zu bil-
den scheinen. 

2. Eine benannte Bank, die gemäß ihrer Be-
nennung handelt, eine möglicherweise vorhan-
dene bestätigende Bank und die eröffnende
Bank haben jeweils maximal fünf Bankarbeits-
tage nach dem Tag der Dokumentenvorlage um
zu entscheiden, ob eine Dokumentenvorlage
konform ist. Dieser Zeitraum wird nicht verkürzt
oder anderweitig beeinflusst von einem Verfall-
datum oder letzten Tag für die Dokumentenvor-
lage an oder nach dem Tag der tatsächlichen
Dokumentenvorlage. 

3. Eine Dokumentenvorlage, die ein oder meh-
rere Original-Transportdokumente gemäß Arti-
keln 19, 20, 21, 22, 23, 24 oder 25 mit ein-
schließt, muss von dem oder für den Begüns-
tigten nicht später als 21 Kalendertage nach
dem gemäß diesen Regeln bestimmten Verlade-
datum, aber in jedem Fall nicht später als an
dem Verfalldatum des Akkreditivs vorgelegt
werden. 

4. Angaben in einem Dokument, im Zusammen-
hang mit dem Akkreditiv, dem Dokument selbst
und dem Standard internationaler Bankpraxis
gelesen, müssen nicht identisch sein mit Anga-
ben in diesem Dokument, irgendeinem anderen
vorgeschriebenen Dokument oder dem Akkre-
ditiv, dürfen damit aber auch nicht im Wider-
spruch stehen. 

5. In anderen Dokumenten als der Handels-
rechnung kann die Beschreibung der Waren,
Dienstleistungen oder Leistungen, soweit ange-
geben, in allgemeinen Begriffen gehalten sein,
die nicht im Widerspruch zu ihrer Beschreibung
im Akkreditiv stehen. 

6. Wenn ein Akkreditiv die Vorlage eines ande-
ren Dokuments als ein Transportdokument, Ver-
sicherungsdokument oder eine Handelsrech-
nung verlangt, ohne den Aussteller des Doku-
ments oder dessen Inhaltsmerkmale zu bestim-
men, nehmen Banken das Dokument so an, wie
es vorgelegt wird, wenn sein Inhalt die Funktion
des verlangten Dokuments zu erfüllen scheint
und im übrigen Artikel 14 (4.) entspricht. 

7. Ein vorgelegtes Dokument, das in dem Ak-
kreditiv nicht verlangt ist, wird nicht beachtet
und kann dem Einreicher zurückgegeben wer-
den. 

8. Wenn ein Akkreditiv eine Bedingung enthält,
ohne das zum Erfüllungsnachweis vorzulegende
Dokument anzugeben, betrachten die Banken
eine solche Bedingung als nicht angegeben und
werden sie nicht beachten. 

9. Ein Dokument kann vor dem Ausstellungs-
datum des Akkreditivs datiert sein, darf aber
nicht später datiert sein als das Datum der Doku-
mentenvorlage. 

10. Wenn die Adressen des Begünstigten und
des Auftraggebers in einem vorgeschriebenen
Dokument enthalten sind, müssen sie nicht den
Adressen entsprechen, die im Akkreditiv und in
einem anderen vorgeschriebenen Dokument
angegeben sind, müssen aber in demselben
Land angesiedelt sein wie die entsprechenden
im Akkreditiv erwähnten Adressen. Kontakt-
daten (Telefax, Telefon, E-Mail und Ähnliches),
die als Teil der Adresse des Begünstigten und
Auftraggebers genannt sind, werden nicht be-
achtet. Ist jedoch die Adresse bzw. Kontakt-
daten des Auftraggebers in einem Transport-
dokument gemäß Artikel 19, 20, 21, 22, 23,
24 oder 25 als Teil der Empfänger- oder „Notify-
Address“-Angaben anzugeben, müssen sie den
Akkreditiv-Bedingungen entsprechen. 

11. Der Ablader oder Absender der Waren in
einem Dokument muss nicht der Akkreditiv-
Begünstigte sein. 

12. Ein Transportdokument kann von jeder
anderen Person als dem Frachtführer, Eigen-
tümer, Master oder Charterer ausgestellt sein,
vorausgesetzt, das Transportdokument erfüllt
die Anforderungen der Artikel 19, 20, 21, 22,
23 oder 24 dieser Regeln. 

Artikel 15: Konforme Dokumentenvorlage 

1. Wenn eine eröffnende Bank entscheidet,
dass eine Dokumentenvorlage konform ist,
muss sie honorieren. 

2. Wenn eine bestätigende Bank entscheidet,
dass eine Dokumentenvorlage konform ist,
muss sie honorieren oder negoziieren und die
Dokumente an die eröffnende Bank senden. 

3. Wenn eine benannte Bank entscheidet, dass
eine Dokumentenvorlage konform ist, und hono-
riert oder negoziiert, muss sie die Dokumente
an die bestätigende Bank oder die eröffnende
Bank senden. 

Artikel 16: Unstimmige Dokumente, 
Verzicht auf Geltendmachung der 
Unstimmigkeiten und Benachrichtigung 

1. Wenn eine benannte Bank, die gemäß ihrer
Benennung handelt, eine möglicherweise vor-
handene bestätigende Bank oder die eröffnen-
de Bank entscheidet, dass eine Dokumenten-
vorlage nicht konform ist, kann sie ablehnen 
zu honorieren oder zu negoziieren. 

2. Wenn eine eröffnende Bank entscheidet,
dass eine Dokumentenvorlage nicht konform
ist, kann sie sich in eigenem Ermessen zwecks
Verzichts auf Geltendmachung der Unstimmig-
keiten („Verzicht“) an den Auftraggeber wenden.
Dadurch verlängert sich jedoch nicht der in 
Artikel 14 (2.) erwähnte Zeitraum. 

3. Wenn eine benannte Bank, die gemäß ihrer
Benennung handelt, eine möglicherweise vor-
handene bestätigende Bank oder die eröffnen-
de Bank sich entscheidet, abzulehnen zu hono-
rieren oder zu negoziieren, muss sie dem Ein-
reicher eine einzige dementsprechende Mittei-
lung senden. 

Diese Mitteilung muss angeben, 

3.1 dass die Bank sich weigert zu honorieren
oder zu negoziieren; 

und 

3.2 jede Unstimmigkeit, wegen der sich die
Bank weigert zu honorieren oder zu negoziieren;

und 
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4. Wenn ein Akkreditiv die Vorlage von Kopien
von Dokumenten verlangt, ist die Vorlage ent-
weder von Originalen oder von Kopien zulässig. 

5. Wenn ein Akkreditiv die Vorlage von mehr-
fachen Exemplaren von Dokumenten durch Be-
griffe wie „doppelt“, „zweifach“ oder „zwei Exem-
plare“ verlangt, gilt dies als erfüllt, wenn min-
destens ein Original und in verbleibender Anzahl
Kopien vorgelegt werden, es sei denn, das Doku-
ment gibt selbst etwas anderes an. 

Artikel 18: Handelsrechnung 

1. Eine Handelsrechnung: 

1.1 muss dem Anschein nach vom Begünstig-
ten ausgestellt sein (vorbehaltlich der Bestim-
mungen des Artikels 38); 

1.2 muss auf den Namen des Auftraggebers
lauten (vorbehaltlich der Bestimmungen des
Artikels 38 (7.)); 

1.3 muss in der Währung des Akkreditivs auf-
gemacht sein; 

und 

1.4 braucht nicht unterzeichnet zu sein. 

2. Eine benannte Bank, die gemäß ihrer Be-
nennung handelt, eine möglicherweise vorhan-
dene bestätigende Bank oder die eröffnende
Bank kann eine Handelsrechnung akzeptieren,
die auf einen die Akkreditivsumme übersteigen-
den Betrag lautet, und ihre Entscheidung bindet
alle Beteiligten, vorausgesetzt, die in Frage ste-
hende Bank hat nicht für einen höheren Betrag
honoriert oder negoziiert, als im Akkreditiv
erlaubt ist. 

3. Die Beschreibung der Waren, Dienstleistun-
gen oder Leistungen in der Handelsrechnung
muss mit der Beschreibung im Akkreditiv über-
einstimmen. 

Artikel 19: Transportdokument über 
mindestens zwei verschiedene 
Beförderungsarten 

1. Ein wie auch immer benanntes Transport-
dokument über mindestens zwei verschiedene
Beförderungsarten (Dokument für multimodalen
oder kombinierten Transport) muss dem
Anschein nach: 

1.1 den Namen des Frachtführers angeben
und unterzeichnet sein vom 

– Frachtführer oder einem namentlich genann-
ten Agenten für den Frachtführer, 

oder

– Master oder einem namentlich genannten
Agenten für den Master. 

Jede Unterschrift des Frachtführers, Master
oder Agenten muss als diejenige des Frachtfüh-
rers, Master oder Agenten gekennzeichnet sein. 

Jede Unterschrift eines Agenten muss angeben,
ob der Agent für den Frachtführer oder für den
Master gezeichnet hat. 

1.2 ausweisen, dass die Ware an dem im Ak-
kreditiv vorgeschriebenen Ort versandt, über-
nommen oder an Bord verladen worden ist, und
zwar durch: 

– vorgedruckten Wortlaut, 

oder 

3.3.1 dass die Bank die Dokumente bis zum
Erhalt weiterer Anweisungen vom Einreicher bei
sich hält; 

oder 

3.3.2 dass die eröffnende Bank die Dokumen-
te hält, bis sie einen Verzicht von dem Auftrag-
geber erhält und diesen annimmt oder vor ihrer
Verzichtsannahme weitere Instruktionen von
dem Einreicher erhält; 

oder 

3.3.3 dass die Bank die Dokumente zurück-
sendet; 

oder 

3.3.4 dass die Bank in Überstimmung mit vor-
her von dem Einreicher erhaltenen Weisungen
handelt. 

4. Die in Artikel 16 (3.) verlangte Mitteilung
muss durch Telekommunikation oder, wenn 
dies nicht möglich ist, auf anderem schnellen
Weg nicht später als am Ende des fünften Bank-
arbeitstags nach dem Tag der Dokumentenvor-
lage erfolgen. 

5. Eine benannte Bank, die gemäß ihrer Be-
nennung handelt, eine möglicherweise vorhan-
dene bestätigende Bank oder die eröffnende
Bank kann, nachdem sie die Mitteilung gemäß
Artikel 16 (3.3.1 oder 3.3.2) gemacht hat, die
Dokumente jederzeit dem Einreicher zurück-
senden. 

6. Wenn eine eröffnende Bank oder eine bestä-
tigende Bank nicht gemäß den Bestimmungen
dieses Artikels handelt, kann sie nicht geltend
machen, dass die Dokumente nicht konform
vorliegen. 

7. Wenn eine eröffnende Bank sich weigert zu
honorieren oder eine bestätigende Bank sich
weigert zu honorieren oder zu negoziieren und
eine dementsprechende Mitteilung gemäß die-
sem Artikel gemacht hat, dann ist sie berech-
tigt, Rückzahlung jedes geleisteten Rembourses
zuzüglich Zinsen zu verlangen. 

Artikel 17: Originale und Kopien 
von Dokumenten 

1. Es ist mindestens ein Original von jedem 
im Akkreditiv vorgeschriebenen Dokument vor-
zulegen. 

2. Eine Bank behandelt jedes Dokument als
Original, das Originalunterschriften, Zeichen,
Stempel oder Aufkleber des Ausstellers des
Dokuments zu tragen scheint, es sei denn, das
Dokument weist aus, kein Original zu sein. 

3. Soweit sich aus einem Dokument nichts
anderes ergibt, akzeptiert eine Bank auch ein
Dokument als Original, wenn es 

3.1 vom Aussteller handschriftlich oder eigen-
händig mit der Maschine geschrieben, perfo-
riert oder gestempelt zu sein scheint; 

oder 

3.2 auf dem Originalbriefpapier des Ausstellers
erstellt zu sein scheint; 

oder 

3.3 angibt, dass es ein Original ist, es sei denn,
diese Angabe scheint sich nicht auf das vorge-
legte Dokument zu beziehen. 

– Stempel oder Vermerk, der das Datum an-
gibt, an dem die Ware versandt, übernom-
men oder an Bord verladen worden ist. 

Das Ausstellungsdatum des Transportdoku-
ments gilt als das Datum der Versendung, Über-
nahme oder Verladung an Bord und als das Ver-
ladedatum. Wenn jedoch das Transportdoku-
ment durch Stempel oder Vermerk ein Datum
der Versendung, Übernahme oder Verladung an
Bord angibt, gilt dieses Datum als das Verlade-
datum. 

1.3 den Versand-, Übernahme- oder Verladeort
und einen endgültigen Bestimmungsort gemäß
dem Akkreditiv ausweisen, unabhängig davon,
ob: 

1.3.1 das Transportdokument zusätzlich einen
anderen Versand-, Übernahme- oder Verladeort
oder endgültigen Bestimmungsort ausweist

oder 

1.3.2 das Transportdokument den Hinweis
„intended“ oder einen ähnlichen Vorbehalt in Be-
zug auf das Schiff, den Verlade- oder Löschungs-
hafen enthält. 

1.4 das einzige Original des Transportdoku-
ments oder, wenn es in mehr als einem Original
ausgestellt ist, der im Transportdokument an-
gegebene volle Satz sein. 

1.5 die Beförderungsbedingungen enthalten
oder auf eine andere Quelle verweisen, die die-
se Beförderungsbedingungen enthält (Kurzform-
oder Blanko-Rückseite-Transportdokument); der
Inhalt der Beförderungsbedingungen wird nicht
geprüft. 

1.6 keinen Hinweis enthalten, dass es einer
Charterpartie unterliegt. 

2. Umladung im Sinne dieses Artikels bedeutet
Ausladen aus einem Beförderungsmittel und
Wiederverladen auf ein anderes Beförderungs-
mittel (derselben Beförderungsart oder einer
anderen Beförderungsart) während des Trans-
ports vom Versand-, Übernahme- oder Verlade-
ort zum endgültigen Bestimmungsort, wie sie
im Akkreditiv vorgeschrieben sind. 

3.1 Ein Transportdokument darf vorsehen,
dass Umladung der Ware stattfinden wird oder
kann, vorausgesetzt, dass der gesamte Trans-
port durch ein und dasselbe Transportdoku-
ment gedeckt ist. 

3.2 Ein Transportdokument, das vorsieht, 
dass Umladung stattfinden wird oder kann, ist
aufnahmefähig, selbst wenn das Akkreditiv
Umladung verbietet. 

Artikel 20: Konnossement 

1. Ein wie auch immer benanntes Konnosse-
ment muss dem Anschein nach: 

1.1 den Namen des Frachtführers ausweisen
und unterzeichnet sein vom 

– Frachtführer oder einem namentlich genann-
ten Agenten für den Frachtführer, 

oder 

– Master oder einem namentlich genannten
Agenten für den Master. 

Jede Unterschrift des Frachtführers, Master
oder Agenten muss als diejenige des Frachtfüh-
rers, Master oder Agenten gekennzeichnet sein. 
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Jede Unterschrift eines Agenten muss angeben,
ob der Agent für den Frachtführer oder für den
Master gezeichnet hat. 

1.2 ausweisen, dass die Ware an dem im Ak-
kreditiv vorgeschriebenen Ort an Bord eines
namentlich genannten Schiffes verschifft worden
ist, und zwar durch: 

– vorgedruckten Wortlaut, 

oder 

– einen An-Bord-Vermerk, der das Datum angibt,
an dem die Ware an Bord verladen worden
ist. 

Das Ausstellungsdatum des Konnossements gilt
als das Verladedatum, es sei denn, das Konnos-
sement enthält einen An-Bord-Vermerk, der das
Verladedatum angibt, wodurch das im An-Bord-
Vermerk angegebene Datum als das Verlade-
datum gilt. 

Weist das Konnossement den Hinweis „intended
vessel“ oder eine ähnliche Einschränkung in
Bezug auf den Namen des Schiffes aus, ist ein
An-Bord-Vermerk, der das Verladedatum und
den Namen des tatsächlich benutzten Schiffes
ausweist, erforderlich. 

1.3 den Transport vom Verladehafen zum
Löschungshafen, wie sie im Akkreditiv vorge-
schrieben sind, ausweisen. 

Wenn das Konnossement nicht den Verladehafen
ausweist, der im Akkreditiv als Verladehafen
vorgeschrieben ist oder wenn es den Hinweis
„intended“ oder eine ähnliche Einschränkung in
Bezug auf den Verladehafen enthält, ist ein An-
Bord-Vermerk erforderlich, der den Verlade-
hafen, wie er im Akkreditiv vorgeschrieben ist,
das Verladedatum und den Namen des Schiffes
angibt. Diese Bestimmung gilt auch, wenn die
Verladung an Bord oder die Verschiffung auf
einem namentlich genannten Schiff durch einen
auf dem Konnossement vorgedruckten Wortlaut
ausgewiesen ist. 

1.4 das einzige Original des Transportdoku-
ments oder, wenn es in mehr als einem Original
ausgestellt ist, der im Transportdokument an-
gegebene volle Satz sein. 

1.5 die Beförderungsbedingungen enthalten
oder auf eine andere Quelle verweisen, die die-
se Beförderungsbedingungen enthält (Kurzform-
oder Blanko-Rückseite-Transportdokument); der
Inhalt der Beförderungsbedingungen wird nicht
geprüft. 

1.6 keinen Hinweis enthalten, dass es einer
Charterpartie unterliegt. 

2. Umladung im Sinne dieses Artikels bedeutet
Ausladen aus einem Schiff und Wiederverladen
auf ein anderes Schiff während des Transports
vom Verladehafen zum Bestimmungshafen, wie
sie im Akkreditiv vorgeschrieben sind. 

3.1 Ein Konnossement darf vorsehen, dass
Umladung der Ware stattfinden wird oder kann,
vorausgesetzt, dass der gesamte Transport
durch ein und dasselbe Konnossement gedeckt
ist. 

3.2 Wenn gemäß Angabe im Konnossement
die Ware im Container, Anhänger oder „LASH“-
Leichter verladen ist, ist ein Konnossement, das
ausweist, dass Umladung der Ware stattfinden
kann oder wird, aufnahmefähig, selbst wenn
das Akkreditiv Umladung verbietet. 

4. Klauseln in einem Konnossement, mit denen
sich der Frachtführer das Recht zur Umladung
vorbehält, werden nicht beachtet. 

Artikel 21: Nichtbegebbarer Seefrachtbrief 

1. Ein wie auch immer benannter Nichtbegeb-
barer Seefrachtbrief muss dem Anschein nach: 

1.1 den Namen des Frachtführers ausweisen
und unterzeichnet sein vom 

– Frachtführer oder einem namentlich genann-
ten Agenten für den Frachtführer, 

oder 

– Master oder einem namentlich genannten
Agenten für den Master. 

Jede Unterschrift des Frachtführers, Master
oder Agenten muss als diejenige des Frachtfüh-
rers, Master oder Agenten gekennzeichnet sein. 

Jede Unterschrift eines Agenten muss angeben,
ob der Agent für den Frachtführer oder für den
Master gezeichnet hat. 

1.2 ausweisen, dass die Ware an dem im Ak-
kreditiv vorgeschriebenen Ort an Bord eines
namentlich genannten Schiffes verschifft worden
ist, und zwar durch 

– vorgedruckten Wortlaut, 

oder 

– einen An-Bord-Vermerk, der das Datum angibt,
an dem die Ware an Bord verladen worden
ist. 

Das Ausstellungsdatum des Nichtbegebbaren
Seefrachtbriefs gilt als das Verladedatum, es
sei denn, der Nichtbegebbare Seefrachtbrief
enthält einen An-Bord-Vermerk, der das Verlade-
datum angibt, wodurch das im An-Bord-Vermerk
angegebene Datum als das Verladedatum gilt. 

Weist der Nichtbegebbare Seefrachtbrief den
Vermerk „intended vessel“ oder eine ähnliche
Einschränkung in Bezug auf den Namen des
Schiffes aus, ist ein An-Bord-Vermerk, der das
Verladedatum und den Namen des tatsächlich
benutzten Schiffes ausweist, erforderlich. 

1.3 den Transport vom Verladehafen zum
Löschungshafen, wie sie im Akkreditiv vorge-
schrieben sind, ausweisen. 

Wenn der Nichtbegebbare Seefrachtbrief nicht
den Verladehafen ausweist, der im Akkreditiv
als Verladehafen vorgeschrieben ist, oder wenn
er den Hinweis „intended“ oder eine ähnliche
Einschränkung in Bezug auf den Verladehafen
enthält, ist ein An-Bord-Vermerk erforderlich,
der den Verladehafen, wie er im Akkreditiv vor-
geschrieben ist, das Verladedatum und den
Namen des Schiffes angibt. Diese Bestimmung
gilt auch, wenn die Verladung an Bord oder die
Verschiffung auf einem namentlich genannten
Schiff durch einen auf dem Konnossement vor-
gedruckten Wortlaut ausgewiesen ist. 

1.4 das einzige Original des Transportdoku-
ments oder, wenn es in mehr als einem Original
ausgestellt ist, der im Transportdokument an-
gegebene volle Satz sein. 

1.5 die Beförderungsbedingungen enthalten
oder auf eine andere Quelle verweisen, die diese
Beförderungsbedingungen enthält (Kurzform-
oder Blanko-Rückseite-Transportdokument). Der
Inhalt der Beförderungsbedingungen wird nicht
geprüft. 

1.6 keinen Hinweis enthalten, dass es einer
Charterpartie unterliegt. 

2. Umladung im Sinne dieses Artikels bedeutet
Ausladen aus einem Schiff und Wiederverladen
auf ein anderes Schiff während des Transports
vom Verladehafen zum Bestimmungshafen, wie
sie im Akkreditiv vorgeschrieben sind. 

3.1 Ein Nichtbegebbarer Seefrachtbrief darf
vorsehen, dass Umladung der Ware stattfinden
wird oder kann, vorausgesetzt, dass der ge-
samte Transport durch ein und denselben Nicht-
begebbaren Seefrachtbrief gedeckt ist.  

3.2 Wenn gemäß Angabe im Nichtbegebbaren
Seefrachtbrief die Ware im Container, Anhänger
oder „LASH“-Leichter verladen ist, ist ein Nicht-
begebbarer Seefrachtbrief, der ausweist, dass
Umladung der Ware stattfinden kann oder wird,
aufnahmefähig, selbst wenn das Akkreditiv
Umladung verbietet. 

4. Klauseln im Nichtbegebbaren Seefrachtbrief,
mit der sich der Frachtführer das Recht zur
Umladung vorbehält, werden nicht beachtet. 

Artikel 22: Charterpartie-Konnossement 

1. Ein wie auch immer benanntes Konnosse-
ment, das einen Hinweis enthält, dass es einer
Charterpartie unterliegt (Charterpartie-Konnos-
sement), muss dem Anschein nach: 

1.1 unterzeichnet sein vom: 

– Master oder einem namentlich genannten
Agenten für den Master, 

oder 

– Schiffseigner oder einem namentlich genann-
ten Agenten für den Schiffseigner, 

oder 

– Charterer oder einem namentlich genannten
Agenten für den Charterer. 

Jede Unterschrift des Master, Eigentümers,
Charterer oder Agenten muss als diejenige des
Master, Eigentümers, Charterer oder Agenten
gekennzeichnet sein. 

Jede Unterschrift des Agenten muss angeben,
ob der Agent für den Master, Eigentümer oder
Charterer gezeichnet hat. 

Ein Agent, der für einen Eigentümer oder Char-
terer zeichnet, muss den Namen des Eigen-
tümers oder Charterer angeben. 

1.2 ausweisen, dass die Ware an dem im Ak-
kreditiv vorgeschriebenen Ort an Bord eines
namentlich genannten Schiffes verschifft worden
ist, und zwar durch: 

– vorgedruckten Wortlaut, 

oder 

– einen An-Bord-Vermerk, der das Datum angibt,
an dem die Ware an Bord verladen worden
ist. 

Das Ausstellungsdatum des Charterpartie-Kon-
nossements gilt als das Verladedatum, es sei
denn, das Charterpartie-Konnossement enthält
einen An-Bord-Vermerk, der das Verladedatum
angibt, wodurch das im An-Bord-Vermerk ange-
gebene Datum als das Verladedatum gilt. 
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1.3 den Transport vom Verladehafen zum
Löschungshafen, wie sie im Akkreditiv vorge-
schrieben sind, ausweisen; der Löschungshafen
kann auch in der Form mehrerer Häfen oder
einer geografischen Region ausgewiesen sein,
wie sie im Akkreditiv vorgeschrieben sind. 

1.4 das einzige Original des Transportdoku-
ments oder, wenn es in mehr als einem Original
ausgestellt ist, der im Transportdokument an-
gegebene volle Satz sein. 

2. Banken prüfen Charterpartie-Verträge nicht,
selbst wenn sie nach den Akkreditiv-Bedingun-
gen vorzulegen sind. 

Artikel 23: Lufttransportdokument 

1. Ein wie auch immer benanntes Lufttransport-
dokument muss dem Anschein nach: 

1.1 den Namen des Frachtführers angeben
und unterzeichnet sein vom: 

– Frachtführer, 

oder 

– einem namentlich genannten Agenten für den
Frachtführer. 

Jede Unterschrift des Frachtführers oder Agen-
ten muss als diejenige des Frachtführers oder
Agenten gekennzeichnet sein. 

Jede Unterschrift eines Agenten muss angeben,
dass der Agent für den Frachtführer gezeichnet
hat. 

1.2 ausweisen, dass die Ware zur Beförderung
angenommen worden ist. 

1.3 das Ausstellungsdatum ausweisen. Dieses
Datum gilt als das Verladedatum, es sei denn,
das Lufttransportdokument enthält einen spe-
ziellen, das tatsächliche Verladedatum auswei-
senden Vermerk, wodurch das in diesem Ver-
merk ausgewiesene Datum als das Verlade-
datum gilt. 

Sonstige Angaben, die auf dem Lufttransport-
dokument zu Flugnummer und Flugdatum er-
scheinen, werden für die Bestimmung des Ver-
ladedatums nicht beachtet. 

1.4 den im Akkreditiv vorgeschriebenen Abflug-
hafen und Bestimmungsflughafen ausweisen; 

1.5 das für den Absender oder Ablader be-
stimmte Original sein, selbst wenn das Akkredi-
tiv einen vollen Satz Originale vorschreibt. 

1.6 Beförderungsbedingungen enthalten oder
auf eine andere Quelle verweisen, die diese Be-
förderungsbedingungen enthält. Der Inhalt der
Beförderungsbedingungen wird nicht geprüft. 

2. Umladung im Sinne dieses Artikels bedeutet
Ausladen aus einem Flugzeug und Wiederver-
laden auf ein anderes Flugzeug während des
Transports vom Abflughafen zum Bestimmungs-
flughafen, wie sie im Akkreditiv vorgeschrieben
sind. 

3.1 Ein Lufttransportdokument darf vorsehen,
dass Umladung der Ware stattfinden wird oder
kann, vorausgesetzt, dass der gesamte Trans-
port durch ein und dasselbe Lufttransportdoku-
ment gedeckt ist. 

3.2 Ein Lufttransportdokument, das ausweist,
dass Umladung der Ware stattfinden kann oder
wird, ist aufnahmefähig, selbst wenn das Akkre-
ditiv Umladung verbietet. 

Artikel 24: Dokumente des Straßen-,
Eisenbahn- oder Binnenschiffstransports 

1. Ein wie auch immer benanntes Straßen-,
Eisenbahn- oder Binnenschiffs-Transportdoku-
ment muss dem Anschein nach: 

1.1 den Namen des Frachtführers ausweisen
und: 

– vom Frachtführer oder einem namentlich ge-
nannten Agenten für den Frachtführer unter-
zeichnet sein, 

oder 

– den Empfang der Ware durch Unterschrift,
Stempel oder Vermerk des Frachtführers oder
eines namentlich genannten Agenten für den
Frachtführer ausweisen. 

Jede(r) Unterschrift, Stempel oder Vermerk über
den Empfang der Ware durch den Frachtführer
oder Agenten muss als die-/derjenige des Fracht-
führers oder Agenten gekennzeichnet sein. 

Jede(r) Unterschrift, Stempel oder Vermerk über
den Empfang der Ware durch den Agenten muss
angeben, dass der Agent für den Frachtführer
gezeichnet oder gehandelt hat. 

Wenn ein Eisenbahn-Transportdokument den
Frachtführer nicht identifiziert, ist jede(r) Unter-
schrift oder Stempel der Eisenbahngesellschaft
als Nachweis dafür, dass das Dokument vom
Frachtführer gezeichnet ist, akzeptabel. 

1.2 das Verladedatum oder das Datum aus-
weisen, an dem die Ware zur Verladung, Versen-
dung oder Beförderung an dem im Akkreditiv
vorgeschriebenen Ort in Empfang genommen
worden ist. Sofern das Transportdokument nicht
einen datierten Empfangsstempel oder eine
Angabe des Empfangsdatums oder des Verlade-
datums enthält, gilt das Ausstellungsdatum des
Transportdokuments als Verladedatum. 

1.3 den Verladeort und den Bestimmungsort,
wie sie im Akkreditiv vorgeschrieben sind, aus-
weisen. 

2.1 Ein Straßen-Transportdokument muss dem
Anschein nach das für den Absender oder Ab-
lader bestimmte Original sein oder darf keinen
Hinweis darauf enthalten, für wen das Dokument
erstellt wurde. 

2.2 Ein Eisenbahn-Transportdokument, das als
„Duplikat“ gekennzeichnet ist, ist als Original
aufnahmefähig. 

2.3 Ein Eisenbahn- oder Binnenschiffs-Trans-
portdokument wird als ein Original akzeptiert,
unabhängig davon, ob es als Original gekenn-
zeichnet ist. 

3. Mangels Angabe der Zahl der ausgestellten
Originale in dem Transportdokument gilt die
Zahl der vorgelegten Dokumente als voller Satz. 

4. Umladung im Sinne dieses Artikels bedeutet
Ausladen aus einem Beförderungsmittel und
Wiederverladen auf ein anderes Beförderungs-
mittel innerhalb derselben Transportart im Ver-
lauf des Transports vom Ort der Verladung, Ver-
sendung oder Beförderung zum Bestimmungs-
ort, wie sie im Akkreditiv vorgeschrieben sind. 

5.1 Ein Dokument des Straßen-, Eisenbahn-
oder Binnenschiffstransports darf ausweisen,
dass Umladung der Ware stattfinden kann oder
wird, vorausgesetzt, dass der gesamte Trans-
port durch ein und dasselbe Transportdoku-
ment gedeckt ist. 

5.2 Ein Dokument des Straßen-, Eisenbahn-
oder Binnenschiffstransports, das ausweist,
dass Umladung stattfindet, ist aufnahmefähig,
selbst wenn das Akkreditiv Umladung verbietet. 

Artikel 25: Kurierempfangsbestätigung,
Posteinlieferungs-/Postempfangsschein
oder Postversandnachweis 

1. Eine wie auch immer benannte Kurieremp-
fangsbestätigung, die den Empfang der Ware
zum Transport ausweist, muss dem Anschein
nach: 

1.1 den Namen des Kurierdienstes ausweisen
und durch einen namentlich genannten Kurier-
dienst an dem Ort, von dem das Akkreditiv den
Versand der Ware vorschreibt, gestempelt oder
unterzeichnet sein; 

und  

1.2 ein Abhol- oder Empfangsdatum oder einen
entsprechenden Wortlaut ausweisen. Dieses
Datum gilt als Verladedatum.  

2. Eine Bedingung, wonach die Spesen des
Kuriers bezahlt oder vorausbezahlt sein müssen,
kann durch ein von einem Kurierdienst ausge-
stelltes Transportdokument erfüllt werden, das
ausweist, dass Kurierspesen zu Lasten eines
anderen Beteiligten als des Empfängers gehen. 

3. Ein Posteinlieferungs-/Postempfangsschein
oder Postversandnachweis, der, wie auch immer
benannt, den Empfang der Ware für den Trans-
port ausweist, muss dem Anschein nach an
dem Ort, von dem das Akkreditiv den Versand
der Ware vorschreibt, gestempelt oder unter-
zeichnet und datiert sein. Dieses Datum gilt als
Verladedatum. 

Artikel 26: „An Deck“, „Shipper‘s Load and
Count“, „Said by Shipper to Contain“ und
zusätzliche Kosten zur Fracht 

1. Ein Transportdokument darf nicht ausweisen,
dass die Ware an Deck verladen ist oder wird.
Eine Klausel in einem Transportdokument, wo-
nach die Ware an Deck verladen werden kann,
ist annehmbar. 

2. Transportdokument mit einer Klausel wie
„Shipper‘s Load and Count“ bzw. „Said by 
Shipper to Contain“ ist annehmbar. 

3. Transportdokument darf durch Stempel
oder auf andere Weise auf zusätzlich zur Fracht
anfallende Kosten hinweisen. 

Artikel 27: Reine Transportdokumente 

Banken nehmen nur reine Transportdokumente
an. Ein reines Transportdokument enthält keine
Klauseln oder Vermerke, die ausdrücklich auf
einen mangelhaften Zustand der Ware oder
deren Verpackung hinweisen. Das Wort „clean“
muss nicht auf dem Transportdokument erschei-
nen, selbst wenn das Akkreditiv eine Bedingung
enthält, nach der ein Transportdokument „clean
on board“ sein soll. 

Artikel 28: Versicherungsdokument 
und -deckung 

1. Ein Versicherungsdokument wie eine Ver-
sicherungspolice, ein Versicherungszertifikat
oder eine „declaration“ unter einem Open Cover
(„laufende Police“) muss dem Anschein nach
von einer Versicherungsgesellschaft, einem Ver-
sicherer („underwriter“) oder deren Agenten
oder deren Bevollmächtigten ausgestellt sein. 
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Jede Unterschrift eines Agenten oder Bevoll-
mächtigten muss ausweisen, ob der Agent oder
Bevollmächtigte für eine Versicherungsgesell-
schaft oder einen Versicherer gezeichnet hat. 

2. Wenn das Versicherungsdokument ausweist,
dass es in mehr als einem Original ausgestellt
ist, müssen alle Originale vorgelegt werden. 

3. Deckungsbestätigungen („cover notes“) wer-
den nicht angenommen. 

4. Eine Versicherungspolice ist anstelle eines
Versicherungszertifikats oder einer „declaration“
unter einer laufenden Police annehmbar. 

5. Das Versicherungsdokument darf nicht nach
dem Verladedatum datiert sein, es sei denn,
aus dem Versicherungsdokument geht hervor,
dass die Deckung ab einem Datum, das nicht
nach dem Verladedatum liegt, wirksam wird. 

6.1 Das Versicherungsdokument muss den
Betrag der Versicherungsdeckung ausweisen
und in derselben Währung wie das Akkreditiv
ausgestellt sein. 

6.2 Verlangt ein Akkreditiv, dass die Versiche-
rungsdeckung auf einen Prozentsatz des Werts
der Waren, des Rechnungswerts oder eines
ähnlichen Werts lauten muss, gilt dies als Anfor-
derung eines Mindestbetrags der erforderlichen
Versicherungsdeckung. 

Wenn im Akkreditiv keine Angabe zur Höhe der
erforderlichen Versicherungsdeckung enthalten
ist, muss der Betrag der Versicherungsdeckung
mindestens 110 % des CIF- oder CIP-Werts der
Ware sein. 

Wenn der CIF- oder CIP-Wert aufgrund der Doku-
mente nicht bestimmt werden kann, muss der
Betrag der Versicherungsdeckung auf der Basis
des Betrags berechnet werden, für den Hono-
rierung oder Negoziierung verlangt wird, oder
des Bruttowerts der Ware gemäß Handelsrech-
nung, je nachdem, welcher Betrag höher ist. 

6.3 Das Versicherungsdokument muss aus-
weisen, dass die Risiken mindestens zwischen
dem im Akkreditiv vorgeschriebenen Übernah-
me- oder Verladeort und dem im Akkreditiv vor-
geschriebenen Auslieferungs- oder endgültigen
Bestimmungsort gedeckt sind. 

7. Das Akkreditiv sollte vorschreiben, welche
Art von Versicherung verlangt wird und, gegebe-
nenfalls, welche zusätzlichen Risiken zu decken
sind. Ein Versicherungsdokument wird ungeach-
tet der Risiken, die nicht gedeckt sind, ange-
nommen, wenn im Akkreditiv ungenaue Begriffe
wie „übliche Risiken“ oder „handelsübliche 
Risiken“ verwendet werden. 

8. Wenn ein Akkreditiv „Versicherung gegen
alle Risiken“ vorschreibt und ein Versicherungs-
dokument mit einem Vermerk oder einer Klausel
über „alle Risiken“ vorgelegt wird, wird das Ver-
sicherungsdokument unabhängig davon, ob es
mit der Überschrift „alle Risiken“ versehen ist
oder nicht, ohne Rücksicht darauf angenommen,
ob irgendwelche Risiken ausdrücklich ausge-
schlossen sind. 

9. Ein Versicherungsdokument darf einen Hin-
weis auf jegliche Ausschlussklauseln enthalten. 

10. Ein Versicherungsdokument darf auswei-
sen, dass die Deckung einer Franchise oder
einer Abzugsfranchise unterworfen ist. 

Artikel 29: Verlängerung des Verfall-
datums oder des letzten Tags der 
Dokumentenvorlage 

1. Wenn das Verfalldatum des Akkreditivs oder
der letzte Tag der Dokumentenvorlagefrist auf
einen Tag fällt, an dem die Bank, der die Doku-
mente vorzulegen sind, aus anderen als den
unter Artikel 36 genannten Gründen geschlos-
sen ist, wird das vorgeschriebene Verfalldatum
oder der letzte Tag der Dokumentenvorlage auf
den nächstfolgenden Bankarbeitstag hinausge-
schoben. 

2. Wenn eine Dokumentenvorlage an dem
nächstfolgenden Bankarbeitstag erfolgt, muss
die benannte Bank der eröffnenden oder be-
stätigenden Bank eine Erklärung in ihrem Doku-
mentenversandschreiben abgeben, dass die
Dokumentenvorlage innerhalb der gemäß 
Artikel 29 (1.) hinausgeschobenen Fristen er-
folgt ist. 

3. Das letzte Verladedatum wird durch Artikel
29 (1.) nicht hinausgeschoben. 

Artikel 30: Toleranz bzgl. Akkreditivbetrag,
Menge und Preis pro Einheit 

1. Die Worte „etwa“ oder „ungefähr“ im Zusam-
menhang mit dem Akkreditivbetrag oder der im
Akkreditiv angegebenen Menge oder dem im
Akkreditiv angegebenen Preis pro Einheit sind
dahingehend auszulegen. dass eine Toleranz
von bis zu 10 % nach oben oder bis zu 10 %
nach unten von dem Betrag, der Menge oder
dem Preis pro Einheit, auf die sie sich beziehen,
statthaft ist. 

2. Eine Toleranz in der Warenmenge von bis 
zu 5 % nach oben oder bis zu 5 % nach unten ist
statthaft, vorausgesetzt, dass das Akkreditiv
die Menge nicht in einer bestimmten Anzahl von
Verpackungseinheiten oder Stücken vorschreibt
und dass der Gesamtbetrag der Inanspruchnah-
men den Akkreditivbetrag nicht überschreitet. 

3. Selbst wenn Teilverladungen nicht erlaubt
sind, ist eine Toleranz um bis zu 5 % weniger als
der Akkreditivbetrag zulässig, vorausgesetzt,
dass bei einer im Akkreditiv gegebenenfalls vor-
geschriebenen Warenmenge diese in vollem
Umfang geliefert und bei einem im Akkreditiv
gegebenenfalls vorgeschriebenen Preis pro Ein-
heit dieser Preis nicht unterschritten wird oder
dass Artikel 30 (2.) nicht anwendbar ist. Diese
Toleranz ist nicht anwendbar, wenn im Akkre-
ditiv eine besondere Toleranz ausgewiesen ist
oder die Begriffe gemäß Artikel 30 (1.) verwen-
det werden. 

Artikel 31: Teilinanspruchnahmen oder
Teilverladungen 

1. Teilinanspruchnahmen oder Teilverladungen
sind zulässig. 

2. Dokumentenvorlage, die aus mehr als einem
Satz von Transportdokumenten besteht, die Ver-
ladungsbeginn auf demselben Beförderungs-
mittel und für dieselbe Reise ausweisen, voraus-
gesetzt sie geben dasselbe Ziel an, wird nicht
als eine Teilverladung abdeckend angesehen,
selbst wenn die Transportdokumente unter-
schiedliche Verladedaten oder unterschiedliche
Verladehäfen, Übernahme- oder Versandorte
ausweisen. Besteht die Dokumentenvorlage aus
mehr als einem Satz von Transportdokumenten,
gilt das letzte Verladedatum, wie es sich aus
einem der Sätze von Transportdokumenten er-
gibt, als das Verladedatum. 

Eine Dokumentenvorlage, die aus einem oder
mehreren Sätzen von Transportdokumenten
besteht und Verladung auf mehr als einem
Beförderungsmittel innerhalb derselben Beför-
derungsart ausweist, wird als eine Teilverladung
abdeckend angesehen, selbst wenn die Beför-
derungsmittel an demselben Tag zu demselben
Ziel abgehen. 

3. Eine Dokumentenvorlage bestehend aus
mehr als einer Kurierempfangsbestätigung,
Posteinlieferungs-/Postempfangsschein oder
Postversandnachweis wird nicht als eine Teilver-
ladung angesehen, wenn die Kurierempfangsbe-
stätigungen, Posteinlieferungs-, Postempfangs-
scheine oder Postversandnachweise dem An-
schein nach von demselben Kurier oder Post-
dienst an demselben Ort und Datum für dassel-
be Ziel abgestempelt oder unterzeichnet sind. 

Artikel 32: Inanspruchnahme oder 
Verladung in Raten 

Ist im Akkreditiv Inanspruchnahme oder Ver-
ladung in Raten innerhalb bestimmter Zeiträume
vorgeschrieben und ist irgendeine Rate nicht
innerhalb des für sie vorgeschriebenen Zeit-
raums in Anspruch genommen oder verladen
worden, kann das Akkreditiv für diese betreffen-
de und jede weitere Rate nicht mehr benutzt
werden. 

Artikel 33: Vorlegungszeiten 

Banken sind nicht verpflichtet, Dokumente außer-
halb ihrer Öffnungszeiten entgegenzunehmen. 

Artikel 34: Haftungsausschluss für 
Wirksamkeit von Dokumenten 

Banken übernehmen keine Haftung oder Verant-
wortung für Form, Vollständigkeit, Genauigkeit,
Echtheit, Verfälschung oder Rechtswirksamkeit
irgendeines Dokuments oder für die allgemei-
nen oder besonderen Bedingungen, die in irgend-
einem Dokument angegeben oder demselben
hinzugefügt sind; Banken übernehmen auch 
keine Haftung oder Verantwortung für Bezeich-
nung, Menge, Gewicht, Qualität, Beschaffenheit,
Verpackung, Lieferung, Wert oder Vorhanden-
sein der durch irgendein Dokument repräsen-
tierten Waren, Dienstleistungen oder anderen
Leistungen oder für Treu und Glauben oder
Handlungen oder Unterlassungen sowie für Zah-
lungsfähigkeit, Leistungsvermögen oder Ruf
von Absender, Frachtführer, Spediteur, Empfän-
ger oder Versicherer der Waren oder irgend-
einer anderen Person. 

Artikel 35: Haftungsausschluss für 
Nachrichtenübermittlung und Übersetzung 

Banken übernehmen keine Haftung oder Verant-
wortung für die Folgen von Verzögerungen, Ver-
lusten, Verstümmelungen oder sonstigen Irr-
tümern bei der Übermittlung von Nachrichten
oder Versand von Briefen oder Dokumenten,
wenn diese Nachrichten, Briefe oder Dokumen-
te gemäß den im Akkreditiv gestellten Anforde-
rungen übermittelt oder abgesandt werden oder
wenn die Bank, mangels entsprechender Wei-
sungen im Akkreditiv, selbst die Initiative bei der
Auswahl des Beförderungsdienstes ergriffen
hat. 
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Wenn eine benannte Bank entscheidet, dass
eine Dokumentenvorlage konform ist und die
Dokumente an die eröffnende oder bestätigen-
de Bank versendet, unabhängig davon, ob die
benannte Bank honoriert oder negoziiert hat,
muss die eröffnende oder bestätigende Bank
honorieren oder negoziieren oder diese benann-
te Bank remboursieren, selbst dann, wenn die
Dokumente auf dem Weg von der benannten
Bank zur eröffnenden Bank oder bestätigenden
Bank oder zwischen der bestätigenden und der
eröffnenden Bank verloren gegangen sind. 

Banken übernehmen keine Haftung oder Verant-
wortung für Irrtümer bei der Übersetzung oder
Auslegung von technischen Begriffen und kön-
nen Akkreditiv-Bedingungen unübersetzt weiter-
leiten. 

Artikel 36: Höhere Gewalt 

Banken übernehmen keine Haftung oder Verant-
wortung für die Folgen der Unterbrechung ihrer
Geschäftstätigkeit durch Fälle höherer Gewalt,
Unruhen, Aufruhr, Aufstände, Kriege, Terrorakte
oder durch irgendwelche Streiks oder Aussper-
rungen oder irgendwelche anderen Ursachen
außerhalb ihrer Kontrolle. 

Banken werden nach Wiederaufnahme ihrer
Geschäftstätigkeit unter einem Akkreditiv, das
während einer solchen Unterbrechung ihrer
Geschäftstätigkeit verfallen ist, nicht honorieren
oder negoziieren. 

Artikel 37: Haftungsausschluss für Hand-
lungen einer beauftragten Partei 

1. Bedient sich eine Bank einer anderen Bank,
um die Weisungen des Auftraggebers auszufüh-
ren, tut sie dies für Rechnung und Gefahr des
Auftraggebers. 

2. Eine eröffnende oder avisierende Bank über-
nimmt keine Haftung oder Verantwortung, wenn
die von ihr einer anderen Bank übermittelten
Weisungen nicht ausgeführt werden, selbst wenn
sie die Initiative bei der Auswahl dieser Bank
ergriffen hat. 

3. Eine Bank, die eine andere Bank beauftragt,
Leistungen zu erbringen, haftet für alle Provi-
sionen/Kommissionen, Gebühren, Kosten oder
Auslagen („Spesen“), die dieser Bank im Zusam-
menhang mit ihren Weisungen entstanden sind. 

Wenn ein Akkreditiv vorschreibt, dass die Spe-
sen für Rechnung des Begünstigten gehen und
die Spesen nicht eingezogen oder von Erlösen
abgezogen werden können, bleibt die eröffnen-
de Bank für die Zahlung der Spesen haftbar. 

Ein Akkreditiv oder dessen Änderung sollte
nicht vorschreiben, dass die Avisierung an den
Begünstigten davon abhängig ist, dass die avi-
sierende Bank oder zweite avisierende Bank
ihre Spesen erhält. 

4. Der Auftraggeber muss alle Verpflichtungen
und Verantwortlichkeiten übernehmen, die auf
ausländischen Gesetzen und Gebräuchen beru-
hen, und muss die Banken für alle hieraus resul-
tierenden Folgen schadlos halten. 

Artikel 38: Übertragbare Akkreditive 

1. Keine Bank ist verpflichtet, ein Akkreditiv zu
übertragen außer in dem Umfang und in der
Art, wie ausdrücklich von der Bank zugestimmt. 

2. Im Sinne dieses Artikels bedeutet: 

übertragbares Akkreditiv ein Akkreditiv, das aus-
drücklich als „übertragbar“ bezeichnet ist. Ein
übertragbares Akkreditiv kann im Auftrag des
Begünstigten („Erstbegünstigter“) ganz oder teil-
weise für einen anderen Begünstigten („Zweit-
begünstigter“) benutzbar gestellt werden; 

übertragende Bank eine benannte Bank, die das
Akkreditiv überträgt, oder, bei einem bei jeder
Bank benutzbaren Akkreditiv, eine Bank, die von
der eröffnenden Bank ausdrücklich zur Über-
tragung ermächtigt ist und das Akkreditiv über-
trägt. Eine eröffnende Bank kann eine über-
tragende Bank sein; 

übertragenes Akkreditiv ein Akkreditiv, das durch
die übertragende Bank für einen Zweitbegüns-
tigten benutzbar gemacht worden ist. 

3. Soweit zum Zeitpunkt der Übertragung nichts
anderes vereinbart ist, gehen alle Spesen (wie
Provisionen/Kommissionen, Gebühren, Kosten
oder Auslagen), die durch die Übertragung
anfallen, zu Lasten des Erstbegünstigten. 

4. Ein Akkreditiv kann in Teilen an mehr als
einen Zweitbegünstigten übertragen werden,
vorausgesetzt, dass Teilinanspruchnahmen
oder Teilverladungen zulässig sind. 

Ein übertragenes Akkreditiv kann im Auftrag
des Zweitbegünstigten nicht an einen nachfol-
genden Begünstigten übertragen werden. Der
Erstbegünstigte gilt nicht als nachfolgender
Begünstigter. 

5. Jeder Übertragungsauftrag muss angeben,
ob und unter welchen Bedingungen Änderungen
dem Zweitbegünstigten avisiert werden können.
Das übertragene Akkreditiv muss diese Bedin-
gungen klar ausweisen. 

6. Wird ein Akkreditiv an mehr als einen Zweit-
begünstigten übertragen, macht die Ablehnung
einer Änderung durch einen oder mehrere Zweit-
begünstigte die Annahme durch andere Zweit-
begünstigte nicht unwirksam, denen gegenüber
das übertragene Akkreditiv entsprechend ge-
ändert ist. Für jeden Zweitbegünstigten, der die
Änderung abgelehnt hat, bleibt das übertragene
Akkreditiv unverändert. 

7. Das übertragene Akkreditiv muss die Be-
dingungen des Akkreditivs, einschließlich einer
möglicherweise vorhandenen Bestätigung, ge-
nau widerspiegeln. Davon ausgenommen sind: 

– Akkreditivbetrag, 

– jeden im Akkreditiv angegebenen Preis 
pro Einheit, 

– Verfalldatum, 

-– Dokumentenvorlagefrist, 

oder 

– letztes Verladedatum oder angegebene 
Verladefrist, 

die einzeln oder insgesamt ermäßigt oder 
verkürzt werden können. 

Der Prozentsatz, auf den die Versicherungs-
deckung lauten muss, kann erhöht werden, um
den im Akkreditiv oder in diesen Artikeln vorge-
schriebenen Deckungsbetrag zu erreichen. 

Der Name des Erstbegünstigten kann an die
Stelle des Namens des Auftraggebers des
Akkreditivs gesetzt werden. 

Wenn im Akkreditiv ausdrücklich verlangt wird,
dass der Name des Auftraggebers in irgend-
einem anderen Dokument als der Rechnung
erscheint, muss sich diese Bedingung im über-
tragenen Akkreditiv widerspiegeln. 

8. Der Erstbegünstigte hat das Recht, seine
eigene Rechnung und, gegebenenfalls, Tratte
an die Stelle derjenigen des Zweitbegünstigten
zu setzen und zwar in einem Betrag, der den 
im Akkreditiv angegebenen Betrag nicht über-
steigt; und aufgrund eines solchen Austauschs
kann der Erstbegünstigte unter dem Akkreditiv
den Differenzbetrag in Anspruch nehmen, der
gegebenenfalls zwischen seiner Rechnung und
der des Zweitbegünstigten besteht. 

9. Wenn der Erstbegünstigte seine eigene
Rechnung und, gegebenenfalls, Tratte vorzu-
legen hat, aber der ersten Aufforderung hierzu
nicht nachkommt oder wenn die vom Erstbe-
günstigten vorgelegte Rechnung Unstimmigkei-
ten herbeiführt, welche die Dokumentenvorlage
des Zweitbegünstigten nicht aufwies und die
der Erstbegünstigte nicht auf erste Aufforde-
rung korrigiert, dann hat die übertragende Bank
das Recht, der eröffnenden Bank die Dokumen-
te, die sie vom Zweitbegünstigten erhalten hat,
zu präsentieren, ohne weitere Verantwortlichkeit
gegenüber dem Erstbegünstigten. 

10. Der Erstbegünstigte kann in seinem Über-
tragungsauftrag verlangen, dass die Honorie-
rung oder Negoziierung gegenüber dem Zweit-
begünstigten an dem Ort, an den das Akkreditiv
übertragen worden ist, vorgenommen wird, und
zwar bis zum Verfalldatum des Akkreditivs ein-
schließlich. Dies gilt unbeschadet des Rechts
des Erstbegünstigten gemäß Artikel 38 (8.). 

11. Die Dokumentenvorlage durch oder für
den Zweitbegünstigten muss an die übertragen-
de Bank erfolgen. 

Artikel 39: Abtretung von Akkreditiv-
erlösen 

Die Tatsache, dass ein Akkreditiv nicht als über-
tragbar bezeichnet ist, berührt nicht die Rechte
des Begünstigten, seinen unter einem solchen
Akkreditiv bestehenden oder künftig entstehen-
den Anspruch auf den Erlös gemäß den Bestim-
mungen des anzuwendenden Rechts abzutreten.
Dieser Artikel bezieht sich nur auf die Abtretung
des Akkreditiverlöses und nicht auf die Abtre-
tung des Rechts auf Inanspruchnahme des Ak-
kreditivs. 

Ziffer 11, Seite 8
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Begriffsbestimmungen

1. Für Notare werden Anderkonten und Ander-
depots (beide im folgenden „Anderkonten“ ge-
nannt) als Sonderkonten für fremde Gelder und
Wertpapiere, die ihnen als Notare anvertraut
wurden, eingerichtet. Der Bank gegenüber ist
nur der Notar berechtigt und verpflichtet.

Kontoeröffnung

2. Bei jeder Kontoeröffnung ist der Notar 
verpflichtet, den Namen und die Anschrift des-
jenigen mitzuteilen, für dessen Rechnung er
handelt1. Wird das Anderkonto vom Notar für
einen anderen als den nach Satz 1 benannten
wirtschaftlich Berechtigten wiederverwendet, ist
der Notar verpflichtet, unverzüglich Name und
Anschrift des neuen wirtschaftlich Berechtigten
schriftlich mitzuteilen. Auf Wunsch des Notars
kann die Bank weitere Anderkonten auch ohne
schriftlichen Kontoeröffnungsantrag einrichten.

3. Ist der Notar auch Rechtsanwalt (Anwalts-
notar), so führt die Bank das Anderkonto als
Rechtsanwaltsanderkonto, sofern er nicht bean-
tragt hat, das Anderkonto als Notaranderkonto
zu führen.

Kontoführung

4. Der Notar darf Werte, die ihm nicht als 
Notar anvertraut wurden, nicht einem Ander-
konto zuführen oder auf einem Anderkonto
belassen.

5. Die Eigenschaft eines Kontos als Ander-
konto kann nicht aufgehoben werden. Ist der
Notar auch Rechtsanwalt (Anwaltsnotar), so
kann er bestimmen, dass ein Anderkonto in
Zukunft als Rechtsanwaltsanderkonto zu führen
ist.

6. Die Bank nimmt unbeschadet der Regelung
in Nr. 2 Satz 1 und 2 keine Kenntnis davon, wer
bei einem Anderkonto Rechte gegen den Notar
geltend zu machen befugt ist. Rechte Dritter
auf Leistung aus einem Anderkonto oder auf
Auskunft über ein Anderkonto bestehen der
Bank gegenüber nicht; die Bank ist demgemäß
nicht berechtigt, einem Dritten Verfügungen
über ein Anderkonto zu gestatten oder Auskunft
über das Anderkonto zu erteilen, selbst wenn
nachgewiesen wird, dass das Konto im 
Interesse des Dritten errichtet worden ist.

7. Die Bank prüft die Rechtmäßigkeit der Ver-
fügungen des Notars in seinem Verhältnis zu 
Dritten nicht, auch wenn es sich um Überwei-
sungen von einem Anderkonto auf ein Eigen-
konto handelt.

8. Ansprüche gegen die Bank aus Anderkonten
sind nicht abtretbar und nicht verpfändbar.

9. Im Falle der Pfändung wird die Bank den
pfändenden Gläubiger im Rahmen der Dritt-
schuldnererklärung auf die Eigenschaft als
Anderkonto hinweisen.

10. Die Bank wird bei einem Anderkonto weder
das Recht der Aufrechnung noch ein Pfand- oder
Zurückbehaltungsrecht geltend machen, es sei
denn wegen Forderungen, die in bezug auf das
Anderkonto selbst entstanden sind.

Verfügungsbefugnis und Rechtsnachfolge

11. Über das Notaranderkonto darf nur der
Notar persönlich, dessen amtlich bestellter Ver-
treter oder der Notariatsverwalter oder eine 
sonstige nach §54 b Absatz 3 Beurkundungs-
gesetz berechtigte Person verfügen.

Wenn der Notar oder Notariatsverwalter aus
rechtlichen Gründen (z. B. Erlöschen des Amtes,
Verlegung des Amtssitzes, vorläufige Amts-
enthebung) an der Amtsausübung gehindert ist,
endet seine Verfügungsbefugnis.

Nach einer vorläufigen Amtsenthebung steht die
Verfügungsbefugnis dem von der Landesjustiz-
verwaltung wegen der Amtsenthebung bestellten
Vertreter oder Notariatsverwalter zu, vor dessen
Bestellung der zuständigen Notarkammer. Bis
zur Bestellung eines Vertreters oder Notariats-
verwalters bleibt der Notar Kontoinhaber ohne
Verfügungsbefugnis (§55 Abs.2 Satz 3 Bundes-
notarordnung). Mit der Bestellung wird der 
Notariatsverwalter Kontoinhaber (§58 Abs.1
Bundesnotarordnung).

In den übrigen Fällen wird die zuständige Notar-
kammer Kontoinhaber, bis die Landesjustizver-
waltung einen Notariatsverwalter bestellt oder
einem anderen Notar die Verfügungsbefugnis
übertragen hat (§54 b Abs. 3 Satz 2 Beurkun-
dungsgesetz).

Einzelverwahrung von fremden Wert-
papieren und Kostbarkeiten

12. Für die Einzelverwahrung von fremden 
Wertpapieren und Kostbarkeiten, die nicht unter
Verwendung eines Anderkontos erfolgt, gelten
auf Antrag des Notars die vorstehenden Bedin-
gungen mit Ausnahme von Nr. 2 sinngemäß.

Bedingungen für Anderkonten
und Anderdepots von Notaren

Ziffer 12
Fassung 15. Juli 2001

1 Im Konto-Dokumentationsbogen ist dies zu vermerken.
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Begriffsbestimmungen

1.1 Für Rechtsanwälte oder Gesellschaften von
Rechtsanwälten2 (im weiteren: „Kontoinhaber“)
werden Anderkonten und Anderdepots (beide im
folgenden „Anderkonten“ genannt) eingerichtet.
Diese dienen der Verwahrung von Vermögens-
werten eines Mandanten, die dem Kontoinhaber
anvertraut wurden. Der Bank gegenüber ist nur
der Kontoinhaber berechtigt und verpflichtet.

1.2 Ein Sammelanderkonto dient der Ver-
wahrung von Vermögenswerten verschiedener 
Mandanten.

Kontoeröffnung

2.1 Bei jeder Kontoeröffnung ist der Konto-
inhaber verpflichtet, den Namen und die
Anschrift desjenigen mitzuteilen, für dessen
Rechnung er handelt (wirtschaftlich Berechtigter)3.
Wird das Anderkonto vom Kontoinhaber für 
einen anderen als den nach Satz 1 benannten
wirtschaftlich Berechtigten wiederverwendet, 
ist der Kontoinhaber verpflichtet, unverzüglich
Name und Anschrift des neuen wirtschaftlich
Berechtigten schriftlich mitzuteilen.

2.2 Beantragt der Kontoinhaber die Eröffnung
eines Sammelanderkontos, so ist dieses als
„Sammelanderkonto“ kenntlich zu machen4. 
Nr. 2 Abs.1 gilt nicht für Sammelanderkonten,
jedoch ist der Kontoinhaber auf Verlangen der
Bank verpflichtet, Namen und Anschrift des oder
der wirtschaftlich Berechtigten schriftlich mitzu-
teilen.

2.3 Auf Wunsch des Kontoinhabers kann die
Bank weitere Anderkonten auch ohne schrift-
lichen Kontoeröffnungsantrag einrichten.

3. Ist der Rechtsanwalt auch Notar (Anwalts-
notar, Notaranwalt) oder Patentanwalt, so führt
die Bank seine Anderkonten als Rechtsanwalts-
Anderkonten, sofern er nicht beantragt hat, ein
Anderkonto als Notar- oder als Patentanwalts-
Anderkonto zu führen.

Kontoführung

4. Der Kontoinhaber darf Werte, die seinen
eigenen Zwecken dienen, nicht einem Ander-
konto zuführen oder auf einem Anderkonto 
belassen. Diese Werte sind auf ein Eigenkonto
zu übertragen.

5. Der Kontoinhaber sorgt dafür, dass auf
einem Sammelanderkonto in der Regel Werte
über 15.000,– e für einen einzelnen Mandanten
nicht länger als einen Monat verbleiben.

6. Die Eigenschaft eines Kontos als Anderkonto
kann nicht aufgehoben werden. Ist der Rechts-
anwalt auch Notar (Anwaltsnotar, Notaranwalt)
oder Patentanwalt, so kann er bestimmen, dass
ein Anderkonto in Zukunft als Notar- oder als
Patentanwalts-Anderkonto zu führen ist.

7. Eine Kontovollmacht darf der Kontoinhaber
nur einem Rechtsanwalt, Notar, Notarassessor,
Patentanwalt, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem
Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigten erteilen.

8. Die Bank nimmt unbeschadet der Regelung
in Nr. 2 Abs.1 keine Kenntnis vom Rechtsver-
hältnis zwischen Kontoinhaber und seinem Man-
danten. Rechte des Mandanten auf Leistung aus
einem Anderkonto oder auf Auskunft über ein
Anderkonto bestehen der Bank gegenüber nicht;
die Bank ist demgemäß nicht berechtigt, dem
Mandanten Verfügungen über ein Anderkonto zu
gestatten oder Auskunft über das Anderkonto zu
erteilen, selbst wenn nachgewiesen wird, dass
das Konto im Interesse des Mandanten errichtet
worden ist.

9. Die Bank prüft die Rechtmäßigkeit der Ver-
fügungen des Kontoinhabers in seinem Verhält-
nis zu Dritten nicht, auch wenn es sich um Über-
weisungen von einem Anderkonto auf ein Eigen-
konto handelt.

10. Ansprüche gegen die Bank aus Anderkon-
ten sind nicht abtretbar und nicht verpfändbar.

11. Im Falle der Pfändung wird die Bank den
pfändenden Gläubiger im Rahmen der Dritt-
schuldnererklärung auf die Eigenschaft als
Anderkonto hinweisen.

12. Die Bank wird bei einem Anderkonto weder
das Recht der Aufrechnung noch ein Pfand- oder
Zurückbehaltungsrecht geltend machen, es sei
denn wegen Forderungen, die in bezug auf das
Anderkonto selbst entstanden sind.

Rechtsnachfolge

13.1 Wird das Anderkonto als Einzelkonto für
einen Rechtsanwalt geführt, so wird im Falle 
seines Todes die zuständige Rechtsanwalts-
kammer oder die von ihr bestimmte Person 
Kontoinhaber, bis die Landesjustizverwaltung
einen Abwickler bestellt.

13.2 Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der
Kontoinhaber infolge Zurücknahme oder 
Erlöschens seiner Zulassung aus der Rechts-
anwaltschaft ausscheidet oder gegen ihn ein
Berufs- oder Vertretungsverbot verhängt ist.
Wird im Falle eines Berufs- oder Vertretungs-
verbots von der Landesjustizverwaltung ein 
Vertreter für den Kontoinhaber bestellt, so tritt
dieser an die Stelle der in Absatz1 genannten
Personen. Die Wirksamkeit von Rechtshand-
lungen des Rechtsanwalts wird durch ein 
Berufs- oder Vertretungsverbot nicht berührt
(§155 Abs.5 BRAO).

Bedingungen für Anderkonten und Anderdepots 
von Rechtsanwälten und Gesellschaften von Rechtsanwälten

Ziffer 12, Seite 2

2 Gesellschaften von Rechtsanwälten sind Zusammenschlüsse
von Rechtsanwälten in der Rechtsform der Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts, der Partnerschaftsgesellschaft und der 
Rechtsanwalts-GmbH. 

3 Im Konto-Dokumentationsbogen ist dies zu vermerken.
4 Im Konto-Dokumentationsbogen ist dies zu vermerken.
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Begriffsbestimmungen

1.1 Für Patentanwälte oder Gesellschaften von
Patentanwälten5 (im weiteren: Kontoinhaber) 
werden Anderkonten und Anderdepots (beide im
folgenden „Anderkonten“ genannt) eingerichtet.
Diese dienen der Verwahrung von Vermögens-
werten eines Mandanten, die dem Kontoinhaber
anvertraut wurden. Der Bank gegenüber ist nur
der Kontoinhaber berechtigt und verpflichtet.

1.2 Ein Sammelanderkonto dient der Ver-
wahrung von Vermögenswerten verschiedener 
Mandanten.

Kontoeröffnung

2.1 Bei jeder Kontoeröffnung ist der Konto-
inhaber verpflichtet, den Namen und die Anschrift
desjenigen mitzuteilen, für dessen Rechnung er
handelt (wirtschaftlich Berechtigter)6. Wird das
Anderkonto vom Kontoinhaber für einen anderen
als den nach Satz 1 benannten wirtschaftlich
Berechtigten wiederverwendet, ist der Konto-
inhaber verpflichtet, unverzüglich Name und
Anschrift des neuen wirtschaftlich Berechtigten
schriftlich mitzuteilen.

2.2 Beantragt der Kontoinhaber die Eröffnung
eines Sammelanderkontos, so ist dieses als
„Sammelanderkonto“ kenntlich zu machen7. 
Nr. 2 Abs.1 gilt nicht für Sammelanderkonten,
jedoch ist der Kontoinhaber auf Verlangen der
Bank verpflichtet, Namen und Anschrift des oder
der wirtschaftlich Berechtigten schriftlich mitzu-
teilen.

2.3 Auf Wunsch des Kontoinhabers kann die
Bank weitere Anderkonten auch ohne schrift-
lichen Kontoeröffnungsantrag einrichten.

3. Ist der Patentanwalt auch Rechtsanwalt, so
führt die Bank seine Anderkonten als Rechts-
anwalts-Anderkonten, sofern er nicht beantragt
hat, ein Anderkonto als Patentanwalts-Ander-
konto zu führen.

Kontoführung

4. Der Kontoinhaber darf Werte, die seinen
eigenen Zwecken dienen, nicht einem Ander-
konto zuführen oder auf einem Anderkonto
belassen. Diese Werte sind auf ein Eigenkonto
zu übertragen.

5. Der Kontoinhaber sorgt dafür, dass auf
einem Sammelanderkonto in der Regel Werte
über 15.000,– e für einen einzelnen Mandanten
nicht länger als einen Monat verbleiben.

6. Die Eigenschaft eines Kontos als Anderkonto
kann nicht aufgehoben werden. Ist der Patent-
anwalt auch Rechtsanwalt, so kann er bestim-
men, dass ein Anderkonto in Zukunft als Rechts-
anwalts-Anderkonto zu führen ist.

7. Eine Kontovollmacht darf der Kontoinhaber
nur einem Patentanwalt, Rechtsanwalt, Notar,
Notarassessor, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem
Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigten erteilen.

8. Die Bank nimmt unbeschadet der Regelung
in Nr. 2 Abs.1 keine Kenntnis vom Rechtsver-
hältnis zwischen Kontoinhaber und seinem Man-
danten. Rechte des Mandanten auf Leistung aus
einem Anderkonto oder auf Auskunft über ein
Anderkonto bestehen der Bank gegenüber nicht;
die Bank ist demgemäß nicht berechtigt, dem
Mandanten Verfügungen über ein Anderkonto zu
gestatten oder Auskunft über das Anderkonto zu
erteilen, selbst wenn nachgewiesen wird, dass
das Konto im Interesse des Mandanten errichtet
worden ist.

9. Die Bank prüft die Rechtmäßigkeit der Ver-
fügungen des Kontoinhabers in seinem Verhält-
nis zu Dritten nicht, auch wenn es sich um Über-
weisungen von einem Anderkonto auf ein Eigen-
konto handelt.

10. Ansprüche gegen die Bank aus Ander-
konten sind nicht abtretbar und nicht verpfänd-
bar.

11. Im Falle der Pfändung wird die Bank den
pfändenden Gläubiger im Rahmen der Dritt-
schuldnererklärung auf die Eigenschaft als
Anderkonto hinweisen.

12. Die Bank wird bei einem Anderkonto weder
das Recht der Aufrechnung noch ein Pfand- oder
Zurückbehaltungsrecht geltend machen, es sei
denn wegen Forderungen, die in bezug auf das
Anderkonto selbst entstanden sind.

Rechtsnachfolge

13.1 Wird das Anderkonto als Einzelkonto für
einen Patentanwalt geführt, so wird im Falle 
seines Todes das Patentamt oder die von ihr
bestimmte Person Kontoinhaber, bis der 
Präsident des Patentamts einen Abwickler
bestellt.

13.2 Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der
Kontoinhaber infolge Zurücknahme oder 
Erlöschens seiner Zulassung aus der Patent-
anwaltschaft ausscheidet oder gegen ihn ein
Berufs- oder Vertretungsverbot verhängt ist.
Wird im Falle eines Berufs- oder Vertretungsver-
bots vom Präsidenten des Patentamtes ein Ver-
treter für den Kontoinhaber bestellt, so tritt die-
ser an die Stelle der in Absatz 1 genannten Per-
sonen. Die Wirksamkeit von Rechtshandlungen
des Patentanwalts wird durch ein Berufs- oder
Vertretungsverbot nicht berührt (§137 Abs. 5
Patentanwaltsordnung).

Ziffer 12, Seite 3Bedingungen für Anderkonten und Anderdepots 
von Patentanwälten und Gesellschaften von Patentanwälten

5 Gesellschaften von Patentanwälten sind Zusammenschlüsse
von Patentanwälten in der Rechtsform der Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts, der Partnerschaftsgesellschaft und der
Patentanwalts-GmbH.

6 Im Konto-Dokumentationsbogen ist dies zu vermerken. 
7 Im Konto-Dokumentationsbogen ist dies zu vermerken.
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Kontoführung

3. Der Kontoinhaber darf Werte, die seinen
eigenen Zwecken dienen, nicht einem Ander-
konto zuführen oder auf einem Anderkonto 
belassen. Diese Werte sind auf ein Eigenkonto
zu übertragen.

4. Die Eigenschaft eines Kontos als Anderkonto
kann nicht aufgehoben werden.

5. Eine Kontovollmacht darf der Kontoinhaber
nur einem Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buch-
prüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten,
Rechtsanwalt, Notar, Notarassessor oder Patent-
anwalt erteilen.

6. Die Bank nimmt unbeschadet der Regelung
in Nr. 2 keine Kenntnis vom Rechtsverhältnis 
zwischen Kontoinhaber und seinem Mandanten.
Rechte des Mandanten auf Leistung aus einem
Anderkonto oder auf Auskunft über ein Ander-
konto bestehen der Bank gegenüber nicht; 
die Bank ist demgemäß nicht berechtigt, dem 
Mandanten Verfügungen über ein Anderkonto zu
gestatten oder Auskunft über das Anderkonto zu
erteilen, selbst wenn nachgewiesen wird, dass
das Konto im Interesse des Mandanten errichtet
worden ist.

7. Die Bank prüft die Rechtmäßigkeit der Ver-
fügungen des Kontoinhabers in seinem Verhält-
nis zu Dritten nicht, auch wenn es sich um Über-
weisungen von einem Anderkonto auf ein Eigen-
konto handelt.

8. Ansprüche gegen die Bank aus Anderkonten
sind nicht abtretbar und nicht verpfändbar.

9. Im Falle der Pfändung wird die Bank den
pfändenden Gläubiger im Rahmen der Dritt-
schuldnererklärung auf die Eigenschaft als 
Anderkonto hinweisen.

10. Die Bank wird bei einem Anderkonto weder
das Recht der Aufrechnung noch ein Pfand- oder
Zurückbehaltungsrecht geltend machen, es sei
denn wegen Forderungen, die in bezug auf das
Anderkonto selbst entstanden sind.

Begriffsbestimmungen

1. Für Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer,
Steuerberater und Steuerbevollmächtigte sowie
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Buchprü-
fungsgesellschaften und Steuerberatungsgesell-
schaften (im weiteren: „Kontoinhaber“) werden
Anderkonten und Anderdepots (beide im 
folgenden „Anderkonten“ genannt) eingerichtet.
Diese dienen der Verwahrung von Vermögens-
werten eines Mandanten, die dem Kontoinhaber
anvertraut wurden. Der Bank gegenüber ist nur
der Kontoinhaber berechtigt und verpflichtet.

Kontoeröffnung

2. Bei jeder Kontoeröffnung ist der Konto-
inhaber verpflichtet, den Namen und die
Anschrift desjenigen mitzuteilen, für dessen
Rechnung er handelt (wirtschaftlich Berechtigter)8.
Wird das Anderkonto vom Kontoinhaber für 
einen anderen als den nach Satz 1 benannten
wirtschaftlich Berechtigten wiederverwendet, 
ist der Kontoinhaber verpflichtet, unverzüglich
Name und Anschrift des neuen wirtschaftlich
Berechtigten schriftlich mitzuteilen. Auf Wunsch
des Kontoinhabers kann die Bank weitere Ander-
konten auch ohne schriftlichen Kontoeröffnungs-
antrag einrichten.

Rechtsnachfolge

11.1 Wird das Anderkonto als Einzelkonto für
einen Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer,
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten
geführt, so wird im Falle seines Todes die zu-
ständige Berufskammer oder die von ihr be-
stimmte Person Kontoinhaber, bis die zuständige
Berufskammer einen Abwickler bestellt.

11.2 Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der
Kontoinhaber infolge Zurücknahme oder 
Erlöschens seiner Zulassung aus dem Personen-
kreis der Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buch-
prüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtig-
ten ausscheidet oder gegen ihn ein Berufs- oder 
Vertretungsverbot verhängt ist. Wird im Falle
eines Berufs- oder Vertretungsverbots von der
zuständigen Berufskammer ein Vertreter für den
Kontoinhaber bestellt, so tritt dieser an die Stelle
der in Absatz 1 genannten Personen. Die Wirk-
samkeit von Rechtshandlungen des Wirtschafts-
prüfers, vereidigten Buchprüfers, Steuerberaters
oder Steuerbevollmächtigten wird durch ein
Berufs- oder Vertretungsverbot nicht berührt
(§144 Abs.4 Wirtschaftsprüferordnung; §139
Abs.5 StBerG).

Ziffer 12, Seite 4Bedingungen für Anderkonten und Anderdepots 
von Angehörigen der öffentlich bestellten wirtschaftsprüfenden 
und wirtschafts- und steuerberatenden Berufe 

8 Im Konto-Dokumentationsbogen ist dies zu vermerken.
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1. Girokonten und Karten

1.3 Privatkonten/Geschäftskonten

1.3.1 Privatkonten Zinsen

Sollzinssatz p.a. (veränderlich) 
Die Zinssätze gelten jeweils für den gesamten Saldo, ohne Berücksichtigung des 
eingeräumten Limits.

12,55 %
(€ 500,00 zinsfreie Komfortzone bei GiroStar)

Sollzinssatz p.a. (veränderlich) für geduldete Überziehung
Die Zinssätze gelten jeweils für den Betrag oberhalb des eingeräumten Limits.

17,55 %

1.3.2 Geschäftskonten Zinsen

Sollzinssatz p.a. (veränderlich) 
Die Zinssätze gelten jeweils für den gesamten Saldo, ohne Berücksichtigung des 
eingeräumten Limits.

13,75 %

Sollzinssatz p.a. (veränderlich) für geduldete Überziehung
Die Zinssätze gelten jeweils für den Betrag oberhalb des eingeräumten Limits.

17,75 %

1.1 Privatkonten Kontoführung und weitere Gebühren

Grundgebühr Giro4Free
Voraussetzung ist ein regelmäßiger Geldeingang von mind. € 1.250,00 monatlich.1

kostenfrei
inklusive kostenfreier Maestro-Card

Grundgebühr GiroStar
Voraussetzung ist ein regelmäßiger Geldeingang von mind. € 1.250,00 monatlich.1

€ 5,99 pro Monat
inklusive kostenfreier Maestro-Card

Grundgebühr GiroBasic
€ 7,50 pro Monat
inklusive kostenfreier Maestro-Card* 
*Bonität für eine Maestro-Card vorausgesetzt. 
Ansonsten Erhalt einer kostenfreien Kundenkarte.

Grundgebühr GiroStart
für Schüler, Auszubildende und Studenten bis 30 Jahre 2

kostenfrei
inklusive kostenfreier Maestro-Card und VISA VarioCard

1.2 Geschäftskonten Gebühren

Grundgebühr BusinessBasic 
Voraussetzung: Einzelkaufleute, Personenhandelsgesellschaften des öffentlichen Rechts, 
Vereine & Stiftungen einschließlich kirchlicher Institutionen

€ 7,00

Postengebühr beleghaft pro Posten € 0,70

Daueraufträge (Inland, EU-Standard): Einrichtung und Änderung € 3,00 

Grundgebühr BusinessStar 
Voraussetzung: Selbständige & mittelständige Unternehmen, komplexe Freiberufler mit 
einem hohen Umsatz und Zahlungsverkehrsaufkommen in elektronischer Form

€ 5,00

Postengebühr beleghaft pro Posten € 0,70

Postengebühr beleglos pro Posten € 0,10

Daueraufträge (Inland, EU-Standard): Einrichtung und Änderung € 3,00

1 Positive Bonität und Schufaauskunft sowie Einreichung der letzten drei Einkommensnachweise.
2 Positive Schufaauskunft vorausgesetzt.

1.4 Privatkonten Kontoauszugsgebühren

Kontoauszug in der vereinbarten Art und Häufigkeit in Kontoführungsentgelt enthalten

Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker (KAD) kostenfrei

Bereitstellung und gegebenenfalls Versand des Kontoauszuges auf 
Kundenwunsch über die vereinbarte Art und Häufigkeit hinaus in 
Form von: Tages-, Monatsauszug Porto

Zusendung der gesammelten Abholerpost auf Kundenwunsch Porto

Kontoauszugsduplikate/Nachdruckauftrag
< 60 Tage: €   5,00
> 60 Tage: € 11,00
> 90 Tage: € 20,00
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1.5.3 Kreditkarten 

Produkt
Jahresgebühr
Hauptkarte

Jahresgebühr
Zusatzkarte

Sollzinssatz p.a. 
(veränderlich + nur 
bei Teilzahlung)

Effektiver 
Jahreszins
(nur bei Teilzahlung)

Gebühr für 
Auslandseinsatz
entfällt bei Einsatz in 
EURO innerhalb der EWR 3

MasterCard € 20,00 € 16,00 – – 1,65 % vom Verfügungsbetrag 4

MasterCard Gold € 70,00 € 50,00 – – 1,65 % vom Verfügungsbetrag 4

VISA VarioCard und
VISA YourCard

€ 25,00* € 20,00* 13,95 % 14,88 % 1,65 % vom Verfügungsbetrag 4

*Umsatzabhängige Jahresgebühr. Ab einem Einkaufsumsatz in Höhe von € 2.000,00 pro Gültigkeitsjahr werden die 
Jahresgebühren für Haupt- und Zusatzkarten erstattet. Die Jahresgebühren der Karten, Bargeldverfügungen, Zinsen, 
Guthabenauf- und -abbauten auf dem Kreditkartenkonto und sonstige Kartennutzungsentgelte gelten nicht als Umsätze.

VISA VarioStar Card
(nur in Zusammenhang 
mit dem GiroStar Konto
erhältlich)

€ 50,00* € 50,00* 13,95 % 14,88 % 1,65 % vom Verfügungsbetrag 4

*Umsatzabhängige Jahresgebühr. Ab einem Einkaufsumsatz in Höhe von € 4.000,00 pro Gültigkeitsjahr werden die 
Jahresgebühren für Haupt- und Zusatzkarten erstattet. Die Jahresgebühren der Karten, Bargeldverfügungen, Zinsen, 
Guthabenauf- und -abbauten auf dem Kreditkartenkonto und sonstige Kartennutzungsentgelte gelten nicht als Umsätze.

VISA Card € 12,00* € 12,00* – – 1,65 % vom Verfügungsbetrag 4

*Umsatzabhängige Jahresgebühr. Entfällt ab einem Umsatz in Höhe von € 750,00 pro Gültigkeitsjahr. 
Die Jahresgebühr der Karte sowie Verfügungen an Geldautomaten der Santander Bank in Deutschland gelten nicht als Umsätze.

Erstellung einer/eines 
zusätzlich angeforderten 
Rechnungskopie/Beleges
(soweit durch den Kunden zu vertreten)

Ersatzkarte bei Verlust, 
Beschädigung, Zerstörung oder
sonstigem Untergang der Karte*
(soweit durch den Kunden zu vertreten)
*Kein Angebot für VISA Card

PIN-Neuberechnung pro Karte 
(soweit durch den Kunden zu vertreten)

€ 10,00 € 20,00 € 5,00

3 Zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.

4 Hinweis: Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei Fremdwährungsumsätzen ergibt sich aus Kapitel 5 des Verzeichnisses.

1.5.4 Ausführungsfristen Zahlungskarten 

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spätestens innerhalb folgender Fristen beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht:

Kartenzahlungen in Euro innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR 3)

max. 3 Geschäftstage.
Ab dem 01.01.2012 max. 1 Geschäftstag

Kartenzahlungen innerhalb des EWR 3 in anderen 
EWR-Währungen als Euro

max. 3 Geschäftstage.
Ab dem 01.01.2012 max. 1 Geschäftstag

Kartenzahlungen außerhalb des EWR 3 Die Kartenzahlung wird baldmöglichst bewirkt.

1.5 Karten

1.5.1 Zahlungsverkehr/Internetbanking und Ordering mit Chipkarte Entgelt

Ausgabe einer Ersatz-Chipkarte, soweit durch den Kunden zu vertreten € 15,00

1.5.2 Zahlungskarten Gebühren

Kundenkarte € 5,50 (jährlich)

Maestro-Card ohne Geldkartenfunktion
€ 5,50 (jährlich) 
im Zusammenhang mit dem Giro4Free Konto, dem 
GiroStar Konto, dem GiroStart und dem GiroBasic
kostenfrei

Maestro-Card mit Geldkartenfunktion € 5,50 (jährlich)

Zurverfügungstellung einer Ersatzkarte bei Beschädigung, Zerstörung 
oder sonstigem Untergang der Karte, soweit durch den Kunden zu vertreten

€ 5,50

Einsatz der Maestro-Card an Terminals von Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen

– in EUR innerhalb der EWR 3

– für sonstige Verfügungen

kostenfrei
1% vom Verfügungsbetrag 4, mind. € 1,00

GeldKarte laden an Geldautomaten fremder Kreditinstitute € 1,02
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2.2 Entgelte für Barauszahlungen an eigene Kunden am Geldautomaten

Auszahlung
der Santander
Bank

eines anderen Zahlungsdienstleisters in EWR 5 in
eines anderen Zahlungsdienst-
leisters außerhalb des EWR 5 in

mit

EUR
Für den Fall, dass der GA-betreibende 
Zahlungsdienstleister

ein unmittelbares Kein direktes 
Kundenentgelt 7 Kundenentgelt
erhebt, berechnen berechnet
wir zusätzlich

anderer 
Währung

EUR
anderer 
Währung

Kundenkarte € -,- € -,- € 5,50 8 entfällt entfällt entfällt

Maestro-Card € -,- € -,- € 5,50 8 € 5,00 € 5,00 € 5,00

MasterCard/ 
MasterCard Gold

3,50 %,
mind. € 5,50

entfällt
3,50 %,
mind. € 5,50 6

3,50 %,
mind. € 5,50 6

3,50 %,
mind. € 5,50 6

3,50 %,
mind. € 5,50 6

VISA Card, 
VISA VarioCard und
VISA YourCard

€ -,- entfällt
3,50 %,
mind. € 5,50 6

3,50 %,
mind. € 5,50 6

3,50 %,
mind. € 5,50 6

3,50 %,
mind. € 5,50 6

VISA VarioStar Card € -,- entfällt € -,- 6 € -,- 6 € -,- 6 € -,- 6

5 Zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von 
Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.

6 Bei Verfügungen in Fremdwährungen bzw. in Euro außerhalb der EU- und EWR-Staaten wird das Auslandseinsatzentgelt in Höhe von 1,65 % vom Umsatz zusammen mit dem 
in Euro umgerechneten Verfügungsbetrag eingezogen. Bei Verfügungen in Euro innerhalb der EU- und EWR-Staaten entfällt dieses. Einige Automatenbetreiber im Ausland erheben 
hinweispflichtige Eigengebühren, die selbst zu tragen sind.

7 Die Höhe des direkten Entgeltes, das der GA-betreibende Zahlungsdienstleister gegenüber dem Kunden erhebt, richtet sich nach der vor der Auszahlung des Verfügungsbetrages 
vom GA-betreibenden Zahlungsdienstleister mit dem Karteninhaber getroffenen Vereinbarung.

8 Bei Mitgliedsinstituten des Cash Pools ist die Verfügung am Geldautomaten kostenfrei.

2.3 Bareinzahlung zugunsten Dritter

auf alle Konten bei der Santander Bank, Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank kostenfrei

auf Konten bei anderen Kreditinstituten € 10,00

2. Zahlungsverkehr

2.1 Entgelte für Barauszahlungen an eigene Kunden am Schalter

Auszahlung
eines anderen Zahlungsdienstleisters 
in EWR 5 in

eines anderen Zahlungsdienstleisters 
außerhalb des EWR 5 in

mit EUR anderer Währung EUR anderer Währung

Kundenkarte entfällt entfällt entfällt entfällt

Maestro-Card entfällt entfällt entfällt entfällt

MasterCard/ 
MasterCard Gold

3,50 %,
mind. € 5,50

3,50 %,
mind. € 5,50 6

3,50 %,
mind. € 5,50 6

3,50 %,
mind. € 5,50 6

VISA Card, 
VISA VarioCard und 
VISA YourCard

3,50 %,
mind. € 5,50

3,50 %,
mind. € 5,50 6

3,50 %,
mind. € 5,50 6

3,50 %,
mind. € 5,50 6

VISA VarioStar Card € -,- € -,- 6 € -,- 6 € -,- 6
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2.5 Überweisungen

2.5.1 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums9

(EWR) in Euro oder in anderen EWR-Währungen10

2.5.1.1 Überweisungsaufträge

Annahmefrist(en) für Überweisungsaufträge

Beleglose11 Aufträge 15:00 Uhr an Geschäftstagen der Bank; für Electronic-Banking-Aufträge gilt die separat getroffene Vereinbarung

Beleghafte Aufträge 15:00 Uhr an Geschäftstagen der Bank, spätestens jedoch mit Schalterschluss der jeweiligen Filiale

Ausführungsfristen

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsauftrag beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers spätestens wie folgt eingeht:

Überweisungsaufträge in Euro

Belegloser Überweisungsauftrag              max. 3 Geschäftstage. Ab dem 01.01.2012 max. 1 Geschäftstag

Beleghafter Überweisungsauftrag           max. 4 Geschäftstage. Ab dem 01.01.2012 max. 2 Geschäftstage

SEPA-Überweisungsauftrag                       max. 2 Geschäftstage. Ab dem 01.01.2012 max. 1 Geschäftstag

Voraussetzungen:
– Der Überweisende hat die IBAN12 des Zahlungsempfängers und den BIC13 des Zahlungsdienstleisters des 

Zahlungsempfängers angegeben.
– Das Kreditinstitut des Zahlungsempfängers nimmt am SEPA-Überweisungsverfahren teil.

Überweisungsaufträge in anderen EWR-Währungen

Belegloser Überweisungsauftrag              max. 4 Geschäftstage

Beleghafter Überweisungsauftrag           max. 4 Geschäftstage

Entgelte für die Ausführung von Überweisungen

Hinweis: Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden nicht berechnet, wenn und soweit die Durchführung von Überweisungen bereits mit dem Gesamtpreis 
der einzelnen Kontopakete abgegolten ist (siehe Kapitel 1.1).

Überweisung in der Kontowährung

Bei einer Überweisung, die mit keiner Währungsumrechnung verbunden ist, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister 
erhobenen Entgelte. (SHARE = Entgeltteilung) Eine abweichende Vereinbarung zur Entgeltregelung ist nicht möglich. 

Der Zahler trägt folgende Entgelte:

Überweisungsformat Entgelt

Inlandsüberweisung
Das Entgelt für eine Inlandsüberweisung ist bereits mit dem Gesamtpreis des einzelnen Kontopaketes 
abgegolten, mit Ausnahme der unter Sonstige Entgelte genannten Positionen. Bei Geschäftskonten wird 
lediglich das vereinbarte Buchungspostenentgelt belastet.

EU-Standard bis 
€ 50.000,00 

Es gilt der Preis für eine Inlandsüberweisung in Euro, wenn der Überweisende die IBAN12 des 
Zahlungsempfängers und den BIC13 des Kreditinstituts des Zahlungsempfängers angibt und das Formular 
„EU-Standardüberweisung“ nutzt bzw. den Auftrag im EU-Standard-Format (ISO 13616) einreicht.

9 Zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.

10 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, 
Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

11 Überweisungen per Telefonbanking, Internetbanking, Datenträgeraustausch (DTA) oder Datenfernübertragung (DFÜ).
12 International Bank Account Number (internationale Bankkontonummer).
13 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode).

2.4 Reisezahlungsmittel Gebühren

Reiseschecks Verkauf von Reiseschecks inkl. direkter Zustellung per Kurier 1,25 %, mind. € 8,00

Barauszahlung von Reiseschecks 
Euro und Fremdwährungsreiseschecks 1,25 %, mind. € 6,40

Rücknahme von Reiseschecks für Kunden der Santander Bank
Euro-Reiseschecks
Fremdwährungsreiseschecks pro Scheck

kostenfrei
€ 1,10

Verkauf 
von Sorten

an Kunden der Santander Bank

an Nichtkunden

€ 1,80 
Versandspesenanteil pro bestellte Sortenart, 
sofern der Sortenwert < € 250,00

€ 3,50 pro Posten

Ankauf 
von Sorten

von Kunden der Santander Bank
von Nichtkunden
Inkasso von Sorten/ Banknoten
Inkasso von außer Kurs gesetzten Banknoten

Inkasso von Münzen und Goldbarren

kostenfrei
€ 3,50 pro Posten
€ 4,00 pro Posten
7,5 % vom Gegenwert, 
mind. € 5,00
€ 1,00 pro Stück, mind. € 4,00



Sonstige Entgelte

Auf Kundenwunsch separat erstellte Fax- oder SWIFT-Avise für ausgehende Zahlungen € 28,00

Zahlung per Bankscheck zzgl. € 10,00

Überweisung nach Bareinzahlung zzgl. € 28,00

Bearbeitung eines Überweisungswiderrufes nach Zugang des Überweisungsauftrages € 13,00 pro Auftrag

Eilüberweisung
zzgl. € 15,00 pro Auftrag 
(kein Angebot für Zahlungen im SEPA
bzw. EU-Standard-Format)

Dauerauftrag-Geschäftskonten Einrichtung/Änderung € 3,00
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SEPA
Es gilt der Preis für eine Inlandsüberweisung in Euro, wenn der Überweisende die IBAN14 des 
Zahlungsempfängers und den BIC15 des Kreditinstituts des Zahlungsempfängers angibt und das 
Formular „€uro-Überweisung“ nutzt bzw. den Auftrag im SEPA-Format (ISO 20022) einreicht.

Auslandsüberweisung in
Euro oder einer anderen
EWR-Währung

bis € 100,00 STP-fähig16       € 6,00

ab € 100,01 STP-fähig16            1,50 ‰, mind. € 12,00

Überweisung in einer anderen Währung als der Kontowährung

Entgeltpflichtiger
Es gilt Entgeltteilung (SHARE = Überweisender trägt Entgelte bei seiner Bank und Zahlungsemp-
fänger trägt die übrigen Entgelte), sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde.

Folgende abweichende
Vereinbarung ist 
möglich:

OUR-Überweisung = Überweisender trägt alle Entgelte.

Höhe der Entgelte

Überweisungsformat Entgeltvereinbarung

SHARE OUR

Auslandsüberweisung
bis € 100,00 STP-fähig16       € 6,00 Entgelt für eine SHARE-Überweisung 

zzgl. folgender Fremdbankentgelte: 
1,00 ‰, mind. € 25,00, max. € 75,00ab € 100,01 STP-fähig16      1,50 ‰, mind. € 12,00

14 International Bank Account Number (internationale Bankkontonummer).
15 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode).
16 Bei einem nicht STP-fähigen Überweisungsauftrag werden zzgl. zum Santander-Entgelt € 10,00 belastet. 

Bei Fremdwährungen zzgl. 0,25 ‰ Courtage, mind. € 2,50.

2.5.1.2 Entgelte bei eingehenden Überweisungen

Hinweis: Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden nicht berechnet, wenn und soweit die Durchführung von Überweisungen bereits mit dem Gesamtpreis 
der einzelnen Kontopakete abgegolten ist (siehe Kapitel 1.1).

Entgeltpflichtiger

Zahlungseingänge in der Kontowährung werden mit der Entgeltregelung SHARE (Entgeltteilung) ausgeführt.
Bei einem Überweisungseingang werden folgende Entgelte berechnet:

Überweisungsformat Entgelt

Inlandsüberweisung
Die Entgelte sind bereits mit dem Gesamtpreis der einzelnen Kontopakete abgegolten, 
mit Ausnahme der unter Sonstige Entgelte genannten Positionen. 
Bei Geschäftskonten wird lediglich das vereinbarte Buchungspostenentgelt belastet.

EU-Standard bis € 50.000,00
Es gilt der Preis für eine Inlandsüberweisung in Euro, wenn der Überweisende die IBAN14

des Zahlungsempfängers und den BIC15 des Kreditinstituts des Zahlungsempfängers angibt,
keine Sonderweisung erteilt und die Entgeltregelung SHARE lautet.

SEPA
Es gilt der Preis für eine Inlandsüberweisung in Euro, wenn der Überweisende die IBAN14

des Zahlungsempfängers und den BIC15 des Kreditinstituts des Zahlungsempfängers angibt,
keine Sonderweisung erteilt und die Entgeltregelung SHARE lautet.

Auslandsüberweisung bis                   € 25,00                          € 0,00

bis              € 2.500,00                          € 5,50

bis            € 12.500,00                          € 7,50

ab             € 12.500,00                          1,00 ‰, max. € 90,00

Bei Fremdwährungen zzgl. 0,25 ‰ Courtage, mind. € 2,50

Hinweis: Die Bank darf ihr Entgelt vor Erteilung der Gutschrift von dem übermittelten Überweisungsbetrag abziehen. In diesem Fall wird die Bank den 
vollständigen Überweisungsbetrag und ihr Entgelt getrennt ausweisen.



PLV | Stand 9/2011 | Seite 8 von 15

2.5.2 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums17 (EWR) in 
Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung18) sowie Überweisungen in Staaten außerhalb des
EWR (Drittstaaten19)

2.5.2.1 Überweisungsaufträge

Annahmefrist(en) für Überweisungsaufträge

Beleglose20 Aufträge
15:00 Uhr an Geschäftstagen der Bank; für Electronic-Banking-Aufträge gilt die separat getroffene
Vereinbarung

Beleghafte Aufträge 15:00 Uhr an Geschäftstagen der Bank, spätestens jedoch mit Schalterschluss der jeweiligen Filiale

Ausführungsfristen

- Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt
- Überweisungen in die Schweiz werden binnen zwei  Bankgeschäftstagen auf das Konto des Kreditinstituts 

des Zahlungsempfängers bewirkt, wenn
- die Überweisung auf Euro lautet,
- keine OUR- oder BEN-Weisung vorliegt,
- der Überweisende seine Adressdaten angegeben hat,
- der Überweisende die IBAN 21 des Zahlungsempfängers und BIC 22 des Kreditinstituts des Zahlungsempfängers 

angegeben hat und das Kreditinstitut des Zahlungsempfängers am SEPA-Überweisungsverfahren23 teilnimmt.

Die Ausführungsfrist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem
- die nach Nr. 3.1 der „Bedingungen für den Überweisungsverkehr“ zur Ausführung der Überweisung erforderlichen 

Angaben vorliegen und
- ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist.

Entgelte für die Ausführung von Überweisungsaufträgen

Entgeltpflichtiger
Der Überweisende trägt alle Entgelte (= OUR-Überweisung), sofern keine abweichende 
Vereinbarung getroffen wird.

Folgende abweichende Vereinbarungen sind möglich:

SHARE-Überweisung Überweisender trägt Entgelte bei seiner Bank und Zahlungsempfänger trägt die übrigen Entgelte.

BEN-Überweisung
(nicht möglich bei Überweisungen unterhalb von € 50,00 oder Gegenwert in Euro)
Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte 
(das von der Bank in Abzug gebrachte Entgelt entspricht dem Entgelt einer SHARE-Überweisung).

Hinweis: - Bei der Entgeltweisung SHARE können durch ein zwischengeschaltetes Kreditinstitut und das Kreditinstitut des Zahlungsempfängers 
vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden.

- Bei der Entgeltweisung BEN können von jedem beteiligten Kreditinstitut (überweisendes, zwischengeschaltetes oder begünstigtes Kreditinstitut) 
vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden.

Höhe der Entgelte SHARE-Überweisung

Überweisungbetrag             Art des Auftrages                        Santander-Entgelt

Bis € 100,00                           STP-fähig24                                    € 6,00

Ab € 100,01                           STP-fähig24                                    1,50 ‰, mind. € 12,00

OUR-Überweisung               Entgelte SHARE-Überweisung zzgl. anfallender Fremdbankentgelte. Die von Drittbanken in
Rechnung gestellten OUR-Entgelte werden dem Auftraggeber betragsgenau nachbelastet.

Sonstige Entgelte

Auf Kundenwunsch separat erstellte Fax- oder SWIFT-Avise für ausgehende Zahlungen       € 28,00

Zahlung per Bankscheck                                                                                                               zzgl. € 10,00

Überweisung nach Bareinzahlung                                                                                               zzgl. € 28,00

Bearbeitung eines Überweisungswiderrufes nach Zugang des Überweisungsauftrages        € 13,00 pro Auftrag

Eilüberweisung                                                                                                                              zzgl. € 15,00 pro Auftrag 

17 Zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von
Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.

18 z. B. US-Dollar.
19 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: die EU-Mitgliedsstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen).

20 Überweisungen per Telefonbanking, Internetbanking, Datenträgeraustausch (DTA) oder Datenfernübertragung (DFÜ).
21 International Bank Account Number (internationale Bankkontonummer).
22 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode).
23 Die Bank nimmt am SEPA-Überweisungsverfahren teil, wonach die Überweisungsausführungsfrist maximal zwei Bankgeschäftstage beträgt. SEPA steht für den einheitlichen Euro-

Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments Area). Die angegebene Ausführungsfrist setzt aber voraus, dass auch das Kreditinstitut des Zahlungsempfängers am SEPA-Überweisungs-
verfahren teilnimmt. Nähere Informationen erteilt die Bank auf Nachfrage.

24 Bei einem nicht STP-fähigen Überweisungsauftrag werden zzgl. zum Santander-Entgelt € 10,00 belastet. 
Bei Fremdwährungen zzgl. 0,25 ‰ Courtage, mind. € 2,50.
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2.5.2.2 Entgelte bei eingehenden Überweisungen aus Deutschland und aus anderen Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR25) in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung26) sowie 
Überweisungen aus Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten27)

Entgeltpflichtiger
Wer für die Ausführung der Überweisung die anfallenden Entgelte zu tragen hat, bestimmt 
sich danach, welche Entgeltregelung zwischen dem Überweisenden und dessen Kreditinstitut 
getroffen wurde.

Folgende Vereinbarungen sind möglich:

OUR-Überweisung Überweisender trägt alle Entgelte.

SHARE-Überweisung Überweisender trägt Entgelte bei seiner Bank und Zahlungsempfänger trägt die übrigen Entgelte.

BEN-Überweisung Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte.

Hinweis: - Bei einer SHARE-Überweisung können bereits durch ein zwischengeschaltetes Kreditinstitut und das Kreditinstitut des Zahlungsempfängers 
vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen worden sein.

- Bei einer BEN-Überweisung können bereits von jedem der vorgeschalteten (überweisendes oder zwischengeschaltetes Kreditinstitut) vom 
Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen worden sein.

Höhe der Entgelte

Bei einer SHARE- oder BEN-Überweisung werden von der Bank folgende Entgelte berechnet, die vom 
Überweisungsbetrag abgezogen werden:

Überweisungsbetrag Santander-Entgelt

bis           € 25,00 € 0,00

bis      € 2.500,00 € 5,50

bis   € 12.500,00 € 7,50

ab    € 12.500,01 1,00 ‰, max. € 90,00

Bei Fremdwährungen zzgl. 0,25 ‰ Courtage, mind. € 2,50

Hinweis: Die Bank darf ihr Entgelt vor Erteilung der Gutschrift von dem übermittelten Überweisungsbetrag abziehen. In diesem Fall wird die Bank den 
vollständigen Überweisungsbetrag und ihr Entgelt getrennt ausweisen.

25 Zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von
Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.

26 z. B. US-Dollar.
27 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: die EU-Mitgliedsstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen).

2.6 Zahlungen aus Lastschriften

2.6.1 Entgelte

Abbuchungsauftragslastschrift
Vormerkung eines Abbuchungsauftrages pro Halbjahr (nur bei Santander Bank Filialen)

€ 4,00

2.6.2 Ausführungsfristen

Abbuchungsauftragslastschrift, SEPA-Basislastschrift
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spätestens innerhalb von max. 3 Geschäftstagen, 
ab dem 01.01.2012 innerhalb von max. 1 Geschäftstag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

2.7 Scheckverkehr

2.8.1 Scheckverkehr im Inland Entgelte

Vormerkung einer Schecksperre (bis zu 12 Monaten)

bis zu 5 Schecks 

mehr als 5 Schecks

€ 15,00 

€ 30,00

Bereitstellung eines Bundesbank-Verrechnungsschecks € 35,00

ISE-Scheck (> € 6.000,00)
Imagegestützter Scheckeinzug; Schecksumme > € 6.000,00

Pro eingereichten bzw. eingelösten Scheck € 0,30 
(soweit nicht abweichend vereinbart)
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2.7.2 Grenzüberschreitender Scheckverkehr Entgelte

Scheckzahlungen in das Ausland 28

Per Scheck in EUR oder Fremdwährung
- bis € 250,00
- ab € 250,01

€ 10,00
1,50 ‰, mind. € 15,00, max. € 250,00 
Bei Fremdwährung zzgl. 0,25 ‰ Courtage, mind. € 2,50

Scheckzahlungen aus dem Ausland 28

Per Scheck in EUR oder Fremdwährung (Gutschrifts-E.v.)
- bis € 20,00
- ab € 20,01 bis € 250,00
- ab € 250,01

Inkasso-Schecks (Gutschrift n.E.)
- in EUR oder Fremdwährung

kostenfrei
€ 10,00*
1,50 ‰, mind. € 15,00, max. € 250,00*
Bei Fremdwährung zzgl. 0,25 ‰ Courtage, mind. € 2,50
*Zzgl. Porto 2,00 € und ggf. fremde Bankspesen

1,50 ‰, mind. € 20,00, max. € 250,00*
Bei Fremdwährung zzgl. 0,25 ‰ Courtage, mind. € 2,50
*Zzgl. Porto 3,50 € und ggf. fremde Bankspesen. Extrakosten wie Kurierdienst,
Reklamationen, Telefon/Fax usw. sowie fremde Bankspesen werden separat 
berechnet.

Hinweise: - Drittlandswährungen, z. B. USD-Schecks zahlbar in Frankreich, werden nur n. E. gutgeschrieben.
- Für EUR-Schecks zahlbar außerhalb EWWU fallen i. d. R. fremde Spesen an.
- Schecks, für die kein E. v.-Abkommen besteht bzw. Schecks zahlbar in exotischen Ländern werden nur n. E. gutgeschrieben.

2.7.3 Wertstellungen

Scheckeinreichungen
Eigenes Kreditinstitut
Andere Kreditinstitute

Buchungstag
Buchungstag + 1 Bankarbeitstag

Scheckbelastungen Buchungstag

28 Sofern gemäß Auftrag der Preis nicht vom ausländischen Empfänger/Auftraggeber zu zahlen ist.

3. Kreditgeschäft

3.1 Produkt Laufzeit Effektiver Jahreszins

Santander SofortKredit (Einschließlich Bearbeitungsentgelt)

Fester Zinssatz, von € 2.000,00 bis € 50.000,00

12-96 Monate *bonitätsabhängig

12 Monate ab 5,99 %*

36 Monate ab 6,98 %*

60 Monate ab 7,99 %*

3.2 Produkt Gebühren

Avale
Bearbeitungsentgelt Avalprovision Änderung

Inland € 30,00 3 % p.a. € 30,00 pro Änderung
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4. Wertpapiergeschäft

4.1 Ausführungen von Kundenaufträgen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren (Kommissionsgeschäft)

4.1.1 An- und Verkauf 

A) Transaktionsentgelt

An- und Verkäufe von Wertpapieren über Börse/Direkthandel, z.B. Aktien/Optionsscheine/Zertifikate/Anleihen/Renten

Santander StarDepot

Auftragserteilung vom Kurswert Mindestens Höchstens

Filiale/Telefon 0,50 % € 30,00 € 300,00

Internet (www.santanderbank.de) 0,50 % € 15,00 € 300,00

Santander EasyDepot

Auftragserteilung vom Kurswert Mindestens Höchstens

Filiale/Telefon 1,00 % € 30,00 € 300,00

Internet (www.santanderbank.de) 1,00 % € 15,00 € 300,00

Investmentfonds, wenn die Bank beim Kauf eine Bonifikation erhält 

Santander StarDepot

Auftragserteilung vom Kurswert Mindestens Höchstens

Filiale/Telefon

Kauf Nettoabrechnung zum Ausgabepreis, abzgl. 10 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag

Verkauf 0,50 % € 30,00 € 300,00

Internet (www.santanderbank.de)

Kauf Nettoabrechnung zum Ausgabepreis, abzgl. 10 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag

Verkauf 0,50 % € 15,00 € 300,00

Santander EasyDepot

Auftragserteilung vom Kurswert Mindestens Höchstens

Filiale/Telefon

Kauf Nettoabrechnung zum Ausgabepreis

Verkauf 1,00 % € 30,00 € 300,00

Internet (www.santanderbank.de)

Kauf Nettoabrechnung zum Ausgabepreis

Verkauf 1,00 % € 15,00 € 300,00

Investmentfonds, wenn die Bank beim Kauf keine Bonifikation erhält 

Santander StarDepot

Auftragserteilung vom Kurswert Mindestens Höchstens

Filiale/Telefon

Kauf 0,50 % € 30,00 € 300,00

Verkauf 0,50 % € 30,00 € 300,00

Internet (www.santanderbank.de)

Kauf 0,50 % € 15,00 € 300,00

Verkauf 0,50 % € 15,00 € 300,00

Santander EasyDepot

Auftragserteilung vom Kurswert Mindestens Höchstens

Filiale/Telefon

Kauf 1,00 % € 30,00 € 300,00

Verkauf 1,00 % € 30,00 € 300,00

Internet (www.santanderbank.de)

Kauf 1,00 % € 15,00 € 300,00

Verkauf 1,00 % € 15,00 € 300,00

Festpreise bzw. Mindestpreise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen MwSt.
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Ausführungsentgelte

Santander StarDepot und Santander EasyDepot

Entgelt bei Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen je Abrechnung

Filiale/Telefon € 3,00

Internet (www.santanderbank.de) € 3,00

Bezugsrechte/Teilrechte

Santander StarDepot

Auftragserteilung vom Kurswert Mindestens Höchstens

Kurswert bis € 20,00 kostenfrei

Kurswert ab € 20,01 0,50 % € 2,90 € 29,00

Santander EasyDepot

Auftragserteilung vom Kurswert Mindestens Höchstens

Kurswert bis € 10,00 kostenfrei

Kurswert ab € 10,01 1,00 % € 4,90 € 49,00

B) Teilausführungen

Bei der ersten Teilausführung erfolgt eine normale Gebührenabrechnung – Prozentsatz unter Beachtung der Mindest-
gebühren und Ausführungsentgelt. Ab der zweiten Teilausführung wird nur die prozentuale Gebühr auf den Kurswert 
in Rechnung gestellt – reiner Prozentsatz ohne Beachtung der Mindestgebühren und der Ausführungsentgelte.

4.1.2 Vormerkung von Aufträgen

Santander StarDepot

Auftrag Abrechnung

Erteilung eines limitierten Auftrages kostenfrei

Änderung eines Limits kostenfrei

Löschung eines Limits kostenfrei

Santander EasyDepot

Auftrag Abrechnung

Erteilung eines limitierten Auftrages € 6,00

Änderung eines Limits € 6,00

Löschung eines Limits € 6,00

4.2 Dienstleistung im Rahmen der Verwahrung

4.2.1 Entgelte für die Verwahrung von Wertpapieren im Depot

Produkt Gebühren

Santander StarDepot € 5,99 pro Monat (Belastung erfolgt quartalsweise)

Santander EasyDepot € 2,99 pro Monat (Belastung erfolgt quartalsweise)

4.2.2 Depotaufstellung

Depotaufstellung Santander StarDepot Santander EasyDepot

Depotauszug kostenfrei kostenfrei

Erstellung Depotauszug vierteljährlich jährlich

Jahressteuerbescheinigung kostenfrei kostenfrei

Depotaufstellung auf Anforderung kostenfrei € 20,00

Erträgnisaufstellung kostenfrei € 20,00

4.2.3 Einlösung von fälligen Wertpapieren aus Depot

Santander StarDepot und Santander EasyDepot

vom Kurswert Mindestens Höchstens

Einlösung 0,30 % € 30,00 € € 300,00

Festpreise bzw. Mindestpreise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen MwSt.
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4.2.4 Kapitalveränderungen

Santander StarDepot

Zu beziehende Wertpapiere vom Kurswert Mindestens Höchstens

Aktien/Renten 0,50 % € 30,00 € € 300,00

sonstige Kapitalmaßnahmen kostenfrei

Santander EasyDepot

Zu beziehende Wertpapiere vom Kurswert Mindestens Höchstens

Aktien/Renten 1,00 % € 30,00 € € 300,00

sonstige Kapitalmaßnahmen kostenfrei

4.2.5 Ausübung von Options- und Wandelrechten

Santander StarDepot

Zu beziehende Wertpapiere vom Kurswert Mindestens Höchstens

Aktien/Renten 0,50 % € 30,00 € € 300,00

Trennung von Optionsscheinen € 20,00 je Vorgang

Santander EasyDepot

Zu beziehende Wertpapiere vom Kurswert Mindestens Höchstens

Aktien/Renten 1,00 % € 30,00 € € 300,00

Trennung von Optionsscheinen € 20,00 je Vorgang

Umschreibung und Neueintragung von Namensaktien

Santander StarDepot und Santander EasyDepot

Entgelt € 20,00 je Vorgang

Umtausch von Wertpapierurkunden

Santander StarDepot und Santander EasyDepot

Übernahmeangebot € 20,00 je Vorgang

Barabfindung € 20,00 je Vorgang

Bearbeitung von Kundenaufträgen im Zusammenhang mit Doppelbesteuerungseinkommen

Santander StarDepot und Santander EasyDepot

Entgelt € 20,00 je Vorgang

4.3 Dienstleistung außerhalb der Depotverwahrung

Santander StarDepot und Santander EasyDepot

Einlösung Kupons Eingelöst werden nur Kupons, wenn die Santander Bank Zahlstelle ist kostenfrei

Einlösung fälliger Wertpapiere Eingelöst werden nur Wertpapiere, wenn die Santander Bank Zahlstelle ist kostenfrei

Fremdkosten Umwandlung/Bestellung per Post/Boten bzw. Einlieferung per Post/Boten (pro Wertpapierkennnummer)
je nach Vorgang 
unterschiedlich

4.4 Zusatzleistungen

Santander StarDepot

MasterCard Gold 
Vorraussetzung: Santander Bank Gehaltskonto, positive Bonität und Schufaauskunft.

kostenfrei
Jahresgebühr wird jährlich am Jahresende erstattet.

Santander EasyDepot

keine Zusatzleistungen

Festpreise bzw. Mindestpreise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen MwSt.
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4.5 Verwahrung Investmentdepots

Entgelt für die Verwahrung von Wertpapieren im Investmentdepot

Entgelt pro Stamm-Nummer
(Beinhaltet die Führung aller Unterdepots mit Ausnahme von Sparplänen über vermögenswirksame
Leistungen. Besteht ausschließlich ein Sparplan über vermögenswirksame Leistungen, entfällt das 
Entgelt pro Stamm-Nummer. Das Entgelt wird jährlich am 15.12. eines Jahres durch Verkauf von 
entsprechenden Anteilen des Unterdepots mit der niedrigsten Unterdepot-Nummer erhoben.)

vom Kurswert Mindestens

0,179 % € 25,00

Entgelt für die Verwahrung von Wertpapieren im VL-Investmentdepot

Entgelt für Sparpläne über vermögenswirksame Leistungen
€ 7,14 p.a. 
(Wird in einer Summe in Höhe von € 49,98 am Ende 
der Sperrfrist erhoben)

5. Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften

Fremdwährungsregelung für Überweisungen

Bei der Umrechnung von Euro in Fremdwährung bzw. Fremdwährung in Euro werden die von der Santander festgelegten 
Marktkurse zugrunde gelegt. Diese werden täglich ermittelt und unter www.santanderbank.de veröffentlicht.

Fremdwährungsregelung für Zahlungskarten

Zahlungsvorgänge in fremder Währung in Ländern der Europäischen Währungsunion werden im Referenzpreisfixing
(Euro-FX) abgerechnet. Der angewandte Abrechnungskurs ist der Geldkurs der Mengennotierung.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Landeswährungen:

- USA/USD

- Japan/JPY

- England/GBP

- Schweiz/CHF

- Kanada/CAD

- Norwegen/NOK

- Schweden/SEK

- Dänemark/DKK

Bei Zahlungsvorgängen in anderen Währungen rechnet die Bank zu den Kursen ab, zudenen sie von der jeweiligen 
Kartenorganisation in Euro belastet wird. 

Werden Zahlungsvorgänge von einer Kartenorganisation (z. B. MasterCard International) der Bank in fremder Währung
belastet, so stellt die Bank dem Kunden den Euro-Betrag in Rechnung, den sie zur Beschaffung der Fremdwährung 
aufgewendet hat.

Die Abrechnungskurse in Euro werden in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und in der Börsenzeitung 
veröffentlicht. Will der Kunde die Abrechnung prüfen, wird ihm die Bank den entsprechenden Kurs auf Wunsch in 
Papierform zur Verfügung stellen.

6. Sonstiges

� Erstellung von Saldenbestätigungen auf Kundenwunsch ..................................................................................................................€ 30,00
� Sparkonto Kontoführungsgebühr, Ausstattung
Auszug ..........................................................................................................................................................................................kostenlos
Buch ..................................................................................................................................................................................monatlich € 1,00

Festpreise bzw. Mindestpreise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen MwSt.
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Aussergerichtliche Streitschlichtung

Ombudsmannverfahren
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Privatkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken 
anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus der Anwendung des Überweisungsrechts (§§675a bis 676g des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs) oder den Missbrauch einer Zahlungskarte (§ 676h Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) können auch 
Geschäftskunden den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von 
Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist schriftlich an die

Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken, Postfach 04 03 07, 10062 Berlin

zu richten.

Allgemeine Informationen zur Santander Bank, Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank AG*

I.    Name und ladungsfähige Anschrift der Bank
Santander Bank, Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

II.   Kontaktadressen
Die für die Geschäftsbeziehung maßgeblichen Anschriften der Geschäftsstelle oder sonstige 
Kommunikationsadressen der Bank teilt sie gesondert mit.

III.  Zuständige Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Straße 108 in 53117 Bonn und 
Lurgiallee 12 in 60439 Frankfurt am Main

IV.  Eintragung im Handelsregister
Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 1747

V.   Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für die Geschäftsbeziehung mit dem Kunden ist Deutsch.

VI. Geschäftstage der Bank
Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligten Zahlungsdienstleister den für die 
Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. Die Bank unterhält den für die Ausführung von 
Zahlungen erforderlichen Geschäftsbetrieb wie folgt:

      Zahlungsvorgang
� Bareinzahlungen
� Überweisungen
� Zahlungen aus Lastschriften an den Zahlungsempfänger 
� Zahlungen der Bank aus Zahlungskartenverfügungen des Kunden an den Zahlungsempfänger
� Bargeldauszahlung am Geldautomaten der Bank: jeder Tag

      Geschäftstage
alle Werktage, außer:

� Samstag
� 24. und 31. Dezember
� bundeseinheitliche und regionale Feiertage
� Werktage, an denen die kontoführende Stelle der Bank wegen örtlicher Besonderheiten (z. B. Karneval, Betriebsversammlung) 
geschlossen hat und die im Außenbereich der Geschäftsstelle rechtzeitig bekannt gemacht wurden

Hinweise: 
� Die Geschäftstage können sich von den Öffnungszeiten der einzelnen Geschäftsstellen unterscheiden, 
die an den jeweiligen Geschäftsstellen ausgehängt sind.

� Der Kunde kann seine Zahlungskarten jederzeit einsetzen. 
Die Festlegung der Geschäftstage betrifft nur die Verarbeitung des Zahlungsvorgangs durch die Bank.

*Änderungen der allgemeinen Informationen zur Santander ergeben sich aus unserer Geschäftskorrespondenz oder dem Kontoauszug.



Stand: 01.11

Ich/wir willige/n ein, dass das Kreditinstitut 
Santander Bank, Zweigniederlassung der 
Santander Consumer Bank AG der SCHUFA 
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden,
Daten über die Beantragung, die Durchführung
und Beendigung dieser Kontoverbindung über-
mittelt.

Unabhängig davon wird das Kreditinstitut der
SCHUFA auch Daten über seine gegen mich/uns
bestehenden fälligen Forderungen übermitteln.
Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
(§ 28a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich/wir
die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht
erbracht habe/n, die Übermittlung zur Wahrung
berechtigter Interessen des Kreditinstituts oder
Dritter erforderlich ist und
– die Forderung vollstreckbar ist oder ich/wir

die Forderung ausdrücklich anerkannt habe/n
oder

– ich/wir nach Eintritt der Fälligkeit der For-
derung mindestens zweimal schriftlich
gemahnt worden bin/sind, das Kreditinstitut
mich/uns rechtzeitig, jedoch frühestens bei
der ersten Mahnung, über die bevorstehende
Übermittlung nach mindestens vier Wochen
unterrichtet hat und ich/wir die Forderung
nicht bestritten habe/n oder

– das der Forderung zugrunde liegende Ver-
tragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrück-
ständen vom Kreditinstitut fristlos gekündigt
werden kann und das Kreditinstitut mich/uns
über die bevorstehende Übermittlung unter-
richtet hat.

Darüber hinaus wird das Kreditinstitut der
SCHUFA auch Daten über sonstiges nichtver-
tragsgemäßes Verhalten (Konten- oder Kredit-
kartenmissbrauch oder sonstiges betrügerisches
Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen dürfen
nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28
Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung
berechtigter Interessen des Kreditinstituts oder
Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass das schutzwürdige
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss
der Übermittlung überwiegt.

Insoweit befreie/n ich/wir das Kreditinstitut
zugleich vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen
Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errech-
nung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf
Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes zur
Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die erhal-
tenen Daten übermittelt sie an ihre Vertrags-
partner im Europäischen Wirtschaftsraum und
der Schweiz, um diesen Informationen zur Beur-
teilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Per-
sonen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA
sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen
oder Lieferung finanzielle Ausfallrisiken tragen
(insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkar-
ten- und Leasinggesellschaften, aber auch etwa
Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-,
Energieversorgungs-, Versicherungs- und Inkas-
sounternehmen).

Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur
zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse
hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde
und die Übermittlung nach Abwägung aller Inter-
essen zulässig ist. Daher kann der Umfang der
jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Art
der Vertragspartner unterschiedlich sein. Darü-
ber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prü-
fung der Identität und des Alters von Personen
auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispiels-
weise Dienstleistungen im Internet anbieten.

Ich/wir kann/können Auskunft bei der SCHUFA
über die mich/uns betreffenden gespeicherten
Daten erhalten. Weitere Informationen über das
SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind
unter www.meineschufa.de abrufbar. Die posta-
lische Adresse der SCHUFA lautet:
SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, 
Postfach 5640, 30056 Hannover.

SCHUFA-Merkblatt 

SCHUFA-Organisation

Die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kre-
ditsicherung, besser bekannt unter der Kurz-
bezeichnung SCHUFA, ist eine Gemeinschafts-
einrichtung der kreditgebenden Wirtschaft 
in Deutschland. An teilseigner der SCHUFA 
HOLDING AG sind Sparkassen, Banken, Volks-
banken und Raiffeisenbanken, Ratenkredit-
banken sowie Einzelhandelsunternehmen ein-
schließlich des Versand handels.

Aufgabe der SCHUFA

Aufgabe der SCHUFA ist es, ihren Vertragspart-
nern Informationen zu geben, um sie vor Verlus-
ten im Kreditgeschäft mit natürlichen Personen
(Verbraucher, Einzelkaufleute, Ausübende freier
Be rufe) zu schützen und ihnen damit gleichzei-
tig die Möglichkeit zu eröffnen, die Kreditneh-
mer durch Beratung vor einer übermäßigen Ver-
schuldung zu bewahren. Zu diesem Zweck über-
mitteln zum Beispiel Kreditinstitute der SCHUFA
bestimmte Daten aus der Geschäftsverbindung
mit natürli chen Personen. Die SCHUFA spei-
chert diese Daten, um daraus ihren Vertrags-
partnern Informati onen zur Beurteilung der 
Kreditwürdigkeit von Kunden geben zu können.
Die Zusammenarbeit der SCHUFA mit ihren Ver-
tragspartnern unterliegt dem Bundesdaten-
schutzgesetz; die Grundsätze des Verfahrens
sind mit den Datenschutzaufsichtsbehörden
abgestimmt.

Vertragspartner der SCHUFA

Vertragspartner der SCHUFA können Unterneh-
men sein, die natürlichen Personen gewerbs-
mäßig Geldkredite geben, Waren oder Dienst-
leistungen kreditieren sowie Unternehmen, die
gewerbsmäßig Forderungen einziehen. Bei den
Unternehmen, die Geldkredite geben oder Wa-
ren kreditieren, han delt es sich in erster Linie
um Kreditinstitute, auf die die weit überwiegen-
de Zahl der SCHUFA-Auskünfte ent fällt. Außer-
dem sind die Unternehmen, die Geschäfte in
Form des Mobilienleasings bzw. Mietkaufs täti-
gen, Einzelhandelsunternehmen (vor allem Ver-
sandhandel, Waren- und Kauf häuser), Kreditkar-
tenunternehmen sowie Telekommunikations-
und Energieversorgungsunterneh men Vertrags-
partner der SCHUFA, ferner Versicherungen 
und Bausparkassen.

Vertragspartner mit Sitz außerhalb Deutsch-
lands sind bezüglich der von der SCHUFA über-
mittelten Daten vertraglich auf Datenschutz-
grundsätze verpflichtet, die den in Deutschland
geltenden Da tenschutzregeln und den Vorgaben
der europäischen Datenschutzrichtlinie entspre-
chen (u.a. Da tenverarbeitung nur für festgeleg-
te und rechtmäßige Zwecke, Datensicherung,
Ansprüche der Be troffenen auf Berichtigung
unrichtiger und Löschung unzulässig gespei-
cherter Daten).

Die SCHUFA hat derzeit etwa 50001 Vertrags-
partner.

SCHUFA-Verfahren

Die SCHUFA arbeitet nach dem Prinzip der Ge-
genseitigkeit. Danach kann nur selbst Auskunft
von der SCHUFA erhalten, wer der SCHUFA
auch Informationen gibt. Die Auskünfte, die ein
Vertragspartner erhält, beruhen auf den Infor-
mationen, die andere Vertragspartner zuvor der
SCHUFA ge geben haben, oder die diese aus
öffentlichen Verzeichnissen (z.B. Schuldnerver-
zeichnis) ent nom men hat. Die Vertragspartner
erhalten nur dann Daten von der SCHUFA, wenn
sie ein be rechtigtes Interesse an der Datenüber-
mittlung glaubhaft darlegen. Ein Vertragspart-
ner der SCHUFA darf daher nur über Personen
eine Auskunft einholen, die bei ihm einen Geld-
oder Warenkredit aufnehmen oder bei ihm eine
Bürgschaftsverpflichtung eingehen oder ein
sonstiges Geschäft (z.B. Dienstleistung) ab-
schließen wollen, das mit einem Kreditrisiko ver-
bunden ist. Außerdem dürfen Vertragspartner
die Adressen von unbekannt verzogenen Schuld-
nern bei der SCHUFA erfragen. Kreditinstitute
dürfen zudem vor der Eröffnung eines Girokon-
tos eine SCHUFA-Auskunft einholen, weil den
Kunden all gemein nach relativ kurzer Zeit ein
Dispositionskredit und die Teilnahme an Zah-
lungskartenverfahren (z.B. Kreditkarte) ange-
boten wird. Anfragen zu anderen Zwecken, z.B.
Personalfragen, sind unzulässig und führen in
letzter Konsequenz zum Ausschluss des Ver-
trags partners aus der SCHUFA.

Neben den Auskünften aufgrund von Anfragen
erhalten die Vertragspartner, wenn das berech-
tigte Interesse fortbesteht (beispielsweise bei
einem noch bestehenden Kredit), von der
SCHUFA auch nachträglich bekannt gewordene
Informationen, die die ursprüngliche Auskunft
ergänzen (Nach meldungen). Der Vertragspart-
ner wird z.B. informiert, wenn sich Unregelmä-
ßigkeiten bei der Ab wicklung eines Kredits er-
geben, den der Kunde bei einem anderen Ver-
tragspartner der SCHUFA aufgenommen hat.

Der Informationsbedarf der einzelnen Gruppen
von Vertragspartnern der SCHUFA ist nicht
einheit lich. Deshalb haben sie auch verschiede-
ne Verträge mit unterschiedlichen Informations-
rechten und Meldepflichten.

Kreditinstitute übermitteln der SCHUFA Daten
über 
– die Beantragung von Krediten und vorgesehe-

nen Bürgschaften 
– die Aufnahme und vereinbarungsgemäße

Abwicklung von Krediten (nicht jedoch von
Disposi tionskrediten) bis zu dem in § 18 Kre-
ditwesengesetz genannten Höchstbetrag 2

sowie die Über nahme von Bürgschaften und
ihre Erledigung

– die Eröffnung und Beendigung einer Girokonto-
verbindung oder eines Kreditkarten- oder 
Lea singvertrages 

– Unregelmäßigkeiten bei der Vertragsabwick-
lung

Entsprechend dem Gegenseitigkeitsprinzip
erhalten Kreditinstitute auf Anfrage auch Aus-
künfte über alle bei der SCHUFA vorhandenen
Daten (Vollauskünfte). Diese Auskünfte enthalten
jedoch keine Angabe darüber, wer die Daten
unter welcher Kontonummer gemeldet hat.

Unternehmen, die grundpfandrechtlich gesicher-
te Darlehen einschließlich dinglich unbesicherter
Bauspardarlehen geben (Kreditinstitute, Bau-
sparkassen, Versicherungen), können nach ihrer

SCHUFA-Klausel für
Kontoeröffnungsanträge – freiwillig –
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Wahl von der SCHUFA Vollauskünfte oder ledig-
lich Daten aufgrund nicht vertragsgemäßer Ab-
wicklung erhalten. Im ersten Fall melden sie –
unabhängig von der Höhe des aufgenommenen
Kredits – die Tatsache der Kreditgewährung, die
vertragsgemäße Erledigung und et waige Ab-
wicklungsdaten, im letzten Fall ausschließlich
Abwicklungsdaten.

Einzelhandelsunternehmen (einschließlich des
Versandhandels) und sonstige Unternehmen,
die na türlichen Personen Warenkredite (z.B.
durch Lieferung gegen Rechnung oder unter
Einräumung von Zahlungszielen) geben, über-
mitteln der SCHUFA nur Daten über eine nicht
vertragsgemäße Ab wicklung. Sie erhalten daher
auch nur SCHUFA-Auskünfte über vorhandene
entsprechende Daten, nicht jedoch über aufge-
nom mene Kredite, Girokonten, Leasingverträge,
Kreditkartenverträge und bestehende Bürg-
schaftsver pflichtungen usw. Unternehmen, die
natürlichen Personen gewerbsmä ßig für eigene
Rechnung in größerem Umfang Waren auf Teil-
zahlungsbasis liefern, kön nen mit Einwilligung
des Kunden (SCHUFA-Klausel) ebenfalls Daten
über die Aufnahme und Ab wicklung dieser Kre-
dite übermitteln; sie erhalten insoweit auch Voll-
auskünfte. Unternehmen, die Energie, Telekom-
munikationsdienste oder sonstige Dienstleistun-
gen anbieten bzw. Unternehmen, die gewerbs-
mäßig Forderungen einziehen, erhalten von der
SCHUFA nur Daten über eine nicht vertragsge-
mäße Abwicklung.

Welche Daten werden der SCHUFA 
übermittelt ?

Kreditinstitute übermitteln insbesondere folgen-
de Merkmale an die SCHUFA:

1. Merkmale über die Beantragung, Aufnahme
und vertragsgemäße Abwicklung einer Ge -
schäfts beziehung:

– Anfrage zur Girokontoeröffnung 
– Anfrage zur Krediteinräumung
– Anfrage zur Kreditkarte
– Anfrage zur Bürgschaftsübernahme
– Anfrage zum Abschluss eines Mobilien-

Leasing/Mietkaufgeschäftes
– Anfrage zur grundpfandrechtlich gesicherten

Krediteinräumung
– Ratenkredit (mit Betrag, Ratenzahlung,

Ratenbeginn)
– Nichtratenkredite und Kredit auf Girokonten

mit Betrag und Beginn
– Rahmenkreditvertrag mit einem Kreditinstitut

(mit Betrag, Laufzeitbeginn und Laufzeit, 
Be fristung)

– Grundpfandrechtlich gesicherter Kredit 
– Bürgschaft (mit Betrag, Laufzeit, Raten-

beginn)
– Girokontoeröffnung
– Erledigung einer Gesamtforderung
– Mobilienleasing bzw. Mietkauf (mit Betrag,

Leasingdauer, Beginn)
– Ausgabe einer Kreditkarte

2. Merkmale über nicht vertragsgemäßes Ver-
halten des Kunden und die Einleitung gericht-
licher Maßnahmen:

– Missbrauch eines Kontos (Giro-, Kreditkarten-
und Kreditkonto) nach Nutzungsverbot

– Rückständige Forderung bei Verzug (Saldo)
– Saldo nach Gesamtfälligstellung (z.B. bei

Kündigung des Vertrages)

– Saldo nach gerichtlicher Entscheidung (ins-
besondere durch Vollstreckungsbescheid,
Endurteil und gerichtlichen Vergleich/Titulie-
rung)

– Verkauf einer Forderung an Dritte nach 
Zahlungsverzug des Schuldners

– Uneinbringliche titulierte Forderung

3. Merkmale aufgrund von Kundenreaktionen:
– Widerspruch zum titulierten Saldo, sobald

ein Rechtsmittel/Rechtsbehelf gegen die
Titulierung eingelegt wurde (z.B. Einspruch
gegen Vollstreckungsbescheid und Berufung
gegen Endurteil)

– Widerspruch zur SCHUFA-Klausel
– Saldoausgleich

Die Datenübermittlung durch Kreditinstitute an
die SCHUFA setzt die Zustimmung des Kunden
voraus. Unabhängig von der Einwilligung erfolgt
die Übermittlung von Daten über eine nicht ver -
tragsgemäße Abwicklung durch Kreditinstitute
an die SCHUFA nur dann, wenn die Datenweiter -
gabe zur Wahrung berechtigter Interessen des
Kreditinstituts, eines Vertragspartners der
SCHUFA oder der Allgemeinheit erforderlich ist
und dadurch schutzwürdige Belange des Kun-
den nicht be einträchtigt werden. Dies setzt in
der Regel eine Prüfung des Einzelfalls voraus.
Ist davon auszuge hen, dass das Verhalten des
Kunden auf Zahlungsunwillig- bzw. Zahlungsunfä-
higkeit beruht, so wird die Interessenabwägung
allgemein dazu führen, dass das betreffende
Merkmal übermittelt werden darf.

Legt ein Kunde Widerspruch zu einer von ihm
bereits unterschriebenen SCHUFA-Klausel ein,
so wird dies ebenfalls der SCHUFA übermittelt. 

Die übermittelten Daten werden bei der SCHUFA
gespeichert. Bei Wohnsitzwechsel ins Ausland
verbleiben die Daten dort.

Was enthält die SCHUFA-Datei ?

Die SCHUFA-Datei enthält nur objektive Daten,
keine Werturteile. In der SCHUFA-Datei sind
ne ben dem sogenannten Personenstammsatz
(Vorname, Name, Geburtstag, Geburtsort –
soweit be kannt – Anschrift) nur Daten enthalten,
die von Vertragspartnern übermittelt oder aus
den öf fent lich zugänglichen Verzeichnissen, z.B.
Schuldnerverzeichnissen der Gerichte, entnom-
men werden. Dies sind Daten, die ein Kunde in
einem Kreditgespräch korrekterweise angeben
müsste (z.B. beste hende Verbindlichkeiten, Un-
regelmäßigkeiten bei der Abwicklung früherer
Kredite). In formationen über den Familienstand,
das Einkommen, Guthaben oder Depotwerte
und über sons tige Vermögensverhältnisse ent-
hält die SCHUFA-Datei nicht. Auskünfte werden
von der SCHUFA nur erteilt, wenn bei einer
Anfrage die Angaben zur Person des Kunden
mit den bei der SCHUFA gespeicherten Daten
übereinstimmen.

Die in der SCHUFA-Datei gespeicherten Daten
werden nach Ablauf bestimmter Fristen ge-
löscht. Kreditverpflichtungen bleiben z.B. bis
zur Rückzahlung im Datenbestand. Danach wer-
den sie als erledigte Kredite für weitere drei
Jahre gespeichert und anschließend gelöscht.
Langjährige Erfahrungen bestätigen, dass Merk-
male über erledigte Kredite den betreffenden
Kunden als kre ditwürdig ausweisen und damit
die beste Empfehlung für einen neuen Kredit
sind. Daten über eine nicht vertragsgemäße
Abwicklung werden am Ende des dritten Ka len-
derjahres nach ihrer Einspei cherung ebenfalls
gelöscht. Haben sich Abwicklungsdaten vor Ab -

lauf der Löschfrist erle digt, z.B. weil ein Kunde
nach Titulierung eine offene Forderung ganz
oder teilweise beglichen hat, so wird dies in der
SCHUFA-Datei vermerkt. 

Die Daten der SCHUFA unterliegen strengen
Sicherheitsbestimmungen und werden von der
SCHUFA vertraulich behandelt. Auch die Mitar-
beiter sind zu strenger Verschwiegenheit ver-
pflich tet.

Jeder Kunde hat die Möglichkeit, bei der 
SCHUFA eine Auskunft über die zu seiner Per-
son gespei cherten Daten einzuholen. Diese 
Auskunft ist umfassender als die SCHUFA-
Auskünfte an Ver tragspartner, denn neben 
den gespeicherten Daten enthält sie auch An-
gaben darüber, wer diese Daten zur Speiche-
rung übermittelt und wer innerhalb der letzten
12 Monate – sofern keine Informationen im
SCHUFA-Datenbestand waren, innerhalb der
letzten 3 Mo nate – eine Anfrage an die SCHUFA
gerichtet hat.

SCHUFA-Score-Verfahren

Bei der Erteilung von Auskünften kann die
SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend
einen aus ihrem Datenbestand errechneten
Wahrscheinlichkeitswert mitteilen (Score-Ver-
fahren), der bei der Beurteilung der Kreditwür-
digkeit unterstützend herangezogen werden
kann. 

Ein Score (englisch: Punktwert) stellt einen
Wahrscheinlichkeitswert über das künftige Ver-
halten von Personengruppen dar; er wird auf
der Grundlage statistisch-mathematischer Ana-
lyseverfahren berechnet. Bei Score-Verfahren
schließt man aus Erfahrungswerten der Vergan-
genheit auf gleich artige Ergebnisse in Gegen-
wart und Zukunft. Derartige Methoden werden
seit langem bei Marktfor schungsanalysen und
Wahl hochrechnungen oder der Ermittlung von
Einschaltquoten im Fernsehen angewandt sowie
im Bereich der Wirtschaft als geeignete Instru-
mente zur Risiko steuerung einge setzt.

Für das SCHUFA-Score-Verfahren wird der
SCHUFA-Datenbestand anonym aus gewertet.
Auf grund der Auswertungsergebnisse kann z.B.
prognostiziert werden, dass ein be stimmter
Kreditver trag ähnlich verlaufen wird, wie die
Kreditverträge von Vergleichspersonen in der
Vergangenheit verlaufen sind. Ein solcher in
einem Scorewert zusammengefasster Wahr-
schein lichkeitswert be schreibt immer nur ein
allgemeines Risiko für Kreditverträge mit ver-
gleichbaren Merkmalen. 

Der einzelne Scorewert wird nur zusammen mit
einer Auskunft übermittelt und bezieht sich nur
auf einen bestimmten Zeitpunkt. Die Entschei-
dung, ob ein Kreditantrag angenommen oder
abgelehnt wird, trifft allein der Kreditgeber. Nur
er kann aufgrund der ihm zur Verfügung stehen-
den Informa tionen, einschließlich des Scorewer-
tes, das mit einem Kreditvertrag verbundene
Risiko umfassend bewerten. Das Score-Verfah-
ren der SCHUFA wird nur unterstützend zur
Beurteilung der Kredit würdigkeit heran gezogen.
Nach den datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen dürfen Kreditentscheidungen zu Lasten des
Betroffenen grundsätzlich nicht ausschließlich
auf eine auto matisierte Verarbeitung des Score-
wertes gestützt werden. Weitere Auskünfte 
zum SCHUFA-Score-Verfahren erteilt Ihnen die
SCHUFA. Sofern dem Kreditinstitut der ihm
übermittelte Scorewert vorliegt, wird er auf
Nachfrage mitgeteilt; weitere Informationen 
sind über die SCHUFA erhältlich.
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1. Leistungsangebot

(1) Die Bank bietet durch das Santander Tele-
fonbanking (im Folgenden Telefonbanking) 
den Konto-/Depotinhabern den Zugang zu den 
Kontoinformationen und zur Abwicklung von
Bankgeschäften in dem von der Bank vorge-
gebenen Umfang per Telefon an. 

(2) Mit der mit diesem Service verbundenen Ver-
waltung sowie der technischen Abwicklung des
Telefonbanking hat die Bank die walter services
Finance Center GmbH, Frankfurt am Main, be-
auftragt (siehe auch Ziffer 13).

(3) Die Konto-/Depotinhaber sowie deren Be-
vollmächtigte werden im Folgenden einheitlich
als „Teilnehmer“ bezeichnet. Konto und Depot
werden im Folgenden einheitlich als „Konto“ 
bezeichnet. 

(4) Zur Nutzung des Telefonbanking gelten 
die mit der Bank gesondert vereinbarten Ver-
fügungslimite.

(5) Die Bank ist berechtigt, den Leistungsum-
fang der angebotenen Bankgeschäfte zu erwei-
tern oder einzuschränken. 

(6) Die Bank stellt zur Nutzung des Telefonban-
king eine besondere Telefonverbindung zur Ver-
fügung, die über eine zentrale Rufnummer ge-
nutzt werden kann. Die nachfolgenden Bedin-
gungen gelten nur für die Nutzung des Telefon-
banking und gelten nicht für Telefongespräche,
die außerhalb dieses Service unmittelbar mit
den kontoführenden Filialen geführt werden.

2. Zugangsmedien

(1) Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung
von Bankgeschäften mittels Telefonbanking 
die mit der Bank vereinbarten personalisierten 
Sicherheitsmerkmale, um sich gegenüber der
Bank als berechtigter Teilnehmer auszuweisen
und Aufträge zu autorisieren.

(2) Zur Abwicklung von Bankgeschäften per 
Telefon erhält der Teilnehmer von der Bank 
jeweils eine eigene, 5-stellige persönliche 
Geheimzahl (PIN). 

(3) Als personalisierte Sicherheitsmerkmale 
sind die individuelle Kundenkennung (Personen-
nummer) sowie die persönliche Geheimzahl
(PIN) erforderlich. 

3. Zugang zum Telefonbanking

(1) Der Teilnehmer erhält Zugang zum Telefon-
banking, wenn 
– dieser seine individuelle Kundenkennung 

und seine PIN übermittelt bzw. genannt hat, 
– die Prüfung dieser Daten bei der Bank 

eine Zugangsberechtigung des Teilnehmers
ergeben hat und 

– keine Sperre des Zugangs vorliegt.

(2) Nach Gewährung des Zugangs zum Telefon-
banking kann der Teilnehmer Informationen ab-
rufen oder Aufträge erteilen.

4. Erteilung, Widerruf und Bearbeitung 
von Aufträgen im Telefonbanking

4.1  Auftragserteilung und Autorisierung

Am Ende einer Auftragserteilung wird zur Über-
prüfung der richtigen Annahme des Auftrags
der Auftrag nochmals wiederholt und erst nach
Bestätigung durch den Teilnehmer zur Verarbei-
tung weitergeleitet.

4.2  Widerruf von Aufträgen

Die Widerrufbarkeit eines Telefonbanking-Auf-
trags richtet sich nach den für die jeweilige 
Auftragsart geltenden Sonderbedingungen 
(z. B. Bedingungen für den Überweisungsver-
kehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur 
außerhalb des Telefonbanking erfolgen, es 
sei denn, die Bank sieht eine Widerrufmöglich-
keit im Telefonbanking ausdrücklich vor. 

4.3  Auftragsbearbeitung

(1) Die Bearbeitung der mittels Telefonbanking
eingereichten Aufträge erfolgt an den für die Ab-
wicklung der jeweiligen Auftragsart (z. B. Über-
weisung) im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen
des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes. Geht
der Auftrag nach dem im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ bestimmten Zeitpunkt (Annahme-
frist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs
nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt der Auf-
trag als am darauf folgenden Geschäftstag 
zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an
diesem Tag.

(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn
folgende Ausführungsbedingungen vorliegen: 
– der Teilnehmer hat sich mit seinen persona-

lisierten Sicherheitsmerkmalen legitimiert,
– die Berechtigung des Teilnehmers für die 

jeweilige Auftragsart (z. B. Wertpapierorder)
liegt vor,

– das gesondert für die Auftragsart vereinbarte
Telefonbanking-Verfügungslimit ist nicht über-
schritten,

– die Ausführungsvoraussetzungen nach den 
für die jeweilige Auftragsart maßgeblichen
Sonderbedingungen (z. B. ausreichende Kon-
todeckung gemäß den Bedingungen für den
Überweisungsverkehr) liegen vor.

(3) Liegen die obigen Ausführungsbedingungen
vor, führt die Bank die Telefonbanking-Aufträge
nach Maßgabe der Bestimmungen der für die je-
weilige Auftragsart geltenden Sonderbedingun-
gen (z. B. Bedingungen für den Überweisungsver-
kehr, Bedingungen für das Wertpapier geschäft)
aus.

(4) Andernfalls wird die Bank den Telefonban-
king-Auftrag nicht ausführen und den Teilnehmer
über die Nichtausführung und soweit möglich
über deren Gründe und die Möglichkeiten, mit
denen Fehler, die zur Ablehnung geführt haben,
berichtigt werden können, informieren.

4.4  Sprachaufzeichnung

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass
alle im Rahmen des Telefonbanking geführten
Telefongespräche aus Sicherheitsgründen auf-
gezeichnet und aufbewahrt werden. Nicht auf-
gezeichnet werden die Legitimationen des Teil-
nehmers und am Sprach-Computer erteilte Auf-
träge. Mit der Aufzeichnung soll sichergestellt
werden, dass in Reklamationsfällen Zweifels-
fragen über den Inhalt eines Auftrags sowie die
Person des Auftraggebers ausgeräumt werden
können.

5. Finanzieller Nutzungsrahmen

Der Teilnehmer darf Verfügungen nur im Rah-
men des Kontoguthabens oder eines vorher 
für das Konto eingeräumten Kredites vorneh-
men. Auch wenn der Teilnehmer diese Nutzungs-
grenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist
die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendun-

gen zu verlangen, die aus der Nutzung des 
Telefonbanking entstehen. Die Buchung solcher
Verfügungen auf dem Konto führt lediglich zu 
einer geduldeten Kontoüberziehung. Die Bank
ist berechtigt, in diesem Fall den höheren Zins-
satz für geduldete Kontoüberziehungen zu ver-
langen.

6. Information des Kontoinhabers 
über Telefonbanking-Verfügungen

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindes-
tens einmal monatlich über die mittels Telefon-
banking getätigten Verfügungen auf dem für
Kontoinformationen vereinbarten Weg. Konto-
inhaber, die keine Verbraucher sind, informiert
die Bank zum vereinbarten Zeitpunkt auf dem
vereinbarten Rechnungsabschluss.

7. Geheimhaltung der personalisierten 
Sicherheitsmerkmale 

(1) Der Teilnehmer hat seine personalisierten 
Sicherheitsmerkmale geheim zu halten sowie
vor dem Zugriff anderer Personen sicher zu 
verwahren. 

Denn jede andere Person, die im Besitz der per-
sonalisierten Sicherheitsmerkmale ist, kann das
Telefonbanking-Leistungsangebot einschließlich
der dem Teilnehmer eingeräumten Anwendun-
gen missbräuchlich nutzen und damit Aufträge
zu Lasten des Kontos erteilen.

(2) Insbesondere ist Folgendes zur Geheimhal-
tung der PIN zu beachten:
– Die PIN darf nicht elektronisch gespeichert

werden.
– Bei Telefonen mit Wahlwiederholung ist der

Speicher der Wahlwiederholung zu löschen.
– Bei der Eingabe oder Nennung der PIN ist 

sicherzustellen, dass Dritte diese nicht aus-
spähen bzw. mithören können.

– Die PIN darf nicht außerhalb des Telefonban-
king-Verfahrens weitergegeben werden, also
beispielsweise nicht per E-Mail.

8. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 
des Teilnehmers

(1) Der Teilnehmer ist verpflichtet, die techni-
sche Verbindung zum Telefonbanking nur über
die zentrale Rufnummer des Telebank-Service
der Bank herzustellen.

(2) Der Teilnehmer hat alle ihm von der Bank
wiederholten Auftragsdaten auf Vollständigkeit
und Richtigkeit zu überprüfen.

(3) Stellt der Teilnehmer den Verlust oder den
Diebstahl der PIN, die missbräuchliche Verwen-
dung oder die sonstige nicht autorisierte Nut-
zung seiner personalisierten Sicherheitsmerk-
male fest, muss der Teilnehmer die Bank hier-
über unverzüglich unterrichten (Sperranzeige).

(4) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine
andere Person unberechtigt die Kenntnis seiner
personalisierten Sicherheitsmerkmale erlangt
hat oder die personalisierten Sicherheitsmerk-
male verwendet, so muss er ebenfalls eine
Sperranzeige abgeben.

(5) Der Teilnehmer hat die Bank unverzüglich
nach Feststellung eines nicht autorisierten Auf-
trag hierüber zu unterrichten.

(6) Der Teilnehmer ist verpflichtet, jeden Dieb-
stahl oder Missbrauch unverzüglich bei der 
Polizei zur Anzeige zu bringen und dies der
Bank nachzuweisen.

Bedingungen für das Telefonbanking Ziffer 17
Fassung 1. Juni 2010



9. Sperre des Telefonbanking-Zugangs

(1) Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teil-
nehmers, insbesondere im Fall der Sperran-
zeige, den Telefonbanking-Zugang für ihn. Diese
Sperre kann nicht mittels Telefonbanking aufge-
hoben werden. Der Teilnehmer muss sich zur
Aufhebung der Sperre mit der Bank in Verbin-
dung setzen. 

(2) Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperr-
anzeige jederzeit auch über die gesondert mit-
geteilten Kontaktdaten abgeben.

(3) Der Teilnehmer kann durch dreimalige Fehl-
eingabe seiner Geheimzahl die Sperre seines
Telefonbanking-Zugangs selbst herbeiführen.

(4) Die Bank darf den Telefonbanking-Zugang für
einen Teilnehmer sperren, wenn 
– sie berechtigt ist, den Telefonbanking-Vertrag

aus wichtigem Grund zu kündigen, 
– sachliche Gründe im Zusammenhang mit der

Sicherheit der personalisierten Sicherheits-
merkmale dies rechtfertigen oder 

– der Verdacht einer nicht autorisierten oder 
einer betrügerischen Verwendung der per-
sonalisierten Sicherheitsmerkmale besteht.

Die Bank wird den Teilnehmer unter Angabe 
der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst 
vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der
Sperre unterrichten.

Auch diese Sperre kann nicht mittels Telefon-
banking aufgehoben werden. Der Teilnehmer
muss sich zur Aufhebung der Sperre mit der
Bank in Verbindung setzen. 

(5) Die Bank wird eine Sperre aufheben oder 
die personalisierten Sicherheitsmerkmale aus-
tauschen, wenn die Gründe für die Sperre nicht
mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie
den Teilnehmer unverzüglich.

(6) Nach dreimaliger fehlerhafter Nennung 
der Geheimzahl hintereinander wird der Zugang
zum Telefonbanking automatisch aus Sicher-
heitsgründen gesperrt.

10. Haftung

10.1  Haftung der Bank bei einer nicht 
autorisierten Telefonbanking-Verfügung 
und einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten 
Telefonbanking-Verfügung

Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisier-
ten Telefonbanking-Verfügung und einer nicht
oder fehlerhaft ausgeführten Telefonbanking-
Verfügung richtet sich nach den für die jeweilige
Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen 
(z. B. Bedingungen für den Überweisungsver-
kehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft).

10.2  Haftung des Kontoinhabers bei miss-
bräuchlicher Nutzung seiner personalisierten 
Sicherheitsmerkmale

10.2.1  Haftung des Kontoinhabers für nicht 
autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperr-
anzeige

(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge
vor der Sperranzeige auf der Nutzung der verlo-
rengegangenen, gestohlenen oder sonst abhan-
den gekommenen personalisierten Sicherheits-
merkmale, so haftet der Kontoinhaber für den
der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis
zu einem Betrag von 150,00 a, ohne dass es
darauf ankommt, ob den Teilnehmer an dem
Verlust, Diebstahl oder sonstigen Abhanden-
kommen der personalisierten Sicherheitsmerk-
male ein Verschulden trifft.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht au-
torisierten Zahlungsvorgängen aufgrund einer
missbräuchlichen Verwendung der personalisier-
ten Sicherheitsmerkmale, ohne dass diese ver-
lorengegangen, gestohlen oder sonst abhanden
gekommen sind, haftet der Kontoinhaber für
den der Bank hierdurch entstehenden Schaden
bis zu einem Betrag von 150,00 a, wenn der
Teilnehmer seine Pflicht zur sicheren Aufbewah-
rung der personalisierten Sicherheitsmerkmale
schuldhaft verletzt hat.

(3) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet
er für Schäden aufgrund von nicht autorisierten
Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze
von 150,00 a nach Absatz 1 und 2 hinaus,
wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich
gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten
nach diesen Bedingungen verstoßen hat.

(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des
Schadens nach den Absätzen 1-3 verpflichtet,
wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nicht ab-
geben konnte, weil die Bank nicht die Möglich-
keit zur Entgegennahme der Sperranzeige 
sichergestellt hatte und der Schaden dadurch
eingetreten ist.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht 
autorisierten Zahlungsvorgängen und hat der
Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten nach diesen
Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt oder in betrügerischer Absicht gehan-
delt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch ent-
standenen Schaden in vollem Umfang.

Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann
insbesondere vorliegen, wenn er 
– den Verlust oder Diebstahl oder die miss-

bräuchliche Nutzung der personalisierten 
Sicherheitsmerkmale der Bank nicht unver-
züglich anzeigt, nachdem er hiervon Kennt-
nis erlangt hat, 

– eines der personalisierten Sicherheitsmerk-
male im Kundensystem gespeichert hat,

– eines der personalisierten Sicherheitsmerk-
male einer anderen Person mitgeteilt hat und
der Missbrauch dadurch verursacht wurde, 

– eines der personalisierten Sicherheitsmerk-
male außerhalb des Telefonbanking-Verfah-
rens, beispielsweise per E-Mail, weitergege-
ben hat.

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des
Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt,
verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf
den vereinbarten Verfügungsrahmen.

10.2.2  Haftung der Bank ab der Sperranzeige

Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teil-
nehmers erhalten hat, übernimmt sie alle da-
nach durch nicht autorisierte Telefonbanking-
Verfügungen entstehenden Schäden. Dies gilt
nicht, wenn der Teilnehmer in betrügerischer
Absicht gehandelt hat.

10.2.3  Haftungsausschluss

Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn
die einen Anspruch begründenden Umstände
auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehba-
ren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei,
die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Ein-
fluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung
der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten ver-
mieden werden können.

11. Kündigung

(1) Der Teilnehmer und die Bank können die 
Teilnahmevereinbarung jederzeit ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist kündigen. Kündigun-
gen des Teilnehmers haben schriftlich gegen-
über der Bank zu erfolgen. Mit Wirksamkeit 
einer Kündigung entfällt die Nutzungsmöglich-
keit für das Telefonbanking.

(2) Der Kontoinhaber kann jederzeit die Teil-
nahme eines Verfügungsberechtigten wider-
rufen. Der Widerruf kann in der für die Kündi-
gung vorgesehenen Form erfolgen.

12. Gemeinschaftskonten

Eine Nutzung des Telefonbanking ist bei Ge-
meinschaftskonten, bei denen jeder Kontoinha-
ber alleinverfügungsberechtigt ist (Oderkonten)
möglich. Die Bank erstellt für jeden Kontomit-
inhaber eine eigene PIN.

Jeder Teilnehmer am Telefonbanking ist berech-
tigt, die Nutzungsmöglichkeiten dieses Service
allein in Anspruch zu nehmen, bis für ihn die Teil-
nahme am Telefonbanking wirksam gekündigt
oder seine PIN gesperrt wird. Jeder Kontomitin-
haber kann die Teilnahme auch der übrigen Kon-
toinhaber, auch gegen deren Willen, kündigen.
Die Kündigung durch einen Kontoinhaber für den
Kontomitinhaber beendet automatisch die Teil-
nahme für alle Kontoinhaber. Ein Widerruf der
Einzelverfügungsbefugnis für das Konto erfasst
auch die Teilnahme am Telefonbanking. 

13. walter services Finance Center GmbH

(1) Die Bank hat mit der Durchführung des 
Telefonbanking die walter services Finance 
Center GmbH, Frankfurt am Main, beauftragt.
Die an die walter services Finance Center
GmbH zu diesem Zweck weiterzugebenden 
Daten unterliegen im gleichen Umfang dem
Bankgeheimnis und den Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes wie in der Bank. Eine 
Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.

Dem Teilnehmer ist bekannt, dass die walter
services Finance Center GmbH für die Durchfüh-
rung des Telefonbanking Zugriff auf die hierzu
erforderlichen Daten erhält. Hierbei handelt es
sich insbesondere um Daten zu seiner Person,
zu Salden, zu Konten- und Depotumsätzen, 
Depotbeständen, zu Einlagen und Krediten. 

(2) Die Bank ermächtigt die walter services 
Finance Center GmbH, die Kundenaufträge ent-
gegenzunehmen und darüber hinaus Sperren
entgegenzunehmen oder auszusprechen und
Gebühren einzuziehen.

14. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Ergänzend zu diesen Bestimmungen, insbeson-
dere in Bezug auf die Änderung der Geschäfts-
bedingungen und die außergerichtliche Streit-
schlichtung und sonstigen Beschwerdemöglich-
keiten, gelten die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der Bank sowie die für einzelne Ge-
schäftsbeziehungen vorgesehenen Sonderbe-
dingungen und Bedingungen der Bank, insbe-
sondere die Bedingungen für Wertpapierge-
schäfte in Verbindung mit den Bedingungen für
OrderLine, die Bedingungen für den Scheckver-
kehr, die Reisescheckbedingungen der Ameri-
can Express Travel Related Services Company
Inc. und die Bedingungen für den Überweisungs-
verkehr.

Stand: 01.11
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Bedingungen für die VISA Card (im Folgenden
„Kreditkarte“ genannt), herausgegeben von 
der Santander Bank, Zweigniederlassung der
Santander Consumer Bank AG (im Folgenden
„Bank“ genannt)

1. Verwendungsmöglichkeiten 

Die von der Bank ausgegebene Kreditkarte
kann der Kontoinhaber (im Folgenden „Kunde“
genannt) im Inland und als weitere Dienstleistun-
gen auch im Ausland im Rahmen des VISA-Ver-
bundes einsetzen
– bei Vertragsunternehmen und
– darüber hinaus als weitere Dienstleistung

zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten
sowie an Kassen von Kreditinstituten – dort
zusätzlich gegen Vorlage eines Ausweispa-
piers (Bargeldservice).

Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinsti-
tute und die Geldautomaten im Rahmen des
Bargeldservice sind an den Akzeptanzsymbolen
zu erkennen, die auf der Kreditkarte zu sehen
sind. 

Soweit mit der Kreditkarte zusätzliche Leistun-
gen (z.B. Versicherungen) verbunden sind, rich-
ten sich diese nach den insoweit geltenden be-
sonderen Regeln.

2. Persönliche Geheimzahl (PIN) und 
persönliches Passwort

2.1 Persönliche Geheimzahl (PIN)

Für die Nutzung von Geldautomaten und von au-
tomatisierten Kassen kann dem Kunden für sei-
ne Kreditkarte eine persönliche Geheimzahl (PIN)
zur Verfügung gestellt werden.

Die Kreditkarte kann an Geldautomaten sowie
an automatisierten Kassen, an denen im Zusam-
menhang mit der Verwendung der Kreditkarte
die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr
eingesetzt werden, wenn die PIN dreimal hinter-
einander falsch eingegeben wurde. Der Kunde
sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, mög-
lichst der kontoführenden Stelle, in Verbindung
setzen.

2.2 Persönliches Passwort

Für die Teilnahme am Verified by VISA-Verfahren
benötigt der Kunde ein persönliches Passwort,
das er bei der Anmeldung zum Verified by VISA-
Verfahren selbst bestimmt. Eine Änderung des
persönlichen Passwortes ist jederzeit durch den
Kunden möglich.

Die Kreditkarte kann im Rahmen des Verified by
VISA-Verfahrens nicht mehr eingesetzt werden,
wenn das persönliche Passwort dreimal hinter-
einander falsch eingegeben wurde. Der Kunde
sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, mög-
lichst der kontoführenden Stelle, in Verbindung
setzen.

3. Autorisierung von Kartenzahlungen
durch den Kunden

(1) Bei Nutzung der Kreditkarte ist entweder
– ein Beleg zu unterschreiben, auf den das 

Vertragsunternehmen die Kartendaten über-
tragen hat, oder

– an Geldautomaten und automatisierten 
Kassen die PIN einzugeben.

Nach vorheriger Abstimmung zwischen Kunde
und Vertragsunternehmen kann der Kunde – ins-
besondere zur Beschleunigung eines Geschäfts-
vorfalles oder zur Abwicklung von Distanzge-
schäften (z.B. Bestellung via Telefon, Internet
etc.) – ausnahmsweise darauf verzichten, den
Beleg zu unterzeichnen, und stattdessen ledig-
lich seine Kreditkartennummer bzw. im Rahmen
des Verified by VISA-Verfahrens sein persönliches
Passwort angeben.

(2) Mit dem Einsatz der Kreditkarte erteilt der
Kunde die Zustimmung (Autorisierung) zur Aus-
führung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätz-
lich eine PIN, die Unterschrift oder das persön-
liche Passwort erforderlich ist, wird die Zustim-
mung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach der
Erteilung der Zustimmung kann der Kunde die
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

4. Ablehnung von Kartenzahlungen durch
die Bank

Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung ab-
zulehnen, wenn
– sich der Kunde nicht mit seiner PIN bzw. sei-

nem persönlichen Passwort legitimiert hat,
– der für die Kartenzahlung geltende Verfü-

gungsrahmen der Kreditkarte oder die finan-
zielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist
oder

– die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Kunde über das Terminal, 
an dem die Kreditkarte eingesetzt wird, unter-
richtet.

5. Ausführungsfrist

Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsemp-
fänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungs-
auftrages bei der Bank ist diese verpflichtet
sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag
spätestens an dem im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

6. Abwicklungskonto

Alle mittels der Kreditkarte getätigten Umsätze,
Verfügungen an Geldautomaten und im Rahmen
der Durchführung dieses Vertrages veranlass-
ten Entgelte der Bank werden dem Abwick-
lungskonto bei Fälligkeit in der Kontowährung
belastet. 

7. Finanzielle Nutzungsgrenze

Der Kunde darf die Kreditkarte nur innerhalb
des Verfügungsrahmens und nur in der Weise
nutzen, dass ein Ausgleich der Kreditkartenum-
sätze bei Fälligkeit auf dem Abwicklungskonto
gewährleistet ist. Der Kunde kann mit seiner
Bank eine Änderung seines Verfügungsrahmens
vereinbaren.

Auch wenn der Kunde die finanzielle Nutzungs-
grenze nicht einhält, ist die Bank berechtigt,
den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die
aus der Nutzung der Kreditkarte entstehen. Die
Genehmigung einzelner Kreditkartenumsätze
führt weder zur Einräumung eines Kredites
noch zur Erhöhung eines zuvor eingeräumten
Kredites, sondern erfolgt in der Erwartung,
dass ein Ausgleich der Kreditkartenumsätze bei
Fälligkeit gewährleistet ist.

Übersteigt die Buchung von Umsätzen das auf
dem Abwicklungskonto vorhandene Kontogutha-

ben oder eine vorher eingeräumte Kreditlinie, so
führt die Buchung lediglich zu einer geduldeten
Kontoüberziehung.

8. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten

8.1 Unterschrift 

Der Kunde hat seine Kreditkarte nach Erhalt un-
verzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unter-
schreiben. 

8.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Kreditkarte

Die Kreditkarte ist mit besonderer Sorgfalt auf-
zubewahren, um zu verhindern, dass sie abhan-
denkommt und missbräuchlich verwendet wird.
Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Denn jede
Person, die im Besitz der Kreditkarte ist, hat die
Möglichkeit, mit ihr missbräuchliche Verfügun-
gen zu tätigen. 

8.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheim-
zahl (PIN) und des persönlichen Passwortes

Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass kei-
ne andere Person Kenntnis von seiner persön-
lichen Geheimzahl (PIN) und seinem persönlichen
Passwort erlangt. 

Sie/es darf insbesondere nicht auf der Kredit-
karte vermerkt oder in anderer Weise zusam-
men mit dieser aufbewahrt werden.

Bei der Eingabe der PIN bzw. des persönlichen
Passwortes ist sicherzustellen, dass Dritte die-
se(s) nicht ausspähen können.

Jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz
der Karte kommt bzw. die Kreditkartennummer
und das persönliche Passwort kennt, hat die
Möglichkeit, missbräuchliche Verfügungen zu tä-
tigen (z.B. Geld am Geldautomaten abzuheben
oder Transaktionen im Rahmen des Verified by
VISA-Verfahrens über das Internet zu veranlas-
sen).

8.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des
Kunden

(1) Stellt der Kunde den Verlust oder Diebstahl
seiner Kreditkarte, die missbräuchliche Verwen-
dung oder eine sonstige nicht autorisierte Nut-
zung von Karte, PIN oder persönlichem Pass-
wort fest, so ist die Bank, und zwar möglichst
die kontoführende Stelle, oder eine Repräsen-
tanz des VISA-Verbundes unverzüglich zu unter-
richten, um die Kreditkarte sperren zu lassen.

Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperranzei-
ge abgegeben werden kann, werden dem Kun-
den gesondert mitgeteilt. Der Kunde hat jeden
Diebstahl oder Missbrauch auch unverzüglich
bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Kunde den Verdacht, dass eine ande-
re Person unberechtigt in den Besitz seiner Kre-
ditkarte gelangt ist, eine missbräuchliche Ver-
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte
Nutzung von Karte, PIN oder persönlichem Pass-
wort vorliegt, muss er ebenfalls eine Sperran-
zeige abgeben.

(3) Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach
Feststellung einer nicht autorisierten oder fehler-
haft ausgeführten Kartenzahlung zu unterrichten.

Stand: 01.11



9. Zahlungsverpflichtung des Kunden

Die Bank ist gegenüber Vertragsunternehmen
sowie den Kreditinstituten, die die Kreditkarte
an ihren Geldautomaten akzeptieren, verpflich-
tet, die vom Kunden mit der Kreditkarte getätig-
ten Umsätze zu begleichen.

Entsprechendes gilt, soweit der Kunde den Bar-
geldservice in Anspruch genommen hat, für den
im Rahmen dieses Service ausgezahlten Betrag.

Der Kunde ist seinerseits verpflichtet, der Bank
den Forderungsbetrag zu erstatten.

Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens
einmal monatlich auf dem vereinbarten Weg über
alle im Zusammenhang mit der Begleichung der
Kartenumsätze entstehenden Aufwendungen.

Der Betrag ist bei Eingang des Zahlungsbeleges
sofort fällig und wird dem vereinbarten Abwick-
lungskonto sofort belastet.

Einwendungen und sonstige Beanstandungen
des Kunden aus seinem Vertragsverhältnis zu
dem Vertragsunternehmen, bei dem die Kredit-
karte eingesetzt wurde, sind unmittelbar gegen-
über dem Vertragsunternehmen geltend zu
machen. Die Zahlungspflicht gegenüber der
Bank bleibt hiervon unberührt.

10. Fremdwährungsumrechnung

Nutzt der Kunde die Kreditkarte für Verfügun-
gen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto
gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung
des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften er-
gibt sich aus dem „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“. Eine Änderung des in der Umrech-
nungsregelung genannten Referenzwechsel-
kurses wird unmittelbar und ohne vorherige
Benachrichtigung des Kunden wirksam.

11. Entgelte 

(1) Die vom Kunden gegenüber der Bank ge-
schuldeten Entgelte ergeben sich aus dem
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.

(2) Änderungen der Entgelte werden dem Kun-
den spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kom-
munikationsweg vereinbart (z.B. Onlinebanking),
können die Änderungen auch auf diesem Wege
angeboten werden. Die Zustimmung des Kun-
den gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung
nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt
hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn
die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

(3) Werden dem Kunden Änderungen der Entgel-
te angeboten, kann er diese Geschäftsbezie-
hung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündi-
gungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot
besonders hinweisen.

(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zah-
lungen von Kunden, die nicht Verbraucher sind,
bleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2
bis 6 AGB Banken.

12. Weitere Kreditkarten

Der Kunde kann weitere Kreditkarten für Dritte
beantragen, sogenannte Zusatzkarten. Die mit
Zusatzkarten getätigten Umsätze werden dem
Abwicklungskonto des Kunden belastet. Die
Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten aus Nr. 8
treffen auch die Inhaber einer Zusatzkarte.

13. Erstattungs- und Schadensersatz-
ansprüche des Kunden

13.1 Erstattung bei nicht autorisierter Karten-
verfügung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfü-
gung in Form 
– der Abhebung von Bargeld,
– der Verwendung der Kreditkarte bei 

Vertragsunternehmen

hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch
auf Erstattung ihrer Aufwendungen. 

Die Bank ist verpflichtet, dem Kunden den Be-
trag unverzüglich und ungekürzt zu erstatten.
Wurde der Betrag einem Konto belastet, bringt
die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem
es sich ohne die nicht autorisierte Kartenver-
fügung befunden hätte.

13.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehler-
hafter Ausführung einer autorisierten Kartenver-
fügung 

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehler-
haften Ausführung einer autorisierten Karten-
verfügung in Form 
– der Abhebung von Bargeld,
– der Verwendung der Kreditkarte bei einem

Vertragsunternehmen

kann der Kunde von der Bank die unverzügliche
und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbe-
trages insoweit verlangen, als die Kartenverfü-
gung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde
der Betrag einem Konto belastet, bringt die
Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es
sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte
Kartenverfügung befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus
von der Bank die Erstattung der Entgelte und
Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kar-
tenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem
Konto belastet wurden.

(3) Besteht die fehlerhafte Ausführung darin,
dass die Kartenverfügung beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers erst nach Ab-
lauf der Ausführungsfrist in Nr. 5 eingeht (Ver-
spätung), sind die Ansprüche des Kunden nach
den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem
Kunden durch die Verspätung ein Schaden ent-
standen, haftet die Bank nach Nr. 13.3.

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung
nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank
die Kartenverfügung auf Verlangen des Kunden
nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unter-
richten.

13.3 Schadensersatzansprüche des Kunden
aufgrund einer nicht autorisierten oder einer
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung
einer autorisierten Kartenverfügung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfü-
gung oder im Falle einer nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kar-
tenverfügung kann der Kunde von der Bank
einen Schaden, der nicht bereits von Nr. 13.1
oder 13.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies

gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein
Verschulden, das einer zwischengeschalteten
Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden 
zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche
Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle
liegt, die der Kunde vorgegeben hat. 

Handelt es sich bei dem Kunden nicht um einen
Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte
in einem Land außerhalb Deutschlands und des
Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) (Dritt-
staat1) oder in der Währung eines Staates
außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungszah-
lung2), beschränkt sich die Haftung der Bank 
für das Verschulden einer an der Abwicklung
des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die
sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer sol-
chen Stelle. Hat der Kunde durch ein schuldhaf-
tes Verhalten zur Entstehung des Schadens bei-
getragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank
und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

Die Haftung nach diesem Absatz ist auf
12.500,– u je Kartenzahlung begrenzt.
Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung
gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenzahlungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der

Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders 

übernommen hat, und
– für den dem Kunden entstandenen Zins-

schaden, soweit der Kunde Verbraucher ist. 

13.4 Frist für die Geltendmachung von 
Ansprüchen nach Nr. 13.1 bis 13.3

Ansprüche gegen die Bank nach Nr. 13.1 bis
13.3 sind ausgeschlossen, wenn der Kunde 
die Bank nicht spätestens sechs Wochen nach
Rechnungsabschluss darüber unterrichtet hat,
dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht
erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung han-
delt. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die
Bank den Kunden über die aus der Kartenverfü-
gung resultierenden Belastungsbuchung ent-
sprechend dem für Umsatzinformationen verein-
barten Weg, spätestens innerhalb eines Monats
nach Belastungsbuchung unterrichtet hat; ande-
renfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Un-
terrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche
nach Nr. 13.3 kann der Kunde auch nach Ablauf
der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist
verhindert war. 

Hat der Kunde nicht bereits innerhalb der oben
genannten Frist die Buchungen genehmigt, so
sind Ansprüche der Bank nach Nr. 13.1 bis 13.3
ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank
nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der

1 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes (derzeit: die EU-Mitgliedsstaaten Belgien,
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumä-
nien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbri-
tannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island,
Liechtenstein und Norwegen).

2 Drittstaatenwährungen sind alle Währungen außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Euro, Britisches
Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische
Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, 
Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu,
Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische 
Krone, Ungarischer Forint).
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Belastung mit der Kartenverfügung darüber
unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht
autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kar-
tenverfügung handelt. Der Lauf der Frist beginnt
auch hier nur, wenn die Bank den Kunden über
die aus der Kartenverfügung resultierende Be-
lastungsbuchung entsprechend dem für Umsatz-
informationen vereinbarten Weg, spätestens in-
nerhalb eines Monats nach Belastungsbuchung
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbe-
ginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. 

13.5 Erstattungsanspruch bei autorisierter Kar-
tenverfügung ohne genaue Betragsangabe und
Frist für die Geltendmachung des Anspruchs

(1) Der Kunde kann von der Bank die unverzügli-
che und ungekürzte Erstattung des Verfügungs-
betrages verlangen, wenn er eine Kartenverfü-
gung bei einem Vertragsunternehmen in der
Weise autorisiert hat, dass
– bei der Autorisierung der genaue Betrag

nicht angegeben wurde und
– der Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt,

den der Kunde entsprechend seinem bisheri-
gen Ausgabeverhalten, dem Inhalt des Kar-
tenvertrages und den jeweiligen Umständen
des Einzelfalles hätte erwarten können; mit
einem etwaigen Währungsumtausch zusam-
menhängende Gründe bleiben außer Be-
tracht, wenn der vereinbarte Referenzwech-
selkurs zugrunde gelegt wurde.

Der Kunde ist verpflichtet, gegenüber der Bank
die Sachumstände dazulegen, aus denen er sei-
nen Erstattungsanspruch herleitet.

(2) Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlos-
sen, wenn er nicht innerhalb von acht Wochen
nach dem Zeitpunkt der Belastung des Umsat-
zes auf dem Abwicklungskonto gegenüber der
Bank geltend gemacht wird.

(3) Nr. 13.5 (1) und (2) gelten nicht für Kunden,
die keine Verbraucher sind.

13.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss

Ansprüche des Kunden gegen die Bank nach
Nr. 13.1 bis 13.5 sind ausgeschlossen, wenn
die einen Anspruch begründenden Umstände
-– auf einem außergewöhnlichen und unvorher-

sehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank
keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz
Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr
nicht hätten vermieden werden können, oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen
Verpflichtung herbeigeführt wurden. 

14. Haftung des Kunden für nicht autori-
sierte Kartenverfügungen

14.1 Haftung des Kunden bis zur Sperranzeige

(1) Verliert der Kunde seine Karte oder seine
PIN oder werden sie ihm gestohlen oder kom-
men sie ihm sonst abhanden und kommt es
dadurch zu einer nicht autorisierten Kartenver-
fügung in Form 
– der Abhebung von Bargeld oder
– der Verwendung der Karte bei einem 

Vertragsunternehmen

so haftet der Kunde für Schäden, die bis zum
Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden,
in Höhe von maximal 51,13 u, ohne dass es
darauf ankommt, ob den Kunden an dem Ver-
lust, Diebstahl oder sonstigen Abhandenkom-
men ein Verschulden trifft.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer
nicht autorisierten Kartenverfügung, ohne dass
ein Verlust, Diebstahl oder ein sonstiges Abhan-
denkommen der Karte, PIN oder Passwort vor-
liegt, haftet der Kunde für die hierdurch entstan-
denen Schäden in vollem Umfang bis zu einem
Betrag von maximal 51,13 u, wenn der Kunde
seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung von
Karte oder PIN schuldhaft verletzt hat.

(3) Handelt es sich bei dem Kunden nicht um
einen Verbraucher, trägt der Kunde den auf-
grund einer nicht autorisierten Kartenverfügung
entstehenden Schaden nach Abs. 1 und 2 auch
über einen Betrag von maximal 51,13 u hin-
aus, wenn der Kunde die ihm nach diesen Be-
dingungen obliegenden Pflichten fahrlässig ver-
letzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung
ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens
beigetragen, haftet die Bank für den entstande-
nen Schaden im Umfang des von ihr zu vertre-
tenden Mitverschuldens.

(4) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Scha-
dens nach Abs. 1 und 2 verpflichtet, wenn der
Kunde die Sperranzeige nicht abgeben konnte,
weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entge-
gennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte
und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht
autorisierten Verfügungen und hat der Kunde
seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingun-
gen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt
oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt
der Kunde den hierdurch entstandenen Schaden
in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des
Kunden kann insbesondere dann vorliegen,
wenn 
– er den Verlust, Diebstahl oder die miss-

bräuchliche Verfügung der Bank oder der
VISA-Repräsentanz schuldhaft nicht unverzüg-
lich mitgeteilt hat,

– die persönliche Geheimzahl oder das persön-
liche Passwort auf der Karte vermerkt oder
zusammen mit der Karte verwahrt war (zum
Beispiel im Originalbrief, in dem die PIN dem
Kunden mitgeteilt wurde),

– die persönliche Geheimzahl oder das persön-
liche Passwort einer anderen Person mitge-
teilt und der Missbrauch dadurch verursacht
wurde.

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des
Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt,
verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf
den für die Kreditkarte geltenden Verfügungs-
rahmen.

14.2 Haftung des Kunden ab Sperranzeige

Sobald der Verlust oder Diebstahl der Kreditkar-
te, die missbräuchliche Verwendung oder eine
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Kredit-
karte oder PIN oder persönlichem Passwort
gegenüber der Bank oder einer VISA-Repräsen-
tanz angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle
danach durch Verfügungen in Form 
– der Abhebung von Bargeld oder
– der Verwendung der Karte bei einem Ver-

tragsunternehmen 

entstehenden Schäden. Handelt der Kunde in be-
trügerischer Absicht, trägt der Kunde auch die
nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.

15. Gesamtschuldnerische Haftung 
mehrerer Antragsteller

Für die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam
beantragten Kreditkarte haften die Antragsteller
als Gesamtschuldner, d.h., die Bank kann von
jedem Antragsteller die Erfüllung sämtlicher
Ansprüche fordern. Jeder Antragsteller kann
das Vertragsverhältnis nur mit Wirkung für alle
Antragsteller jederzeit durch Kündigung been-
den. Jeder Antragsteller hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass die an ihn ausgegebene Kreditkarte
mit Wirksamwerden der Kündigung unverzüglich
an die Bank zurückgegeben wird. 

Die Aufwendungen, die aus der weiteren Nut-
zung einer Kreditkarte bis zu ihrer Rückgabe 
an die Bank entstehen, haben die Antragsteller
ebenfalls gesamtschuldnerisch zu tragen. Unab-
hängig davon wird die Bank zumutbare Maßnah-
men ergreifen, um Kreditkartenverfügungen
nach der Kündigung des Kreditkartenvertrages
zu unterbinden.

16. Eigentum und Gültigkeit der 
Kreditkarte

Die Kreditkarte bleibt im Eigentum der Bank.
Sie ist nicht übertragbar.

Die Karte ist nur für den auf der Kreditkarte
angegebenen Zeitraum gültig.

Mit der Aushändigung einer neuen Kreditkarte,
spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit ist
die Kreditkarte unaufgefordert und unverzüglich
zu entwerten. Die Bank ist zudem berechtigt,
die alte Kreditkarte zurückzuverlangen. Endet
die Berechtigung, die Kreditkarte zu nutzen
(z.B. durch Kündigung des Kreditkartenvertra-
ges), so hat der Kunde die Kreditkarte unver-
züglich an die Bank zurückzugeben.  

Die Bank behält sich das Recht vor, auch wäh-
rend der Laufzeit einer Kreditkarte diese gegen
eine neue auszutauschen. Kosten entstehen
dem Kunden dadurch nicht.

17. Kündigungsrecht des Kunden

Der Kunde kann den Kreditkartenvertrag insge-
samt oder einzelne Zusatzkarten jederzeit ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 

Inhabern von Zusatzkarten steht dieses Recht
nur für ihre Kreditkarte zu. 

Kündigungen haben schriftlich zu erfolgen. Eine
Kündigung wird erst wirksam, wenn der Kündi-
gende die betroffenen Kreditkarten an die Bank
zurückgegeben hat.

Die Benachrichtigung über das Abhandenkom-
men nach Nr. 8.4 ersetzt die Rückgabe der
betreffenden Kreditkarte.

18. Kündigungsrecht der Bank

Die Bank kann den Kreditkartenvertrag unter
Einhaltung einer angemessenen, mindestens
zweimonatigen Kündigungsfrist kündigen. 

Die Bank wird den Kreditkartenvertrag mit einer
längeren Kündigungsfrist kündigen, wenn dies
unter Berücksichtigung der berechtigten Belan-
ge des Kunden geboten ist.

Die Bank kann den Kreditkartenvertrag fristlos
kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt,
durch den die Fortsetzung des Kreditkartenver-
trages, auch unter angemessener Berücksichti-
gung der berechtigten Belange des Kunden, für
die Bank unzumutbar ist. 
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Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn
der Kunde unrichtige Angaben über seine Ver-
mögenslage gemacht hat und die Bank hierauf
die Entscheidung über den Abschluss des Kre-
ditkartenvertrages gestützt hat oder wenn eine
wesentliche Verschlechterung seiner Vermögens-
lage eintritt oder einzutreten droht und dadurch
die Erfüllung von Verbindlichkeiten aus dem Kre-
ditkartenvertrag der Bank gefährdet ist.

19. Folgen der Kündigung

Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Kre-
ditkarte nicht mehr benutzt werden. Die Kredit-
karte ist unverzüglich und unaufgefordert an die
Bank zurückzugeben.

Mit Wirksamwerden der Kündigung werden
sämtliche Ansprüche der Bank aus dem Kredit-
karten-Vertragsverhältnis sofort fällig.

20. Einziehung und Sperrung der 
Kreditkarte

Die Bank darf die Kreditkarte sperren und den
Einzug der Kreditkarte (z.B. an Geldautomaten)
veranlassen,
– wenn sie berechtigt ist, den Kreditkartenver-

trag aus wichtigem Grund zu kündigen,
– wenn sachliche Gründe im Zusammenhang

mit der Sicherheit der Kreditkarte dies recht-
fertigen oder

– wenn der Verdacht einer nicht autorisierten
oder betrügerischen Verwendung der Kredit-
karte besteht.

Die Bank wird den Kunden unter Angabe der
hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor,
spätestens jedoch unverzüglich nach der Sper-
re über die Sperre unterrichten. Die Bank wird
die Karte entsperren oder diese durch eine
neue Kreditkarte ersetzen, wenn die Gründe für
die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hier-
über unterrichtet sie den Kunden unverzüglich.

21. Beauftragung Dritter

Die Bank ist berechtigt, sich im Rahmen des Kre-
ditkartenvertrages zur Bewirkung der von ihr zu
erbringenden Leistungen oder zur Einforderung
der vom Kunden zu erbringenden Leistungen
geeigneter Dritter zu bedienen.

22. Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ergänzend zu diesen Bestimmungen, insbeson-
dere in Bezug auf die Änderung der Geschäfts-
bedingungen und die außergerichtliche Streit-
schlichtung und sonstigen Beschwerdemöglich-
keiten, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Bank.
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Stand: 01.11

Der Service OrderLine bietet Ihnen die Möglich-
keit, im Rahmen des Telefonbanking Wertpapier-
kauf- und -verkaufsaufträge per Telefon zu ertei-
len. Diese von Ihnen eigenverantwortlich erteil-
ten Aufträge werden von uns lediglich ausge-
führt. Wir werden Sie jedoch vor der ersten Auf-
tragserteilung per OrderLine persönlich über
die Chancen und Risiken Ihrer beabsichtigten
Wertpapiergeschäfte aufklären und mit Ihnen
den Umfang der zugelassenen Wertpapierarten
vereinbaren. Über die Wertentwicklung Ihrer
Anlagen können Sie sich täglich per T-Online-
und Internet-Depotbestandsabfrage informieren.
Darüber hinaus werden wir Ihnen regelmäßig
Depotaufstellungen zusenden. Für OrderLine
gelten die folgenden Bedingungen:

Voraussetzungen

Der Service OrderLine steht Ihnen als Privat-
kunde der Bank offen. Für die Durchführung
unterhalten Sie neben dem Wertpapierdepot
unter der gleichen Stammnummer ein Privat-
girokonto mit Telefonbanking-Vereinbarung.
Sofern Sie die Vorteile dieses Kontos nicht 
nutzen wollen, richten wir Ihnen ein kosten-
freies Verrechnungskonto ein.

Geschäftsumfang

Der Umfang der für Sie zum Kauf zugelassenen
Wertpapiere bestimmt sich durch Ihre Risiko-
klasse. Diese vereinbaren wir mit Ihnen in einem
persönlichen Wertpapiergespräch. Im Rahmen
dieses Gesprächs werden wir Sie gemäß §31
Abs.2 Wertpapierhandelsgesetz über die Eigen-
schaften und Risiken der gewünschten Wert-
papieranlageformen aufklären. Die hier getroffe-
nen Vereinbarungen über den Geschäftsumfang
sind für beide Seiten verbindlich. Wir behalten
uns vor, die Risikoklassifizierung von Zeit zu
Zeit zu überprüfen. Eine Erweiterung des Ge-
schäftsumfangs kann nur im Rahmen eines
erneuten Wertpapiergesprächs vereinbart 
werden.

Auftragserteilung

Aufträge im Rahmen von OrderLine erteilen 
Sie telefonisch zu den Ihnen bekanntgegebenen 
Öffnungszeiten. Wir sind berechtigt, Aufträge
ohne entsprechende Deckung (Wertpapiere,
Kontoguthaben) oder außerhalb des vereinbar-
ten Geschäftsumfangs abzulehnen. Bei ausge-
führten Kaufaufträgen ohne entsprechende Kon-
todeckung (Guthaben oder freier Kredit) sind wir
zum Verkauf der erworbenen Wertpapiere be-
rechtigt. Wir werden dabei auf Ihre berechtigten
Belange Rücksicht nehmen.
Zur genauen Identifikation nennen Sie uns bei
Auftragserteilung die ISIN (International Securi-
ties Identification Number) des gewünschten
Wertpapiers. 
Ihre per OrderLine erteilten Kauf- und Verkaufs-
aufträge werden wir nur über das vereinbarte
Konto (kostenloses Gehaltskonto oder Verrech-
nungskonto) abwickeln. Die Personennummer
und die 5-stellige persönliche Geheimzahl (PIN)
dienen zu Ihrer Legitimation im Rahmen der
telefonischen Auftragserteilung. Am Ende des
Telefonats wird zur Überprüfung der richtigen
Annahme einer Order die Order nochmals wie-
derholt und erst nach Bestätigung durch den
Anrufer weitergeleitet.

Verrechnungskonto

Das Verrechnungskonto dient zur Abwicklung
von Wertpapierumsätzen ausschließlich auf 
Guthabenbasis.
Schecks, Maestro-Cards sowie Kreditkarten
werden wir für dieses Konto nicht ausstellen.

Ausführung von Aufträgen

Bei der Nutzung der OrderLine treffen Sie Ihre
Anlageentscheidungen selbstständig. Eine Be-
ratung durch unsere Betreuer erfolgt nicht. Das
Ihnen zur Verfügung gestellte Informationsmate-
rial stellt keine individuelle Anlageberatung dar,
sondern soll lediglich Ihre selbstständige An-
lageentscheidung erleichtern. Bevor Sie davon
Gebrauch machen, empfehlen wir die eingehen-
de Prüfung, insbesondere ob die Information
mit Ihren persönlichen Anlagezielen vereinbar
ist. Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich die Nut-
zung weiterer Informationsquellen.

Kündigung

Sie können Ihre Teilnahme am OrderLine unab-
hängig von der Teilnahme am Telefonbanking
jederzeit kündigen. Mit der Kündigung der Teil-
nahme am Telefonbanking endet auch die Nut-
zungsmöglichkeit für OrderLine.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ergänzend zu diesen Bestimmungen gelten un-
sere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, und
die für einzelne Geschäftsbeziehungen vorge-
sehenen Sonderbedingungen, insbesondere die
Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte,
sowie die Bedingungen für Telefonbanking.
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1. Leistungsangebot

(1) Die Bank bietet durch das Santander Inter-
netbanking und Ordering (im Folgenden Online-
banking) den Konto-/Depotinhabern den elektro-
nischen Zugang zu den Kontoinformationen und
zur Abwicklung von Bankgeschäften in dem von
der Bank vorgegebenen Umfang per Internet un-
ter Verwendung verschiedener Zugangsmedien
an. Zudem kann er Informationen der Bank mit-
tels Onlinebanking abrufen. 

(2) Die Konto-/Depotinhaber sowie deren Be-
vollmächtigte werden im Folgenden einheitlich
als „Teilnehmer“ bezeichnet. Konto und Depot
werden im Folgenden einheitlich als „Konto“ 
bezeichnet. 

(3) Zur Nutzung des Onlinebanking gelten die
mit der Bank gesondert vereinbarten Verfügungs-
limite.

(4) Die Bank ist berechtigt, den Leistungsum-
fang der angebotenen Bankgeschäfte zu erwei-
tern oder einzuschränken. 

(5) Die Bank nimmt keinerlei Beratung vor und
gibt für den Verkauf und Kauf von Wertpapieren
keinerlei Empfehlungen. Das dem Teilnehmer
im Internet zur Verfügung gestellte Informati-
onsmaterial stellt keine individuelle Anlagebera-
tung dar, sondern soll lediglich die selbständige
Anlageentscheidung des Teilnehmers erleich-
tern. Bevor ein Teilnehmer davon Gebrauch
macht, sollte der Teilnehmer eingehend prüfen,
ob die Informationen mit seinen persönlichen
Anlagezielen vereinbar sind.

2. Zugangsmedien und Verfahren

Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von
Bankgeschäften mittels Onlinebanking die mit
der Bank vereinbarten personalisierten Sicher-
heitsmerkmale und Authentifizierungsinstrumen-
te, um sich gegenüber der Bank als berechtig-
ter Teilnehmer auszuweisen und Aufträge zu
autorisieren.

(1) Personalisierte Sicherheitsmerkmale
Personalisierte Sicherheitsmerkmale, die auch
alphanumerisch sein können, sind:
– die persönliche Identifikationsnummer (PIN),
– einmal verwendbare Transaktionsnummern

(TAN) oder
– der Nutzungscode für die elektronische 

Signatur.

(2) Authentifizierungsinstrumente
Die TAN bzw. die elektronische Signatur können
dem Teilnehmer auf folgenden Authentifizierungs-
instrumenten zur Verfügung gestellt werden:
– auf einer indizierten Liste mit einmal verwend-

baren TAN,
– mittels eines TAN-Generators, der Bestandteil

einer Chipkarte oder eines anderen elektroni-
schen Geräts zur Erzeugung von TAN ist,

– mittels eines mobilen Endgerätes (z. B. Mobil-
telefon) zum Empfang von TAN per SMS
(mobile TAN),

– auf einer Chipkarte mit Signaturfunktion oder
– auf einem sonstigen Authentifizierungsin-

strument, auf dem sich Signaturschlüssel
befinden.

(3) Für eine Chipkarte benötigt der Teilnehmer
zusätzlich ein geeignetes Kartenlesegerät.

2.1  Internetbanking und Ordering mit PIN/TAN

(1) Zur Abwicklung von Bankgeschäften per In-
ternet erhält der Teilnehmer von der Bank je-

weils einen Aktivierungs-Code sowie eine TAN-
Liste. 

(2) Der Aktivierungs-Code dient zur erstmaligen
Anmeldung und ist ausschließlich für die Verga-
be einer vom Teilnehmer zu wählenden PIN ge-
eignet. In den von der Bank im Einzelnen ange-
gebenen Fällen hat der Teilnehmer jeweils zu-
sätzlich eine TAN einzugeben.

(3) Der Teilnehmer hat mittels Internetbanking
und Ordering mit PIN/TAN Zugang zum Konto,
wenn er zuvor seine Personennummer sowie
seine PIN eingegeben hat.

(4) Der Teilnehmer ist berechtigt, seine PIN un-
ter Verwendung einer TAN jederzeit zu ändern.
Bei Änderung der PIN wird seine bisherige PIN
ungültig. 

2.2  Internetbanking und Ordering mit Chipkarte

(1) Die Bank teilt dem Teilnehmer die zur Auf-
nahme der Verbindung per Onlinebanking erfor-
derlichen Zugangsdaten mit. Dabei handelt es
sich um
– die Benutzerkennung und 
– die Zugangsadresse. 

Der Teilnehmer erhält von der Bank als Authen-
tifizierungsinstrument eine Chipkarte. Der Zu-
griff auf die Chipkarte wird durch eine Chipkar-
ten-PIN (Nutzungscode) geschützt, die vom Teil-
nehmer im Rahmen der Initialisierung der Karte
vergeben wird. Die Chipkarte dient der Speiche-
rung des privaten Schlüssels des Teilnehmers
und zur Generierung der digitalen Signatur im
Public/Private Key-Verfahren mit Hilfe des Nut-
zungscodes (Chipkarten-PIN). Alle Aufträge, die
an die Bank gesandt werden, sind mit dieser
digitalen Signatur zu unterschreiben. 

(2) Der Teilnehmer muss bei der Initialisierung
die Benutzerkennung und die Zugangsadresse
auf der Chipkarte speichern. Die Art und Weise
der Initialisierung ist abhängig vom eingesetz-
ten Kundenprodukt und Chipkartenleser.

3. Zugang zum Onlinebanking

(1) Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-
banking, wenn
– dieser seine individuelle Kundenkennung (Per-

sonennummer) und seine PIN oder elektroni-
sche Signatur übermittelt hat,

– die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine
Zugangsberechtigung des Teilnehmers er-
geben hat und

– keine Sperre des Zugangs vorliegt.

(2) Nach Gewährung des Zugangs zum Online-
banking kann der Teilnehmer Informationen ab-
rufen oder Aufträge erteilen.

4. Erteilung, Widerruf und Bearbeitung 
von Aufträgen im Onlinebanking

4.1  Auftragserteilung und Autorisierung

Der Teilnehmer muss Onlinebanking-Aufträge 
(z. B. Überweisungen) zu deren Wirksamkeit mit
den vereinbarten personalisierten Sicherheits-
merkmalen (TAN oder elektronischer Signatur)
autorisieren und der Bank mittels Onlineban-
king übermitteln. Die Bank bestätigt mittels 
Onlinebanking den Eingang des Auftrags.

4.2  Widerruf von Aufträgen

Die Widerrufbarkeit eines Onlinebanking-Auf-
trags richtet sich nach den für die jeweilige 
Auftragsart geltenden Sonderbedingungen 
(z. B. Bedingungen für den Überweisungsver-

kehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur
außerhalb des Onlinebanking erfolgen, es sei
denn, die Bank sieht eine Widerrufmöglichkeit
im Onlinebanking ausdrücklich vor. 

4.3  Auftragsbearbeitung

(1) Die Bearbeitung der mittels Onlinebanking
eingereichten Aufträge erfolgt an den für die
Abwicklung der jeweiligen Auftragsart (z. B.
Überweisung) auf der Onlinebanking-Seite der
Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rah-
men des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes.
Geht der Auftrag nach dem auf der Online-
banking-Seite der Bank angegebenen oder im
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ bestimmten
Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeit-
punkt des Eingangs nicht auf einen Geschäfts-
tag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“
der Bank, so gilt der Auftrag als am darauf 
folgenden Geschäftstag zugegangen. Die Be-
arbeitung beginnt erst an diesem Tag.

(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn
folgende Ausführungsbedingungen vorliegen:
– Der Teilnehmer hat sich mit seinen persona-

lisierten Sicherheitsmerkmalen legitimiert.
– Die Berechtigung des Teilnehmers für die

jeweilige Auftragsart (z. B. Wertpapierorder)
liegt vor.

– Das Onlinebanking-Datenformat ist eingehal-
ten.

– Das gesondert für die Auftragsart vereinbar-
te Onlinebanking-Verfügungslimit ist nicht
überschritten.

– Die Ausführungsvoraussetzungen nach den
für die jeweilige Auftragsart maßgeblichen
Sonderbedingungen (z. B. ausreichende Kon-
todeckung gemäß den Bedingungen für den
Überweisungsverkehr) liegen vor.

(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach
Absatz 2 vor, führt die Bank die Onlinebanking-
Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen
der für die jeweilige Auftragsart geltenden Son-
derbedingungen (z. B. Bedingungen für den
Überweisungsverkehr, Bedingungen für das
Wertpapiergeschäft) aus.

(4) Andernfalls wird die Bank den Onlineban-
king-Auftrag nicht ausführen und den Teilneh-
mer über die Nichtausführung und soweit mög-
lich über deren Gründe und die Möglichkeiten,
mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt
haben, berichtigt werden können, informieren.

5. Information des Kontoinhabers über 
Onlinebanking-Verfügungen

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber min-
destens einmal monatlich über die mittels
Onlinebanking getätigten Verfügungen auf 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg.
Kontoinhaber, die keine Verbraucher sind,
informiert die Bank zum vereinbarten Zeitpunkt
auf dem vereinbarten Rechnungsabschluss.

6. Finanzieller Nutzungsrahmen

(1) Der Teilnehmer darf Verfügungen nur im
Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher
für das Konto eingeräumten Kredites vorneh-
men. Auch wenn der Teilnehmer diese Nutzungs-
grenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist
die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendun-
gen zu verlangen, die aus der Nutzung des On-
linebanking entstehen. Die Buchung solcher
Verfügungen auf dem Konto führt lediglich zu
einer geduldeten Kontoüberziehung. Die Bank
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ist berechtigt, in diesem Fall den höheren Zins-
satz für geduldete Kontoüberziehungen zu ver-
langen.  

(2) Bei ausgeführten Wertpapierkaufaufträgen
ohne entsprechende Kontodeckung ist die Bank
zum Verkauf der erworbenen Wertpapiere be-
rechtigt. Die Bank wird dabei auf die berechtig-
ten Belange des Teilnehmers Rücksicht nehmen.

7. Geheimhaltung der personalisierten 
Sicherheitsmerkmale und sichere 
Aufbewahrung der Authentifizierungs-
instrumente

Der Teilnehmer hat seine personalisierten Sicher-
heitsmerkmale geheim zu halten und nur über
die von der Bank gesondert mitgeteilten Online-
banking-Zugangskanäle an diese zu übermitteln
sowie sein Authentifizierungsinstrument vor dem
Zugriff anderer Personen sicher zu verwahren.
Denn jede andere Person, die im Besitz des
Authentifizierungsinstruments ist, kann in Ver-
bindung mit den dazugehörigen personalisier-
ten Sicherheitsmerkmalen das Onlinebanking-
Leistungsangebot einschließlich der dem Teil-
nehmer eingeräumten Anwendungen missbräuch-
lich nutzen und damit Aufträge zu Lasten des
Kontos erteilen.

7.1  Geheimhaltung von PIN/TAN

Insbesondere ist Folgendes zur Geheimhaltung
von PIN und TAN zu beachten:
– Aktivierungs-Code, PIN und TAN dürfen nicht

elektronisch gespeichert werden.
– Die dem Teilnehmer zur Verfügung gestellte

TAN-Liste ist sicher und getrennt von der PIN
zu verwahren; bei der Eingabe des Aktivie-
rungs-Codes, der PIN und der TAN ist sicher-
zustellen, dass Dritte diese nicht ausspähen
können.

– Der Teilnehmer darf zur Autorisierung z. B.
eines Auftrags, der Aufhebung einer Sperre
oder zur Freischaltung einer neuen TAN-Liste
nicht mehr als eine TAN verwenden.

– Aktivierungs-Code, PIN und TAN dürfen nicht
außerhalb des Onlinebanking-Verfahrens wei-
tergegeben werden, also beispielsweise nicht
per E-Mail.

– PIN und TAN dürfen nicht außerhalb der
Onlinebanking-Seiten der Bank eingegeben
werden (z. B. nicht auf Online-Händlerseiten).

– Beim mobile TAN-Verfahren darf das Gerät,
mit dem die TAN empfangen werden (z. B.
Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für das Online-
banking genutzt werden.

7.2  Geheimhaltung von Chipkarte und 
Nutzungscode

Insbesondere Folgendes ist zur Geheimhaltung
der Chipkarte und des Nutzungscodes (Chipkar-
ten-PIN) zu beachten:
– Die den Teilnehmer identifizierenden Daten

dürfen nicht außerhalb der Chipkarte, z. B.
auf der Festplatte des Rechners, gespeichert
werden.

– Der Nutzungscode darf nicht notiert oder
elektronisch abgespeichert werden.

– Der Nutzungscode darf nicht zusammen mit
der Chipkarte verwahrt werden.

– Duplikate der Chipkarte dürfen nicht erstellt
werden.

– Bei Eingabe des Nutzungscodes ist sicher-
zustellen, dass Dritte dieses nicht ausspähen
können.

– Die Chipkarte ist nach Beendigung des Online-
banking aus dem Lesegerät zu entnehmen
und sicher zu verwahren.

8. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 
des Teilnehmers

(1) Der Teilnehmer ist verpflichtet, die tech-
nische Verbindung zum Onlinebanking nur 
über die Internetseite der Bank (www.santan-
derbank.de) oder die ihm gesondert mitgeteil-
ten Kommunikationswege herzustellen.

(2) Der Teilnehmer hat sich Gewissheit über die
Sicherheit der von ihm benutzten Technik und
Software zu verschaffen und Risiken (z. B. Com-
puterviren, Trojaner) im Rahmen des Möglichen
(z. B. durch die Installation und Aktualisierung
eines handelsüblichen Virenschutzprogramms,
einer Firewall und der regelmäßigen Sicher-
heits-Updates für den von ihm verwendeten
Browser) auszuschließen. Weitere zu beachten-
de Sicherheitshinweise zum Onlinebanking
erhält der Teilnehmer über die Internetseiten
der Bank.

(3) Bei jedem Login in das Onlinebanking hat
der Teilnehmer das Sicherheitszertifikat zu
überprüfen, um sicherzustellen, dass er auch
tatsächlich mit der Bank kommuniziert. Bei Auf-
fälligkeiten und Zweifeln an der Echtheit hat der
Teilnehmer die Bank unverzüglich hierüber zu
informieren.

(4) Der Teilnehmer hat alle von ihm eingegebe-
nen Daten auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu
überprüfen. Soweit die Bank dem Teilnehmer
Daten aus seinem Onlinebanking-Auftrag (z. B.
Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers,
Wertpapierkennnummer) im Kundensystem zur
Bestätigung anzeigt, ist der Teilnehmer ver-
pflichtet, vor der Bestätigung die Übereinstim-
mung der angezeigten Daten mit den für die
Transaktion vorgesehenen Daten zu prüfen.

(5) Stellt der Teilnehmer den Verlust oder den
Diebstahl des Authentifizierungsinstruments, die
missbräuchliche Verwendung oder die sonstige
nicht autorisierte Nutzung seines Authentifizie-
rungsinstruments oder seiner personalisierten
Sicherheitsmerkmale fest, muss der Teilnehmer
die Bank hierüber unverzüglich unterrichten
(Sperranzeige).

(6) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine
andere Person unberechtigt den Besitz an 
seinem Authentifizierungsinstrument oder die
Kenntnis seiner personalisierten Sicherheits-
merkmale erlangt hat oder das Authentifizie-
rungsinstrument oder die personalisierten
Sicherheitsmerkmale verwendet, so muss er
ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

(7) Der Teilnehmer hat die Bank unverzüglich
nach Feststellung eines nicht autorisierten Auf-
trags hierüber zu unterrichten.

(8) Der Teilnehmer ist verpflichtet, jeden Dieb-
stahl oder Missbrauch unverzüglich bei der 
Polizei zur Anzeige zu bringen und dies der
Bank nachzuweisen.

9. Sperre des Onlinebanking-Zugangs

(1) Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teil-
nehmers, insbesondere im Fall der Sperranzei-
ge, den Onlinebanking-Zugang für ihn. Diese
Sperre kann nicht mittels Onlinebanking aufge-
hoben werden. Der Teilnehmer muss sich zur
Aufhebung der Sperre mit der Bank in Verbin-
dung setzen. 

(2) Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperran-
zeige jederzeit auch über die gesondert mitge-
teilte zentrale Sperr-Rufnummer abgeben.

(3) Die Bank darf den Onlinebanking-Zugang für
einen Teilnehmer sperren, wenn
–  sie berechtigt ist, den Onlinebanking-Vertrag

aus wichtigem Grund zu kündigen,
– sachliche Gründe im Zusammenhang mit der

Sicherheit des Authentifizierungsinstruments
oder der personalisierten Sicherheitsmerkma-
le dies rechtfertigen oder 

–  der Verdacht einer nicht autorisierten oder
einer betrügerischen Verwendung des Authen-
tifizierungsinstruments besteht.

Die Bank wird den Teilnehmer unter Angabe 
der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor,
spätestens jedoch unverzüglich nach der Sper-
re unterrichten.

Auch diese Sperre kann nicht mittels Onlineban-
king aufgehoben werden. Der Teilnehmer muss
sich zur Aufhebung der Sperre mit der Bank in
Verbindung setzen. 

(4) Die Bank wird eine Sperre aufheben oder
die personalisierten Sicherheitsmerkmale be-
ziehungsweise das Authentifizierungsinstrument
austauschen, wenn die Gründe für die Sperre
nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet
sie den Teilnehmer unverzüglich.

9.1  Automatische Sperre des 
Authentifizierungsinstruments Chipkarte

Die Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich
selbst, wenn dreimal in Folge der Nutzungs-
code für die elektronische Signatur falsch ein-
gegeben wird. Die Chipkarte kann dann nicht
mehr für das Onlinebanking genutzt werden.
Der Teilnehmer muss sich mit der Bank in Ver-
bindung setzen, um die Nutzungsmöglichkeiten
des Onlinebanking wiederherzustellen.

9.2  Automatische Sperre des 
PIN/TAN-Zugangsweges

Wird dreimal hintereinander eine falsche PIN
eingegeben, so sperrt die Bank den Internetzu-
gang zum Konto/Depot. Der Teilnehmer kann
diese Sperre aufheben, indem er neben der
richtigen PIN eine gültige TAN eingibt. Wird 
viermal hintereinander eine falsche PIN einge-
geben, kann der Zugang zum Onlinebanking
nicht durch den Teilnehmer entsperrt werden.
Die Bank sendet dem Teilnehmer in diesem Fall
automatisch einen neuen Aktivierungs-Code und
eine neue TAN-Liste zu.

Wird dreimal hintereinander eine falsche TAN
eingegeben, so werden alle noch nicht ver-
brauchten TAN für das betreffende Konto/
Depot gesperrt. In diesem Fall wird dem Teil-
nehmer automatisch eine neue TAN-Liste 
zugesendet.

10. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
von Daten

Daten zu Ihrer Person (Name, Anschrift, E-Mail-
Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum, Fami-
lienstand, Beruf oder vergleichbare Daten), zu
Salden, Umsätzen und Limits auf laufenden
Konten, zu Einlagen, Krediten, Depotbeständen
und Umsätzen, sowie sonstige geschäftsbe-
zogene Angaben im Rahmen der Auftragsertei-
lung werden gespeichert.

Bei der Nutzung des Onlinebanking werden
zusätzlich ggf. Informationen zu verwendeter
Software (Browser, Betriebssystem, Offline-

Stand: 01.11

Ziffer 20, Seite 2



Programme) sowie die IP-Adressen während
jeder Verbindung zum Banksystem zu Recher-
che-, Support- und Beweiszwecken gespeichert.

Auf unseren Webseiten erheben, verarbeiten
und nutzen wir auch Daten zur statistischen
Auswertung unserer Angebote (Seitenaufrufe,
Nutzungsdauer) ausschließlich im Wege stan-
dardisierter und anonymisierter Aufzeichnungs-
verfahren. Andere Formen der statistischen Er-
hebung erfordern die Einwilligung des Nutzers
(bspw. Fragebögen).

11. Haftung

11.1  Haftung der Bank bei einer nicht auto-
risierten Onlinebanking-Verfügung und einer
nicht oder fehlerhaft ausgeführten Onlineban-
king-Verfügung

Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisier-
ten Onlinebanking-Verfügung und einer nicht
oder fehlerhaft ausgeführten Onlinebanking-Ver-
fügung richtet sich nach den für die jeweilige
Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen
(z. B. Bedingungen für den Überweisungsver-
kehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft).

11.2  Haftung des Kontoinhabers bei miss-
bräuchlicher Nutzung seines Authentifizierungs-
instruments

11.2.1  Haftung des Kontoinhabers für 
nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der
Sperranzeige

(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgän-
ge vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines
verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst
abhandengekommenen Authentifizierungsin-
struments, haftet der Kontoinhaber für den 
der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis
zu einem Betrag von 150,–a, ohne dass es
darauf ankommt, ob den Teilnehmer an dem
Verlust, Diebstahl oder sonstigen Abhanden-
kommen des Authentifizierungsinstruments ein
Verschulden trifft.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht 
autorisierten Zahlungsvorgängen aufgrund einer
missbräuchlichen Verwendung eines Authentifi-
zierungsinstruments, ohne dass dieses verlo-
rengegangen, gestohlen oder sonst abhanden-
gekommen ist, haftet der Kontoinhaber für den
der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis
zu einem Betrag von 150,–a, wenn der Teil-
nehmer seine Pflicht zur sicheren Aufbewah-
rung der personalisierten Sicherheitsmerkmale
schuldhaft verletzt hat. 

(3) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet
er für Schäden aufgrund von nicht autorisierten
Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze
von 150,–a nach Absatz 1 und 2 hinaus, 
wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätz-
lich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflich-
ten nach diesen Bedingungen verstoßen hat.

(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des
Schadens nach den Absätzen 1-3 verpflichtet,
wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nicht
abgeben konnte, weil die Bank nicht die Mög-
lichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige
sichergestellt hatte und der Schaden dadurch
eingetreten ist.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht 
autorisierten Zahlungsvorgängen und hat der
Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten nach diesen
Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt oder in betrügerischer Absicht gehan-
delt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch ent-
standenen Schaden in vollem Umfang.

Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann ins-
besondere vorliegen, wenn er
– den Verlust oder Diebstahl des Authentifizie-

rungsinstruments oder die missbräuchliche
Nutzung des Authentifizierungsinstruments
oder der personalisierten Sicherheitsmerk-
male der Bank nicht unverzüglich anzeigt,
nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,

– eines der personalisierten Sicherheitsmerk-
male im Kundensystem gespeichert hat,

– eines der personalisierten Sicherheitsmerk-
male einer anderen Person mitgeteilt und der
Missbrauch dadurch verursacht wurde,

– eines der personalisierten Sicherheitsmerk-
male erkennbar außerhalb der gesondert ver-
einbarten Internetseiten eingegeben hat,

– eines der personalisierten Sicherheitsmerk-
male außerhalb des Onlinebanking-Verfahrens,
beispielsweise per E-Mail, weitergegeben hat,

– eines der personalisierten Sicherheitsmerk-
male auf dem Authentifizierungsinstrument
vermerkt oder zusammen mit diesem ver-
wahrt hat,

–    mehr als eine TAN zur Autorisierung eines
Auftrags verwendet hat,

– beim mobile TAN-Verfahren das Gerät, mit
dem die TAN empfangen werden (z. B. Mobil-
telefon), auch für das Onlinebanking nutzt.

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des
Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt,
verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf
den vereinbarten Verfügungsrahmen.

11.2.2  Haftung bei nicht autorisierten 
Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige

Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransak-
tionen vor der Sperranzeige auf der Nutzung
eines verlorengegangenen oder gestohlenen
Authentifizierungsinstruments oder auf der
sonstigen missbräuchlichen Nutzung der per-
sonalisierten Sicherheitsmerkmale oder des
Authentifizierungsinstruments und ist der Bank
hierdurch ein Schaden entstanden, haften der
Kontoinhaber und die Bank nach den gesetz-
lichen Grundsätzen des Mitverschuldens.

11.2.3  Haftung der Bank ab der Sperranzeige

Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teil-
nehmers erhalten hat, übernimmt sie alle da-
nach durch nicht autorisierte Onlinebanking-
Verfügungen entstehenden Schäden. Dies gilt
nicht, wenn der Teilnehmer in betrügerischer
Absicht gehandelt hat.

11.2.4  Haftungsausschluss

Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, 
wenn die einen Anspruch begründenden Um-
stände auf einem ungewöhnlichen und unvor-
hersehbaren Ereignis beruhen, auf das die-
jenige Partei, die sich auf dieses Ereignis
beruft, keinen Einfluss hat und dessen Folgen
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von
ihr nicht hätten vermieden werden können.

12. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Ergänzend zu diesen Bestimmungen, insbe-
sondere in Bezug auf die Änderung der Ge-
schäftsbedingungen und die außergerichtliche
Streitschlichtung und sonstigen Beschwerde-
möglichkeiten, gelten die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der Bank sowie die für 
einzelne Geschäftsbeziehungen vorgesehenen
Sonderbedingungen und Bedingungen der
Bank, insbesondere die Bedingungen für Wert-
papiergeschäfte, die Bedingungen für den
Scheckverkehr, die Reisescheckbedingungen
der American Express Travel Related Services
Company Inc. und die Bedingungen für den
Überweisungsverkehr.
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Diese Sonderbedingungen gelten für Geschäfte
an Terminbörsen sowie für außerbörsliche Ter-
mingeschäfte in Devisen und Edelmetallen (im
folgenden „Geschäfte“). Sie gelten nicht für sol-
che außerbörslichen Geschäfte, für die die An-
wendung des Rahmenvertrags für Finanztermin-
geschäfte oder eines anderen Rahmenvertrags
vereinbart ist, der alle unter ihm dokumentier-
ten Geschäfte zu einem einheitlichen Vertrag
verbindet. Für Geschäfte, bei denen die Rechte
in Urkunden verbrieft sind (z. B. bei Options-
scheinen), gelten die Sonderbedingungen für
Wertpapiergeschäfte.

Geschäfte an Terminbörsen

1. Ausführung der Geschäfte

1.1 Geschäfte in Kontrakten der Eurex
Deutschland

Die Bank wird alle Aufträge, die sich auf die
zum Handel an der Eurex Deutschland zugelas-
senen Options- und Futureskontrakte beziehen,
als Kommissionärin im eigenen Namen für
Rechnung des Kunden an der Eurex Deutsch-
land ausführen. Die Bank kann auch einen ande-
ren Kommissionär (Zwischenkommissionär) mit
der Ausführung des Auftrags beauftragen. Mit
dem Zustandekommen des Geschäfts an der
Eurex Deutschland (Ausführungsgeschäft)
kommt gleichzeitig ein entsprechendes
Geschäft zwischen dem Kunden und der Bank
zustande. Für sämtliche Geschäfte mit dem
Kunden in Kontrakten, die zum Handel an der
Eurex Deutschland zugelassen sind, gelten die
Handels- und Clearingbedingungen sowie die
Börsenordnung der Eurex Deutschland.

1.2 Geschäfte an ausländischen Terminbörsen

Aufträge zum Abschluss von Geschäften an 
ausländischen Terminbörsen führt die Bank als
Kommissionärin im eigenen Namen für Rech-
nung des Kunden aus. Die Bank kann auch
einen Zwischenkommissionär beauftragen, das
Ausführungsgeschäft abzuschließen. Sie haftet
nur für die sorgfältige Auswahl der im Ausland
in die Ausführung des Kundenauftrages einge-
schalteten Stellen: sie wird dem Kunden bei
Leistungsstörungen ihre Ansprüche gegen die
eingeschalteten Stellen abtreten.
Die Ausführungsgeschäfte in Kontrakten, die an
ausländischen Terminbörsen gehandelt werden,
unterliegen den dort geltenden Rechtsvorschrif-
ten und Geschäftsbedingungen (Usancen);
daneben gelten die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen des Vertragspartners der Bank. Dies
gilt auch für den Inhalt und die Abwicklung der
Ausführungsgeschäfte, z. B. hinsichtlich des
Ausübungszeitpunktes, der Laufzeit oder der
Anforderung von Sicherheiten, aber auch der
Aussetzung oder Einstellung der Geschäftsab-
wicklung durch die an der Börse bestehenden
Clearingstellen und durch die sonstigen von der
Bank in die Durchführung des Kundenauftrages
eingeschalteten Stellen. 

2. Preis des Geschäfts/Entgeld/Auslagen

Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden den
Preis des Ausführungsgeschäfts ab; sie ist be-
rechtigt, ihr Entgeld und ihre Auslagen einschließ-
lich fremder Kosten in Rechnung zu stellen.

3. Wahl des Ausführungsplatzes

Sind Aufträge an verschiedenen Börsen aus-
führbar, so bestimmt die Bank mangels ander-
weitiger Weisung den Ausführungsplatz unter

Wahrung der Interessen des Kunden und wird
ihn über den Ausführungsplatz unverzüglich
unterrichten.

4. Festsetzung von Preisgrenzen

Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von
Aufträgen Preisgrenzen für das Ausführungsge-
schäft vorgeben (preislich limitierte Aufträge).

5. Gültigkeitsdauer von unbefristeten 
Aufträgen

Ein ohne ausdrückliche Bestimmung der Gültig-
keitsdauer erteilter Auftrag zum Abschluss von
Geschäften an Terminbörsen gilt nur für den
Tag der Auftragserteilung.

6. Aussetzung des Handels

Wird an einer Terminbörse auf Veranlassung 
der Börsengeschäftsführung der Handel in be-
stimmten Geschäften ganz oder teilweise aus-
gesetzt und werden daraufhin alle Aufträge in
diesen Geschäften gelöscht, erlöschen sämt-
liche an dieser Börse auszuführenden Kunden-
aufträge für die betreffenden Geschäfte; die
Bank wird den Kunden hiervon unverzüglich
benachrichtigen.

Außerbörsliche Geschäfte

7. Eigenhändlergeschäft

7.1 Ausführung der Geschäfte

Bei außerbörslichen Geschäften in Devisen und
Edelmetallen schließt die Bank das Geschäft 
mit dem Kunden als Eigenhändlerin im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung ab.

7.2 Preis des Geschäfts

Die Bank kann die Höhe des Preises nach billi-
gem Ermessen bestimmen (§ 315 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs), soweit nicht ein fester
Preis vereinbart ist.

Bestimmungen für börsliche und
außerbörsliche Geschäfte

8. Nichtausführung mangels Deckung

Die Bank ist berechtigt, von der Ausführung des
Auftrags abzusehen, soweit das Guthaben des
Kunden oder ein für Termingeschäfte nutzbarer
Kredit zur Ausführung nicht ausreichen. Führt
die Bank den Auftrag ganz oder teilweise nicht
aus, so wird sie den Kunden unverzüglich unter-
richten.

9. Sicherheiten

9.1 AGB-Pfandrecht

Die dem Pfandrecht der Bank nach Nr.14 ihrer
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Pfand-
recht) unterliegenden Wertpapiere, Sachen und
Ansprüche des Kunden gegen die Bank sichern
uneingeschränkt auch alle bestehenden und
künftigen – auch bedingten oder befristeten –
Ansprüche der Bank gegen den Kunden aus
den Geschäften. Sind Sicherheiten gesondert
vereinbart worden, werden die Ansprüche 
der Bank auch hierdurch gesichert, soweit die
Sicherungszweckerklärung auch die Geschäfte
erfasst (sonstige Sicherheiten).

9.2 Unterhaltung ausreichender Vermögens-
werte als Sicherheit

Die Bank kann verlangen, dass der Kunde bei
ihr Vermögenswerte unterhält, die ihr im Rah-
men des AGB-Pfandrechtes und sonstiger
Sicherheiten zugleich als Sicherheit für alle
Ansprüche aus den Geschäften dienen. Sicher-
heiten müssen jeweils in der Höhe bestellt 
werden, die die Bank nach ihrer Einschätzung
der Zins-, Kurs- und Preisänderungsrisiken 
(Verlustrisiken) aus den Geschäften mit dem
Kunden für erforderlich hält. Ändert sich die
Risikoeinschätzung oder der Wert der vorhan-
denen Vermögenswerte, so kann die Bank
jederzeit innerhalb angemessener Frist, die im
Hinblick auf die Besonderheiten der Geschäfte
sehr kurz, gegebenenfalls auch nach Stunden,
bemessen sein kann, verlangen, dass der Kun-
de weitere Vermögenswerte als Sicherheit stellt
bzw. für bislang unbesicherte Risiken erstmals
Sicherheiten stellt.

9.3 Separierung oder gesonderte Buchung 
der Vermögenswerte

Die Bank darf jederzeit Vermögenswerte des
Kunden im Hinblick auf die Verlustrisiken aus
den Geschäften getrennt buchen oder anderwei-
tig separieren. Das AGB-Pfandrecht der Bank an
diesen und den sonstigen Vermögenswerten
des Kunden wird hierdurch nicht berührt. Sämt-
liche Vermögenswerte halten daher unverändert
sowohl für Ansprüche aus den Geschäften als
auch für sonstige Ansprüche aus der bankmäßi-
gen Geschäftsverbindung. Über die getrennt
gebuchten oder anderweitig separierten Vermö-
genswerte kann der Kunde nur mit Zustimmung
der Bank verfügen.

9.4 Sicherheiten bei Geschäften an der 
Eurex Deutschland

Bei allen Aufträgen zum Abschluss von Ge-
schäften an der Eurex Deutschland sind Sicher-
heiten mindestens in der Höhe zu stellen, die
sich nach der Berechnungsmethode der Eurex
Deutschland ergibt.

9.5 Zwischenzeitliche Gutschriften oder 
Belastungen bei laufenden Geschäften

Werden vorläufige Gewinne aus der täglichen
Bewertung von Geschäften vor deren endgülti-
ger Abwicklung oder Glattstellung von der Bank
gutgeschrieben – gegebenenfalls auf einem
gesonderten Konto – kann über sie nur mit Zu-
stimmung der Bank verfügt werden. Ergeben
sich aus einer solchen Bewertung Verluste, so
wird die Bank den Kunden entsprechend belas-
ten. Die Bank wird den Kunden in regelmäßigen
Abständen über die Buchungen unterrichten.
Die Bank ist berechtigt, zum Ausgleich derar-
tiger Belastungsbuchungen das Kontokorrent-
konto des Kunden zu belasten, auch wenn hier-
durch Kredit in Anspruch genommen wird.

10. Folgen bei Ausbleiben von Sicher-
heiten; Insolvenz; Ausgleichsansprüche

10.1 Vorzeitige Beendigung und Glattstellung

Verlangt die Bank zusätzliche Sicherheiten und
werden diese innerhalb der von ihr gesetzten
Frist nicht gestellt oder wird die Stellung zusätz-
licher Sicherheiten abgelehnt, so kann die Bank
– sofern sie dies angedroht hat – die den offe-
nen Positionen zugrundeliegenden Geschäfte
und Auftragsverhältnisse ohne Fristsetzung
ganz oder teilweise beenden bzw. die aus sol-
chen Geschäften resultierenden offenen Positio-
nen ganz oder teilweise durch ein Gegenge-
schäft glattstellen. Das gleiche gilt, wenn der

Sonderbedingungen für 
Termingeschäfte

Ziffer 21
Fassung 1.Februar 1999



Kunde seiner Verpflichtung zum Ausgleich von
vorläufigen Verlusten, die sich aus der täglichen
Bewertung der Geschäfte ergeben, nicht nach-
kommt.

10.2 Vorzeitige Beendigung im Insolvenzfall

Im Insolvenzfall enden alle Geschäfte der Bank
mit dem Kunden und die Auftragsverhältnisse,
die den für den Kunden abgeschlossenen Ge-
schäften zugrunde liegen, ohne Kündigung. Der
Insolvenzfall ist gegeben, wenn das Konkurs-
oder ein sonstiges Insolvenzverfahren über das
Vermögen einer Partei beantragt wird und diese
Partei entweder den Antrag selbst gestellt hat
oder zahlungsunfähig oder sonst in einer Lage
ist, die die Eröffnung eines solchen Verfahrens
rechtfertigt.

10.3 Ausgleichsansprüche

Wenn die Bank nach Abs.1 Geschäfte glattstellt
oder beendet hat oder Geschäfte wegen Insol-
venz nach Abs.2 beendet wurden, können statt
Erfüllung nur Forderungen wegen Nichterfüllung
geltend gemacht werden. Diese Forderungen
richten sich auf den Unterschied zwischen den
vereinbarten Preisen und den Markt- oder Bör-
senpreisen, die am Tag der Beendigung oder
Glattstellung für ein Geschäft mit der vereinbar-
ten Erfüllungszeit maßgeblich sind und sind stets
auf Euro gerichtet.

11. Ausübung von Optionen durch den
Kunden

11.1 Spätester Ausübungszeitpunkt

Die Erklärung des Kunden, eine Option auszu-
üben, muss der Bank spätestens bis zu dem
Zeitpunkt zugehen, den sie dem Kunden be-
kanntgegeben hat. Erklärungen des Kunden, 
die der Bank nach diesem Zeitpunkt zugehen,
werden für den nächsten Bankarbeitstag be-
rücksichtigt, sofern die Option dann noch aus-
geübt werden kann.

11.2 Vorverlegung des Zeitpunktes bei
Umtausch- und Abfindungsangeboten

Findet bei Umtausch-, Abfindungs- oder Kaufan-
geboten oder bei der Aufforderung zur Abgabe
derartiger Angebote usancegemäß eine Verkür-
zung der Laufzeit der Option statt, so muss die

Ausübungserklärung des Kunden der Bank bis
zu dem in der Mitteilung über die Verkürzung
der Laufzeit angegebenen vorverlegten Zeit-
punkt zugegangen sein.

11.3 Keine gesonderten Hinweispflichten

Darüber hinaus ist die Bank nicht verpflichtet,
den Kunden auf den bevorstehenden Ablauf der
Option und seine Erklärungsfrist aufmerksam zu
machen.

12. Ausübung von Optionsrechten 
durch die Bank gegenüber dem Kunden

12.1 Bevollmächtigung der Bank

Durch den Verkauf einer Option (Eingehen einer
Stillhalterposition) erteilt der Kunde der Bank
unter Befreiung von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB unwiderruflich Vollmacht, die Erklä-
rung der Bank über die Ausübung der Option für
ihn entgegenzunehmen. Die Bank unterrichtet
den Kunden unverzüglich über die Ausübung.

12.2 Belastung des Kundendepots; Beschaf-
fung der Basiswerte, Kosten, Schadenersatz

Bei Ausübung einer Kaufoption gegenüber dem
Kunden ist die Bank berechtigt, den im Depot
oder auf dem Konto des Kunden nicht verfügba-
ren Teil der für die Belieferung benötigten Basis-
werte (z. B. Wertpapiere, Devisen, Edelmetalle)
zu seinen Lasten anzuschaffen. Sofern es der
Bank nicht möglich ist, die Basiswerte im Rah-
men eines Anschaffungsgeschäfts bis zu dem
Termin zu beschaffen, an dem sie selbst auf-
grund der Inanspruchnahme aus einer im Kun-
denauftrag eingegangenen Stillhalterposition
zur Lieferung verpflichtet ist, kann die Bank sich
die benötigten Basiswerte anderweitig, z. B. im
Wege des Wertpapierdarlehens, besorgen, um
die Dauer der Lieferschwierigkeiten zu überbrü-
cken. Die Kosten hierfür sowie für einen weiter-
gehenden Verzugsschaden trägt ebenfalls der
Kunde.

13. Auslosung bei Zustellung von 
Optionsausübungen

Die Bank wird die auf sie nach einem Zufalls-
prinzip entfallenden Zuteilungen von Optionsaus-
übungen durch eine interne neutrale Auslosung
auf ihre Stillhalter-Kunden verteilen.

14. Abwicklung von belieferbaren 
Futures-Kontrakten

Der Kunde kann bei Futures-Kontrakten, die
durch Lieferung zu erfüllen sind, die Lieferung
oder Abnahme der Basiswerte verlangen, so-
fern er die Kontrakte nicht durch ein Gegenge-
schäft glattgestellt hat. Die Weisung, dass die
Bank die Lieferung herbeiführen soll, muss bei
der Bank spätestens bis zu dem von der Bank
dem Kunden bekanntgegebenen Zeitpunkt vor-
liegen. Sofern die Bank keine rechtzeitige Wei-
sung erhält oder der Kunde die für die Lieferung
erforderlichen Wertpapiere bzw. Mittel bis zu
diesem Zeitpunkt nicht angeschafft hat, wird sie
sich bemühen, den Futures-Kontrakt unverzüg-
lich auf Rechnung des Kunden glattzustellen,
um eine Abwicklung durch Lieferung zu vermei-
den.

15. Abwicklung von Devisentermin-
geschäften

15.1 Mitwirkungspflicht des Kunden

Bei Devisentermingeschäften muss der Kunde
der Bank bis zu einem ihm bekanntgegebenen
Zeitpunkt (in der Regel bis zum zweiten Bankar-
beitstag vor Fälligkeit) mitteilen, dass die von
ihm anzuschaffende Währung (Euro oder Fremd-
währung) am Fälligkeitstag wie vereinbart zur
Verfügung stehen wird. Die Mitteilung ist ent-
behrlich, wenn der Kunde zu dem nach Satz1
maßgeblichen Zeitpunkt auf einem seiner Kon-
ten bei der Bank über ein entsprechendes Gut-
haben verfügt.

15.2 Unterbleiben der Mitteilung

Unterbleibt die fristgerechte Mitteilung und ist
der geschuldete Euro- oder Fremdwährungs-
betrag zu dem nach Absatz1 Satz1 maßgeb-
lichen Zeitpunkt nicht auf einem Konto des 
Kunden bei der Bank verfügbar, ist die Bank
berechtigt, die vom Kunden zu liefernde Wäh-
rung zu dessen Lasten an einem Devisen- oder
Freiverkehrsmarkt zum Fälligkeitstag interesse-
wahrend anzuschaffen bzw. die dem Kunden zu
liefernde Währung an einem Devisen- oder Frei-
verkehrsmarkt zum Fälligkeitstag interessewah-
rend zu verkaufen.
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Die Deutsche Börse Clearing AG, Frankfurt am
Main, vermittelt im Auftrag und Namen ihrer
Kontoinhaber Wertpapierleihgeschäfte und über-
nimmt deren Abwicklung nach Maßgabe der
nachfolgenden Bedingungen.

1. Zulassung zur Teilnahme an Wert-
papierleihsystem der Deutsche Börse 
Clearing AG

1.1 Zulassung auf Antrag

Die Zulassung zur Teilnahme am Wertpapierleih-
system wird von der Deutsche Börse Clearing
AG, nachfolgend „Clearing AG“, auf schriftlichen
Antrag des Kunden hin erteilt.

1.2 Erklärungen des Kunden bei Antragstellung

Der Kunde erklärt erstmals bei der Antragstel-
lung:
– ob und für welche Gattung er aufgrund einer

Vereinbarung im Einzelfall Wertpapiere zu ver-
leihen beabsichtigt (gelegentlicher Verleiher)
und/oder

– ob er Wertpapiere der Clearing AG auf dem
dort für ihn geführten Konto „Verleihbare Wert-
papiere“ für das Zuteilungsverfahren zur Ver-
fügung stellen wird (automatischer Verleiher).

1.3 Mitteilung des Leihbedarfs nach Zulassung

Entleiher haben ihren jeweiligen Bedarf der 
Clearing AG mitzuteilen.

2. Verleihfähige Wertpapiere

2.1 Festlegung verleihfähiger Wertpapiere
durch die Clearing AG

Die Clearing AG bestimmt die für das Wertpa-
pierleihsystem zugelassenen Wertpapiergattun-
gen.

2.2 Vorübergehender oder endgültiger 
Ausschluss von Wertpapiergattungen aus dem
Wertpapierleihsystem

Festverzinsliche Wertpapiere, deren Restlaufzeit
weniger als sechs Monate beträgt oder die für
Auslosungszwecke in Serien oder Gruppen auf-
geteilt oder die vorzeitig zur Rückzahlung ge-
kündigt worden sind, scheiden aus dem Wertpa-
pierleihsystem aus. Ab dem Zeitpunkt des Aus-
scheidens werden keine Geschäfte mehr ver-
mittelt.
Die Clearing AG kann einzelne Wertpapiergattun-
gen aus wichtigem Grund, wie z. B. bei Einstel-
lung oder Aussetzung der Kursnotierung sowie
bei Umtausch- oder Abfindungsangeboten end-
gültig oder vorübergehend vom Wertpapierleih-
system ausschließen.

2.3 Voraussetzungen für die Verleihfähigkeit
von Wertpapiergattungen im einzelnen

Die Clearing AG bestimmt:

2.3.1 einen nennbetragsmäßigen Höchstbe-
trag für das Gesamtvolumen der Ausleihung in
einer Wertpapiergattung,

2.3.2 einen nennbetragsmäßigen Höchstbe-
trag für das Engagement des einzelnen Ent-
leihers in der jeweiligen Wertpapiergattung,

2.3.3 dass die Mindestentleihnominale/-stück-
zahl einer Wertpapiergattung für Entleihaufträge
bei der Auftragserteilung beachtet werden
muss.

2.4 Bekanntmachungen der Clearing AG

Diese Höchst- und Mindestbeträge sowie die
ausleihefähigen Wertpapiergattungen werden im
Mitteilungsblatt der Clearing AG bekanntgege-
ben.

3. Laufzeit von Wertpapierleihgeschäften

Wertpapiere können innerhalb eines Zeitraums
von sechs Monaten auf bestimmte oder unbe-
stimmte Zeit entliehen werden, Geschäfte mit
bestimmter Laufzeit können erst nach Zustim-
mung des Verleihers vereinbart werden.

4. Behandlung von Zinsen, Dividenden 
und Bezugsrechten

4.1 Zinsen

Bei festverzinslichen Wertpapieren wird die 
Clearing AG den Gegenwert fälliger Zinsansprü-
che am Zahltag dem Konto des Entleihers be-
lasten und dem Konto des Verleihers gutschrei-
ben.

4.2 Dividenden

Entliehene Aktien und Genussscheine sind einen
Börsentag vor dem Tag zurückzugeben, an
dem die Clearing AG nach Maßgabe ihrer Allge-
meinen Geschäftsbedingungen die Gewinn- bzw.
Ausschüttungsanteilscheine von den Aktien
bzw. Genussscheinen trennt. Bei Nichterfüllung
dieser Rückgabepflicht hat der Entleiher unter
Fortsetzung des Wertpapierleihgeschäfts den
Gegenwert der jeweils fälligen Gewinn- bzw.
Ausschüttungsanteilscheine netto zu vergüten
und in Höhe der hierauf entfallenden Kapitaler-
tragsteuer, des jeweiligen Körperschaftsteuer-
guthabens, sowie ggf. weiterer Steuern eine
Zahlung zu leisten. Die Clearing AG wird das
Konto des Entleihers entsprechend belasten
und dem Konto des Verleihers eine Gutschrift
erteilen. Zusätzlich wird dem Entleiher ein dem
jeweils gültigen Dienstleistungspreisverzeichnis
entsprechendes Entgelt belastet.

4.3 Bezugsrechte

Auf die entliehenen Wertpapiere entfallende
Bezugsrechte sind spätestens am dritten Tag
des Bezugsrechtshandels zur Verfügung zu 
stellen; andernfalls wird die Clearing AG die
Bezugsrechte am folgenden Börsentag für
Rechnung des Entleihers kaufen und dessen
Konto bei der Landeszentralbank mit dem Kauf-
preis einschließlich der Nebenkosten belasten
lassen. Ist diese Eindeckung nicht möglich, wird
die Clearing AG den Gegenwert der Bezugs-
rechte, berechnet auf der Basis des Wertes des
am ersten Tag des Bezugsrechtshandels an der
Frankfurter Wertpapierbörse festgestellten Kur-
ses, auf dem Landeszentralbank-Konto des Ver-
leihers anschaffen und gleichzeitig das Landes-
zentralbank-Konto des Entleihers zzgl. einer
dem jeweils gültigen Dienstleistungpreisver-
zeichnis entsprechenden Entgelt belasten las-
sen.

5. Verpflichtung zur Rückübertragung 
entliehener Wertpapiere vor Fälligkeit

Entliehene Wertpapiere sind in Fällen von
Umtausch-, Abfindungs- oder Kaufangeboten,
wenn hierüber eine Bekanntmachung in den
„Wertpapier-Mitteilungen“ erschienen ist, am
dritten Börsentag vor dem Beginn der Frist zur
Annahme bzw. zur Abgabe solcher Angebote
zurückzuübertragen. Bei nicht fristgemäßer
Rückübertragung gilt Nr.10.1 entsprechend.

6. Ordentliche Kündigung

6.1 Kündigung durch den Verleiher

Werden Wertpapiere auf unbestimmte Zeit ver-
liehen, so kann der Verleiher das Wertpapierleih-
geschäft insgesamt oder teilweise kündigen.
Eine Teilkündigung ist nur für den Mindestbetrag
je Wertpapierleihgeschäft oder ein Vielfaches
hiervon möglich. Die Clearing AG wird Kündi-
gungserklärungen nur am selben Tag bearbei-
ten, wenn sie ihr bis 12.00 Uhr zugehen. Spä-
ter eingehende Erklärungen werden erst am
darauffolgenden Börsentag bearbeitet. Die 
Clearing AG wird den Entleiher bis 13.00 Uhr
von der Kündigung unterrichten; der Entleiher
hat die Wertpapiere spätestens am fünften Bör-
sentag nach Bearbeitung der Kündigung durch
die Clearing AG an den Verleiher zurückzuge-
ben.

6.2 Kündigung durch den Entleiher

Der Entleiher kann das Wertpapierleihgeschäft
insgesamt oder teilweise jederzeit ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen. Eine Teilkündigung ist
nur für den Mindestbetrag je Wertpapierleihge-
schäft oder ein Vielfaches hiervon möglich. Die
Kündigungserklärung wird wirksam mit Zugang
bei der Clearing AG; bei Rückgabe an die 
Clearing AG bis zu den vor ihr bekanntgemach-
ten Annahmeschlusszeiten erfolgt die Rücküber-
tragung mit Buchungsvaluta gleicher Tag.

6.3 Feste Laufzeit

Bei Geschäften mit bestimmter Laufzeit ist eine
vorzeitige Kündigung durch die Kontrahenten
ausgeschlossen.

7. Außerordentliche Kündigung

7.1 Ermächtigung der Clearing AG durch den
Verleiher

Die Clearing AG ist ermächtigt, Wertpapierleih-
geschäfte für die Verleiher ohne Einhaltung
einer Frist zu kündigen, wenn

7.1.1 der Clearing AG die vom Entleiher zur
Verstärkung angeforderten Sicherheiten nicht
bis 12.00 Uhr des nächsten Bankarbeitstages
bestellt worden sind;

7.1.2 der Entleiher zahlungsunfähig wird oder
seine Zahlungen eingestellt hat;

7.1.3 eine Rückübertragung des Entleihers in
Fällen von Umtausch-, Abfindungs- oder Kaufan-
geboten nicht bis zum dritten Börsentag vor
Beginn der in den Wertpapier-Mitteilungen ver-
öffentlichten Frist erfolgte.

7.2 Sofortige Fälligkeit der Rückübertragungs-
ansprüche in besonderen Fällen

Die Rückübertragungsansprüche aus einem
Wertpapierleihgeschäft werden sofort fällig,
wenn gegen den Entleiher Maßnahmen nach 
§§ 46, 46a Kreditwesengesetz getroffen wer-
den.

8. Technische Abwicklung

8.1 Gesonderte Buchung der verleihbaren
Wertpapiere

Der automatische Verleiher hat die Clearing AG
auf dem nach den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Clearing AG zugelassenen Weg zu
beauftragen, die Wertpapiere seinem auf ihn
lautenden Konto „Verleihbare Wertpapiere“ gut-
zuschreiben.

Bedingungen für Wertpapierleihgeschäfte 
der Deutsche Börse Clearing AG
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8.2 Zuteilungsverfahren

Die Clearing AG ermittelt regelmäßig für jede
Wertpapiergattung die Gesamtnachfrage der
Entleiher und das Gesamtangebot der Verleiher.
Für die Zuteilung gegenüber den automatischen
Verleihern wird ein die Neutralität gewährleisten-
des Verfahren eingesetzt.
Nehmen gelegentliche Verleiher an einem 
Wertpapierleihgeschäft teil, können diese die 
Clearing AG beauftragen, bei entsprechendem
Entleihbedarf in bestimmten Gattungen bei
ihnen anzufragen, ob verleihbare Bestände 
vorhanden sind.
Übersteigt die Nachfrage der Entleiher das An-
gebot der Verleiher, so erfolgt die Zuteilung in
der Reihenfolge des Einganges der Nachfrage.

8.3 Zuordnung einer Geschäftsnummer

Die Clearing AG wird jedem Wertpapierleih-
geschäft bis zur Rückübertragung der Wert-
papiere eine Geschäftsnummer zuordnen, mit
deren Hilfe Verleiher und Entleiher jederzeit fest-
gestellt und benannt werden können.

8.4 Befugnisse der Clearing AG; Verfügungs-
beschränkungen des Verleihers

8.4.1 Ermächtigung der Clearing AG durch den
Verleiher zur Eigentumsübertragung im Zusam-
menhang mit Wertpapierleihgeschäften

Die Clearing AG ist ermächtigt, das Eigentum
an den zu verleihenden Wertpapieren auf den
Entleiher zu übertragen. Das Eigentum an den
zu verleihenden Wertpapieren geht über, sobald
die Clearing AG auf dem Konto des Entleihers
eine entsprechende Gutschrift erteilt hat und
dem Entleiher der hierfür erforderliche Mitbesitz
gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der Clearing AG verschafft worden ist.

8.4.2 Erklärungen zur Vermittlung, Durchfüh-
rung und Abwicklung der Wertpapierleihge-
schäfte

Die Clearing AG kann für den Verleiher und den
Entleiher alle zur Vermittlung, Durchführung und
Abwicklung der Wertpapierleihgeschäfte erfor-
derlichen Erklärungen abgeben und entgegen-
nehmen sowie Maßnahmen vornehmen. Die 
Clearing AG ist von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreit.

8.4.3 Keine Ausübung von Stimmrechten

Der Verleiher kann über verliehene Wertpapiere
nicht verfügen und insbesondere keine Stimm-
rechte ausüben.

8.4.4 Rückübertragung von automatischen Ver-
leihbeständen

Der Verleiher ist verpflichtet, vor der Rücküber-
tragung von automatischen Verleihbeständen
die Clearing AG zu informieren. Unterlässt der
Verleiher diese Mitteilung, so haftet der Ver-
leiher für alle hierdurch entstandenen Schäden
einschließlich sämtlicher Folgeschäden.

8.5 Abwicklung von Wertpapierleihgeschäften
nach Ablauf der vereinbarten Leihfrist gemäß
Nr. 3

8.5.1 Rückübertragung des Eigentums

Das Eigentum an den einem Verleiher zurückzu-
übertragenden Wertpapieren geht über, sobald
die Clearing AG dem Konto des Verleihers eine
entsprechende Gutschrift erteilt hat und dem
Verleiher der hierfür erforderliche Mitbesitz ge-
mäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der Clearing AG verschafft worden ist.

8.5.2 Behandlung von Kapitalmaßnahmen

Der Entleiher hat nach einer Kapitalerhöhung
aus Gesellschaftsmitteln, einem Aktiensplit oder
nach Zahlung einer Stockdividende eine den
entliehenen Wertpapieren entsprechende Anzahl
zusätzlicher Aktien zur Verfügung zu stellen. 
Bei Kapitalherabsetzungen sind vom Tage des
Beginns der Ausreichung der neuen Aktienur-
kunden oder der herabgestempelten Urkunden
an entsprechend dem Umstellungsverhältnis die
neuen Aktien zu liefern. In allen vorbezeichneten
Fällen sind etwaige Teilrechte mitzuliefern, oder
es hat eine Barvergütung auf der Basis des Kas-
sakurses der Aktie am Tage vor dem Fälligkeits-
tag zu erfolgen.

9. Sicherstellung des Rückübertragungs-
anspruchs des Verleihers

9.1 Stellen von Sicherheiten

Der Entleiher hat für die ordnungsgemäße Erfül-
lung seiner Rückübertragungs- und Vergütungs-
pflicht Sicherheiten zu leisten, bevor ihm die
Clearing AG die entliehenen Wertpapiere zur
Verfügung stellt. Hierfür eignen sich nur Gutha-
ben in Euro auf dem entsprechenden Konto der
Clearing AG bei der Landeszentralbank und/
oder jeweils an einer deutschen Wertpapierbörse
amtlich notierte Rentenwerte und deutsche
Aktien.

9.2 Clearing AG als Treuhänderin des Verleihers

Sämtliche Sicherheiten für die Rückübertra-
gungs- und Vergütungsansprüche aus einem
Wertpapierleihgeschäft werden der Clearing AG
bestellt. Diese Rückübertragungs- und Ver-
gütungsansprüche gehen daher zu diesem
Zweck unmittelbar nach der Entstehung auf 
die Clearing AG über. Die Clearing AG hält die
Sicherheiten sowie die Rückübertragungs- und
Vergütungsansprüche als Treuhänderin der Ver-
leiher.
Soweit ein Verleiher wegen dieser Rückübertra-
gungs- und Vergütungsansprüche befriedigt
worden ist, werden die hierfür bestellten Sicher-
heiten und die gegen den säumigen Entleiher
bestehenden Ansprüche von der Clearing AG
als Treuhänderin des Bankenkonsortiums (Nr.5)
gehalten und geltend gemacht.

9.3 Verpfändung der Sicherheiten

Bei einer Sicherheitsleistung in Wertpapieren
erwirbt die Clearing AG das Pfandrecht an den
Wertpapieren mit der Einbuchung dieser Sicher-
heiten in das bei ihr für den jeweiligen Entleiher
geführte Pfanddepot „Sicherheiten Wertpapier-
leihe“. Eine Sicherheitsleistung in Geld ist durch
Anschaffung auf dem Konto der Clearing AG bei
der Landeszentralbank vorzunehmen. Die Wert-
papier- bzw. Kontoguthaben dienen als Sicher-
heit für alle gegenwärtigen und künftigen
Ansprüche, die der Clearing AG aus eigenem
Recht oder aus übergegangenem Recht nach
Nr.9.2 dieser Bedingungen zustehen. Bei der
Verpfändung von Kundenbeständen müssen die-
se bei der Pfandbestellung als Kundenbestände
gekennzeichnet werden.

9.4 Höhe der Sicherheiten

Der Wert der bestellten Sicherheiten hat min-
destens dem Kurswert (Einheitskurs) der entlie-
henen Wertpapiere zu entsprechen. Bei der
Bewertung der bestellten Sicherheiten werden
Geldguthaben mit 100 %, amtlich notierte Ren-
tenwerte mit 90 % und amtlich notierte deut-
sche Aktien mit 80 % des Kurswertes angerech-
net. Zur Absicherung des Engagements des

Entleihers kann die Clearing AG jederzeit (z. B.
bei Kursveränderungen) für den Verleiher eine
Verstärkung der Sicherheiten verlangen.

9.5 Garantie für die Erfüllung der Rücküber-
tragungs- und Vergütungsverpflichtungen

Ein Bankenkonsortium hat gegenüber der 
Clearing AG als Treuhänderin der Verleiher die
unwiderrufliche Garantie für die Erfüllung der
Rückübertragungs- und Vergütungsverpflichtun-
gen der Entleiher bis zu einem Gesamtbetrag
von 25 Mio. e übernommen. Die Rechte aus
der Garantie werden ausschließlich durch die
Clearing AG ausgeübt. Die Garantie kann nur
wegen eines etwaigen Fehlbetrages bei der 
Verwertung der von dem jeweiligen Entleiher
gestellten Sicherheiten in Anspruch genommen
werden.

9.6 Ausschluss eines Kunden aufgrund einer
Unterdeckung

Im Falle einer Unterdeckung behält sich die 
Clearing AG vor, den Entleiher von Wertpapier-
leihgeschäften, die von der Clearing AG ver-
mittelt werden, auszuschließen.

10. Nicht fristgemäße Rückübertragung
entliehener Wertpapiere

10.1 Eindeckung über die Clearing AG: 
Belastung des LZB-Kontos des Entleihers

Werden die entliehenen Wertpapiere nicht
am Fälligkeitstag vom Entleiher zurücküber-
tragen, wird die Clearing AG eine entsprechen-
de Anzahl von Wertpapieren am ersten Börsen-
tag nach dem Fälligkeitstag für Rechnung des
Entleihers kaufen und dessen Konto bei der
Landeszentralbank mit dem Kaufpreis ein-
schließlich der Nebenkosten belasten lassen. 
Ist diese Eindeckung nicht möglich, wird die 
Clearing AG den Gegenwert der Wertpapiere
auf dem Landeszentralbank-Konto des Verlei-
hers anschaffen und den Gegenwert zzgl. einer
dem jeweils gültigen Dienstleistungspreisver-
zeichnis entsprechenden Entgelt dem Landes-
zentralbank-Konto des Entleihers belasten las-
sen. Maßgebend für die Berechnung des Ge-
genwertes ist der Einheitskurs der Frankfurter
Wertpapierbörse am Fälligkeitstag des Rückga-
beanspruches, bei fortlaufender Notierung der
erste an diesem Tag festgestellte Kurs. Wird
am Fälligkeitstag kein Kurs festgestellt, so ist
der zuletzt festgestellte Einheitskurs maßgeb-
lich. Der Entleiher hat das Nutzungsentgelt bis
zu dem Kalendertag einschließlich zu zahlen, an
dem die Clearing AG dem Verleiher die Wertpa-
piere oder den entsprechenden Gegenwert gut-
schreibt. Die Geltendmachung eines weiteren
Schadens ist nicht ausgeschlossen. Sollte dem
Verleiher hieraus ein Nachteil entstehen, wird
die Clearing AG den säumigen Kontrahenten
benennen.

10.2 Verwertung der verpfändeten Sicher-
heiten

Unterlässt der Entleiher den gleichtägigen Aus-
gleich der Belastungen seines Kontos bei der
Landeszentralbank wegen nicht fristgemäßer
Rückübertragung, wird die Clearing AG die als
Sicherheit verpfändeten Wertpapiere am nächs-
ten Börsentag verwerten; unter mehreren
Sicherheiten hat die Clearing AG die Wahl.
Wegen eines etwaigen Fehlbetrages kann die
Clearing AG die Garantie des Bankenkonsor-
tiums in Anspruch nehmen.
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11. Vergütung

Der Entleiher hat für die Nutzung der entliehe-
nen Wertpapiere und für die Vermittlungs- und
Abwicklungstätigkeit der Clearing AG jeweils ein
von dieser festgelegtes, nach Kalendertagen
berechnetes Entgelt zu zahlen. Das Nutzungs-
entgelt legt die Clearing AG unter Berücksichti-
gung der Marktgegebenheiten auf der Basis
des Einheitskurses vor dem Tag der Lieferung
der im Auftrag genannten Wertpapiere pro rata
temporis für die Laufzeit des Wertpapierleih-
geschäfts fest. Die entgeltpflichtige Laufzeit
beginnt am Tag der Lieferung der entliehenen
Wertpapiere und endet mit Ablauf des Kalender-
tages, der dem Tag der Rückübertragung der

Wertpapiere vorausgeht. Diese Entgelte werden
dem Konto des Entleihers belastet. Zum selben
Zeitpunkt erteilt die Clearing AG dem Verleiher
eine Gutschrift abzüglich des auf das Banken-
konsortium und die Clearing AG entfallenden
Anteils an dem vom Entleiher gezahlten Nut-
zungsentgelt.

12. Börsentage/Bankarbeitstage/
Kurswert

Für die Fristenberechnung sind die Börsentage
der Frankfurter Wertpapierbörse sowie die
Bankarbeitstage in Frankfurt am Main maßgeb-
lich, sofern keine anderweitige Mitteilung in den
Mitteilungsmedien der Clearing AG veröffent-
licht wurde.

Soweit nach diesen Bedingungen ein Kurswert
zugrunde zu legen ist, ist der entsprechende
Kurs an der Frankfurter Wertpapierbörse maß-
geblich.

13. Ergänzende Geltung der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der Deutsche Börse Clearing AG.
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Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen
von Kunden gelten folgende Bedingungen

1. Allgemein

1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung
einschließlich des Dauerauftrags

Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch
eine Überweisung Geldbeträge bargeldlos zu-
gunsten eines Zahlungsempfängers an den Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu
übermitteln. Der Kunde kann die Bank auch be-
auftragen, jeweils zu einem bestimmten wieder-
kehrenden Termin einen gleich bleibenden Geld-
betrag an das gleiche Konto des Zahlungsemp-
fängers zu überweisen (Dauerauftrag).

1.2 Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde seine Kunden-
kennung (Kontonummer und Bankleitzahl seiner
Bank oder IBAN1) und die ihm vom Zahlungs-
empfänger genannte Kundenkennung des Zah-
lungsempfängers (Kontonummer und Bankleit-
zahl oder IBAN und BIC2 oder andere Kennung
des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsemp-
fängers) zu verwenden. Die für die Ausführung
der Überweisung erforderlichen Angaben be-
stimmen sich nach Nr. 2.1 und 3.1.

1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags 
und Autorisierung

(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überwei-
sungsauftrag mittels eines von der Bank zuge-
lassenen Vordrucks oder in der mit der Bank
anderweitig vereinbarten Art und Weise (zum
Beispiel per Onlinebanking) mit den erforder-
lichen Angaben gemäß Nr. 2.1 beziehungs-
weise 3.1. 

Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit
und Richtigkeit der Angaben zu achten.

Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte An-
gaben können zu Verzögerungen und zu Fehllei-
tungen von Überweisungen führen; daraus kön-
nen Schäden für den Kunden entstehen. Bei un-
leserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften
Angaben kann die Bank die Ausführung ableh-
nen (siehe auch Nr. 1.7). Hält der Kunde bei der
Ausführung der Überweisung besondere Eile für
nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzutei-
len. Bei formularmäßig erteilten Überweisungen
muss dies außerhalb des Formulars erfolgen,
falls das Formular selbst keine entsprechende
Angabe vorsieht.

(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauf-
trag durch Unterschrift oder in der anderweitig
mit der Bank vereinbarten Art und Weise (z.B.
per Onlinebanking-PIN/TAN).

(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor
Ausführung eines einzelnen Überweisungsauf-
trags die maximale Ausführungsfrist für diesen
Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu stel-
lenden Entgelte und gegebenenfalls deren Auf-
schlüsselung mit.

1.4 Zugang des Überweisungsauftrags 
bei der Bank

(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam,
wenn er der Bank zugeht. Der Zugang erfolgt
durch den Eingang des Auftrags in den dafür
vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der 
Bank (z.B. mit Abgabe in den Geschäftsräumen
oder Eingang auf dem Onlinebanking-Server).

(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Über-
weisungsauftrags nach Absatz 1 Satz 2 nicht
auf einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis-
und Leistungsverzeichnis“, so gilt der Über-

weisungsauftrag erst am darauf folgenden Ge-
schäftstag als zugegangen.

(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem 
an der Empfangsvorrichtung der Bank oder im
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen
Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungs-
auftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Aus-
führungsfrist (siehe Nr. 2.2.2) erst am darauf
folgenden Geschäftstag als zugegangen.

1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags

(1) Nach dem Zugang des Überweisungsauf-
trags bei der Bank (siehe Nr. 1.4 Absätze 1 
und 2) kann der Kunde diesen nicht mehr 
widerrufen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist ein
Widerruf durch Erklärung gegenüber der Bank
möglich.

(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten
Termin für die Ausführung der Überweisung 
vereinbart (siehe Nr. 2.2.2 Absatz 2), kann der
Kunde die Überweisung bzw. den Dauerauftrag
(siehe Nr. 1.1) bis zum Ende des vor dem ver-
einbarten Tag liegenden Geschäftstags der
Bank widerrufen. Die Geschäftstage der Bank
ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“. Nach dem rechtzeitigen Zugang des
Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank
werden keine weiteren Überweisungen mehr
aufgrund des bisherigen Dauerauftrags aus-
geführt.

(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten
Zeitpunkten kann der Überweisungsauftrag nur
widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies
vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirk-
sam, wenn es der Bank gelingt, die Ausführung
zu verhindern oder den Überweisungsbetrag
zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines
solchen Widerrufs des Kunden berechnet die
Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
ausgewiesene Entgelt.

1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags

(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag 
des Kunden aus, wenn die zur Ausführung
erforderlichen Angaben (siehe Nr. 2.1 
und 3.1) in der vereinbarten Art und Weise
(siehe Nr. 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom
Kunden autorisiert ist (siehe Nr. 1.3 Absatz 2)
und ein zur Ausführung der Überweisung ausrei-
chendes Guthaben in der Auftragswährung vor-
handen oder ein ausreichender Kredit einge-
räumt ist (Ausführungsbedingungen). 

(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung
der Überweisung beteiligten Zahlungsdienstleis-
ter sind berechtigt, die Überweisung ausschließ-
lich anhand der vom Kunden angegebenen Kun-
denkennung des Zahlungsempfängers (siehe
Nr. 1.2) auszuführen.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindes-
tens einmal monatlich über die Ausführung von
Überweisungen auf dem für Kontoinformationen
vereinbarten Weg. 

(4) Kunden, die keine Verbraucher sind, infor-
miert die Bank zum vereinbarten Zeitpunkt auf
dem vereinbarten Rechnungsabschluss.

1.7 Ablehnung der Ausführung

(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe 
Nr. 1.6 Absatz 1) nicht erfüllt, kann die Bank 
die Ausführung des Überweisungsauftrags
ablehnen. Hierüber wird die Bank den Kunden
unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der
in Nr. 2.2.1 bzw. 3.2 vereinbarten Frist unter-
richten. Dies kann auch auf dem für Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei
wird die Bank, soweit möglich, die Gründe der

Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben,
wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben,
berichtigt werden können.

(2) Die Bank behält sich das Recht vor, Entgelt-
weisungen im Überweisungsauftrag des Kun-
den an die gesetzlichen Vorgaben zu Entgelten
bei Zahlungsvorgängen nach § 675 q BGB
anzupassen.

(3) Ist eine vom Kunden angegebene Kunden-
kennung für die Bank erkennbar keinem Zah-
lungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder
keinem Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers zuzuordnen, wird die Bank dem
Kunden hierüber unverzüglich eine Information
zur Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls
den Überweisungsbetrag wieder herausgeben.

(4) Für die Unterrichtung über eine berech-
tigte Ablehnung berechnet die Bank das im
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewie-
sene Entgelt.

1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten

Im Rahmen der Ausführung der Überweisung
übermittelt die Bank die in der Überweisung
enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) un-
mittelbar oder unter Beteiligung zwischenge-
schalteter Stellen an den Zahlungsdienstleis-
ter des Zahlungsempfängers. 

Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-
gers kann dem Zahlungsempfänger die Über-
weisungsdaten, zu denen auch die Kontonum-
mer bzw. internationale Bankkontonummer
(IBAN) des Zahlers gehört, ganz oder teilweise
zur Verfügung stellen. Bei grenzüberschreiten-
den Überweisungen und bei Eilüberweisungen
im Inland können die Überweisungsdaten über
das Nachrichtenübermittlungssystem Society
for Worldwide Interbank Financial Telecommu-
nication (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers
weitergeleitet werden. Aus Gründen der Sys-
temsicherheit speichert SWIFT die Überwei-
sungsdaten vorübergehend in ihren Rechenzen-
tren in der Europäischen Union und in den USA.

1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft
ausgeführter Überweisungen

Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Fest-
stellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft
ausgeführten Überweisungsauftrags zu unter-
richten.

1.10 Entgelte 

1.10.1 Entgelte für Verbraucher als Kunden für
Überweisungen innerhalb Deutschlands und in
andere Staaten des Europäischen Wirtschafts-
raumes (EWR3) in Euro oder in einer anderen
EWR-Währung 4. 

Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben
sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr
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1 International Bank Account Number 
(internationale Bankkontonummer).

2 Bank Identifier Code 
(Bank-Identifizierungscode).

3 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: 
die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich,
Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern
und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.

4 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches
Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische
Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas,
Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu,
Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone,
Ungarischer Forint. 

Stand: 01.11

Santander Bank, Zweigniederlassung 
der Santander Consumer Bank AG
Nähere Angaben zur Bank sind im
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.



Änderungen der Entgelte werden dem Kunden
spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung einen elektronischen Kommu-
nikationsweg vereinbart, können die Änderun-
gen auch auf diesem Wege angeboten werden.
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt,
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmi-
gungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Ange-
bot besonders hinweisen. Werden dem Kunden
Änderungen der Entgelte angeboten, kann er
die Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlage-
nen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rungen auch fristlos und kostenfrei kündigen.
Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank
in ihrem Angebot besonders hinweisen.

1.10.2 Entgelte für sonstige Sachverhalte

Bei Entgelten und deren Änderung
– für Überweisungen in Staaten außerhalb des

EWR (Drittstaaten5) oder
– für Überweisungen innerhalb Deutschlands

oder in andere EWR-Staaten in Währungen
eines Staates außerhalb des EWR 
(Drittstaatenwährungen6) und

– für Überweisungen von Kunden, die keine 
Verbraucher sind, verbleibt es bei den Rege-
lungen in Nr.  12 Absatz 2 bis 6 AGB Banken.

1.11 Wechselkurs

Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in
einer anderen Währung als der Kontowährung,
wird das Konto gleichwohl in der Kontowährung
belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses
bei solchen Überweisungen ergibt sich aus der
Umrechnungsregelung im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“. Eine Änderung des in der Umrech-
nungsregelung genannten Referenzwechsel-
kurses wird unmittelbar und ohne vorherige Be-
nachrichtigung des Kunden wirksam. Der Refe-
renzwechselkurs wird von der Bank zugänglich
gemacht oder stammt aus einer öffentlich zu-
gänglichen Quelle.

1.12 Meldepflichten nach Außenwirtschafts-
recht

Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem
Außenwirtschaftsrecht zu beachten.

2. Überweisungen innerhalb Deutschlands
und in andere Staaten des Europäischen
Wirtschaftsraumes (EWR7) in Euro oder in
anderen EWR-Währungen8. 

2.1 Erforderliche Angaben

Der Kunde muss im Überweisungsauftrag 
folgende Angaben machen:
– Name des Zahlungsempfängers,
– Kontonummer des Zahlungsempfängers so-

wie Bankleitzahl oder Name des Zahlungs-
dienstleisters des Zahlungsempfängers oder
internationale Bankkontonummer (IBAN) des
Zahlungsempfängers und Bank-Identifizie-
rungs-Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters
des Zahlungsempfängers,

– Währung (gegebenenfalls in Kurzform 
gemäß Anlage 1),

– Betrag,
– Name des Kunden,
–  Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN

des Kunden.

2.2 Maximale Ausführungsfrist

2.2.1 Fristlänge

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass
der Überweisungsbetrag spätestens innerhalb
der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ange-
gebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers eingeht.

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist

(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeit-
punkt des Zugangs des Überweisungsauftrags
des Kunden bei der Bank (siehe Nr. 1.4).

(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass
die Ausführung der Überweisung an einem be-
stimmten Tag oder am Ende eines bestimmten
Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde
der Bank den zur Ausführung erforderlichen
Geldbetrag in der Auftragswährung zur Verfü-
gung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im
Auftrag angegebene oder anderweitig verein-
barte Termin für den Beginn der Ausführungs-
frist maßgeblich. Fällt der vereinbarte Termin
nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so be-
ginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden
Geschäftstag. Die Geschäftstage der Bank er-
geben sich aus dem „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“.

(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom
Konto des Kunden abweichenden Währung be-
ginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an
dem der Überweisungsbetrag in der Auftrags-
währung vorliegt.

2.3 Erstattungs- und Schadensersatz-
ansprüche des Kunden

2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten
Überweisung

Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung
(siehe Nr. 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen
den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung
ihrer Aufwendungen.

Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Überwei-
sungsbetrag unverzüglich zu erstatten und,
sofern der Betrag einem Konto des Kunden
belastet worden ist, dieses Konto wieder auf
den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne
die Belastung durch die nicht autorisierte Über-
weisung befunden hätte.

2.3.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder 
fehlerhafter Ausführung einer autorisierten
Überweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaf-
ten Ausführung einer autorisierten Überweisung
kann der Kunde von der Bank die unverzügliche
und ungekürzte Erstattung des Überweisungs-
betrages insoweit verlangen, als die Zahlung
nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Be-
trag dem Konto des Kunden belastet, bringt die
Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es
sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft
ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte.
Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank
oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte ab-
gezogen worden sein sollten, übermittelt die
Bank zugunsten des Zahlungsempfängers un-
verzüglich den abgezogenen Betrag.

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus
von der Bank die Erstattung derjenigen Entgel-
te und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese
im Zusammenhang mit der nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung
in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto
belastet wurden.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass
die Überweisung beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Aus-
führungsfrist gemäß Nr. 2.2.1 eingegangen 
ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach den
Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem
Kunden durch die Verspätung ein Schaden 
entstanden, haftet die Bank nach Nr. 2.3.3 
bei Kunden, die keine Verbraucher sind, nach
Nr. 2.3.4.

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehler-
haft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen
des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollzie-
hen und den Kunden über das Ergebnis unter-
richten.

2.3.3 Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfüh-
rung einer autorisierten Überweisung oder bei
einer nicht autorisierten Überweisung kann der
Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht
bereits von Nr. 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist,
ersetzt verlangen. Die Bank hat hierbei ein 
Verschulden, das einer zwischengeschalteten
Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden 
zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche
Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle
liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der
Entstehung eines Schadens beigetragen, be-
stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kun-
de den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500,–a
begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgren-
ze gilt nicht
– für nicht autorisierte Überweisungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der

Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders über-

nommen hat, und
– für den Zinsschaden, wenn der Kunde Ver-

braucher ist.

2.3.4 Schadensersatzansprüche von Kunden,
die keine Verbraucher sind, bei einer nicht 
erfolgten autorisierten Überweisung, fehlerhaft
ausgeführten autorisierten Überweisung oder
nicht autorisierten Überweisung

Abweichend von den Erstattungsansprüchen 
in Nr. 2.3.2 und Schadensersatzansprüchen in
Nr. 2.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher
sind, bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft
ausgeführten autorisierten Überweisung oder
nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen
Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und

5 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes (derzeit: die EU-Mitgliedsstaaten Belgien,
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von
Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder
Island, Liechtenstein und Norwegen).

6 Zum Beispiel US-Dollar.
7 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: 

die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich,
Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern
und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.

8 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches
Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische
Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas,
Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu,
Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone,
Ungarischer Forint.
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§§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzan-
sprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. 

Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhal-
ten zu der Entstehung eines Schadens beige-
tragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen
des Mitverschuldens, in welchem Umfang
Bank und Kunde den Schaden zu tragen
haben.

– Für das Verschulden von der Bank zwischen-
geschalteter Stellen haftet die Bank nicht. 
In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung
der Bank auf die sorgfältige Auswahl und
Unterweisung der ersten zwischengeschalte-
ten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

– Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist
der Höhe nach auf den Überweisungsbetrag
zuzüglich der von der Bank in Rechnung ge-
stellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit
es sich hierbei um die Geltendmachung von
Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf
höchstens 12.500,– a je Überweisung be-
grenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht
für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank
und für Gefahren, die die Bank besonders über-
nommen hat. 

2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nr. 2.3.2 bis
2.3.4 ist ausgeschlossen,
– wenn die Bank gegenüber dem Kunden nach-

weist, dass der Überweisungsbetrag rechtzei-
tig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister
des Zahlungsempfängers eingegangen ist,
oder

– soweit die Überweisung in Übereinstimmung
mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaf-
ten Kundenkennung des Zahlungsempfängers
ausgeführt wurde. 

– In diesem Fall kann der Kunde von der Bank
jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen
ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zah-
lungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese
Wiederbeschaffung berechnet die Bank das
im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausge-
wiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nr. 2.3.1 bis
2.3.4 und Einwendungen des Kunden gegen
die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausge-
führter Überweisungen oder aufgrund nicht
autorisierter Überweisungen sind ausgeschlos-
sen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit
einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausge-
führten Überweisung hiervon unterrichtet hat.
Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank
den Kunden über die Belastungsbuchung der
Überweisung entsprechend dem für Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg spätestens inner-
halb eines Monats nach der Belastungsbuchung
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Frist-
beginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich.
Schadensersatzansprüche nach Nr. 2.3.3 kann
der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an
der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlos-
sen, wenn die einen Anspruch begründenden
Umstände

– auf einem ungewöhnlichen und unvorherseh-
baren Ereignis beruhen, auf das die Bank 
keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht 
hätten vermieden werden können, oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen
Verpflichtung herbeigeführt wurden.

3. Überweisungen innerhalb Deutschlands
und in andere Staaten des Europäischen
Wirtschaftsraumes (EWR9) in Währungen
eines Staates außerhalb des EWR (Dritt-
staatenwährung10) sowie Überweisungen in
Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten11)

3.1 Erforderliche Angaben

Der Kunde muss für die Ausführung der Über-
weisung folgende Angaben machen:
– Name des Zahlungsempfängers,
– internationale Bankkontonummer (IBAN)

beziehungsweise Kontonummer des 
Zahlungsempfängers,

– Bank-Identifizierungs-Code (BIC); ist der BIC
unbekannt, ist bei Überweisungen innerhalb
Deutschlands die Bankleitzahl und bei Über-
weisungen in andere Staaten der vollständige
Name und die Adresse des Zahlungsdienst-
leisters des Zahlungsempfängers anzugeben,

– Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß
Anlage 1),

– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß
Anlage 1),

– Betrag,
– Name des Kunden,
– Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN

des Kunden.

3.2 Ausführungsfrist

Die Überweisungen werden baldmöglichst
bewirkt. 

3.3 Erstattungs- und Schadensersatz-
ansprüche des Kunden

3.3.1 Haftung der Bank für eine nicht 
autorisierte Überweisung

(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überwei-
sung (siehe oben Nr. 1.3 Absatz 2) hat die 
Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf
Erstattung ihrer Aufwendungen.

Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungs-
betrag unverzüglich zu erstatten und, sofern
der Betrag einem Konto des Kunden belastet
worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand
zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung
durch die nicht autorisierte Überweisung befun-
den hätte.

(2) Für sonstige Schäden, die aus einer nicht
autorisierten Überweisung resultieren, haftet
die Bank nur bei schuldhaftem Verhalten. Hat
der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu
der Entstehung eines Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mit-
verschuldens, in welchem Umfang Bank und
Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.3.2 Haftung bei nicht erfolgter oder 
fehlerhafter Ausführung einer Überweisung

Bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft aus-
geführten Überweisung hat der Kunde neben 
etwaigen Herausgabeansprüchen nach §§ 667
BGB und §§ 812 ff. BGB Schadensersatzan-
sprüche nach Maßgabe folgender Regelungen: 
– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. 

Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhal-
ten zu der Entstehung eines Schadens beige-
tragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen
des Mitverschuldens, in welchem Umfang
Bank und Kunde den Schaden zu tragen
haben.

– Für das Verschulden zwischengeschalteter
Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen
beschränkt sich die Haftung der Bank auf die

sorgfältige Auswahl und Unterweisung der
ersten zwischengeschalteten Stelle (weiter-
geleiteter Auftrag).

– Die Haftung der Bank ist auf höchstens
12.500,–a je Überweisung begrenzt.

Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und
für Gefahren, die die Bank besonders übernom-
men hat.

3.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Ansprüche des Kunden wegen der fehler-
haften Ausführung einer Überweisung nach 
Nr. 3.3.2 bestehen nicht, wenn
– die Überweisung in Übereinstimmung mit der

vom Kunden fehlerhaft angegebenen Kunden-
kennung des Zahlungsempfängers ausgeführt
wurde oder

– die Bank gegenüber dem Kunden nachweist,
dass der Überweisungsbetrag ordnungsge-
mäß beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingegangen ist.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nr. 3.3.1 und
3.3.2 und Einwendungen des Kunden gegen
die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausge-
führter Überweisungen oder aufgrund nicht
autorisierter Überweisungen sind ausgeschlos-
sen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit
einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausge-
führten Überweisung hiervon schriftlich unter-
richtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn
die Bank den Kunden über die Belastungsbu-
chung der Überweisung entsprechend dem für
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätes-
tens innerhalb eines Monats nach der Belas-
tungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist
für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung
maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann
der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an
der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlos-
sen, wenn die einen Anspruch begründenden
Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorherseh-

baren Ereignis beruhen, auf das die Bank kei-
nen Einfluss hat und dessen Folgen trotz An-
wendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten
vermieden werden können, oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen
Verpflichtung herbeigeführt wurden.

4. Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ergänzend zu diesen Bestimmungen, insbeson-
dere in Bezug auf die außergerichtliche Streit-
schlichtung und die sonstigen Beschwerdemög-
lichkeiten, gelten die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der Bank.

9 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: 
die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich,
Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern
und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.

10 Zum Beispiel US-Dollar.
11 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen

Wirtschaftsraumes (derzeit: die EU-Mitgliedsstaaten Belgien,
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von
Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder
Island, Liechtenstein und Norwegen).
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Anhang: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung

Zielland Kurzform Währung Kurzform

Belgien BE Euro EUR
Bulgarien BG Bulgarischer Lew BGN
Dänemark DK Dänische Krone DKK
Estland EE Estnische Krone EEK
Finnland FI Euro EUR
Frankreich FR Euro EUR
Griechenland GR Euro EUR
Irland IE Euro EUR
Island IS Isländische Krone ISK
Italien IT Euro EUR
Japan JP Japanischer Yen JPY
Kanada CA Kanadischer Dollar CAD
Kroatien HR Kroatischer Kuna HRK
Lettland LV Lettischer Lats LVL
Liechtenstein LI Schweizer Franken* CHF
Litauen LT Litauischer Litas LTL
Luxemburg LU Euro EUR
Malta MT Euro EUR
Niederlande NL Euro EUR
Norwegen NO Norwegische Krone NOK
Österreich AT Euro EUR
Polen PL Polnischer Zloty PLN
Portugal PT Euro EUR
Rumänien RO Rumänischer Leu RON
Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB
Schweden SE Schwedische Krone SEK
Schweiz CH Schweizer Franken CHF
Slowakei SK Euro EUR
Slowenien SI Euro EUR
Spanien ES Euro EUR
Tschechische Republik CZ Tschechische Krone CZK
Türkei TR Türkische Lira TRY
Ungarn HU Ungarischer Forint HUF
USA US US-Dollar USD
Vereinigtes Königreich 
von Großbritannien 
und Nordirland GB Britisches Pfund Sterling GBF 
Zypern CY Euro EUR

* Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein.

Stand: 01.11
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Bedingungen für die VISA VarioCard 
und VISA YourCard

Ziffer 24
Fassung 1. November 2009

Bedingungen für die VISA VarioCard und 
VISA YourCard (im Folgenden „Kreditkarte“ 
genannt), herausgegeben von der Santander
Bank, Zweigniederlassung der Santander Consu-
mer Bank AG (im Folgenden „Bank“ genannt)

1. Verwendungsmöglichkeiten 

Die von der Bank ausgegebene Kreditkarte
kann der Kontoinhaber (im Folgenden „Kunde“
genannt) im Inland und als weitere Dienstleistun-
gen auch im Ausland im Rahmen des VISA-Ver-
bundes einsetzen
– bei Vertragsunternehmen und
– darüber hinaus als weitere Dienstleistung

zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten
sowie an Kassen von Kreditinstituten – dort
zusätzlich gegen Vorlage eines Ausweispa-
piers (Bargeldservice).

Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinsti-
tute und die Geldautomaten im Rahmen des
Bargeldservice sind an den Akzeptanzsymbolen
zu erkennen, die auf der Kreditkarte zu sehen
sind. 

Soweit mit der Kreditkarte zusätzliche Leistun-
gen (z.B. Versicherungen) verbunden sind, rich-
ten sich diese nach den insoweit geltenden be-
sonderen Regeln.

2. Persönliche Geheimzahl (PIN) und 
persönliches Passwort

2.1 Persönliche Geheimzahl (PIN)

Für die Nutzung von Geldautomaten und von au-
tomatisierten Kassen kann dem Kunden für sei-
ne Kreditkarte eine persönliche Geheimzahl (PIN)
zur Verfügung gestellt werden.

Die Kreditkarte kann an Geldautomaten sowie
an automatisierten Kassen, an denen im Zusam-
menhang mit der Verwendung der Kreditkarte
die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr
eingesetzt werden, wenn die PIN dreimal hinter-
einander falsch eingegeben wurde. Der Kunde
sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, mög-
lichst der kontoführenden Stelle, in Verbindung
setzen.

2.2 Persönliches Passwort

Für die Teilnahme am Verified by VISA-Verfahren
benötigt der Kunde ein persönliches Passwort,
das er bei der Anmeldung zum Verified by VISA-
Verfahren selbst bestimmt. Eine Änderung des
persönlichen Passwortes ist jederzeit durch den
Kunden möglich.

Die Kreditkarte kann im Rahmen des Verified by
VISA-Verfahrens nicht mehr eingesetzt werden,
wenn das persönliche Passwort dreimal hinter-
einander falsch eingegeben wurde. Der Kunde
sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, mög-
lichst der kontoführenden Stelle, in Verbindung
setzen.

3. Autorisierung von Kartenzahlungen
durch den Kunden

(1) Bei Nutzung der Kreditkarte ist entweder
– ein Beleg zu unterschreiben, auf den das 

Vertragsunternehmen die Kartendaten über-
tragen hat, oder

– an Geldautomaten und automatisierten 
Kassen die PIN einzugeben.

Nach vorheriger Abstimmung zwischen Kunde
und Vertragsunternehmen kann der Kunde – ins-
besondere zur Beschleunigung eines Geschäfts-
vorfalles oder zur Abwicklung von Distanzge-
schäften (z.B. Bestellung via Telefon, Internet

etc.) – ausnahmsweise darauf verzichten, den
Beleg zu unterzeichnen, und stattdessen ledig-
lich seine Kreditkartennummer bzw. im Rahmen
des Verified by VISA-Verfahrens sein persönliches
Passwort angeben.

(2) Mit dem Einsatz der Kreditkarte erteilt der
Kunde die Zustimmung (Autorisierung) zur Aus-
führung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätz-
lich eine PIN, die Unterschrift oder das persön-
liche Passwort erforderlich ist, wird die Zustim-
mung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach der
Erteilung der Zustimmung kann der Kunde die
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

4. Ablehnung von Kartenzahlungen durch
die Bank

Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung ab-
zulehnen, wenn
– sich der Kunde nicht mit seiner PIN bzw. sei-

nem persönlichen Passwort legitimiert hat,
– der für die Kartenzahlung geltende Verfü-

gungsrahmen der Kreditkarte oder die finan-
zielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist
oder

– die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Kunde über das Terminal, 
an dem die Kreditkarte eingesetzt wird, unter-
richtet.

5. Ausführungsfrist

Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsemp-
fänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungs-
auftrages bei der Bank ist diese verpflichtet
sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag
spätestens an dem im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingeht.

6. Kreditkartenkonto

Die Bank richtet für den Kunden ein Kreditkar-
tenkonto ein, das in laufender Rechnung in Euro
geführt wird. Alle mittels der Kreditkarte(n) getä-
tigten Umsätze, Verfügungen an Geldautomaten
und im Rahmen der Durchführung dieses Vertra-
ges veranlassten und sonstigen Aufwendungen
und Entgelte der Bank werden über das Kredit-
kartenkonto abgerechnet und diesem belastet.

Die Bank wird dem Kunden alle im Zusammen-
hang mit der Begleichung der Umsätze entste-
henden Aufwendungen einmal monatlich in Rech-
nung stellen. 

Der Kunde ist verpflichtet, die Monatsabrech-
nung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu
überprüfen. Einwendungen sind innerhalb von
30 Tagen nach Zugang der Monatsabrechnung
gegenüber der Bank in Textform mitzuteilen.

Die Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen
gilt als Genehmigung.

7. Finanzielle Nutzungsgrenze

Der Kunde darf die Kreditkarte nur innerhalb
des Verfügungsrahmens auf dem Kreditkarten-
konto und nur in der Weise nutzen, dass ein
Ausgleich der Kreditkartenumsätze bei Fälligkeit
gewährleistet ist. Der Kunde kann mit seiner
Bank eine Änderung seines Verfügungsrahmens
vereinbaren.

Auch wenn der Kunde die finanzielle Nutzungs-
grenze nicht einhält, ist die Bank berechtigt,
den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die
aus der Nutzung der Kreditkarte entstehen. Die
Genehmigung einzelner Kreditkartenumsätze

führt weder zur Einräumung eines Kredites
noch zur Erhöhung eines zuvor eingeräumten
Kredites, sondern erfolgt in der Erwartung,
dass ein Ausgleich der Kreditkartenumsätze bei
Fälligkeit gewährleistet ist.

Übersteigt die Buchung von Umsätzen das vor-
handene Kontoguthaben oder eine für das Kre-
ditkartenkonto vorher eingeräumte Kreditlinie,
so führt die Buchung lediglich zu einer gedulde-
ten Kontoüberziehung.

8. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten

8.1 Unterschrift 

Der Kunde hat seine Kreditkarte nach Erhalt un-
verzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unter-
schreiben. 

8.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Kreditkarte

Die Kreditkarte ist mit besonderer Sorgfalt auf-
zubewahren, um zu verhindern, dass sie abhan-
denkommt und missbräuchlich verwendet wird.
Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Denn jede
Person, die im Besitz der Kreditkarte ist, hat
die Möglichkeit, mit ihr missbräuchliche Verfü-
gungen zu tätigen. 

8.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheim-
zahl (PIN) und des persönlichen Passwortes

Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass kei-
ne andere Person Kenntnis von seiner persön-
lichen Geheimzahl (PIN) und seinem persönlichen
Passwort erlangt. 

Sie/es darf insbesondere nicht auf der Kredit-
karte vermerkt oder in anderer Weise zusam-
men mit dieser aufbewahrt werden.

Bei der Eingabe der PIN bzw. des persönlichen
Passwortes ist sicherzustellen, dass Dritte die-
se(s) nicht ausspähen können.

Jede Person, die die PIN kennt und in den Be-
sitz der Karte kommt bzw. die Kreditkartennum-
mer und das persönliche Passwort kennt, hat
die Möglichkeit, missbräuchliche Verfügungen
zu tätigen (z.B. Geld am Geldautomaten abzuhe-
ben oder Transaktionen im Rahmen des Verified
by VISA-Verfahrens über das Internet zu veran-
lassen).

8.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des
Kunden

(1) Stellt der Kunde den Verlust oder Diebstahl
seiner Kreditkarte, die missbräuchliche Verwen-
dung oder eine sonstige nicht autorisierte Nut-
zung von Karte, PIN oder persönlichem Pass-
wort fest, so ist die Bank, und zwar möglichst
die kontoführende Stelle, oder eine Repräsen-
tanz des VISA-Verbundes unverzüglich zu unter-
richten, um die Kreditkarte sperren zu lassen.

Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperranzei-
ge abgegeben werden kann, werden dem Kun-
den gesondert mitgeteilt. Der Kunde hat jeden
Diebstahl oder Missbrauch auch unverzüglich
bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Kunde den Verdacht, dass eine an-
dere Person unberechtigt in den Besitz seiner
Kreditkarte gelangt ist, eine missbräuchliche
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisier-
te Nutzung von Karte, PIN oder persönlichem
Passwort vorliegt, muss er ebenfalls eine Sperr-
anzeige abgeben.

(3) Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach
Feststellung einer nicht autorisierten oder feh-
lerhaft ausgeführten Kartenzahlung zu unterrich-
ten.

Stand: 01.11



Stand: 01.11

9. Zahlungsverpflichtung des Kunden

Die Bank ist gegenüber Vertragsunternehmen
sowie den Kreditinstituten, die die Kreditkarte
an ihren Geldautomaten akzeptieren, verpflich-
tet, die vom Kunden mit der Kreditkarte getätig-
ten Umsätze zu begleichen.

Entsprechendes gilt, soweit der Kunde den Bar-
geldservice in Anspruch genommen hat, für den
im Rahmen dieses Service ausgezahlten
Betrag. 

Der Kunde ist seinerseits verpflichtet, der Bank
den Forderungsbetrag zu erstatten.

Der Betrag ist fällig, nachdem die Bank dem
Kunden die Abrechnung erteilt hat. Nach Ertei-
lung der Abrechnung (jeweils am 30. Kalender-
tag eines Monats) werden die Umsätze mit
einem auf dem Kreditkartenkonto vorhandenen
Guthaben verrechnet bzw. dem vereinbarten
Girokonto belastet.

Erstattungsansprüche aus dem Bargeldbezug
bei VISA-Akzeptanzstellen sind sofort fällig.

Einwendungen und sonstige Beanstandungen
des Kunden aus seinem Vertragsverhältnis zu
dem Vertragsunternehmen, bei dem die Kredit-
karte eingesetzt wurde, sind unmittelbar gegen-
über dem Vertragsunternehmen geltend zu
machen. Die Zahlungspflicht gegenüber der
Bank bleibt hiervon unberührt.

10. Fremdwährungsumrechnung

Nutzt der Kunde die Kreditkarte für Verfügun-
gen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto
gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung
des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften
ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“. Eine Änderung des in der Umrech-
nungsregelung genannten Referenzwechselkur-
ses wird unmittelbar und ohne vorherige
Benachrichtigung des Kunden wirksam.

11. Entgelte und Zinsregelung

(1) Die vom Kunden gegenüber der Bank
geschuldeten Entgelte ergeben sich aus dem
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.

Die Höhe der Zinssätze ergibt sich aus dem
„Preisaushang“ in der jeweils aktuellen Fassung. 

(2) Änderungen der Entgelte und Zinssätze wer-
den dem Kunden spätestens zwei Monate vor
dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Text-
form (z.B. mittels Kreditkartenabrechnung) an-
geboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rah-
men der Geschäftsbeziehung einen elektroni-
schen Kommunikationsweg vereinbart (z.B. On-
linebanking), können die Änderungen auch auf
diesem Wege angeboten werden. Die Zustim-
mung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen an-
gezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders
hinweisen.

(3) Werden dem Kunden Änderungen der Ent-
gelte angeboten, kann er diese Geschäftsbezie-
hung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlich
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündi-
gungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot
besonders hinweisen.

(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zah-
lungen von Kunden, die nicht Verbraucher sind,
bleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2
bis 6 AGB Banken.

12. Teilzahlungsmöglichkeit

Hat der Kunde mit der Bank für das Kreditkar-
tenkonto eine Kreditvereinbarung mit Teilzah-
lungsmöglichkeit getroffen, gilt:

Die Bank gewährt dem Kunden hierfür einen
Kredit bis zur Höhe des Zahlungsrahmens, so-
weit durch die jeweilige Belastungsbuchung ein
Sollsaldo auf dem Kreditkartenkonto entsteht.

Weist die Monatsrechnung einen Sollsaldo auf
dem Kreditkartenkonto aus, hat der Kunde den
ihm gewährten Kredit durch monatliche Zahlung
in Höhe von mindestens 10 % des Gesamtbetra-
ges (jedoch mindestens 25,– u) oder einem
monatlichen Betrag von mindestens 25,– u

(jedoch mindestens 10 % des Gesamtbetrages)
zu tilgen. Kommt es aufgrund von Kartenverfü-
gungen, zu einer Überschreitung des Zahlungs-
rahmens, so wird der den Zahlungsrahmen
übersteigende Betrag zusätzlich zum vereinbar-
ten Rückzahlungsbetrag in einer Summe vom
vereinbarten Girokonto eingezogen. 

Liegt die Inanspruchnahme unter 25,– u, so
wird der Gesamtbetrag eingezogen. Der Kunde
hat für die Inanspruchnahme des Kredites Zin-
sen zu entrichten. Wird der Sollsaldo der Mo-
natsrechnung vollständig durch Lastschriftein-
zug ausgeglichen, verzichtet die Bank auf Gel-
tendmachung der Zinsen für die während des
letzten Abrechnungsmonats neu entstandenen
Forderungen.

Änderungen der Zahlungsmodalitäten sind jeder-
zeit möglich.

13. Guthabenaufbau und Guthabenabbau

Der Kunde kann jederzeit einen Guthabenaufbau
bzw. Guthabenabbau auf dem Kreditkartenkon-
to veranlassen.

Darüber hinaus ist die Ansammlung von Gutha-
ben mittels einer vereinbarten monatlichen Til-
gungsrate/Ansparrate möglich. Das Guthaben
auf dem Kreditkartenkonto wird verzinst. 

Die Gutschrift der Zinsen erfolgt monatlich.

14. Weitere Kreditkarten

Der Kunde kann weitere Kreditkarten für Dritte
beantragen, sogenannte Zusatzkarten. Die mit
Zusatzkarten getätigten Umsätze werden dem
Kreditkartenkonto des Kunden belastet. Die
Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten aus Nr. 8
treffen auch die Inhaber einer Zusatzkarte.

15. Erstattungs- und Schadensersatz-
ansprüche des Kunden

15.1 Erstattung bei nicht autorisierter Karten-
verfügung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung
in Form 
– der Abhebung von Bargeld,
– der Verwendung der Kreditkarte bei 

Vertragsunternehmen
hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch
auf Erstattung ihrer Aufwendungen. 

Die Bank ist verpflichtet, dem Kunden den Be-
trag unverzüglich und ungekürzt zu erstatten.
Wurde der Betrag einem Konto belastet, bringt
die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem
es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfü-
gung befunden hätte.

15.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehler-
hafter Ausführung einer autorisierten Kartenver-
fügung 

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaf-
ten Ausführung einer autorisierten Kartenverfü-
gung in Form 
– der Abhebung von Bargeld,
– der Verwendung der Kreditkarte bei einem

Vertragsunternehmen
kann der Kunde von der Bank die unverzügliche
und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbe-
trages insoweit verlangen, als die Kartenverfü-
gung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde
der Betrag einem Konto belastet, bringt die
Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es
sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte
Kartenverfügung befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus
von der Bank die Erstattung der Entgelte und
Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kar-
tenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem
Konto belastet wurden.

(3) Besteht die fehlerhafte Ausführung darin,
dass die Kartenverfügung beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers erst nach Ab-
lauf der Ausführungsfrist in Nr. 5 eingeht (Ver-
spätung), sind die Ansprüche des Kunden nach
den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem
Kunden durch die Verspätung ein Schaden ent-
standen, haftet die Bank nach Nr. 15.3.

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung
nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank
die Kartenverfügung auf Verlangen des Kunden
nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unter-
richten.

15.3 Schadensersatzansprüche des Kunden
aufgrund einer nicht autorisierten oder einer
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung
einer autorisierten Kartenverfügung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfü-
gung oder im Falle einer nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kar-
tenverfügung kann der Kunde von der Bank
einen Schaden, der nicht bereits von Nr. 15.1
oder 15.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies
gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein
Verschulden, das einer zwischengeschalteten
Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu
vertreten, es sei denn, dass die wesentliche
Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle
liegt, die der Kunde vorgegeben hat. 

Handelt es sich bei dem Kunden nicht um einen
Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte
in einem Land außerhalb Deutschlands und 
des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR)
(Drittstaat1) oder in der Währung eines Staates
außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungszah-
lung2), beschränkt sich die Haftung der Bank für

1 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes (derzeit: die EU-Mitgliedsstaaten Belgien,
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von
Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder
Island, Liechtenstein und Norwegen).

2 Drittstaatenwährungen sind alle Währungen außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Euro, Britisches
Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische
Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas,
Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu,
Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone,
Ungarischer Forint).
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das Verschulden einer an der Abwicklung des
Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die
sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer sol-
chen Stelle. Hat der Kunde durch ein schuldhaf-
tes Verhalten zur Entstehung des Schadens bei-
getragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank
und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 
12.500,– u je Kartenzahlung begrenzt. 
Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung
gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenzahlungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der

Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders über-

nommen hat, und
– für den dem Kunden entstandenen Zins-

schaden, soweit der Kunde Verbraucher ist. 

15.4 Frist für die Geltendmachung von 
Ansprüchen nach Nr. 15.1 bis 15.3

Sollte der Kunde nicht bereits die Kartenverfü-
gungen genehmigt haben, so sind Ansprüche
des Kunden gegen die Bank nach Nr. 15.1 bis
15.3 erst dann ausgeschlossen, wenn der Kun-
de die Bank nicht spätestens 13 Monate nach
dem Tag der Belastung mit der Kartenverfü-
gung unterrichtet hat, dass es sich um eine
nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte
Kartenverfügung handelt. Der Lauf der Frist be-
ginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die
aus der Kartenverfügung resultierende Belas-
tungsbuchung entsprechend dem für Umsatz-
informationen vereinbarten Weg, spätestens in-
nerhalb eines Monats nach Belastungsbuchung
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbe-
ginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haf-
tungsansprüche nach Nr. 15.3 kann der Kunde
auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend
machen, wenn er ohne Verschulden an der Ein-
haltung dieser Frist verhindert war.

15.5 Erstattungsanspruch bei autorisierter Kar-
tenverfügung ohne genaue Betragsangabe und
Frist für die Geltendmachung des Anspruchs

(1) Der Kunde kann von der Bank die unverzüg-
liche und ungekürzte Erstattung des Verfügungs-
betrages verlangen, wenn er eine Kartenverfü-
gung bei einem Vertragsunternehmen in der
Weise autorisiert hat, dass
– bei der Autorisierung der genaue Betrag

nicht angegeben wurde und
– der Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt,

den der Kunde entsprechend seinem bisheri-
gen Ausgabeverhalten, dem Inhalt des Kar-
tenvertrages und den jeweiligen Umständen
des Einzelfalles hätte erwarten können; mit
einem etwaigen Währungsumtausch zusam-
menhängende Gründe bleiben außer
Betracht, wenn der vereinbarte Referenz-
wechselkurs zugrunde gelegt wurde.

Der Kunde ist verpflichtet, gegenüber der Bank
die Sachumstände dazulegen, aus denen er sei-
nen Erstattungsanspruch herleitet.

(2) Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlos-
sen, wenn er nicht innerhalb von acht Wochen
nach dem Zeitpunkt der Belastung des Umsat-
zes auf dem Abrechnungskonto gegenüber der
Bank geltend gemacht wird.

(3) Nr. 15.5 (1) und (2) gelten nicht für Kunden,
die keine Verbraucher sind.

15.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss

Ansprüche des Kunden gegen die Bank nach
Nr. 15.1 bis 15.5 sind ausgeschlossen, wenn
die einen Anspruch begründenden Umstände
– auf einem außergewöhnlichen und unvorher-

sehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank
keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz
Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr
nicht hätten vermieden werden können, oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen
Verpflichtung herbeigeführt wurden. 

16. Haftung des Kunden für nicht autori-
sierte Kartenverfügungen

16.1  Haftung des Kunden bis zur Sperr-
anzeige

(1) Verliert der Kunde seine Karte, seine PIN
bzw. sein persönliches Passwort oder werden
sie ihm gestohlen oder kommen sie ihm sonst
abhanden und kommt es dadurch zu einer nicht
autorisierten Kartenverfügung in Form 
– der Abhebung von Bargeld oder
– der Verwendung der Karte bei einem 

Vertragsunternehmen,
so haftet die Bank für Schäden, die bis zum
Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden,
in vollem Umfang, wenn der Kunde seine Sorg-
faltspflichten nach diesen Bedingungen nicht
oder nur leicht fahrlässig verletzt hat.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer
nicht autorisierten Kartenverfügung, ohne dass
ein Verlust, Diebstahl oder ein sonstiges Abhan-
denkommen der Karte, PIN oder Passwort vor-
liegt, haftet die Bank für die hierdurch entstan-
denen Schäden in vollem Umfang, wenn der
Kunde seine Sorgfaltspflicht nach diesen Bedin-
gungen nicht oder lediglich leicht fahrlässig ver-
letzt hat.

(3) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Scha-
dens nach Abs. 1 und 2 verpflichtet, wenn der
Kunde die Sperranzeige nicht abgeben konnte,
weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entge-
gennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte
und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(4) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht
autorisierten Verfügungen und hat der Kunde
seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingun-
gen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt
oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt
der Kunde den hierdurch entstandenen Schaden
in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des
Kunden kann insbesondere dann vorliegen,
wenn 
– er den Verlust, Diebstahl oder die miss-

bräuchliche Verfügung der Bank oder der
VISA-Repräsentanz schuldhaft nicht unver-
züglich mitgeteilt hat,

– die persönliche Geheimzahl oder das persön-
liche Passwort auf der Karte vermerkt oder
zusammen mit der Karte verwahrt war (zum
Beispiel im Originalbrief, in dem die PIN dem
Kunden mitgeteilt wurde),

– die persönliche Geheimzahl oder das persön-
liche Passwort einer anderen Person mitge-
teilt und der Missbrauch dadurch verursacht
wurde.

(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des
Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt,
verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf
den für die Kreditkarte geltenden Verfügungs-
rahmen.

16.2 Haftung des Kunden ab Sperranzeige

Sobald der Verlust oder Diebstahl der Kreditkar-
te, die missbräuchliche Verwendung oder eine
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Kredit-
karte oder PIN oder persönlichem Passwort
gegenüber der Bank oder einer VISA-Repräsen-
tanz angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle
danach durch Verfügungen in Form 
– der Abhebung von Bargeld oder
– der Verwendung der Karte bei einem Ver-

tragsunternehmen 
entstehenden Schäden. Handelt der Kunde in be-
trügerischer Absicht, trägt der Kunde auch die
nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.

17. Gesamtschuldnerische Haftung
mehrerer Antragsteller

Für die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam
beantragten Kreditkarte haften die Antragsteller
als Gesamtschuldner, d.h., die Bank kann von
jedem Antragsteller die Erfüllung sämtlicher An-
sprüche fordern. Jeder Antragsteller kann das
Vertragsverhältnis nur mit Wirkung für alle An-
tragsteller jederzeit durch Kündigung beenden.
Jeder Antragsteller hat dafür Sorge zu tragen,
dass die an ihn ausgegebene Kreditkarte mit
Wirksamwerden der Kündigung unverzüglich an
die Bank zurückgegeben wird. 

Die Aufwendungen, die aus der weiteren Nut-
zung einer Kreditkarte bis zu ihrer Rückgabe an
die Bank entstehen, haben die Antragsteller
ebenfalls gesamtschuldnerisch zu tragen. Unab-
hängig davon wird die Bank zumutbare Maßnah-
men ergreifen, um Kreditkartenverfügungen
nach der Kündigung des Kreditkartenvertrages
zu unterbinden.

18. Eigentum und Gültigkeit der 
Kreditkarte

Die Kreditkarte bleibt im Eigentum der Bank.
Sie ist nicht übertragbar.

Die Karte ist nur für den auf der Kreditkarte
angegebenen Zeitraum gültig.

Mit der Aushändigung einer neuen Kreditkarte,
spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit ist
die Kreditkarte unaufgefordert und unverzüglich
zu entwerten. Die Bank ist zudem berechtigt,
die alte Kreditkarte zurückzuverlangen. Endet
die Berechtigung, die Kreditkarte zu nutzen
(z.B. durch Kündigung des Kreditkartenvertra-
ges), so hat der Kunde die Kreditkarte unver-
züglich an die Bank zurückzugeben. 

Die Bank behält sich das Recht vor, auch wäh-
rend der Laufzeit einer Kreditkarte diese gegen
eine neue auszutauschen. Kosten entstehen
dem Kunden dadurch nicht.

19. Kündigungsrecht des Kunden

Der Kunde kann den Kreditkartenvertrag insge-
samt oder einzelne Zusatzkarten jederzeit ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 

Inhabern von Zusatzkarten steht dieses Recht
nur für ihre Kreditkarte zu. 

Kündigungen haben schriftlich zu erfolgen. Eine
Kündigung wird erst wirksam, wenn der Kündi-
gende die betroffenen Kreditkarten an die Bank
zurückgegeben hat.

Die Benachrichtigung über das Abhandenkom-
men nach Nr. 8.4 ersetzt die Rückgabe der
betreffenden Kreditkarte.

Ziffer 24, Seite 3



20. Kündigungsrecht der Bank

Die Bank kann den Kreditkartenvertrag unter
Einhaltung einer angemessenen, mindestens
zweimonatigen Kündigungsfrist kündigen. 

Die Bank wird den Kreditkartenvertrag mit einer
längeren Kündigungsfrist kündigen, wenn dies
unter Berücksichtigung der berechtigten Belan-
ge des Kunden geboten ist.

Die Bank kann den Kreditkartenvertrag fristlos
kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt,
durch den die Fortsetzung des Kreditkartenver-
trages, auch unter angemessener Berücksichti-
gung der berechtigten Belange des Kunden, für
die Bank unzumutbar ist. 

Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn
der Kunde unrichtige Angaben über seine Ver-
mögenslage gemacht hat und die Bank hierauf
die Entscheidung über den Abschluss des Kre-
ditkartenvertrages gestützt hat oder wenn eine
wesentliche Verschlechterung seiner Vermö-
genslage eintritt oder einzutreten droht und da-
durch die Erfüllung von Verbindlichkeiten aus
dem Kreditkartenvertrag der Bank gefährdet ist.

21. Folgen der Kündigung

Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Kre-
ditkarte nicht mehr benutzt werden. Die Kredit-
karte ist unverzüglich und unaufgefordert an die
Bank zurückzugeben.

Mit Wirksamwerden der Kündigung werden
sämtliche Ansprüche der Bank aus dem Kredit-
karten-Vertragsverhältnis sofort fällig.

Eventuelles Guthaben auf dem Kreditkartenkon-
to wird auf das vereinbarte Girokonto übertra-
gen.

Mit der Kündigung des Kreditkartenvertrages 
ist die Kündigung des Kreditkartenkontos ver-
bunden.

22. Einziehung und Sperrung der 
Kreditkarte

Die Bank darf die Kreditkarte sperren und den
Einzug der Kreditkarte (z.B. an Geldautomaten)
veranlassen,
– wenn sie berechtigt ist, den Kreditkartenver-

trag aus wichtigem Grund zu kündigen,
– wenn sachliche Gründe im Zusammenhang

mit der Sicherheit der Kreditkarte dies recht-
fertigen oder

– wenn der Verdacht einer nicht autorisierten
oder betrügerischen Verwendung der Kredit-
karte besteht.

Die Bank wird den Kunden unter Angabe der
hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor,
spätestens jedoch unverzüglich nach der Sper-
re über die Sperre unterrichten. Die Bank wird
die Karte entsperren oder diese durch eine
neue Kreditkarte ersetzen, wenn die Gründe für
die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hier-
über unterrichtet sie den Kunden unverzüglich.

23. Beauftragung Dritter

Die Bank ist berechtigt, sich im Rahmen des Kre-
ditkartenvertrages zur Bewirkung der von ihr zu
erbringenden Leistungen oder zur Einforderung
der vom Kunden zu erbringenden Leistungen
geeigneter Dritter zu bedienen.

24. Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ergänzend zu diesen Bestimmungen, insbeson-
dere in Bezug auf die Änderung der Geschäfts-
bedingungen und die außergerichtliche Streit-
schlichtung und sonstigen Beschwerdemöglich-
keiten, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Bank.

Stand: 01.11
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Bedingungen für die MasterCard
und MasterCard Gold

Ziffer 25
Fassung 1. November 2009

Bedingungen für die MasterCard und 
MasterCard Gold (im Folgenden „Kreditkarte“
genannt) herausgegeben von der Santander
Bank, Zweigniederlassung der Santander Consu-
mer Bank AG (im Folgenden „Bank“ genannt)

1. Verwendungsmöglichkeiten 

Die von der Bank ausgegebene Kreditkarte
kann der Kontoinhaber (im Folgenden „Kunde“
genannt) im Inland und als weitere Dienstleistun-
gen auch im Ausland im Rahmen des Master-
Card-Verbundes einsetzen 

– bei Vertragsunternehmen und 

– darüber hinaus als weitere Dienstleistung
zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten
sowie an Kassen von Kreditinstituten – dort
zusätzlich gegen Vorlage eines Ausweispa-
piers (Bargeldservice).

Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinsti-
tute und die Geldautomaten im Rahmen des
Bargeldservice sind an den Akzeptanzsymbolen
zu erkennen, die auf der Kreditkarte zu sehen
sind. 

Soweit mit der Kreditkarte zusätzliche Leistun-
gen (z.B. Versicherungen) verbunden sind, rich-
ten sich diese nach den insoweit geltenden
besonderen Regeln.

2. Persönliche Geheimzahl (PIN) 

Für die Nutzung von Geldautomaten und von au-
tomatisierten Kassen kann dem Kunden für sei-
ne Kreditkarte eine persönliche Geheimzahl (PIN)
zur Verfügung gestellt werden.

Die Kreditkarte kann an Geldautomaten sowie
an automatisierten Kassen, an denen im Zusam-
menhang mit der Verwendung der Kreditkarte
die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr
eingesetzt werden, wenn die PIN dreimal hinter-
einander falsch eingegeben wurde. Der Kunde
sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, mög-
lichst der kontoführenden Stelle, in Verbindung
setzen.

3. Autorisierung von Kartenzahlungen
durch den Kunden

(1) Bei Nutzung der Kreditkarte ist entweder

– ein Beleg zu unterschreiben, auf den das 
Vertragsunternehmen die Kartendaten über-
tragen hat, oder

– an Geldautomaten und automatisierten 
Kassen die PIN einzugeben.

Nach vorheriger Abstimmung zwischen Kunde
und Vertragsunternehmen kann der Kunde – ins-
besondere zur Beschleunigung eines Geschäfts-
vorfalles oder zur Abwicklung von Distanzge-
schäften (z.B. Bestellung via Telefon, Internet
etc.) – ausnahmsweise darauf verzichten, den
Beleg zu unterzeichnen, und stattdessen ledig-
lich seine Kreditkartennummer angeben.

(2) Mit dem Einsatz der Kreditkarte erteilt der
Kunde die Zustimmung (Autorisierung) zur Aus-
führung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätz-
lich eine PIN oder die Unterschrift erforderlich
ist, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz
erteilt. Nach der Erteilung der Zustimmung kann
der Kunde die Kartenzahlung nicht mehr wider-
rufen.

4. Ablehnung von Kartenzahlungen durch
die Bank

Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung ab-
zulehnen, wenn

– sich der Kunde nicht mit seiner PIN legiti-
miert hat,

– der für die Kartenzahlung geltende Verfü-
gungsrahmen der Kreditkarte oder die finan-
zielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist
oder

– die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Kunde über das Terminal, 
an dem die Kreditkarte eingesetzt wird, unter-
richtet.

5. Ausführungsfrist

Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsemp-
fänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungs-
auftrages bei der Bank ist diese verpflichtet
sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag
spätestens an dem im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

6. Finanzielle Nutzungsgrenze

Der Kunde darf die Kreditkarte nur innerhalb
des Verfügungsrahmens und nur in der Weise
nutzen, dass ein Ausgleich der Kreditkartenum-
sätze bei Fälligkeit gewährleistet ist. Der Kunde
kann mit seiner Bank eine Änderung seines Ver-
fügungsrahmens vereinbaren.

Auch wenn der Kunde die finanzielle Nutzungs-
grenze nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den
Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus
der Nutzung der Kreditkarte entstehen. Die Ge-
nehmigung einzelner Kreditkartenumsätze führt
weder zur Einräumung eines Kredites noch zur
Erhöhung eines zuvor eingeräumten Kredites,
sondern erfolgt in der Erwartung, dass ein Aus-
gleich der Kreditkartenumsätze bei Fälligkeit
gewährleistet ist.

Übersteigt die Buchung von Umsätzen das vor-
handene Kontoguthaben oder eine für das Kre-
ditkartenkonto vorher eingeräumte Kreditlinie,
so führt die Buchung lediglich zu einer gedulde-
ten Kontoüberziehung.

7. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten

7.1 Unterschrift 

Der Kunde hat seine Kreditkarte nach Erhalt
unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unter-
schreiben. 

7.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Kreditkarte

Die Kreditkarte ist mit besonderer Sorgfalt auf-
zubewahren, um zu verhindern, dass sie abhan-
denkommt und missbräuchlich verwendet wird.
Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Denn jede
Person, die im Besitz der Kreditkarte ist, hat
die Möglichkeit, mit ihr missbräuchliche Verfü-
gungen zu tätigen. 

7.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheim-
zahl (PIN) 

Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass kei-
ne andere Person Kenntnis von seiner persön-
lichen Geheimzahl (PIN) erlangt. 

Sie darf insbesondere nicht auf der Kreditkarte
vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit
dieser aufbewahrt werden.

Bei der Eingabe der PIN ist sicherzustellen, dass
Dritte diese nicht ausspähen können.

Jede Person, die die PIN kennt und in den Be-
sitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, miss-
bräuchliche Verfügungen zu tätigen (z.B. Geld
am Geldautomaten abzuheben).

7.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des
Kunden

(1) Stellt der Kunde den Verlust oder Diebstahl
seiner Kreditkarte, die missbräuchliche Verwen-
dung oder eine sonstige nicht autorisierte Nut-
zung von Karte oder PIN fest, so ist die Bank,
und zwar möglichst die kontoführende Stelle,
oder eine Repräsentanz des MasterCard-Ver-
bundes unverzüglich zu unterrichten, um die
Kreditkarte sperren zu lassen.

Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperranzei-
ge abgegeben werden kann, werden dem Kun-
den gesondert mitgeteilt. Der Kunde hat jeden
Diebstahl oder Missbrauch auch unverzüglich
bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Kunde den Verdacht, dass eine an-
dere Person unberechtigt in den Besitz seiner
Kreditkarte gelangt ist, eine missbräuchliche
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisier-
te Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss
er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

(3) Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach
Feststellung einer nicht autorisierten oder feh-
lerhaft ausgeführten Kartenzahlung zu unterrich-
ten.

8. Zahlungsverpflichtung des Kunden

Die Bank ist gegenüber Vertragsunternehmen
sowie den Kreditinstituten, die die Kreditkarte
an ihren Geldautomaten akzeptieren, verpflich-
tet, die vom Kunden mit der Kreditkarte getätig-
ten Umsätze zu begleichen. Entsprechendes
gilt, soweit der Kunde den Bargeldservice in
Anspruch genommen hat, für den im Rahmen
dieses Service ausgezahlten Betrag. 

Der Kunde ist seinerseits verpflichtet, der Bank
den Forderungsbetrag zu erstatten.

Die Bank wird dem Kunden alle im Zusammen-
hang mit der Begleichung der Umsätze entste-
henden Aufwendungen einmal monatlich in
Rechnung stellen.

Der Kunde ist verpflichtet, die Monatsabrech-
nung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu
überprüfen. Einwendungen sind innerhalb von
30 Tagen nach Zugang der Monatsabrechnung
gegenüber der Bank in Textform mitzuteilen.
Die Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen
gilt als Genehmigung.

Der Betrag ist fällig, nachdem die Bank dem
Kunden die Abrechnung erteilt hat. Nach Ertei-
lung der Abrechnung werden die Umsätze dem
vereinbarten Konto belastet.

Einwendungen und sonstige Beanstandungen
des Kunden aus seinem Vertragsverhältnis zu
dem Vertragsunternehmen, bei dem die Kredit-
karte eingesetzt wurde, sind unmittelbar gegen-
über dem Vertragsunternehmen geltend zu
machen. 

Die Zahlungspflicht gegenüber der Bank bleibt
hiervon unberührt.

9. Fremdwährungsumrechnung

Nutzt der Kunde die Kreditkarte für Verfügun-
gen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto
gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung
des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften
ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“. Eine Änderung des in der Umrech-
nungsregelung genannten Referenzwechselkur-
ses wird unmittelbar und ohne vorherige
Benachrichtigung des Kunden wirksam.
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10. Entgelte 

(1) Die vom Kunden gegenüber der Bank ge-
schuldeten Entgelte ergeben sich aus dem
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.

(2) Änderungen der Entgelte werden dem Kun-
den spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens in Textform (z.B. mittels
Kreditkartenabrechnung) angeboten. Hat der
Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäfts-
beziehung einen elektronischen Kommunika-
tionsweg vereinbart (z.B. Online Banking), kön-
nen die Änderungen auch auf diesem Wege
angeboten werden. Die Zustimmung des Kun-
den gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung
nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt
hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn
die Bank in ihrem Angebot besonders hinwei-
sen.

(3) Werden dem Kunden Änderungen der Ent-
gelte angeboten, kann er diese Geschäftsbezie-
hung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündi-
gungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot
besonders hinweisen.

(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zah-
lungen von Kunden, die nicht Verbraucher sind,
bleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2
bis 6 AGB Banken.

11. Weitere Kreditkarten

Der Kunde kann weitere Kreditkarten für Dritte
beantragen, sogenannte Zusatzkarten. Die mit
Zusatzkarten getätigten Umsätze werden 
dem vereinbarten Konto des Kunden belastet. 
Die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten aus Nr. 7
treffen auch die Inhaber einer Zusatzkarte.

12. Erstattungs- und Schadensersatz-
ansprüche des Kunden

12.1 Erstattung bei nicht autorisierter Karten-
verfügung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfü-
gung in Form 

– der Abhebung von Bargeld,

– der Verwendung der Kreditkarte bei Vertrags-
unternehmen

hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch
auf Erstattung ihrer Aufwendungen.

Die Bank ist verpflichtet, dem Kunden den Be-
trag unverzüglich und ungekürzt zu erstatten.
Wurde der Betrag einem Konto belastet, bringt
die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem
es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfü-
gung befunden hätte.

12.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehler-
hafter Ausführung einer autorisierten Kartenver-
fügung 

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaf-
ten Ausführung einer autorisierten Kartenverfü-
gung in Form 

– der Abhebung von Bargeld,

– der Verwendung der Kreditkarte bei einem
Vertragsunternehmen

kann der Kunde von der Bank die unverzügliche
und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbe-
trages insoweit verlangen, als die Kartenverfü-
gung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde
der Betrag einem Konto belastet, bringt die
Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es

sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte
Kartenverfügung befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus
von der Bank die Erstattung der Entgelte und
Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung der autorisierten 
Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder 
seinem Konto belastet wurden.

(3) Besteht die fehlerhafte Ausführung darin,
dass die Kartenverfügung beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers erst nach Ab-
lauf der Ausführungsfrist in Nr. 5 eingeht (Ver-
spätung), sind die Ansprüche des Kunden nach
den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem
Kunden durch die Verspätung ein Schaden ent-
standen, haftet die Bank nach Nr. 12.3.

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung
nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank
die Kartenverfügung auf Verlangen des Kunden
nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unter-
richten.

12.3 Schadensersatzansprüche des Kunden
aufgrund einer nicht autorisierten oder einer
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung
einer autorisierten Kartenverfügung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfü-
gung oder im Falle einer nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kar-
tenverfügung kann der Kunde von der Bank
einen Schaden, der nicht bereits von Nr. 12.1
oder 12.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies
gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein
Verschulden, das einer zwischengeschalteten
Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden 
zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche
Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle
liegt, die der Kunde vorgegeben hat. 

Handelt es sich bei dem Kunden nicht um einen
Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte
in einem Land außerhalb Deutschlands und des
Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) (Dritt-
staat1) oder in der Währung eines Staates
außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungszah-
lung2), beschränkt sich die Haftung der Bank 
für das Verschulden einer an der Abwicklung
des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die
sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer sol-
chen Stelle. Hat der Kunde durch ein schuldhaf-
tes Verhalten zur Entstehung des Schadens bei-
getragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank
und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 
12.500,– q je Kartenzahlung begrenzt. 
Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung
gilt nicht

– für nicht autorisierte Kartenzahlungen,

– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der
Bank,

– für Gefahren, die die Bank besonders über-
nommen hat, und

– für den dem Kunden entstandenen Zins-
schaden, soweit der Kunde Verbraucher ist. 

12.4 Frist für die Geltendmachung von 
Ansprüchen nach Nr. 12.1 – 12.3

Sollte der Kunde nicht bereits die Kartenver-
fügungen genehmigt haben, so sind Ansprüche
des Kunden gegen die Bank nach Nr. 12.1 – 12.3
ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belas-

tung mit der Kartenverfügung unterrichtet hat,
dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht
erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung han-
delt. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die
Bank den Kunden über die aus der Kartenverfü-
gung resultierende Belastungsbuchung entspre-
chend dem für Umsatzinformationen vereinbar-
ten Weg spätestens innerhalb eines Monats
nach Belastungsbuchung unterrichtet hat; an-
derenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der
Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche
nach Nr. 12.3 kann der Kunde auch nach Ablauf
der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist
verhindert war.

12.5 Erstattungsanspruch bei autorisierter Kar-
tenverfügung ohne genaue Betragsangabe und
Frist für die Geltendmachung des Anspruchs

(1) Der Kunde kann von der Bank die unverzügli-
che und ungekürzte Erstattung des Verfügungs-
betrages verlangen, wenn er eine Kartenverfü-
gung bei einem Vertragsunternehmen in der
Weise autorisiert hat, dass

– bei der Autorisierung der genaue Betrag
nicht angegeben wurde und

– der Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt,
den der Kunde entsprechend seinem bisheri-
gen Ausgabeverhalten, dem Inhalt des Kar-
tenvertrages und den jeweiligen Umständen
des Einzelfalles hätte erwarten können. 
Mit einem etwaigen Währungsumtausch
zusammenhängende Gründe bleiben außer
Betracht, wenn der vereinbarte Referenz-
wechselkurs zugrunde gelegt wurde. 

Der Kunde ist verpflichtet, gegenüber der Bank
die Sachumstände darzulegen, aus denen er
seinen Erstattungsanspruch herleitet.

(2) Der Anspruch auf Erstattung ist ausge-
schlossen, wenn er nicht innerhalb von acht
Wochen nach dem Zeitpunkt der Belastung des
Umsatzes auf dem Abrechnungskonto gegen-
über der Bank geltend gemacht wird.

(3) Nr. 12.5 (1) und (2) gelten nicht für Kunden,
die keine Verbraucher sind.

12.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss

Ansprüche des Kunden gegen die Bank nach
Nr. 12.1 – 12.5 sind ausgeschlossen, wenn die
einen Anspruch begründenden Umstände

– auf einem außergewöhnlichen und unvorher-
sehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank
keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz
Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr
nicht hätten vermieden werden können, oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen
Verpflichtung herbeigeführt wurden. 

1 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes (derzeit: die EU-Mitgliedsstaaten Belgien,
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumä-
nien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien
und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechten-
stein und Norwegen).

2 Drittstaatenwährungen sind alle Währungen außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Euro, Britisches
Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische
Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas,
Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu,
Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone,
Ungarischer Forint).
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13. Haftung des Kunden für nicht 
autorisierte Kartenverfügungen

13.1 Haftung des Kunden bis zur Sperranzeige

(1) Verliert der Kunde seine Karte oder seine
PIN oder werden sie ihm gestohlen oder kom-
men sie ihm sonst abhanden und kommt es da-
durch zu einer nicht autorisierten Kartenverfü-
gung in Form 

– der Abhebung von Bargeld oder

– der Verwendung der Karte bei einem 
Vertragsunternehmen, 

so haftet der Kunde für Schäden, die bis zum
Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden,
in Höhe von maximal 51,13 q, ohne dass es
darauf ankommt, ob den Kunden an dem Ver-
lust, Diebstahl oder sonstigen Abhandenkom-
men ein Verschulden trifft.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer
nicht autorisierten Kartenverfügung, ohne dass
ein Verlust, Diebstahl oder ein sonstiges Abhan-
denkommen von Karte, PIN oder Passwort vor-
liegt, haftet der Kunde für die hierdurch entstan-
denen Schäden in vollem Umfang bis zu einem
Betrag von maximal 51,13 q, wenn der Kunde
seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung von
Karte oder PIN schuldhaft verletzt hat.

(3) Handelt es sich bei dem Kunden nicht um
einen Verbraucher, trägt der Kunde den auf-
grund einer nicht autorisierten Kartenverfügung
entstehenden Schaden nach Abs. 1 und 2 auch
über einen Betrag von maximal 51,13 q hin-
aus, wenn der Kunde die ihm nach diesen Be-
dingungen obliegenden Pflichten fahrlässig ver-
letzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung
ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens
beigetragen, haftet die Bank für den entstande-
nen Schaden im Umfang des von ihr zu vertre-
tenden Mitverschuldens.

(4) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Scha-
dens nach Abs. 1 und 2 verpflichtet, wenn der
Kunde die Sperranzeige nicht abgeben konnte,
weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entge-
gennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte
und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht au-
torisierten Verfügungen und hat der Kunde sei-
ne Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder 
in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der
Kunde den hierdurch entstandenen Schaden in
vollem Umfang. 

Grobe Fahrlässigkeit des Kunden kann insbe-
sondere dann vorliegen, wenn 

– er den Verlust, Diebstahl oder die miss-
bräuchliche Verfügung der Bank oder der
MasterCard-Repräsentanz schuldhaft nicht
unverzüglich mitgeteilt hat,

– die persönliche Geheimzahl auf der Karte
vermerkt oder zusammen mit der Karte ver-
wahrt war (zum Beispiel im Originalbrief, in
dem die PIN dem Kunden mitgeteilt wurde),

– die persönliche Geheimzahl einer anderen
Person mitgeteilt und der Missbrauch dadurch
verursacht wurde.

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des
Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt,
verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf
den für die Kreditkarte geltenden Verfügungs-
rahmen.

13.2 Haftung des Kunden ab Sperranzeige

Sobald der Verlust oder Diebstahl der Kreditkar-
te, die missbräuchliche Verwendung oder eine
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Kredit-
karte oder PIN gegenüber der Bank oder einer
MasterCard-Repräsentanz angezeigt wurde,
übernimmt die Bank alle danach durch Verfü-
gungen in Form 

– der Abhebung von Bargeld oder 

– der Verwendung der Karte bei einem Ver-
tragsunternehmen

entstehenden Schäden. Handelt der Kunde in
betrügerischer Absicht, trägt der Kunde auch
die nach der Sperranzeige entstehenden Schä-
den.

14. Gesamtschuldnerische Haftung 
mehrerer Antragsteller

Für die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam
beantragten Kreditkarte haften die Antragsteller
als Gesamtschuldner, d.h., die Bank kann von
jedem Antragsteller die Erfüllung sämtlicher An-
sprüche fordern. Jeder Antragsteller kann das
Vertragsverhältnis nur mit Wirkung für alle An-
tragsteller jederzeit durch Kündigung beenden.
Jeder Antragsteller hat dafür Sorge zu tragen,
dass die an ihn ausgegebene Kreditkarte mit
Wirksamwerden der Kündigung unverzüglich an
die Bank zurückgegeben wird. 

Die Aufwendungen, die aus der weiteren Nut-
zung einer Kreditkarte bis zu ihrer Rückgabe 
an die Bank entstehen, haben die Antragsteller
ebenfalls gesamtschuldnerisch zu tragen. Unab-
hängig davon wird die Bank zumutbare Maßnah-
men ergreifen, um Kreditkartenverfügungen
nach der Kündigung des Kreditkartenvertrages
zu unterbinden.

15. Eigentum und Gültigkeit der 
Kreditkarte

Die Kreditkarte bleibt im Eigentum der Bank.
Sie ist nicht übertragbar. Die Karte ist nur für
den auf der Kreditkarte angegebenen Zeitraum
gültig.

Mit der Aushändigung einer neuen Kreditkarte,
spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit ist
die Kreditkarte unaufgefordert und unverzüglich
zu entwerten. Die Bank ist zudem berechtigt,
die alte Kreditkarte zurückzuverlangen. Endet
die Berechtigung, die Kreditkarte zu nutzen
(z.B. durch Kündigung des Kreditkartenvertra-
ges), so hat der Kunde die Kreditkarte unver-
züglich an die Bank zurückzugeben.

Die Bank behält sich das Recht vor, auch wäh-
rend der Laufzeit einer Kreditkarte diese gegen
eine neue auszutauschen. Kosten entstehen
dem Kunden dadurch nicht.

16. Kündigungsrecht des Kunden

Der Kunde kann den Kreditkartenvertrag insge-
samt oder einzelne Zusatzkarten jederzeit ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. In-
habern von Zusatzkarten steht dieses Recht 
nur für ihre Kreditkarte zu. Kündigungen haben
schriftlich zu erfolgen. Eine Kündigung wird erst
wirksam, wenn der Kündigende die gekündig-
te(n) Kreditkarte(n) an die Bank zurückgegeben
hat. Die Benachrichtigung über das Abhanden-
kommen nach Nr. 7.4 ersetzt die Rückgabe der
betreffenden Kreditkarte.

17. Kündigungsrecht der Bank

Die Bank kann den Kreditkartenvertrag unter
Einhaltung einer angemessenen, mindestens
zweimonatigen Kündigungsfrist kündigen. 

Die Bank wird den Kreditkartenvertrag mit einer
längeren Kündigungsfrist kündigen, wenn dies
unter Berücksichtigung der berechtigten Belan-
ge des Kunden geboten ist.

Die Bank kann den Kreditkartenvertrag fristlos
kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt,
durch den die Fortsetzung des Kreditkartenver-
trages, auch unter angemessener Berücksichti-
gung der berechtigten Belange des Kunden, für
die Bank unzumutbar ist. Ein solcher Grund liegt
insbesondere vor, wenn der Kunde unrichtige
Angaben über seine Vermögenslage gemacht
und die Bank hierauf die Entscheidung über den
Abschluss des Kreditkartenvertrages gestützt
hat oder wenn eine wesentliche Verschlechte-
rung seiner Vermögenslage eintritt oder einzu-
treten droht und dadurch die Erfüllung von Ver-
bindlichkeiten aus dem Kreditkartenvertrag der
Bank gefährdet ist.

18. Folgen der Kündigung

Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Kre-
ditkarte nicht mehr benutzt werden. Die Kredit-
karte ist unverzüglich und unaufgefordert an die
Bank zurückzugeben.

Mit Wirksamwerden der Kündigung werden
sämtliche Ansprüche der Bank aus dem Kredit-
karten-Vertragsverhältnis sofort fällig.

19. Einziehung und Sperrung der 
Kreditkarte

Die Bank darf die Kreditkarte sperren und den
Einzug der Kreditkarte (z.B. an Geldautomaten)
veranlassen,

– wenn sie berechtigt ist, den Kreditkartenver-
trag aus wichtigem Grund zu kündigen,

– wenn sachliche Gründe im Zusammenhang
mit der Sicherheit der Kreditkarte dies recht-
fertigen oder

– wenn der Verdacht einer nicht autorisierten
oder betrügerischen Verwendung der Kredit-
karte besteht.

Die Bank wird den Kunden unter Angabe der
hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor,
spätestens jedoch unverzüglich nach der Sper-
re über die Sperre unterrichten. Die Bank wird
die Karte entsperren oder diese durch eine
neue Kreditkarte ersetzen, wenn die Gründe für
die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hier-
über unterrichtet sie den Kunden unverzüglich.

20. Beauftragung Dritter

Die Bank ist berechtigt, sich im Rahmen des
Kreditkartenvertrages zur Bewirkung der von ihr
zu erbringenden Leistungen oder zur Einforde-
rung der vom Kunden zu erbringenden Leistun-
gen geeigneter Dritter zu bedienen.

21. Änderungen der Geschäftsbedingungen

Ergänzend zu diesen Bestimmungen, insbeson-
dere in Bezug auf die Änderung der Geschäfts-
bedingungen und die außergerichtliche Streit-
schlichtung und sonstigen Beschwerdemöglich-
keiten, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Bank.
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1. Eröffnung und Auftragserteilung
Die Bank bietet den Kunden die Möglichkeit zur
Eröffnung eines Fondssparplans oder Auszah l-
 plans in der Filiale oder über das Internet. Mit
der Eröffnung eines Fondssparplans/Auszahl -
plans beauftragt der Kunde die Bank mit der
Ausführung von regelmäßigen Kauf/Verkaufs -
aufträgen in Höhe des Ratenbetrages und ggf.
unregel mäßiger Kauf/Verkaufsaufträge als Ein-
malbeträge. 

Schriftliche Aufträge müssen spätestens 3 Bank-
arbeitstage, Aufträge im Internet spätes tens 
1 Bankarbeitstag, vor der vereinbarten Aus-
führung bei der Bank vorliegen. Ansonsten ver-
schiebt sich der Auftrag auf den folgenden Aus-
führungstermin.

Das mit dem Depot verbundene Konto dient
auch der Abwicklung des Fondssparplans. Der
Kunde trägt Sorge dafür, dass zum Ausführungs-
tag ausreichende Deckung auf diesem Konto
vorhanden ist. Wenn das Konto die erforder-
liche Deckung nicht aufweist, besteht seitens
der Santander Bank, Zweigniederlassung der
Santander Consumer Bank AG, im Folgenden
Santander genannt, keine Verpflichtung zur Aus-
führung der Aufträge.

Grundlage für den Kauf/Verkauf von Fondan tei-
len sind der zur Zeit gültige Verkaufs prospekt
des jeweiligen Fonds, dessen Vertragsbedingun-
gen, der zuletzt veröffent lichte Rechenschafts-
bericht und – sofern veröffentlicht – der letzte
Halbjahres bericht.

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäfts -
bedingungen, die Sonderbedin gungen für Wert-
papiergeschäfte, die Bedingungen für Internet-
banking und Ordering mit Chipkarte, die Bedin-
gungen für Internetbanking und Ordering mit
PIN/TAN, die Bedingungen für Telefonbanking
sowie das Preis- und Leistungsverzeichnis der
Santander.

2. Spar/Auszahlmodalitäten, Änderung, 
Beendigung, Aussetzung und Auflösung
Der Kunde kann durch gesonderte schriftliche
Vereinbarung über die Filiale und im Rahmen der
hierfür bereitgestellten Zugänge Internetbanking
und Ordering mit PIN/TAN, Internetbanking und
Ordering mit Chipkarte und Telefonbanking eine
Änderung, Aussetzung oder Auflösung des Spar-
plans verlangen.

Nach einer Umwandlung eines Fondssparplans
in einen Auszahlplan werden die angesparten
Fondsanteile regelmäßig im Gegenwert der 
angegebenen Rate und ggf. noch verbleibende
Restanteile verkauft. Der Verkaufserlös wird
dem mit dem Depot verbundenen Konto gut-
geschrieben. 

Bei einer Dynamisierung erfolgt eine automa-
tische Erhöhung des Ratenbetrages mit dem
Dynamisierungssatz jeweils ein Jahr nach dem
Ausführungsbeginn.

Mit der Änderung eines Fondssparplans beauf-
 tragt der Kunde die Bank mit der Änderung/ 
Aussetzung/Beendigung/Auflösung eines be-
stehenden Fondssparplans/Auszahl plans und/
oder mit der Ausführung eines Kauf-/Verkaufs-
auftrages i.H.d. Einmalbetrages. Darüberhinaus
behält der bisherige Vertrag bis zu dessen 
vollständiger Auflösung seine Gültig keit. Bei
mehreren Änderungen gilt der zuletzt erteilte
Änderungsauftrag.

Bei einer Aussetzung werden während des Aus-
 setzungszeitraumes keine regel mäßigen Kauf-
oder Verkaufsaufträge aus geführt. Einmalaktio-
nen werden während des Aussetzungszeitraums
weiter ausgeführt.

Bei Auflösung/Beendigung werden keine regel-
 mäßigen Kauf-/Verkaufsaufträge mehr ausge-
 führt. Einmalbeträge werden, soweit nicht aus-
drücklich anders angegeben, ebenfalls nicht
mehr ausgeführt. Bei einer Auflösung werden
zudem alle im Depot angesparten Anteile des
Fonds auf einmal zum angegebenen Datum ver-
kauft und der Gegenwert in einer Summe auf
dem Depot verbundenen Konto gutgeschrieben.

3. Auftragserteilung per Internetbanking
und Ordering/Telefonbanking
Bei einer Auftragserteilung per Internet unter
Verwendung einer persönlichen Identifikations-
 Nummer (PIN) sowie gegebe nenfalls Trans-
ak tionsNummern (TAN) gelten neben den Re-
gelungen in diesen Sonder bedingungen die 
Bedingungen für Internetbanking und Ordering 
mit PIN/TAN. Bei einer Auftragserteilung per 
Internet unter Verwendung der Chipkarte gelten
neben den Regelungen in diesen Sonderbedin-
gungen die Bedingungen für Internetbanking
und Ordering mit Chipkarte. Bei einer Auftrags-
erteilung per Telefonbanking gelten neben den 
Regelungen in diesen Sonderbedingungen die
Bedingungen für Telefonbanking.

Zur Erläuterung der Nutzungsmöglichkeiten
stellt die Bank eine Verfahrensanleitung in 
elektronischer Form (Internet) zur Verfügung,
die den Umfang und die Besonderheiten der 
Online-Anwendung beschreibt. Die Bank ist 
berechtigt, den daraus ersichtlichen Leistungs-
 umfang, insbesondere die Ausführungstage 
und Höchstgrenzen für Raten- und Einmal be-
träge, zu erweitern oder einzuschränken.

Sofern ein reguläres Ausführungsende erreicht
ist, wird der jeweilige Fondssparplan/Auszahl -
plan im Internet nicht mehr angezeigt. Vorher
beauftragte und nicht gelöschte Einmalaktionen
sind von einem regulären Ausführungsende
nicht betroffen und werden weiter ausgeführt.

Die erworbenen Fondsanteile können unab hän-
gig davon über die Funktion „Wertpapier-Depot“
angesehen werden.

Die Spar- und Einmalbeträge finden keine An-
 rechnung auf die Höchstbeträge/Verfügungs -
rahmen für Wertpapierkäufe im Rahmen des
Internetbanking und Ordering mit PIN/TAN und 
Internetbanking und Ordering mit Chipkarte.

4. Ausführung von Aufträgen
Die Ausführung der Aufträge erfolgt an den von
der Bank angebotenen Ausführungs tagen und
zu den festgelegten Höchstbe trägen für Spar-
raten und Einmalbeträge.

Am jeweiligen Ausführungstag wird die Bank die
Aufträge zur Ausführung an die jeweilige Kapital-
 anlagegesellschaft weiterleiten. Ist dieser Tag
kein Bank arbeitstag wird der Auftrag am ersten
auf den vorbestimmten Tag folgenden Bank-
 arbeitstag weitergeleitet. Die Ausführung rich-
tet sich nach den jeweiligen Bedingungen der
Kapitalanlagegesell schaften. Stellt eine Kapital-
 anlagege sell schaft an einem Bankarbeitstag 
keinen Preis, so wird der Preis des ersten da-
rauf folgenden Bankarbeitstages, an dem wieder 
ein Preis gestellt wird, zugrunde gelegt.

5. Abwicklung und Erfüllung der 
Fondsgeschäfte
Die Fondsanteile werden auf dem für den 
Fondssparplan gewählten Wertpapierdepot des
Kunden bei der Bank verbucht. Soweit der ge-
wünschte Raten-/Einmalbetrag den Ausgabe-
 preis eines Anteils über- oder unterschreitet,
wird ein entsprechender Bruchteil von Anteils-
 rechten bis zu 3 Dezimalstellen hinter dem
Komma gutgeschrieben. 

Die Bank wird die von ihr für Rechnung des 
Kunden angeschafften Fondsanteile bei der je-
weiligen Kapitalanlagegesellschaft oder einem
anderen Verwahrer verwahren lassen. 

Die Auslieferung effektiver Stücke ist ausge-
schlossen. 

6. Abrechnungen
Die Bank rechnet gegenüber ihrem Kunden auf
der Basis der Abrechnung ab, die sie ihrerseits
von der jeweiligen Kapitalanlage gesellschaft 
erhält.

Eine Sammelabrechnung wird bis zu einer 
jährlichen Summe von maximal 1.416,– a

pro Kalenderjahr für regelmäßige Kaufaufträge
erstellt. Unterjährige, darüber hinausgehende
Kaufaufträge und sämtliche Verkaufsaufträge,
werden als Einzeleffektenabrechnungen erstellt.
Wird die Grenze von 1.416,– a unterjährig nicht
erreicht, werden Sammelabrechnungen jeweils
im Juli des laufenden Jahres sowie nach dem
Jahreswechsel erstellt. Die Sammelabrechnung
beinhaltet nur Angaben für Aufträge bei denen
keine Einzeleffektenabrechnungen erstellt
wurde.

Sonderbedingungen für den 
Fondssparplan der Santander
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(1) Für Privatkonten, sofern keine abweichende
Vereinbarung getroffen wurde, stellt die Bank
die Kontoumsätze zum Abruf mittels Kunden-
oder Maestro-Card an jedem inländischen 
Santander Kontoauszugsdrucker zur Verfügung. 
Dabei wird der Auszug jeweils für das auf der
Karte angegebene Konto erstellt.

(2) Gesperrte und ungültige Karten wird die Bank
am Kontoauszugsdrucker einziehen. Der Einzug
der Karte sowie der Kontoauszüge erfolgt auch,
wenn die Karte nach erfolgter Transaktion nicht
innerhalb der vorgesehenen Zeit am Kontoaus-
zugsdrucker entnommen wird.

(3) Die Bank übernimmt keine Verpflichtung zur
Aufstellung, Aufrechterhaltung der Funktion und
Beibehaltung von Kontoauszugsdruckern.
Sie haftet nicht für den Fall, dass die Kontoaus-
zugsabfrage vorübergehend oder auf Dauer nicht
möglich ist, ausgenommen für grobes Verschul-
den. 

(4) Die Bank ist berechtigt, dem Kontoinhaber
einen Kontoauszug (Zwangsauszug) durch die
Post oder in sonstiger Weise zugehen zu lassen,
wenn 
– seit der letzten Kontoauszugserstellung 

90 Kalendertage vergangen sind und 
mindestens ein Kontoumsatz vorliegt oder

– mindestens 470 Druckzeilen erreicht sind.

(5) Ein über den Kontoauszugsdrucker erstellter
Auszug enthält alle Umsätze, die seit der letzten
Auszugserstellung angefallen sind, ohne die Um-
sätze des Tages der Auszugserstellung. Dies be-
deutet, dass der ausgewiesene Kontosaldo nicht
dem tatsächlich zur Verfügung stehenden Gutha-
ben entsprechen muss. Somit können ggf. Zinsen
für die Inanspruchnahme einer eingeräumten ge-
duldeten Kontoüberziehung anfallen.

(6) Der Karteninhaber hat die Bedienungsanwei-
sung für den Kontoauszugsdrucker zu beachten.

(7) Die Entgelte für die Benutzung des Kontoaus-
zugsdruckers und des Versandes des Zwangs-
auszuges ergeben sich aus dem „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ der Bank.

(8) Ergänzend zu diesen Bestimmungen gelten
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. 

Bedingungen für den 
Kontoauszugsdrucker
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Bedingungen für die VISA VarioStar Card 
(im Folgenden „Kreditkarte“ genannt), heraus-
gegeben von der Santander Bank, Zweignieder-
lassung der Santander Consumer Bank AG
(im Folgenden „Bank“ genannt)

Voraussetzung für den Erhalt dieser Kreditkarte
ist die Kontoeröffnung eines GiroStar Kontos
bei der Bank.

1. Verwendungsmöglichkeiten 

Die von der Bank ausgegebene Kreditkarte
kann der Kontoinhaber (im Folgenden „Kunde“
genannt) im Inland und als weitere Dienstleistun-
gen auch im Ausland im Rahmen des VISA-Ver-
bundes einsetzen 
– bei Vertragsunternehmen,
– als weitere Dienstleistung zum Abheben von

Bargeld an Geldautomaten sowie an Kassen
von Kreditinstituten – dort zusätzlich gegen
Vorlage eines Ausweispapiers (Bargeldser-
vice) und

– darüber hinaus bei Leistungsträgern des
Kooperationspartners, um bestimmte Waren
und Dienstleistungen zu besonderen Konditio-
nen („Angebote“) zu erwerben.

Kooperationspartner der Bank ist zurzeit 
4students AG, Alter Postweg 101, 86159 Augs-
burg. Für das Vorhandensein bestimmter Ange-
bote übernimmt die Bank keine Garantie. An-
sprüche hieraus kann der Kunde nur gegenüber
den Leistungsträgern des Kooperationspartners
geltend machen. 

Die Vertragsunternehmen, die Kreditinstitute,
die Geldautomaten im Rahmen des Bargeldser-
vice sowie die Leistungsträger des Koopera-
tionspartners sind an den Akzeptanzsymbolen
zu erkennen, die auf der Kreditkarte zu sehen
sind. 

Soweit mit der Kreditkarte zusätzliche Leistun-
gen (z.B. Versicherungen) verbunden sind, rich-
ten sich diese nach den insoweit geltenden
besonderen Regeln.

2. Persönliche Geheimzahl (PIN) und 
persönliches Passwort

2.1 Persönliche Geheimzahl (PIN)

Für die Nutzung von Geldautomaten und von au-
tomatisierten Kassen kann dem Kunden für sei-
ne Kreditkarte eine persönliche Geheimzahl (PIN)
zur Verfügung gestellt werden.

Die Kreditkarte kann an Geldautomaten sowie
an automatisierten Kassen, an denen im Zusam-
menhang mit der Verwendung der Kreditkarte
die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr
eingesetzt werden, wenn die PIN dreimal hinter-
einander falsch eingegeben wurde. Der Kunde
sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, mög-
lichst der kontoführenden Stelle, in Verbindung
setzen.

2.2 Persönliches Passwort

Für die Teilnahme am Verified by VISA-Verfahren
benötigt der Kunde ein persönliches Passwort,
das er bei der Anmeldung zum Verified by VISA-
Verfahren selbst bestimmt. Eine Änderung des
persönlichen Passwortes ist jederzeit durch den
Kunden möglich.

Die Kreditkarte kann im Rahmen des Verified by
VISA-Verfahrens nicht mehr eingesetzt werden,
wenn das persönliche Passwort dreimal hinter-
einander falsch eingegeben wurde. Der Kunde
sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, mög-
lichst der kontoführenden Stelle, in Verbindung
setzen.

3. Autorisierung von Kartenzahlungen
durch den Kunden

(1) Bei Nutzung der Kreditkarte ist entweder 
– ein Beleg zu unterschreiben, auf den das Ver-

tragsunternehmen die Kartendaten übertra-
gen hat, oder

– an Geldautomaten und automatisierten 
Kassen die PIN einzugeben.

Nach vorheriger Abstimmung zwischen Kunde
und Vertragsunternehmen kann der Kunde – ins-
besondere zur Beschleunigung eines Geschäfts-
vorfalles oder zur Abwicklung von Distanzge-
schäften (z.B. Bestellung via Telefon, Internet
etc.) – ausnahmsweise darauf verzichten, den
Beleg zu unterzeichnen, und stattdessen ledig-
lich seine Kreditkartennummer bzw. im Rahmen
des Verified by VISA-Verfahrens sein persön-
liches Passwort angeben.

(2) Mit dem Einsatz der Kreditkarte erteilt der
Kunde die Zustimmung (Autorisierung) zur Aus-
führung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätz-
lich eine PIN, die Unterschrift oder das persön-
liche Passwort erforderlich ist, wird die Zustim-
mung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach der
Erteilung der Zustimmung kann der Kunde die
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

4. Ablehnung von Kartenzahlungen durch
die Bank

Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung ab-
zulehnen, wenn
– sich der Kunde nicht mit seiner PIN bzw. sei-

nem persönlichen Passwort legitimiert hat,
– der für die Kartenzahlung geltende Verfü-

gungsrahmen der Kreditkarte oder die finan-
zielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist
oder

– die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Kunde über das Terminal, an
dem die Kreditkarte eingesetzt wird, unterrich-
tet.

5. Ausführungsfrist

Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsemp-
fänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungs-
auftrages bei der Bank ist diese verpflichtet
sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag
spätestens an dem im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingeht.

6. Kreditkartenkonto

Die Bank richtet für den Kunden ein Kreditkar-
tenkonto ein, das in laufender Rechnung in Euro
geführt wird. Alle mittels der Kreditkarte(n) getä-
tigten Umsätze, Verfügungen an Geldautomaten
und im Rahmen der Durchführung dieses Vertra-
ges veranlassten und sonstigen Aufwendungen

und Entgelte der Bank werden über das Kredit-
kartenkonto abgerechnet und diesem belastet.

Die Bank wird dem Kunden alle im Zusammen-
hang mit der Begleichung der Umsätze entste-
henden Aufwendungen einmal monatlich in
Rechnung stellen. 

Der Kunde ist verpflichtet, die Monatsabrech-
nung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu
überprüfen. Einwendungen sind innerhalb von
30 Tagen nach Zugang der Monatsabrechnung
gegenüber der Bank in Textform mitzuteilen.

Die Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen
gilt als Genehmigung.

7. Finanzielle Nutzungsgrenze

Der Kunde darf die Kreditkarte nur innerhalb
des Verfügungsrahmens auf dem Kreditkarten-
konto und nur in der Weise nutzen, dass ein
Ausgleich der Kreditkartenumsätze bei Fälligkeit
gewährleistet ist. Der Kunde kann mit seiner
Bank eine Änderung seines Verfügungsrahmens
vereinbaren.

Auch wenn der Kunde die finanzielle Nutzungs-
grenze nicht einhält, ist die Bank berechtigt,
den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, 
die aus der Nutzung der Kreditkarte entstehen.
Die Genehmigung einzelner Kreditkartenumsät-
ze führt weder zur Einräumung eines Kredites
noch zur Erhöhung eines zuvor eingeräumten
Kredites, sondern erfolgt in der Erwartung,
dass ein Ausgleich der Kreditkartenumsätze 
bei Fälligkeit gewährleistet ist.

Übersteigt die Buchung von Umsätzen das vor-
handene Kontoguthaben oder eine für das Kre-
ditkartenkonto vorher eingeräumte Kreditlinie,
so führt die Buchung lediglich zu einer gedulde-
ten Kontoüberziehung.

8. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten

8.1 Unterschrift 

Der Kunde hat seine Kreditkarte nach Erhalt
unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unter-
schreiben. 

8.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Kreditkarte

Die Kreditkarte ist mit besonderer Sorgfalt auf-
zubewahren, um zu verhindern, dass sie abhan-
denkommt und missbräuchlich verwendet wird.
Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Denn jede
Person, die im besitz der Kreditkarte ist, hat die
Möglichkeit, mit ihr missbräuchliche Verfügun-
gen zu tätigen. 

8.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheim-
zahl (PIN) und des persönlichen Passwortes

Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass 
keine andere Person Kenntnis von seiner per-
sönlichen Geheimzahl (PIN) und seinem per-
sönlichen Passwort erlangt. 

Sie/es darf insbesondere nicht auf der Kredit-
karte vermerkt oder in anderer Weise zusam-
men mit dieser aufbewahrt werden.

Bei der Eingabe der PIN bzw. des persönlichen
Passwortes ist sicherzustellen, dass Dritte die-
se(s) nicht ausspähen können.
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Jede Person, die die PIN kennt und in den Be-
sitz der Karte kommt bzw. die Kreditkartennum-
mer und das persönliche Passwort kennt, hat
die Möglichkeit, missbräuchliche Verfügungen
zu tätigen (z.B. Geld am Geldautomaten abzuhe-
ben oder Transaktionen im Rahmen des Verified
by VISA-Verfahrens über das Internet zu veran-
lassen).

8.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des
Kunden

(1) Stellt der Kunde den Verlust oder Diebstahl
seiner Kreditkarte, die missbräuchliche Verwen-
dung oder eine sonstige nicht autorisierte Nut-
zung von Karte, PIN oder persönlichem Pass-
wort fest, so ist die Bank, und zwar möglichst
die kontoführende Stelle, oder eine Repräsen-
tanz des VISA-Verbundes unverzüglich zu unter-
richten, um die Kreditkarte sperren zu lassen.

Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperranzei-
ge abgegeben werden kann, werden dem Kun-
den gesondert mitgeteilt. Der Kunde hat jeden
Diebstahl oder Missbrauch auch unverzüglich
bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Kunde den Verdacht, dass eine an-
dere Person unberechtigt in den Besitz seiner
Kreditkarte gelangt ist, eine missbräuchliche
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisier-
te Nutzung von Karte, PIN oder persönlichem
Passwort vorliegt, muss er ebenfalls eine Sperr-
anzeige abgeben.

(3) Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach
Feststellung einer nicht autorisierten oder feh-
lerhaft ausgeführten Kartenzahlung zu unter-
richten.

9. Zahlungsverpflichtung des Kunden

Die Bank ist gegenüber Vertragsunternehmen
sowie den Kreditinstituten, die die Kreditkarte
an ihren Geldautomaten akzeptieren, verpflich-
tet, die vom Kunden mit der Kreditkarte getätig-
ten Umsätze zu begleichen.

Entsprechendes gilt, soweit der Kunde den Bar-
geldservice in Anspruch genommen hat, für den
im Rahmen dieses Service ausgezahlten
Betrag. 

Der Kunde ist seinerseits verpflichtet, der Bank
den Forderungsbetrag zu erstatten.

Der Betrag ist fällig, nachdem die Bank dem
Kunden die Abrechnung erteilt hat. Nach Ertei-
lung der Abrechnung (jeweils am 30. Kalender-
tag eines Monats) werden die Umsätze mit
einem auf dem Kreditkartenkonto vorhandenen
Guthaben verrechnet bzw. dem vereinbarten
Girokonto belastet.

Erstattungsansprüche aus dem Bargeldbezug
bei VISA-Akzeptanzstellen sind sofort fällig.

Einwendungen und sonstige Beanstandungen
des Kunden aus seinem Vertragsverhältnis zu
dem Vertragsunternehmen, bei dem die Kredit-
karte eingesetzt wurde, sind unmittelbar ge-
genüber dem Vertragsunternehmen geltend zu
machen. Die Zahlungspflicht gegenüber der
Bank bleibt hiervon unberührt.

10. Fremdwährungsumrechnung

Nutzt der Kunde die Kreditkarte für Verfügun-
gen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto
gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung
des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften

ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“. Eine Änderung des in der Umrech-
nungsregelung genannten Referenzwechsel-
kurses wird unmittelbar und ohne vorherige
Benachrichtigung des Kunden wirksam.

11. Entgelte und Zinsregelung

(1) Die vom Kunden gegenüber der Bank ge-
schuldeten Entgelte ergeben sich aus dem
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.

Die Höhe der Zinssätze ergibt sich aus dem
„Preisaushang“ in der jeweils aktuellen Fassung. 

(2) Änderungen der Entgelte und Zinssätze wer-
den dem Kunden spätestens zwei Monate vor
dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Text-
form (z.B. mittels Kreditkartenabrechnung) an-
geboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rah-
men der Geschäftsbeziehung einen elektroni-
schen Kommunikationsweg vereinbart (z.B. On-
linebanking), können die Änderungen auch auf
diesem Wege angeboten werden. Die Zustim-
mung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen an-
gezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders
hinweisen.

(3) Werden dem Kunden Änderungen der Entgel-
te angeboten, kann er diese Geschäftsbezie-
hung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündi-
gungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot
besonders hinweisen.

(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zah-
lungen von Kunden, die nicht Verbraucher sind,
bleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2
bis 6 AGB Banken.

12. Teilzahlungsmöglichkeit

Hat der Kunde mit der Bank für das Kreditkar-
tenkonto eine Kreditvereinbarung mit Teilzah-
lungsmöglichkeit getroffen, gilt: Die Bank ge-
währt dem Kunden hierfür einen Kredit bis zur
Höhe des Zahlungsrahmens, soweit durch die
jeweilige Belastungsbuchung ein Sollsaldo auf
dem Kreditkartenkonto entsteht.

Weist die Monatsrechnung einen Sollsaldo auf
dem Kreditkartenkonto aus, hat der Kunde den
ihm gewährten Kredit durch monatliche Zahlung
in Höhe von mindestens 10 % des Gesamtbetra-
ges (jedoch mindestens 25,– u) oder einem
monatlichen Betrag von mindestens 25,– u
(jedoch mindestens 10 % des Gesamtbetrages)
zu tilgen. Kommt es aufgrund von Kartenverfü-
gungen zu einer Überschreitung des Zahlungs-
rahmens, so wird der den Zahlungsrahmen
übersteigende Betrag zusätzlich zum vereinbar-
ten Rückzahlungsbetrag in einer Summe vom
vereinbarten Girokonto eingezogen. Liegt die
Inanspruchnahme unter 25,– u, so wird der
Gesamtbetrag eingezogen. Der Kunde hat für
die Inanspruchnahme des Kredites Zinsen zu
entrichten. Wird der Sollsaldo der Monatsrech-
nung vollständig durch Lastschrifteinzug ausge-
glichen, verzichtet die Bank auf Geltendma-
chung der Zinsen für die während des letzten
Abrechnungsmonats neu entstandenen Forde-
rungen.

Änderungen der Zahlungsmodalitäten sind jeder-
zeit möglich.

13. Guthabenaufbau und Guthabenabbau

Der Kunde kann jederzeit einen Guthabenaufbau
bzw. Guthabenabbau auf dem Kreditkartenkon-
to veranlassen.

Darüber hinaus ist die Ansammlung von Gutha-
ben mittels einer vereinbarten monatlichen Til-
gungsrate/Ansparrate möglich. Das Guthaben
auf dem Kreditkartenkonto wird verzinst. 

Die Gutschrift der Zinsen erfolgt monatlich.

14. Weitere Kreditkarten

Der Kunde kann weitere Kreditkarten für Dritte
beantragen, sogenannte Zusatzkarten. Die mit
Zusatzkarten getätigten Umsätze werden dem
Kreditkartenkonto des Kunden belastet. Die
Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten aus Nr. 8
treffen auch die Inhaber einer Zusatzkarte.

15. Erstattungs- und Schadensersatzan-
sprüche des Kunden

15.1 Erstattung bei nicht autorisierter 
Kartenverfügung

Im Falle einer nicht autorisierten Karten-
verfügung in Form 
– der Abhebung von Bargeld,
– der Verwendung der Kreditkarte bei Vertrags-

unternehmen hat die Bank gegen den Kunden
keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwen-
dungen. 

Die Bank ist verpflichtet, dem Kunden den Be-
trag unverzüglich und ungekürzt zu erstatten.
Wurde der Betrag einem Konto belastet, bringt
die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem
es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfü-
gung befunden hätte.

15.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehler-
hafter Ausführung einer autorisierten Kartenver-
fügung 

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaf-
ten Ausführung einer autorisierten Kartenverfü-
gung in Form 
– der Abhebung von Bargeld,
– der Verwendung der Kreditkarte bei einem

Vertragsunternehmen
kann der Kunde von der Bank die unverzügliche
und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbe-
trages insoweit verlangen, als die Kartenverfü-
gung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde
der Betrag einem Konto belastet, bringt die
Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es
sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte
Kartenverfügung befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus
von der Bank die Erstattung der Entgelte und
Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kar-
tenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem
Konto belastet wurden.

(3) Besteht die fehlerhafte Ausführung darin,
dass die Kartenverfügung beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers erst nach Ab-
lauf der Ausführungsfrist in Nr. 5 eingeht (Ver-
spätung), sind die Ansprüche des Kunden nach
den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem
Kunden durch die Verspätung ein Schaden ent-
standen, haftet die Bank nach Nr. 15.3.
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(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung
nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank
die Kartenverfügung auf Verlangen des Kunden
nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unter-
richten.

15.3 Schadensersatzansprüche des Kunden
aufgrund einer nicht autorisierten oder einer
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung
einer autorisierten Kartenverfügung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfü-
gung oder im Falle einer nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kar-
tenverfügung kann der Kunde von der Bank
einen Schaden, der nicht bereits von Nr. 15.1
oder 15.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies
gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein
Verschulden, das einer zwischengeschalteten
Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu
vertreten, es sei denn, dass die wesentliche
Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle
liegt, die der Kunde vorgegeben hat. 

Erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land
außerhalb Deutschlands und des Europäischen
Wirtschaftsraumes (EWR) (Drittstaat1) oder in
der Währung eines Staates außerhalb des EWR
(Drittstaatenwährungszahlung2), beschränkt sich
die Haftung der Bank für das Verschulden einer
an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs betei-
ligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Un-
terweisung einer solchen Stelle. Hat der Kunde
durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung
des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu
tragen haben. 

Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 
12.500,–  u je Kartenzahlung begrenzt. 
Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung
gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenzahlungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der

Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders über-

nommen hat, und
– für den dem Kunden entstandenen Zins-

schaden, soweit der Kunde Verbraucher ist. 

15.4 Frist für die Geltendmachung von 
Ansprüchen nach Nr. 15.1 bis 15.3

Sollte der Kunde nicht bereits die Kartenverfü-
gungen genehmigt haben, so sind Ansprüche
des Kunden gegen die Bank nach Nr. 15.1 bis
15.3 erst dann ausgeschlossen, wenn der Kun-
de die Bank nicht spätestens 13 Monate nach
dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung
unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht au-
torisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Karten-
verfügung handelt. Der Lauf der Frist beginnt
nur, wenn die Bank den Kunden über die aus 
der Kartenverfügung resultierende Belastungs-
buchung entsprechend dem für Umsatzinforma-
tionen vereinbarten Weg spätestens innerhalb
eines Monats nach Belastungsbuchung unter-
richtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn
der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haf-
tungsansprüche nach Nr. 15.3 kann der Kunde
auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend
machen, wenn er ohne Verschulden an der Ein-
haltung dieser Frist verhindert war.

15.5 Erstattungsanspruch bei autorisierter Kar-
tenverfügung ohne genaue Betragsangabe und
Frist für die Geltendmachung des Anspruchs

(1) Der Kunde kann von der Bank die unverzüg-
liche und ungekürzte Erstattung des Verfügungs-
betrages verlangen, wenn er eine Kartenverfü-
gung bei einem Vertragsunternehmen in der
Weise autorisiert hat dass,
– bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht

angegeben wurde und
– der Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt,

den der Kunde entsprechend seinem bisheri-
gen Ausgabeverhalten, dem Inhalt des Kar-
tenvertrages und den jeweiligen Umständen
des Einzelfalles hätte erwarten können. 
Mit einem etwaigen Währungsumtausch zu-
sammenhängende Gründe bleiben außer Be-
tracht, wenn der vereinbarte Referenzwech-
selkurs zugrunde gelegt wurde. 

Der Kunde ist verpflichtet, gegenüber der Bank
die Sachumstände darzulegen, aus denen er
seinen Erstattungsanspruch herleitet.

(2) Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlos-
sen, wenn er nicht innerhalb von acht Wochen
nach dem Zeitpunkt der Belastung des Umsat-
zes auf dem Abrechnungskonto gegenüber der
Bank geltend gemacht wird.

15.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss

Ansprüche des Kunden gegen die Bank nach 
Nr. 15.1 bis 15.5 sind ausgeschlossen, wenn
die einen Anspruch begründenden Umstände
– auf einem außergewöhnlichen und unvorher-

sehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank
keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz
Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr
nicht hätten vermieden werden können, oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen 
Verpflichtung herbeigeführt wurden. 

16. Haftung des Kunden für nicht 
autorisierte Kartenverfügungen

16.1 Haftung des Kunden bis zur Sperranzeige

(1) Verliert der Kunde seine Karte, seine PIN
bzw. sein persönliches Passwort oder werden
sie ihm gestohlen oder kommen sie ihm sonst
abhanden und kommt es dadurch zu einer nicht
autorisierten Kartenverfügung in Form 
– der Abhebung von Bargeld oder
– der Verwendung der Karte bei einem Ver-

tragsunternehmen,
so haftet die Bank für Schäden, die bis zum 
Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden,
in vollem Umfang, wenn der Kunde seine Sorg-
faltspflichten nach diesen Bedingungen nicht
oder nur leicht fahrlässig verletzt hat.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer
nicht autorisierten Kartenverfügung, ohne dass
ein Verlust, Diebstahl oder ein sonstiges Abhan-
denkommen von Karte, PIN oder Passwort vor-
liegt, haftet die Bank für die hierdurch entstan-
denen Schäden in vollem Umfang, wenn der
Kunde seine Sorgfaltspflichten nach diesen Be-
dingungen nicht oder lediglich leicht fahrlässig
verletzt hat.

(3) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Scha-
dens nach Abs. 1 und 2 verpflichtet, wenn der
Kunde die Sperranzeige nicht abgeben konnte,
weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entge-
gennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte
und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(4) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht
autorisierten Verfügungen und hat der Kunde
seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingun-
gen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt
oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt
der Kunde den hierdurch entstandenen Schaden
in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des
Kunden kann insbesondere dann vorliegen,
wenn 
– er den Verlust, Diebstahl oder die miss-

bräuchliche Verfügung der Bank oder der
VISA-Repräsentanz schuldhaft nicht unverzüg-
lich mitgeteilt hat,

– die persönliche Geheimzahl oder das persön-
liche Passwort auf der Karte vermerkt oder
zusammen mit der Karte verwahrt war (zum
Beispiel im Originalbrief, in dem die PIN dem
Kunden mitgeteilt wurde),

– die persönliche Geheimzahl oder das persön-
liche Passwort einer anderen Person mitge-
teilt und der Missbrauch dadurch verursacht
wurde.

(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des
Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt,
verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf
den für die Kreditkarte geltenden Verfügungs-
rahmen.

16.2 Haftung des Kunden ab Sperranzeige

Sobald der Verlust oder Diebstahl der Kreditkar-
te, die missbräuchliche Verwendung oder eine
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Kredit-
karte oder PIN oder persönlichem Passwort ge-
genüber der Bank oder einer VISA-Repräsentanz
angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle da-
nach durch Verfügungen in Form 
– der Abhebung von Bargeld oder
– der Verwendung der Karte bei einem Ver-

tragsunternehmen 
entstehenden Schäden. 

Handelt der Kunde in betrügerischer Absicht,
trägt der Kunde auch die nach der Sperranzei-
ge entstehenden Schäden.

17. Gesamtschuldnerische Haftung 
mehrerer Antragsteller

Für die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam
beantragten Kreditkarte haften die Antragsteller
als Gesamtschuldner, d.h., die Bank kann von
jedem Antragsteller die Erfüllung sämtlicher
Ansprüche fordern. Jeder Antragsteller kann
das Vertragsverhältnis nur mit Wirkung für alle
Antragsteller jederzeit durch Kündigung been-
den. Jeder Antragsteller hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass die an ihn ausgegebene Kreditkarte
mit Wirksamwerden der Kündigung unverzüglich
an die Bank zurückgegeben wird. Die Aufwen-
dungen, die aus der weiteren Nutzung einer
Kreditkarte bis zu ihrer Rückgabe an die Bank

1 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes (derzeit: die EU-Mitgliedsstaaten Belgien,
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von
Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder
Island, Liechtenstein und Norwegen).

2 Drittstaatenwährungen sind alle Währungen außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Euro, Britisches
Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische
Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas,
Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu,
Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone,
Ungarischer Forint).
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entstehen, haben die Antragsteller ebenfalls
gesamtschuldnerisch zu tragen. Unabhängig
davon wird die Bank zumutbare Maßnahmen
ergreifen, um Kreditkartenverfügungen nach der
Kündigung des Kreditkartenvertrages zu unter-
binden.

18. Eigentum und Gültigkeit der 
Kreditkarte

Die Kreditkarte bleibt im Eigentum der Bank.
Sie ist nicht übertragbar.

Die Karte ist nur für den auf der Kreditkarte
angegebenen Zeitraum gültig.

Mit der Aushändigung einer neuen Kreditkarte,
spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit ist
die Kreditkarte unaufgefordert und unverzüglich
zu entwerten. Die Bank ist zudem berechtigt,
die alte Kreditkarte zurückzuverlangen. Endet
die Berechtigung, die Kreditkarte zu nutzen
(z.B. durch Kündigung des Kreditkartenvertra-
ges), so hat der Kunde die Kreditkarte unver-
züglich an die Bank zurückzugeben. 

Die Bank behält sich das Recht vor, auch wäh-
rend der Laufzeit einer Kreditkarte diese gegen
eine neue auszutauschen. Kosten entstehen
dem Kunden dadurch nicht.

19. Kündigungsrecht des Kunden

Der Kunde kann den Kreditkartenvertrag insge-
samt oder einzelne Zusatzkarten jederzeit ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 

Inhabern von Zusatzkarten steht dieses Recht
nur für ihre Kreditkarte zu. Kündigungen haben
schriftlich zu erfolgen. Eine Kündigung wird erst
wirksam, wenn der Kündigende die betroffenen
Kreditkarten an die Bank zurückgegeben hat.

Die Benachrichtigung über das Abhandenkom-
men nach Nr. 8.4 ersetzt die Rückgabe der
betreffenden Kreditkarte.

20. Kündigungsrecht der Bank

Die Bank kann den Kreditkartenvertrag unter
Einhaltung einer angemessenen, mindestens
zweimonatigen Kündigungsfrist kündigen. 

Die Bank wird den Kreditkartenvertrag mit einer
längeren Kündigungsfrist kündigen, wenn dies
unter Berücksichtigung der berechtigten Belan-
ge des Kunden geboten ist.

Die Bank kann den Kreditkartenvertrag fristlos
kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt,
durch den die Fortsetzung des Kreditkartenver-
trages, auch unter angemessener Berücksichti-
gung der berechtigten Belange des Kunden, für
die Bank unzumutbar ist. 

Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn
der Kunde unrichtige Angaben über seine Ver-
mögenslage gemacht und die Bank hierauf die
Entscheidung über den Abschluss des Kreditkar-
tenvertrages gestützt hat oder wenn eine we-
sentliche Verschlechterung seiner Vermögens-
lage eintritt oder einzutreten droht und dadurch
die Erfüllung von Verbindlichkeiten aus dem Kre-
ditkartenvertrag der Bank gefährdet ist.

21. Folgen der Kündigung

Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Kre-
ditkarte nicht mehr benutzt werden. Die Kredit-
karte ist unverzüglich und unaufgefordert an die
Bank zurückzugeben.

Mit Wirksamwerden der Kündigung werden
sämtliche Ansprüche der Bank aus dem Kredit-
karten-Vertragsverhältnis sofort fällig.

Eventuelles Guthaben auf dem Kreditkartenkon-
to wird auf das vereinbarte Girokonto übertra-
gen.

Mit der Kündigung des Kreditkartenvertrages 
ist die Kündigung des Kreditkartenkontos ver-
bunden.

22. Einziehung und Sperrung der 
Kreditkarte

Die Bank darf die Kreditkarte sperren und den
Einzug der Kreditkarte (z.B. an Geldautomaten)
veranlassen,
– wenn sie berechtigt ist, den Kreditkartenver-

trag aus wichtigem Grund zu kündigen,
– wenn sachliche Gründe im Zusammenhang

mit der Sicherheit der Kreditkarte dies recht-
fertigen oder

– wenn der Verdacht einer nicht autorisierten
oder betrügerischen Verwendung der Kredit-
karte besteht.

Die Bank wird den Kunden unter Angabe der
hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor,
spätestens jedoch unverzüglich nach der Sper-
re über die Sperre unterrichten. Die Bank wird
die Karte entsperren oder diese durch eine
neue Kreditkarte ersetzen, wenn die Gründe für
die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hier-
über unterrichtet sie den Kunden unverzüglich.

23. Beauftragung Dritter

Die Bank ist berechtigt, sich im Rahmen des Kre-
ditkartenvertrages zur Bewirkung der von ihr zu
erbringenden Leistungen oder zur Einforderung
der vom Kunden zu erbringenden Leistungen
geeigneter Dritter zu bedienen.

24. Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ergänzend zu diesen Bestimmungen, insbeson-
dere in Bezug auf die Änderung der Geschäfts-
bedingungen und die außergerichtliche Streit-
schlichtung und sonstigen Beschwerdemöglich-
keiten, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Bank.

Stand: 01.11
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Diese Sonderbedingungen gelten für Mehrwert-
leistungen zum Konto, die der Kunde (im Fol-
genden „Mehrwert-Paket-Berechtigter“ genannt)
jeweils als Mehrwert-Paket in einer Zusatzver-
einbarung verbindlich mit der Bank vereinbart
hat.

Konto

Die Bank stellt dem Kunden ein Konto mit Mehr-
wertleistungen zur Verfügung.

Alle Mehrwertleistungen des Kontos sind part-
nerfähig. Partner/in ist ein/e Mitkontoinhaber/in,
der/die unter der gleichen Anschrift wie der/die
Kontoinhaber/in gemeldet ist.

Kennwort

Der Mehrwert-Paket-Berechtigte kann die Mehr-
wertleistungen nur mittels Kennwort nutzen.

Der Mehrwert-Paket-Berechtigte hat sein Kenn-
wort nach Erhalt unverzüglich zu ändern und
mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um es
vor missbräuchlicher Verwendung zu schützen.
Kommt sein Kennwort abhanden, so ist dies
unverzüglich der Service-Hotline mitzuteilen.

Der Mehrwert-Paket-Berechtigte hat zur Vermei-
dung von Missbrauch dafür Sorge zu tragen,
dass ein Dritter keine Kenntnis vom Kennwort
erhält. Ist dem Mehrwert-Paket-Berechtigten
bekannt, dass ein Dritter Kenntnis des Kenn-
worts erhalten hat oder besteht der dringende
Verdacht einer derartigen Kenntnisnahme, so
ist der Mehrwert-Paket-Berechtigte verpflichtet,
unverzüglich das Kennwort über die Service-
Hotline zu ändern.

Die Bank bedient sich bei der Erbringung der
Mehrwertleistungen des Kooperationspartners
Affinion International GmbH, Millerntorplatz 1,
20359 Hamburg. Die Affinion International GmbH
bedient sich weiterer Leistungsanbieter.

Bank als Vermittler

Die Bank tritt bei einzelnen Leistungen, insbe-
sondere bei den Leistungen rund um das Thema
Reisen nur als Vermittler auf. Ein direkter An-
spruch gegenüber der Bank besteht in diesen
Fällen nicht.

Mehrwertleistungen

1. Kartenschutz
2. Notfallbargeld
3. 24h-Notfall-Hotline +49 (0)40 9999 8790
4. Service-Hotline (01805) 556113*
5. Reisebuchungsservice mit 5 % Rückvergütung

1. Kartenschutz

Der Kartenschutz ermöglicht dem Mehrwert-
Paket-Berechtigten die Sperre seiner registrier-
ten Zahlungskarten, d. h. der MaestroCard, VISA
und MasterCard Karten bei Missbrauch, Verlust
und Diebstahl. Die Registrierung erfolgt über
ein gesondertes Kartenregistrierungsformular.

2. Notfallbargeld 

Über die 24h-Notfall-Hotline kann bei gleichzei-
tiger Kartensperre nach Verlust oder Diebstahl
der weltweite Notfallbargeld-Service von bis 
zu 1.500,–e pro Konto alle 7 Tage kostenfrei
genutzt werden. Bei Inanspruchnahme des Not-
fallbargelds ohne Kartensperre fällt eine Trans-
fergebühr in Abhängigkeit der Bargeldmenge
an. Das Bargeld ist ausschließlich in der lokalen
Währung der Auszahlungsstelle verfügbar.

3. 24h-Notfall-Hotline

Unter der mitgeteilten 24h-Notfall-Hotline Tele-
fonnummer kann der Mehrwert-Paket-Berechtig-
te 24 Stunden an 7 Tagen den Verlust seiner
Zahlungskarten anzeigen.

4. Service-Hotline

Zur Inanspruchnahme der Mehrwertleistungen
steht dem Mehrwert-Paket-Berechtigten die 
Service-Hotline telefonisch an den mitgeteilten
Tagen und Uhrzeiten zur Verfügung.

5. Reisebuchungsservice mit 5 % Rück-
vergütung

Über den Reisebuchungsservice erhält der Mehr-
wert-Paket-Berechtigte Beratung und Abwick-
lung seiner Reisebuchung durch den von ihm
gewählten Reiseanbieter. Zusätzlich bekommt
der Mehrwert-Paket-Berechtigte bis 6 Wochen
nach seiner Reiserückkehr eine Rückvergütung
von 5 % des getätigten Umsatzes auf sein Konto
mit Mehrwertleistungen gutgeschrieben. Die
Rückvergütung gilt nicht für Steuern, Gebühren
und vergleichbare Aufschläge. Bei Stornierung
der Buchung wird keine Rückvergütung auf die
Stornogebühren gewährt. Es gelten zudem die
allgemeinen Bedingungen des vom Mehrwert-
Paket-Berechtigten gewählten Reiseanbieters.

Inanspruchnahme der Mehrwert-
leistungen

Zur Inanspruchnahme der einzelnen Leistung im
Rahmen des jeweiligen Mehrwert-Pakets ist Vor-
aussetzung der Abschluss einer Zusatzverein-
barung. Mit Abschluss der Zusatzvereinbarung
werden einzelne Leistungen – gemäß der jeweils
aktuellen Leistungsbeschreibung dem Mehrwert-
Paket-Berechtigten gegenüber von der Bank
bzw. ihren Vertragspartnern direkt erbracht bzw.
bereitgestellt. Nach Maßgabe der nachfolgend
beschriebenen Grundsätze kann der Mehrwert-
Paket-Berechtigte einzelne Leistungen gemäß
der jeweils aktuellen Leistungsbeschreibung
wie folgt in Anspruch nehmen:

1. Telefonisch (Hotlines)

Um über die Hotlines Aufträge und sonstige
Mitteilungen übermitteln zu können, benötigt
der Mehrwert-Paket-Berechtigte sein Kennwort.
Sein Kennwort für die Erstanmeldung erhält der
Mehrwert-Paket-Berechtigte mit Abschluss der
Zusatzvereinbarung für Mehrwertleistungen.
Das Kennwort kann von jedem Mehrwert-Paket-
Berechtigten jederzeit telefonisch über die Ser-
vice-Hotline geändert werden.

Zur Auftragsannahme bei der Service-Hotline
muss sich der Mehrwert-Paket-Berechtigte durch
Nennung des Kennworts legitimieren. Ohne 
korrekte Legitimation kann der Mehrwert-Paket-
Berechtigte im Interesse seiner eigenen Sicher-
heit keine Aufträge telefonisch übermitteln.

2. Schriftlich

Zur Inanspruchnahme einiger Leistungen bedarf
es zusätzlich einer gesonderten schriftlichen
Vereinbarung. Vor Abschluss dieser Verein-
barung hat sich der Mehrwert-Paket-Berechtigte
grundsätzlich mit seinem gültigen Kennwort
gegenüber dem Vertragspartner der Bank aus-
zuweisen. Die Inhalte dieser Vereinbarung kön-
nen Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen
Sonderbedingungen enthalten.

3. Mündlich unter Anwesenden

Einige Leistungen können durch direkte münd-
liche Vereinbarung zwischen dem Mehrwert-
Paket-Berechtigten und dem Dritten/Vertrags-
partner in Anspruch genommen werden. Vor
Abschluss dieser Vereinbarung hat sich der
Mehrwert-Paket-Berechtigte grundsätzlich mit
seinem gültigen Kennwort und gültigem Perso-
nalausweis oder Reisepass gegenüber dem
Vertragspartner der Bank auszuweisen. Die
Inhalte dieser Vereinbarung können Abweichun-
gen oder Ergänzungen zu diesen Bedingungen
enthalten.

Änderung des Leistungsumfangs

Die Bank ist berechtigt, Inhalte und Bestand-
teile der jeweiligen Mehrwert-Pakete sowie der
einzelnen angebotenen Mehrwertleistungen zu
erweitern, einzuschränken oder zu streichen.
Die Bank ist ebenfalls berechtigt, das Angebot
der Mehrwert-Pakete insgesamt einzustellen,
wenn sie aus rechtlichen Gründen dazu ver-
pflichtet wird. In beiden Fällen sind Schadener-
satzansprüche gegen die Bank ausgeschlossen.

Die Bank wird vorgenannte Änderungen bzw.
Einstellungen der Mehrwertleistungen dem
Mehrwert-Paket-Berechtigten mitteilen. Änderun-
gen in der Person der jeweiligen Leistungsan-
bieter wird die Bank nur per Internet oder per
Aushang in der Filiale mitteilen.

Auftragsbearbeitung

Die der Bank im Rahmen dieses Mehrwert-
Pakets übertragenen Aufträge werden mit kauf-
männischer Sorgfalt bearbeitet.

Muss die Auftragsausführung aufgrund von Un-
klarheiten, z. B. nicht vollständig ausgefüllter
Anträge, zurückgestellt werden, wird der Mehr-
wert-Paket-Berechtigte hierüber unverzüglich
telefonisch oder schriftlich informiert. Die Bank
behält sich in diesem Fall die Einholung einer
Bestätigung vor Auftragsausführung vor.

Haftung der Santander

Die Bank trägt die Schäden, die dem Mehrwert-
Paket-Berechtigten aus Übermittlungsfehlern,
Missverständnissen oder Irrtümern bei der Ab-
wicklung der Aufträge entstehen, sofern den
Mehrwert-Paket-Berechtigten kein Verschulden
trifft.

Für Schäden durch Fehlleitungen und Verzöge-
rungen haftet die Bank im Rahmen des von ihr
zu vertretenden Verschuldens nur in dem Maße,
wie sie im Verhältnis zu anderen Ursachen an
der Entstehung des Schadens mitgewirkt hat.

Für Mängel der Leistungserbringung der Ver-
tragspartner und/oder Schäden infolge deren
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Leistungserbringung haftet die Bank nicht, so-
fern sie diese nicht selbst schuldhaft (mit) ver-
ursacht hat. Sie ist für deren Leistungen ledig-
lich Vermittlerin. Einwände oder Ansprüche aus
der Beziehung zu dem jeweiligen Vertragspart-
ner sind unmittelbar bei diesem geltend zu
machen.

Für die Nichterreichbarkeit der Service-Hotline
und der 24h-Notfall-Hotline, insbesondere für
den Fall, dass dies vorübergehend oder auf
Dauer aus technischen Gründen nicht möglich
ist, haftet die Bank nur bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit.

Haftung des Mehrwert-Paket-
Berechtigten

Verletzt der Mehrwert-Paket-Berechtigte seine
Sorgfaltspflichten schuldhaft, so hat er den da-
raus resultierenden Schaden zu tragen. Dies ist
z. B. der Fall, wenn der Mehrwert-Paket-Berech-
tigte sein Kennwort unberechtigten Personen
mitteilt, vorsätzlich oder fahrlässig in sonstiger
Weise zur Kenntnis gelangen lässt oder er 
bei Verdacht, dass eine unberechtigte Person
Kenntnis von seinem Kennwort hat, sein Kenn-
wort nicht ändert oder sperrt.

Der Mehrwert-Paket-Berechtigte haftet nicht für
Schäden, die nach erfolgter Sperrung/Änderung
des Kennworts durch eine unberechtigte Auf-
tragserteilung entstanden sind. Eine Schaden-
übernahme durch die Bank setzt eine Strafan-
zeige des Mehrwert-Paket-Berechtigten voraus.

Haftung der Kooperationspartner

Für die externen Leistungen der Kooperations-
partner gelten die Vertragsbedingungen der je-
weiligen Leistungsanbieter. Diese werden dem
Mehrwert-Paket-Kunden auf Antrag über die
Service-Hotline mitgeteilt bzw. zugesandt. Ein-

wände oder Ansprüche sind unmittelbar beim
jeweiligen Leistungsanbieter anzubringen. Die
Haftung der Bank beschränkt sich für externe
Leistungen der Kooperationspartner auf die
sorgfältige Auswahl der jeweiligen Vertrags-
unternehmen.

Kündigungsrecht

1. Ordentliche Kündigung 

Sowohl der Mehrwert-Paket-Berechtigte als auch
die Bank kann die Zusatzvereinbarung oder ein-
zelne Vertragsverhältnisse im Rahmen der Mehr-
wert-Pakete jederzeit ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen, soweit keine abwei-
chenden Vorschriften oder anderweitige Verein-
barungen dem entgegenstehen. Kündigt die
Bank die Zusatzvereinbarung, so wird sie den
Belangen des Mehrwert-Paket-Berechtigten an-
gemessen Rechnung tragen, insbesondere
nicht zur Unzeit kündigen.

2. Kündigungen aus wichtigem Grund

Ungeachtet anderweitiger Vereinbarungen kann
sowohl der Mehrwert-Paket-Berechtigte als auch
die Bank die Zusatzvereinbarung oder einzelne
Vertragsverhältnisse im Rahmen der Mehrwert-
Pakete jederzeit fristlos kündigen, wenn ein
wichtiger Grund vorliegt, aufgrund dessen dem
Kündigenden die Fortsetzung der Geschäftsbe-
ziehung nicht zugemutet werden kann.

Für die Bank ist ein solcher Kündigungsgrund
insbesondere dann gegeben, wenn der Mehr-
wert-Paket-Berechtigte das Konto überwiegend
zur Abwicklung unternehmerischer Zahlungsvor-
gänge nutzt oder wenn es durch Verfügungen
des Mehrwert-Paket-Berechtigten auf dem Konto
zu nicht abgesprochenen Überziehungen kommt.

Im Falle einer Kündigung darf die Bank den
Zugang zu den Mehrwertleistungen sowie das
Kennwort sperren.

3. Rechtsfolgen bei Kündigung

Die Auflösung oder Kündigung der Zusatzver-
einbarung oder einzelner Vertragsverhältnisse
im Rahmen der Mehrwert-Pakete hat grundsätz-
lich die gleichzeitige Beendigung der Vertrags-
verhältnisse über die einzelnen Leistungen zur
Folge. Eventuell in Abwicklung befindliche Ein-
zelleistungen können noch erbracht werden.
Der Mehrwert-Paket-Berechtigte ist außerdem
verpflichtet, die Bank insoweit von allen für 
ihn oder in seinem Auftrag übernommenen 
Verpflichtungen zu befreien.

Mit Kündigung der Zusatzvereinbarung darf 
das Kennwort nicht mehr benutzt werden.

4. Kündigung des Girokontos

Die Auflösung oder Kündigung des Girokontos
hat gleichzeitig die sofortige Beendigung der
Zusatzvereinbarung zur Folge.

Ergänzende Regelung

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der Bank in der jeweils aktuellen
Fassung.
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Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfän-
ger mittels Einzugsermächtigungslastschrift
über sein Konto bei der Bank gelten folgende
Bedingungen

1. Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger
ausgelöster Zahlungsvorgang zu Lasten des 
Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des 
jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungs-
empfänger angegeben wird.

1.2 Entgelte

1.2.1 Entgelte für Verbraucher

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben 
sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

Änderungen der Entgelte werden dem Kunden
spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kom-
munikationsweg vereinbart, können die Ände-
rungen auch auf diesem Wege angeboten wer-
den. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt,
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmi-
gungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Ange-
bot besonders hinweisen.

Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte
angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen auch fristlos und
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders
hinweisen.

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine 
Verbraucher sind

Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen
von Kunden, die keine Verbraucher sind, verbleibt
es bei den Regelungen in Nr. 12 Absätze 2 bis 6
AGB Banken.

2. Einzugsermächtigungslastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale der Einzugs-
ermächtigungslastschrift

Mit dem Einzugsermächtigungslastschriftverfah-
ren kann der Kunde über die Bank an einen Zah-
lungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken.
Hierzu ermächtigt der Kunde den Zahlungsemp-
fänger, Geldbeträge vom Konto des Kunden per
Lastschriften einzuziehen (Einzugsermächtigung).

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen 
Zahlungsvorgang aus, indem er über seinen
Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften
vorlegt. 

Der Kunde autorisiert die Zahlung nachträglich
durch Genehmigung der entsprechenden Last-
schriftbelastungsbuchung auf seinem Konto.
Der Kunde kann der Belastungsbuchung aus
einer Einzugsermächtigungslastschrift wider-
sprechen, bis er sie genehmigt hat.

2.1.2 Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitge-
teilte Kontonummer und die Bankleitzahl der

Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem
Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank
berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der Einzugs-
ermächtigungslastschrift ausschließlich auf
Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung
auszuführen. Die Bank und die weiteren beteilig-
ten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungs-
empfänger anhand der im Lastschriftdatensatz
vom Zahlungsempfänger als seine Kundenken-
nung angegebenen Kontonummer und Bankleit-
zahl aus.

2.2 Einzug der Einzugsermächtigungslast-
schrift durch den Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger übermittelt die Einzugs-
ermächtigungslastschrift unter Einschaltung sei-
nes Zahlungsdienstleisters an die Bank des Kun-
den als Zahlstelle. Der jeweilige Lastschriftbe-
trag wird vom Zahlungsempfänger angegeben. 

2.3 Zahlungsvorgang aufgrund der Einzugs-
ermächtigungslastschrift

2.3.1 Belastung des Kontos des Kunden mit
dem Lastschriftbetrag

Eingehende Einzugsermächtigungslastschriften
des Zahlungsempfängers werden mit dem vom
Zahlungsempfänger angegebenen Lastschrift-
betrag dem Konto des Kunden belastet. Eine
Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätes-
tens am zweiten Geschäftstag gemäß „Preis-
und Leistungsverzeichnis“ nach ihrer Vornahme
rückgängig gemacht (siehe Nr. 2.3.2), wenn
– der Bank eine entgegenstehende Weisung

des Kunden vorliegt,
– die vom Zahlungsempfänger angegebene

Kontonummer des Zahlungspflichtigen und 
die Bankleitzahl keinem Konto des Kunden 
bei der Bank zuzuordnen sind oder

– der Kunde über kein für die Einlösung der
Lastschrift ausreichendes Guthaben auf sei-
nem Konto oder über keinen ausreichenden
Kredit verfügt; Teileinlösungen nimmt die 
Bank nicht vor.

2.3.2 Einlösung von Einzugsermächtigungs-
lastschriften

Einzugsermächtigungslastschriften sind einge-
löst, wenn die Belastungsbuchung auf dem Kon-
to des Kunden nicht spätestens am zweiten Ge-
schäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeich-
nis“ nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht
wird.

2.3.3 Unterrichtung über die Nichtausführung
oder Rückgängigmachung der Belastungs-
buchung oder Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigma-
chung der Belastungsbuchung (siehe Nr. 2.3.1)
oder die Ablehnung der Einlösung einer Einzugs-
ermächtigungslastschrift (siehe Nr. 2.3.2) wird
die Bank den Kunden unterrichten. Dabei wird
die Bank, soweit möglich, die Gründe angeben.

2.3.4 Ausführung der Zahlung

(1) Die Bank leitet den von ihr dem Konto des
Kunden aufgrund der Einzugsermächtigungs-
lastschrift des Zahlungsempfängers belasteten
Lastschriftbetrag dem Zahlungsdienstleister
des Zahlungsempfängers zu.

(2) Die Bank unterrichtet den Kunden über die
Ausführung der Zahlung auf dem für Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg und in der verein-
barten Häufigkeit.

(3) Kunden, die nicht Verbraucher sind, infor-
miert die Bank zum vereinbarten Zeitpunkt auf
dem vereinbarten Rechnungsabschluss.

2.4 Nachträgliche Autorisierung der Zahlung
durch Genehmigung der Lastschriftbelastungs-
buchung 

Die Autorisierung der Zahlung durch den Kun-
den erfolgt nachträglich über die Genehmigung
der entsprechenden Lastschriftbelastungsbu-
chung auf seinem Konto. Hat der Kunde eine
Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, für
die er dem Zahlungsempfänger eine Einzugser-
mächtigung erteilt hat, nicht schon genehmigt,
so hat er Einwendungen gegen diese im Saldo
des nächsten Rechnungsabschlusses enthalte-
ne Belastungsbuchung spätestens vor Ablauf
von sechs Wochen nach Zugang des Rech-
nungsabschlusses zu erheben. Macht er seine
Einwendungen schriftlich geltend, genügt die
Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist.
Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen
gilt als Genehmigung der Belastung. Auf diese
Folge wird die Bank bei Erteilung des Rech-
nungsabschlusses besonders hinweisen. 

2.5 Erstattungs- und Schadensersatz-
ansprüche des Kunden

2.5.1 Erstattung bei Widerspruch gegen 
Lastschriftbelastungsbuchung

(1) Widerspricht der Kunde einer noch nicht ge-
nehmigten Lastschriftbelastungsbuchung, ist
die Bank verpflichtet, dem Kunden den von sei-
nem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag un-
verzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das
Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich
ohne die Belastung befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach
Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung
derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die
die Bank ihm für die Ausführung der Zahlung 
in Rechnung gestellt oder mit denen sie das
Konto des Kunden belastet hat.

2.5.2 Erstattung bei einer nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung einer autorisier-
ten Zahlung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaf-
ten Ausführung einer autorisierten Zahlung kann
der Kunde von der Bank die unverzügliche und
ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrages
insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt
oder fehlerhaft war. Die Bank bringt dann das
Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich
ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvor-
gang befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Ab-
satz 1 hinaus von der Bank die Erstattung der-
jenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die
Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolg-
ten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in
Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto
des Kunden belastet hat.

(3) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder feh-
lerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen
des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollzie-
hen und den Kunden über das Ergebnis unter-
richten.

2.5.3 Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfüh-
rung einer autorisierten Zahlung oder bei einer
nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von
der Bank einen Schaden, der nicht bereits von
Nr. 2.5.1 und 2.5.2 erfasst ist, ersetzt verlan-
gen. 
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Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverlet-
zung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei
ein Verschulden, das einer von ihr zwischenge-
schalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Ver-
schulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tra-
gen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 
12.500,–e begrenzt. Diese betragsmäßige
Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Zahlungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

der Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders 

übernommen hat, und
– für den dem Kunden entstandenen Zins-

schaden, soweit der Kunde Verbraucher ist.

2.5.4 Schadensersatzansprüche von Kunden,
die keine Verbraucher sind, bei einer nicht
erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft 
ausgeführten autorisierten Zahlung oder nicht
autorisierten Zahlung

Abweichend von den Erstattungsansprüchen 
in Nr. 2.5.2 und Schadensersatzansprüchen in
Nr. 2.5.3 haben Kunden, die keine Verbraucher
sind, neben etwaigen Herausgabeansprüchen
nach §§ 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich
Schadensersatzansprüche nach Maßgabe fol-
gender Regelungen:
– Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung,

fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung
oder nicht autorisierten Zahlung kann der Kun-
de, der kein Verbraucher ist, von der Bank den

Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat
der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu
der Entstehung eines Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mit-
verschuldens, in welchem Umfang Bank und
Kunde den Schaden zu tragen haben. Ein Scha-
densersatzanspruch des Kunden ist der Höhe
nach auf den Lastschriftbetrag zuzüglich der
von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte
und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei
um die Geltendmachung von Folgeschäden
handelt, ist der Anspruch auf höchstens
12.500,–e je Zahlung begrenzt. Diese Haf-
tungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für
Gefahren, die die Bank besonders übernom-
men hat.

2.5.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nr. 2.5.2 bis
2.5.4 ist ausgeschlossen,
– wenn die Bank gegenüber dem Kunden nach-

weist, dass der Zahlungsbetrag ungekürzt
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers eingegangen ist, oder

– soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit
der vom Zahlungsempfänger angegebenen
fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungs-
empfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall
kann der Kunde von der Bank jedoch verlan-
gen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglich-
keiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag
wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaf-
fung berechnet die Bank das im „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nr. 2.5.1 bis
2.5.4 und Einwendungen des Kunden gegen die
Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführ-
ter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter
Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kun-
de die Bank nicht spätestens 13 Monate nach
dem Tag der Belastung mit einer nicht autori-
sierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung
hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist be-
ginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die
Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg
spätestens innerhalb eines Monats nach der
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderen-
falls ist für den Fristbeginn der Tag der Unter-
richtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche
nach Nr. 2.5.3 kann der Kunde auch nach Ab-
lauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn 
er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser
Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlos-
sen, wenn die einen Anspruch begründenden
Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorherseh-

baren Ereignis beruhen, auf das die Bank kei-
nen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz An-
wendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten
vermieden werden können, oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Ver-
pflichtung herbeigeführt wurden.

3. Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ergänzend zu diesen Bestimmungen, insbeson-
dere in Bezug auf die außergerichtliche Streit-
schlichtung und die sonstigen Beschwerdemög-
lichkeiten, gelten die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der Bank.

Stand: 01.11
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Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfän-
ger mittels Abbuchungsauftragslastschrift über
sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedin-
gungen

1. Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger
ausgelöster Zahlungsvorgang zu Lasten des Kon-
tos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweili-
gen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger
angegeben wird.

1.2 Entgelte

1.2.1 Entgelte für Verbraucher

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich
aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. 

Änderungen der Entgelte werden dem Kunden
spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung einen elektronischen Kommu-
nikationsweg vereinbart, können die Änderun-
gen auch auf diesem Wege angeboten werden.

Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn
er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlage-
nen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rungen angezeigt hat. 

Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte
angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen auch fristlos und
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders
hinweisen.

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine 
Verbraucher sind

Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen
von Kunden, die keine Verbraucher sind, verbleibt
es bei den Regelungen in Nr. 12 Absätze 2 bis 6
AGB Banken.

2. Abbuchungsauftragslastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des Abbuchungs-
auftragslastschriftverfahrens

Mit dem Abbuchungsauftragslastschriftverfah-
ren kann der Kunde über die Bank an einen Zah-
lungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken.

Für die Ausführung von Zahlungen mittels Ab-
buchungsauftragslastschrift muss der Kunde
– vor dem Zahlungsvorgang den Zahlungsemp-

fänger ermächtigen, Geldbeträge vom Konto
des Kunden per Abbuchungsauftragslast-
schriften einzuziehen, und

– die Bank unmittelbar anweisen, die Abbuchungs-
auftragslastschriften seinem Konto zu belas-
ten und den Lastschriftbetrag an den Dienst-
leister des Zahlungsempfängers zu übermit-
teln (Abbuchungsauftrag).

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen 
Zahlungsvorgang aus, indem er über seinen
Zahlungsdienstleister der Bank die Abbuchungs-
auftragslastschriften vorlegt. Der Kunde kann

bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer
Abbuchungsauftragslastschrift nach Einlösung
von der Bank keine Erstattung des Lastschrift-
betrags verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mit-
geteilte Kontonummer und die Bankleitzahl der
Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem
Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank
berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der Abbu-
chungsauftragslastschrift ausschließlich auf
Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung
auszuführen. Die Bank und die weiteren beteilig-
ten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungs-
empfänger anhand der im Lastschriftdatensatz
vom Zahlungsempfänger als dessen Kunden-
kennung angegebenen Kontonummer und Bank-
leitzahl aus.

2.2 Abbuchungsauftrag

2.2.1 Erteilung des Abbuchungsauftrags

Der Kunde autorisiert mit dem Abbuchungsauf-
trag gegenüber der Bank die Einlösung von Ab-
buchungsauftragslastschriften des Zahlungs-
empfängers. Die Autorisierung umfasst die Be-
lastung des Kontos des Kunden mit Abbuchungs-
auftragslastschriften des Zahlungsempfängers
und die Ausführung von Zahlungen durch Über-
mittlung der abgebuchten Lastschriftbeträge an
den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-
gers. Der Abbuchungsauftrag ist schriftlich
oder in der mit der Bank vereinbarten Art und
Weise unmittelbar der Bank zu erteilen.

Der Abbuchungsauftrag muss folgende Anga-
ben (Autorisierungsdaten) enthalten:
– Name des Zahlungsempfängers, 
– Name des Kunden,
– Bezeichnung der Bank des Kunden und
– seine Kundenkennung (siehe Nr. 2.1.2). 

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann 
der Abbuchungsauftrag zusätzliche Angaben
enthalten. 

2.2.2 Widerruf des Abbuchungsauftrags

Der Abbuchungsauftrag kann vom Kunden durch
Erklärung gegenüber seiner Bank widerrufen
werden. Der Widerruf sollte möglichst schriftlich
und möglichst gegenüber der kontoführenden
Stelle der Bank erfolgen.

2.2.3 Zurückweisung einzelner Abbuchungs-
auftragslastschriften

Vor der Einlösung nach Nr. 2.4.2 kann der Kun-
de der Bank gesondert die Weisung erteilen,
Zahlungen aus bestimmten Abbuchungsauf-
tragslastschriften nicht zu bewirken. Diese 
Weisung ist möglichst schriftlich und möglichst
gegenüber der kontoführenden Stelle der Bank
zu erklären.

2.3 Einzug der Abbuchungsauftragslastschrift
durch den Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger übermittelt die Abbu-
chungsauftragslastschrift unter Einschaltung
seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als
Zahlstelle. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird
vom Zahlungsempfänger angegeben.

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der 
Abbuchungsauftragslastschrift 

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden 
mit dem Lastschriftbetrag

(1) Abbuchungsauftragslastschriften des Zah-
lungsempfängers werden am Tag des Zugangs
bei der Bank mit dem vom Zahlungsempfänger
angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des
Kunden belastet.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird
spätestens am zweiten Geschäftstag gemäß
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ nach ihrer 
Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nr. 2.4.2),
wenn
– der Bank kein Abbuchungsauftrag gemäß 

Nr. 2.2.1 vorliegt,
– der Abbuchungsauftrag gemäß Nr. 2.2.2 

vom Kunden widerrufen worden ist,
– der Bank eine Zurückweisung des Kunden

gemäß Nr. 2.2.3 zugegangen ist,
– die vom Zahlungsempfänger angegebene

Kontonummer des Zahlungspflichtigen und 
die Bankleitzahl keinem Konto des Kunden 
bei der Bank zuzuordnen sind oder

– der Kunde über kein für die Einlösung der
Lastschrift ausreichendes Guthaben auf sei-
nem Konto oder über keinen ausreichenden
Kredit verfügt. Teileinlösungen nimmt die 
Bank nicht vor.

2.4.2 Einlösung von Abbuchungsauftrags-
lastschriften

Abbuchungsauftragslastschriften sind einge-
löst, wenn die Belastungsbuchung auf dem 
Konto des Kunden nicht spätestens am zwei-
ten Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ nach ihrer Vornahme rückgängig
gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über Nichtausführung oder
Rückgängigmachung der Belastungsbuchung
oder Ablehnung der Einlösung 

Über die Nichtausführung oder Rückgängig-
machung der Belastungsbuchung (siehe 
Nr. 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der 
Einlösung einer Abbuchungsauftragslastschrift
(siehe Nr. 2.4.2) wird die Bank den Kunden
unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß 
Nr. 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies
kann auch auf dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank,
soweit möglich, die Gründe sowie die Möglich-
keiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtaus-
führung, Rückgängigmachung oder Ablehnung
geführt haben, berichtigt werden können.

Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ab-
lehnung berechnet die Bank das im „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung

(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass
der von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der
Abbuchungsauftragslastschrift des Zahlungs-
empfängers belastete Lastschriftbetrag spätes-
tens innerhalb der im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem Tag des
Zugangs der Abbuchungsauftragslastschrift bei
der Bank. Fällt dieser Tag nicht auf einen Ge-
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schäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeich-
nis“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist
am darauf folgenden Geschäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die
Ausführung der Zahlung auf dem für Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg und in der verein-
barten Häufigkeit.

(4) Kunden, die keine Verbraucher sind, infor-
miert die Bank zum vereinbarten Zeitpunkt auf
dem vereinbarten Rechnungsabschluss.

2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs 
bei einer autorisierten Zahlung

Der Kunde kann bei einer gemäß Nr. 2.2.1 auto-
risierten Zahlung aufgrund einer Abbuchungsauf-
tragslastschrift nach Einlösung (siehe Nr. 2.4.2)
von der Bank keine Erstattung des Lastschrift-
betrags verlangen. Weiter gehende Ansprüche
aus § 675 x BGB sind ausgeschlossen. 

Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht
erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisier-
ten Zahlung richten sich nach Nr. 2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche
des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten
Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten
Zahlung hat die Bank gegen den Kunden keinen
Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen.
Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von sei-
nem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag un-
verzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das
Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich
ohne die Belastung durch die nicht autorisierte
Zahlung befunden hätte. 

2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder feh-
lerhafter Ausführung einer autorisierten Zahlung

(1) Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaf-
ten Ausführung einer autorisierten Zahlung kann
der Kunde von der Bank die unverzügliche und
ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrages
insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt
oder fehlerhaft war.

Die Bank bringt dann das Konto wieder auf den
Stand, auf dem es sich ohne den fehlerhaft aus-
geführten Zahlungsvorgang befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Ab-
satz 1 hinaus von der Bank die Erstattung der-
jenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die
Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht er-
folgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung
in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Kon-
to des Kunden belastet hat.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass
der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister
des Zahlungsempfängers nach Ablauf der Aus-
führungsfrist gemäß Nr. 2.4.4 eingegangen ist
(Verspätung), sind die Ansprüche nach Absät-
zen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden
durch die Verspätung ein Schaden entstanden,
haftet die Bank nach Nr. 2.6.3, bei Kunden, die
keine Verbraucher sind, nach Nr. 2.6.4.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder feh-
lerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen
des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollzie-
hen und den Kunden über das Ergebnis unter-
richten.

2.6.3 Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfüh-
rung einer autorisierten Zahlung oder bei einer
nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von
der Bank einen Schaden, der nicht bereits von
Nr. 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtver-
letzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hier-
bei ein Verschulden, das einer von ihr zwischen-
geschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes
Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden
zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500,–o
begrenzt. Diese Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Zahlungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der

Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders über-

nommen hat, und
– für den dem Kunden entstandenen Zinsscha-

den, soweit der Kunde Verbraucher ist.

2.6.4 Schadensersatzansprüche von Kunden,
die keine Verbraucher sind, bei einer nicht
erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft 
ausgeführten autorisierten Zahlung oder nicht
autorisierten Zahlung

Abweichend von den Erstattungsansprüchen 
in Nr. 2.6.2 und Schadensersatzansprüchen in
Nr. 2.6.3 haben Kunden, die keine Verbraucher
sind, neben etwaigen Herausgabeansprüchen
nach §§ 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich
Schadensersatzansprüche nach Maßgabe fol-
gender Regelungen:
– Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung,

fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung
oder nicht autorisierten Zahlung kann der 
Kunde, der kein Verbraucher ist, von der Bank
den Ersatz des hierdurch entstehenden Scha-
dens verlangen. 

– Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtver-
letzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde
durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Ent-
stehung eines Schadens beigetragen, be-
stimmt sich nach den Grundsätzen des Mit-
verschuldens, in welchem Umfang Bank und
Kunde den Schaden zu tragen haben. 

– Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist
der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag zu-
züglich der von der Bank in Rechnung gestell-
ten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit 
es sich hierbei um die Geltendmachung von 
Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf
höchstens 12.500,–o je Zahlung begrenzt. 

– Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht
für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank
und für Gefahren, die die Bank besonders
übernommen hat.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nr. 2.6.2 bis
2.6.4 ist ausgeschlossen,
– wenn die Bank gegenüber dem Kunden nach-

weist, dass der Zahlungsbetrag ungekürzt
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers eingegangen ist, oder

– soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit
der vom Zahlungsempfänger angegebenen
fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungs-
empfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall
kann der Kunde von der Bank jedoch verlan-
gen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglich-
keiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag
wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaf-
fung berechnet die Bank das im „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nr. 2.6.1 bis
2.6.4 und Einwendungen des Kunden gegen 
die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausge-
führter Zahlungen oder aufgrund nicht autori-
sierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn
der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Mona-
te nach dem Tag der Belastung mit einer nicht
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zah-
lung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist
beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über
die Belastungsbuchung der Zahlung entspre-
chend dem für Kontoinformationen vereinbarten
Weg spätestens innerhalb eines Monats nach
der Belastungsbuchung unterrichtet hat; ande-
renfalls ist für den Fristbeginn der Tag der
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzan-
sprüche nach Nr. 2.6.3 kann der Kunde auch
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen,
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung
dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlos-
sen, wenn die einen Anspruch begründenden
Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorherseh-

baren Ereignis beruhen, auf das die Bank kei-
nen Einfluss hat und dessen Folgen trotz An-
wendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten
vermieden werden können, oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Ver-
pflichtung herbeigeführt wurden.

3. Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ergänzend zu diesen Bestimmungen, insbeson-
dere in Bezug auf die außergerichtliche Streit-
schlichtung und die sonstigen Beschwerdemög-
lichkeiten, gelten die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der Bank.
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Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfän-
ger mittels SEPA-Basislastschrift über sein Kon-
to bei der Bank gelten folgende Bedingungen

1. Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger
ausgelöster Zahlungsvorgang zu Lasten des
Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des je-
weiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsemp-
fänger angegeben wird.

1.2 Entgelte

1.2.1 Entgelte für Verbraucher 

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich
aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

Änderungen der Entgelte werden dem Kunden
spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung einen elektronischen Kommu-
nikationsweg vereinbart, können die Änderun-
gen auch auf diesem Wege angeboten werden.
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn
er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlage-
nen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungs-
wirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot be-
sonders hinweisen.

Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte
angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen auch fristlos und
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders
hinweisen.

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine 
Verbraucher sind

Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlun-
gen von Kunden, die keine Verbraucher sind, ver-
bleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Absatz 2
bis 6 AGB Banken.

2. SEPA-Basislastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-
lastschriftverfahrens

Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann der
Kunde über die Bank an den Zahlungsempfän-
ger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets
des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums
(„Single Euro Payments Area“, SEPA) bewirken.
Zur SEPA gehören die im Anhang genannten
Staaten und Gebiete.

Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-
Basislastschriften muss
– der Zahlungsempfänger wie dessen Zahlungs-

dienstleister das SEPA-Basislastschriftverfah-
ren nutzen und

– der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem
Zahlungsempfänger das SEPA-Lastschriftman-
dat erteilen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen 
Zahlungsvorgang aus, indem er über seinen
Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften
vorlegt. 

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung
aufgrund einer SEPA-Basislastschrift binnen
einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt
der Belastungsbuchung auf seinem Konto von
der Bank die Erstattung des belasteten Last-
schriftbetrages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitge-
teilte IBAN1 und den BIC2 der Bank als seine
Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsemp-
fänger zu verwenden, da die Bank berechtigt
ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basislast-
schrift ausschließlich auf Grundlage der ihr über-
mittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank
und die weiteren beteiligten Stellen führen die
Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand 
der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsemp-
fänger angegebenen IBAN und BIC aus.

2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten

Bei SEPA-Basislastschriften können die Last-
schriftdaten über das Nachrichtenübermittlungs-
system der Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in
Belgien und Rechenzentren in der Europäischen
Union, in der Schweiz oder in den USA von dem
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
an die Bank weitergeleitet werden.

2.2 SEPA-Lastschriftmandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats
(SEPA Direct Debit Mandate)

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein
SEPA-Lastschriftmandat. Damit autorisiert er
gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-
Basislastschriften des Zahlungsempfängers.
Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner
Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. 

In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die fol-
genden Erklärungen des Kunden enthalten sein:
– Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zah-

lungen vom Konto des Kunden mittels SEPA-
Basislastschrift einzuziehen, und

– Weisung an die Bank, die vom Zahlungsemp-
fänger auf sein Konto gezogenen SEPA-Basis-
lastschriften einzulösen.

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende
Angaben (Autorisierungsdaten) enthalten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– eine Gläubigeridentifikationsnummer,
– Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung 

oder wiederkehrender Zahlungen,
– Name des Kunden,
– Bezeichnung der Bank des Kunden 

und
– seine Kundenkennung (siehe Nr. 2.1.2). 

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann 
das Lastschriftmandat zusätzliche Angaben 
enthalten.

2.2.2 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats

Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden
durch Erklärung gegenüber seiner Bank wider-
rufen werden. Der Widerruf wird ab dem auf den
Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ wirk-
sam. 

Der Widerruf sollte möglichst schriftlich und mög-
lichst gegenüber der kontoführenden Stelle der
Bank erfolgen. 

2.2.3 Zurückweisung einzelner SEPA-Basis-
lastschriften

Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung
erteilen, Zahlungen aus bestimmten SEPA-Basis-
lastschriften des Zahlungsempfängers nicht zu
bewirken. Diese Weisung muss der Bank bis spä-
testens zum Ende des Geschäftstages gemäß
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im Da-
tensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeits-
tag zugehen. Diese Weisung sollte möglichst
schriftlich und möglichst gegenüber der konto-
führenden Stelle der Bank erfolgen. Zusätzlich
sollte dieser auch gegenüber dem Zahlungs-
empfänger erklärt werden.

2.3 Einzug der SEPA-Basislastschrift auf
Grundlage des SEPA-Lastschriftmandats 
durch den Zahlungsempfänger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschrift-
mandat verbleibt beim Zahlungsempfänger. Die-
ser übernimmt die Autorisierungsdaten und et-
waige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur
Einziehung von SEPA-Basislastschriften. Der je-
weilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungs-
empfänger angegeben.

(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektro-
nisch den Datensatz zur Einziehung der SEPA-
Basislastschrift unter Einschaltung seines Zah-
lungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle.
Dieser Datensatz verkörpert auch die im SEPA-
Lastschriftmandat enthaltene Weisung des Kun-
den an die Bank zur Einlösung der jeweiligen
SEPA-Basislastschrift (siehe Nr. 2.2.1 Sätze 2
und 4).

Für den Zugang dieser Weisung verzichtet 
die Bank auf die für die Erteilung des SEPA-
Lastschriftmandats vereinbarte Form (siehe 
Nr. 2.2.1 Satz 3).

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-
lastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit
dem Lastschriftbetrag

(1) Eingehende SEPA-Basislastschriften des Zah-
lungsempfängers werden am im Datensatz an-
gegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungs-
empfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem
Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeits-
tag nicht auf einen im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag der Bank,
erfolgt die Kontobelastung am nächsten Ge-
schäftstag.

Bedingungen für Zahlungen 
mittels Lastschrift 
im SEPA-Basislastschriftverfahren
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1 International Bank Account Number 
(internationale Bankkontonummer).

2 Bank Identifier Code 
(Bank-Identifizierungscode).

Santander Bank, Zweigniederlassung 
der Santander Consumer Bank AG
Nähere Angaben zur Bank sind im
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.



(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird
spätestens am zweiten Geschäftstag nach ihrer
Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nr. 2.4.2),
wenn
– der Bank ein Widerruf des SEPA-Basislast-

schriftmandats gemäß Nr. 2.2.2 zugegangen
ist,

– der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift
des Kunden gemäß Nr. 2.2.3 zugegangen ist,

– der Kunde über kein für die Einlösung der
Lastschrift ausreichendes Guthaben auf sei-
nem Konto oder über keinen ausreichenden
Kredit verfügt; Teileinlösungen nimmt die Bank
nicht vor,

– die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN
des Zahlungspflichtigen keinem Konto des
Kunden bei der Bank zuzuordnen ist oder

– die Lastschrift nicht von der Bank verarbeit-
bar ist, da im Lastschriftdatensatz 

– + eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt
oder für die Bank erkennbar fehlerhaft ist, 

– + eine Mandatsreferenz fehlt,
– + ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt

oder
– + kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Basislastschriften

SEPA-Basislastschriften sind eingelöst, wenn die
Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden
nicht spätestens am zweiten Geschäftstag nach
ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung
oder Rückgängigmachung der Belastungs-
buchung oder Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigma-
chung der Belastungsbuchung (siehe Nr. 2.4.1
Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung
einer SEPA-Basislastschrift (siehe Nr. 2.4.2)
wird die Bank den Kunden unverzüglich, spätes-
tens bis zu der gemäß Nr. 2.4.4 vereinbarten
Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für
Kontoinformationen vereinbarten Weg gesche-
hen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die
Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie
Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängig-
machung oder Ablehnung geführt haben,
berichtigt werden können.

Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ab-
lehnung berechnet die Bank das im „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung

(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen,
dass der von ihr dem Konto des Kunden auf-
grund der SEPA-Basislastschrift des Zahlungs-
empfängers belastete Lastschriftbetrag spätes-
tens innerhalb der im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im
Lastschriftdatensatz angegebenen Fälligkeits-
tag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäfts-
tag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“
der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am
darauf folgenden Geschäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die
Ausführung der Zahlung auf dem für Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg und in der verein-
barten Häufigkeit.

4) Kunden, die nicht Verbraucher sind, infor-
miert die Bank zum vereinbarten Zeitpunkt auf
dem vereinbarten Rechnungsabschluss.

2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei 
einer autorisierten Zahlung

(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zah-
lung aufgrund einer SEPA-Basislastschrift bin-
nen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeit-
punkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto
von der Bank ohne Angabe von Gründen die
Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages
verlangen. Etwaige Zahlungsansprüche des Zah-
lungsempfängers gegen den Kunden bleiben
hiervon unberührt.

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist
ausgeschlossen, sobald die Lastschriftbelas-
tungsbuchung durch eine Genehmigung des
Kunden unmittelbar gegenüber der Bank autori-
siert worden ist.

(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer
nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten
autorisierten Zahlung richten sich nach Nr.
2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensersatz-
ansprüche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten
Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten
Zahlung hat die Bank gegen den Kunden keinen
Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen.
Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von sei-
nem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag
unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das
Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich
ohne die Belastung durch die nicht autorisierte
Zahlung befunden hätte.

2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder 
fehlerhafter Ausführung von autorisierten 
Zahlungen

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaf-
ten Ausführung einer autorisierten Zahlung kann
der Kunde von der Bank die unverzügliche und
ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrages
insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt
oder fehlerhaft war.

Die Bank bringt dann das Konto wieder auf den
Stand, auf dem es sich ohne den fehlerhaft aus-
geführten Zahlungsvorgang befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach
Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung
derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die
die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zah-
lung in Rechnung gestellt oder mit denen sie
das Konto des Kunden belastet hat.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass
der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister
des Zahlungsempfängers nach Ablauf der Aus-
führungsfrist gemäß Nr. 2.4.4 eingegangen ist
(Verspätung), sind die Ansprüche nach Absät-
zen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden
durch die Verspätung ein Schaden entstanden,
haftet die Bank nach Nr. 2.6.3, bei Kunden, die
keine Verbraucher sind, nach Nr. 2.6.4.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder feh-
lerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen
des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollzie-
hen und den Kunden über das Ergebnis unter-
richten.

2.6.3 Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfüh-
rung einer autorisierten Zahlung oder bei einer
nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von
der Bank einen Schaden, der nicht bereits von
Nr. 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflicht-
verletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat
hierbei ein Verschulden, das einer von ihr
zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie
eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kun-
de durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Ent-
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt
sich nach den Grundsätzen des Mitverschul-
dens, in welchem Umfang Bank und Kunde den
Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500,–a
begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze
gilt nicht
– für nicht autorisierte Zahlungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

der Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders 

übernommen hat, und
– für den dem Kunden entstandenen Zins-

schaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.6.4 Schadensersatzansprüche von Kunden,
die keine Verbraucher sind, bei einer nicht
erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft 
ausgeführten autorisierten Zahlung oder nicht
autorisierten Zahlung

Abweichend von den Erstattungsansprüchen 
in Nr. 2.6.2 und Schadensersatzansprüchen in 
Nr. 2.6.3 haben Kunden, die keine Verbraucher
sind, neben etwaigen Herausgabeansprüchen
nach §§ 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich
Schadensersatzansprüche nach Maßgabe fol-
gender Regelungen:
– Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zah-

lung, fehlerhaft ausgeführten autorisierten
Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung kann
der Kunde, der kein Verbraucher ist, von der
Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden
Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten
hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens
beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu 
tragen haben. 

Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist
der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag zuzüg-
lich der von der Bank in Rechnung gestellten
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich
hierbei um die Geltendmachung von Folgeschä-
den handelt, ist der Anspruch auf höchstens
12.500,–a je Zahlung begrenzt. Diese Haf-
tungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Ge-
fahren, die die Bank besonders übernommen
hat.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nr. 2.6.2 bis
2.6.4 ist ausgeschlossen,
– wenn die Bank gegenüber dem Kunden nach-

weist, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig
und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers eingegangen ist, oder
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– soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit
der vom Zahlungsempfänger angegebenen
fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungs-
empfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall
kann der Kunde von der Bank jedoch verlan-
gen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglich-
keiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag
wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaf-
fung berechnet die Bank das im „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nr. 2.6.1 bis
2.6.4 und Einwendungen des Kunden gegen 
die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausge-
führter Zahlungen oder aufgrund nicht autori-
sierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn
der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Mona-
te nach dem Tag der Belastung mit einer nicht
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der 
Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden
über die Belastungsbuchung der Zahlung ent-
sprechend dem für Kontoinformationen verein-
barten Weg spätestens innerhalb eines Monats
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat;

anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzan-
sprüche nach Nr. 2.6.3 kann der Kunde auch
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen,
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung
dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlos-
sen, wenn die einen Anspruch begründenden
Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorherseh-

baren Ereignis beruhen, auf das die Bank 
keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hät-
ten vermieden werden können, oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen 
Verpflichtung herbeigeführt wurden.

3. Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ergänzend zu diesen Bestimmungen, insbeson-
dere in Bezug auf die außergerichtliche Streit-
schlichtung und die sonstigen Beschwerdemög-
lichkeiten, gelten die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der Bank.

Anhang: 

Liste der zur SEPA gehörigen Staaten 
und Gebiete

Staaten des Europäischen Wirtschafts-
raumes (EWR)
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union: 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich von Großbritannien 
und Nordirland, Zypern.
Weitere Staaten 
Island, Liechtenstein, Norwegen.
Sonstige Staaten und Gebiete 
Mayotte, Monaco, Schweiz, Saint-Pierre und
Miquelon.
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